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Diese Verordnung tritt am 17. Mai 2017 in Kraft.
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Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulzulassungsverordnung

vom 27. April 2017

I. Rechtsvorschriften

Vom 27. April 2017 (GVBl S. 96)

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig Spaen le 
Staatsminister 
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Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.

München, den 27. April 2017

Bayerisches Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig Spaen le 
Staatsminister 
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Auf Grund 

-  des Art. 15 Abs. 1 des Dolmetschergesetzes 

(DolmG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung  

(BayRS 300-12-1-J) veröffentlichten bereinigten Fas-

sung, das zuletzt durch § 1 Nr. 320 der Verordnung 

vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden 

ist, und

-  des Art. 18 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2, 

Satz 3 Halbsatz 2, Abs. 4 Satz 1, des Art. 44 Abs. 

2 Satz 1, des Art. 45 Abs. 2 Satz 1 und 4, des Art. 

46 Abs. 4 Satz 3, des Art. 49 Abs. 1 Satz 2 und 3, 

des Art. 50 Abs. 4, des Art. 52 Abs. 4, des Art. 53  

Abs. 4 Satz 2, Abs. 6 Satz 1, des Art. 54 Abs. 3 Satz 

1, des Art. 55 Abs. 1 Nr. 6, des Art. 56 Abs. 2 Nr. 2, 

des Art. 89, des Art. 100 Abs. 2 und des Art. 122 Abs. 

1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 

632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz 

vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 371) geändert 

worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst:
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Allgemeines

§ 1  Geltungsbereich

§ 2  Ausbildungsziele und Berufsbezeichnungen
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§ 16  Berufspraktikum
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Leistungen, Zeugnisse
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§ 23  Zweijährige Fachakademie 
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§ 25  Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen
§ 26   Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanage-

ment
§ 27  Verbot des Wiederholens

Kapitel 3

Zeugnisse

§ 28  Zwischen- und Jahreszeugnisse
§ 29   Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs 

Teil 5

Prüfungen, Abschlüsse

Kapitel 1

Prüfungsausschuss

§ 30 Besetzung

2236-9-1-4-K

Schulordnung für die Fachakademien

(Fachakademieordnung – FakO)
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§ 31 Verfahrensregelungen
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migter Ersatzschulen

Kapitel 3

Zweijährige Fachakademien 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher und  

staatlich anerkannter Fachakademien

§ 38 Allgemeines

§ 39   Festsetzung der Jahresfortgangsnoten, Ausschluss von 

der Prüfung

§ 40  Schriftliche Prüfung

§ 41  Praktische Prüfung

§ 42  Mündliche Prüfung

§ 43  Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 44  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

§ 45  Abschlusszeugnis

§ 46  Nachprüfung

§ 47   Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Brau- und Ge-

tränketechnologie

§ 48   Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Heilpädagogik

§ 49   Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Medizintechnik

§ 50   Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Raum- und Ob-

jektdesign

§ 51   Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Wirtschaft

Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerberinnen  

und Bewerber

§ 52  Allgemeines

§ 53  Zulassung

§ 54  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

Kapitel 4

Fachakademie für Sozialpädagogik 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher und  

staatlich anerkannter Fachakademien

§ 55  Gliederung der Prüfung

§ 56   Festsetzung der Jahresfortgangsnoten, Ausschluss von 

der Prüfung

§ 57  Erster Prüfungsabschnitt

§ 58  Berufspraktikum

§ 59 Zweiter Prüfungsabschnitt

§ 60  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

§ 61  Abschlusszeugnis

§ 62   Nachprüfung im ersten Prüfungsabschnitt, Wiederholen 

der praktischen Prüfung und des Colloquiums

Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerberinnen  

und Bewerber

§ 63  Allgemeines

§ 64  Zulassung

§ 65  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

Kapitel 5 

Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher und  

staatlich anerkannter Fachakademien 

§ 66   Festsetzung der Jahresfortgangsnoten, Ausschluss von 

der Prüfung

§ 67  Schriftliche Übersetzerprüfung

§ 68  Mündliche Übersetzerprüfung

§ 69  Dolmetscherprüfung

§ 70  Bestehen der Abschlussprüfung

§ 71  Abschlusszeugnis

§ 72  Wiederholen der Prüfung

Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerberinnen  

und Bewerber

§ 73  Allgemeines

§ 74  Zulassung

§ 75   Mündliche Übersetzerprüfung und Dolmetscherprüfung

§ 76  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

Kapitel 6

Fachakademie für Ernährungs- und  

Versorgungsmanagement 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher und  

staatlich anerkannter Fachakademien

§ 77  Gliederung der Prüfung

§ 78   Festsetzung der Jahresfortgangsnoten, Ausschluss von 

der Prüfung

§ 79  Erster Prüfungsabschnitt – schriftliche Prüfung

§ 80  Erster Prüfungsabschnitt – mündliche Prüfung

§ 81  Berufspraktikum

§ 82  Zweiter Prüfungsabschnitt

§ 83  Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 84  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

§ 85  Abschlusszeugnis
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Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerberinnen  

und Bewerber

§ 86  Allgemeines

§ 87  Zulassung

§ 88  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

Teil 6

Fachakademiebeirat

§ 89  Fachakademiebeirat

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 90  Einstufungsprüfung

§ 91  Übergangsvorschrift

§ 92 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1  Berufspraktikum bei der Ausbildung zur Staatlich 

anerkannten Erzieherin und zum Staatlich aner-

kannten Erzieher

Anlage 2  Berufspraktikum bei der Ausbildung zur Staat-

lich geprüften Betriebswirtin für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement und zum Staatlich ge-

prüften Betriebswirt für Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement

Anlage 3  Sozialpädagogisches Seminar

Anlage 4  Stundentafel für die Fachakademie für Brau- und 

Getränketechnologie

Anlage 5   Stundentafel für die Fachakademie für Heilpäda-

gogik

Anlage 6   Stundentafel für die Fachakademie für Medizin-

technik

Anlage 7   Stundentafel für die Fachakademie für Raum- und 

Objektdesign

Anlage 8   Stundentafel für die Fachakademie für Wirtschaft

Anlage 9   Stundentafel für die Fachakademie für Sozialpäd-

agogik

Anlage 10  Stundentafel für die Fachakademie für Überset-

zen und Dolmetschen

Anlage 11 Stundentafel für die Fachakademie für Ernäh-

rungs- und Versorgungsmanagement

Teil 1

Allgemeines

§ 1 

Geltungsbereich

1Diese Schulordnung gilt für öffentliche Fachakade-

mien der folgenden Ausbildungsrichtungen:

1. Brau- und Getränketechnologie,

2. Heilpädagogik,

3. Medizintechnik,

4. Raum- und Objektdesign,

5. Wirtschaft,

6. Sozialpädagogik,

7. Übersetzen und Dolmetschen und

8. Ernährungs- und Versorgungsmanagement.

2Für staatlich genehmigte und staatlich anerkannte Er-

satzschulen gilt diese Schulordnung im Rahmen der 

Art. 90, 92 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 und Art. 93 des Baye-

rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-

wesen (BayEUG), für letztere darüber hinaus im Rahmen 

des Art. 100 Abs. 2 BayEUG.

§ 2 

Ausbildungsziele und Berufsbezeichnungen

(1) Die Ausbildung in den Fachakademien soll die 

Studierenden zu Folgendem befähigen: 

1. Brau- und Getränketechnologie: Überwachungs- und 

Führungsaufgaben in der Produktion von Bier und al-

koholfreien Getränken zu übernehmen;

2. Heilpädagogik: selbstständig die Teilhabe und Inklu-

sion von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

mit Beeinträchtigungen durch Erziehung, Bildung, 

Förderung und Begleitung zu stärken; 

3. Medizintechnik: medizinisch-technische Anlagen um-

fassend zu betreuen und an ihrem Einsatz mitzuwir-

ken;

4. Raum- und Objektdesign: Räume zu gestalten, Mö-

bel zu entwerfen und Entwürfe konstruktiv durchzu-

arbeiten, aktuelle Fertigungsmethoden und -techno-

logien einzusetzen;

5. Wirtschaft: Aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung in 

Tätigkeitsbereichen mit gehobenen Anforderungen 

zu übernehmen;

6. Sozialpädagogik: in Tageseinrichtungen für Kinder, 

Heimen, Einrichtungen der Jugendarbeit sowie in an-

deren sozialpädagogischen Bereichen als Erzieherin 

oder Erzieher selbstständig tätig zu sein;

7. Übersetzen und Dolmetschen: anspruchsvolle Über-

setzungs- und Dolmetschleistungen, insbesondere 

bei den Gerichten, vorzunehmen durch die Ausbil-

dung in einer Ersten Fremdsprache mit einem Fach-

gebiet und in einer Zweiten Fremdsprache oder in 
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einer Ersten Fremdsprache mit zwei Fachgebieten 

oder in zwei Ersten Fremdsprachen mit demselben 

Fachgebiet;

8. Ernährungs- und Versorgungsmanagement: Füh-

rungsaufgaben in einschlägigen Funktionsbereichen 

von Unternehmen sowie für die unternehmerische 

Selbstständigkeit zu übernehmen.

(2) Bei erfolgreichem Abschluss verleihen die Fach-

akademien folgende Berufsbezeichnungen: 

1. Brau- und Getränketechnologie: „Staatliche geprüfte 

Brau- und Getränketechnologin“ oder „Staatlich ge-

prüfter Brau- und Getränketechnologe“;

2. Heilpädagogik: „Staatlich anerkannte Heilpädagogin“ 

oder „Staatlich anerkannter Heilpädagoge“;

3. Medizintechnik: „Staatlich geprüfte Medizintechnike-

rin“ oder „Staatlich geprüfter Medizintechniker“;

4. Raum- und Objektdesign: „Staatlich geprüfte Raum- 

und Objektdesignerin“ oder „Staatlich geprüfter 

Raum- und Objektdesigner“;

5. Wirtschaft: „Staatlich geprüfte Betriebswirtin“ oder 

„Staatlich geprüfter Betriebswirt“;

6. Sozialpädagogik: „Staatlich anerkannte Erzieherin“ 

oder „Staatlich anerkannter Erzieher“;

7. Übersetzen und Dolmetschen: „Staatlich geprüfte 

Übersetzerin“ oder „Staatlich geprüfter Übersetzer“, 

„Staatlich geprüfte Übersetzerin und Dolmetscherin“ 

oder „Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmet-

scher“;

8. Ernährungs- und Versorgungsmanagement: „Staat-

lich geprüfte Betriebswirtin für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement“ oder „Staatlich geprüfter 

Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsma-

nagement“; der erfolgreiche Abschluss ist eine Ab-

schlussprüfung nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 des Berufsbil-

dungsgesetzes (BBiG).

§ 3 

Ausbildungsdauer

(1) Die Ausbildung an den Fachakademien gemäß  

§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 dauert in Vollzeitform zwei 

Jahre (zweijährige Fachakademien).

(2) 1Die Ausbildung an der Fachakademie für Sozial-

pädagogik dauert in Vollzeitform drei Jahre. 2Sie gliedert 

sich in zwei Ausbildungsabschnitte: 

1. einen überwiegend theoretischen Ausbildungsab-

schnitt von zwei Studienjahren an der Fachakademie 

und

2. einen daran anschließenden Ausbildungsabschnitt in 

Form eines von der Fachakademie begleiteten Be-

rufspraktikums (§§ 16, 58, Anlage 1) von zwölf Mo-

naten.

3Das Berufspraktikum wird auf Antrag der Praktikan-

tinnen und Praktikanten auf die Hälfte verkürzt, so-

weit diese nach Abschluss einer sozialpädagogischen 

oder pädagogischen Ausbildung mindestens drei Jahre 

�������������� ��� ���� ������������������� ����������

von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in einer der in Anlage 1 Nr. 2 genannten Einrichtungen  

tätig waren; das Berufspraktikum ist in der Regel in einem 

anderen Tätigkeitsfeld als dem der Berufstätigkeit nach  

Halb satz 1 abzuleisten.

(3) 1Die Ausbildung an der Fachakademie für Über-

setzen und Dolmetschen dauert drei Jahre. 2Ein Aufbau-

studium von höchstens einem Studienjahr kann sich an 

die abgeschlossene Ausbildung anschließen. 3Das Auf-

baustudium dient dem Erwerb eines der folgenden wei-

teren Abschlüsse:

1. „Staatlich geprüfte Übersetzerin“ oder „Staatlich ge-

prüfter Übersetzer“,

2. „Staatlich geprüfte Dolmetscherin“ oder „Staatlich ge-

prüfter Dolmetscher“ sowie

3. „Staatlich geprüfte Übersetzerin und Dolmetscherin“ 

oder „Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmet-

scher“.

(4) 1Die Ausbildung an der Fachakademie für Ernäh-

rungs- und Versorgungsmanagement dauert in Vollzeit-

form drei Jahre. 2Sie gliedert sich in zwei Ausbildungs-

abschnitte:

1. einen theoretischen und praktischen Ausbildungsab-

schnitt von zwei Studienjahren an der Fachakademie 

und

2. einen daran anschließenden Ausbildungsabschnitt in 

Form eines von der Fachakademie begleiteten Be-

rufspraktikums (§§ 16, 81, Anlage 2) von zwölf Mo-

naten.

(5) 1Außer an der Fachakademie für Übersetzen 

und Dolmetschen kann die Ausbildung in hälftiger Teil-

zeit durchlaufen werden. 2In diesem Fall verdoppeln sich 

die jeweiligen Ausbildungszeiten. 3Mit Zustimmung der 

Schulaufsichtsbehörde kann die Ausbildung nach den 

Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 ausnahms-

weise auch in Zwei-Drittel-Teilzeit durchlaufen werden, 

wenn daneben kein Beschäftigungsverhältnis mit mehr 
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Abschnitt 2

Abschlussprüfung für andere Bewerberinnen  

und Bewerber

§ 86  Allgemeines

§ 87  Zulassung

§ 88  Festsetzung des Prüfungsergebnisses

Teil 6

Fachakademiebeirat

§ 89  Fachakademiebeirat

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 90  Einstufungsprüfung

§ 91  Übergangsvorschrift

§ 92 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1  Berufspraktikum bei der Ausbildung zur Staatlich 

anerkannten Erzieherin und zum Staatlich aner-

kannten Erzieher

Anlage 2  Berufspraktikum bei der Ausbildung zur Staat-

lich geprüften Betriebswirtin für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement und zum Staatlich ge-

prüften Betriebswirt für Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement

Anlage 3  Sozialpädagogisches Seminar

Anlage 4  Stundentafel für die Fachakademie für Brau- und 

Getränketechnologie

Anlage 5   Stundentafel für die Fachakademie für Heilpäda-

gogik

Anlage 6   Stundentafel für die Fachakademie für Medizin-

technik

Anlage 7   Stundentafel für die Fachakademie für Raum- und 

Objektdesign

Anlage 8   Stundentafel für die Fachakademie für Wirtschaft

Anlage 9   Stundentafel für die Fachakademie für Sozialpäd-

agogik

Anlage 10  Stundentafel für die Fachakademie für Überset-

zen und Dolmetschen

Anlage 11 Stundentafel für die Fachakademie für Ernäh-

rungs- und Versorgungsmanagement

Teil 1

Allgemeines

§ 1 

Geltungsbereich

1Diese Schulordnung gilt für öffentliche Fachakade-

mien der folgenden Ausbildungsrichtungen:

1. Brau- und Getränketechnologie,

2. Heilpädagogik,

3. Medizintechnik,

4. Raum- und Objektdesign,

5. Wirtschaft,

6. Sozialpädagogik,

7. Übersetzen und Dolmetschen und

8. Ernährungs- und Versorgungsmanagement.

2Für staatlich genehmigte und staatlich anerkannte Er-

satzschulen gilt diese Schulordnung im Rahmen der 

Art. 90, 92 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 und Art. 93 des Baye-

rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-

wesen (BayEUG), für letztere darüber hinaus im Rahmen 

des Art. 100 Abs. 2 BayEUG.

§ 2 

Ausbildungsziele und Berufsbezeichnungen

(1) Die Ausbildung in den Fachakademien soll die 

Studierenden zu Folgendem befähigen: 

1. Brau- und Getränketechnologie: Überwachungs- und 

Führungsaufgaben in der Produktion von Bier und al-

koholfreien Getränken zu übernehmen;

2. Heilpädagogik: selbstständig die Teilhabe und Inklu-

sion von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

mit Beeinträchtigungen durch Erziehung, Bildung, 

Förderung und Begleitung zu stärken; 

3. Medizintechnik: medizinisch-technische Anlagen um-

fassend zu betreuen und an ihrem Einsatz mitzuwir-

ken;

4. Raum- und Objektdesign: Räume zu gestalten, Mö-

bel zu entwerfen und Entwürfe konstruktiv durchzu-

arbeiten, aktuelle Fertigungsmethoden und -techno-

logien einzusetzen;

5. Wirtschaft: Aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung in 

Tätigkeitsbereichen mit gehobenen Anforderungen 

zu übernehmen;

6. Sozialpädagogik: in Tageseinrichtungen für Kinder, 

Heimen, Einrichtungen der Jugendarbeit sowie in an-

deren sozialpädagogischen Bereichen als Erzieherin 

oder Erzieher selbstständig tätig zu sein;

7. Übersetzen und Dolmetschen: anspruchsvolle Über-

setzungs- und Dolmetschleistungen, insbesondere 

bei den Gerichten, vorzunehmen durch die Ausbil-

dung in einer Ersten Fremdsprache mit einem Fach-

gebiet und in einer Zweiten Fremdsprache oder in 
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einer Ersten Fremdsprache mit zwei Fachgebieten 

oder in zwei Ersten Fremdsprachen mit demselben 

Fachgebiet;

8. Ernährungs- und Versorgungsmanagement: Füh-

rungsaufgaben in einschlägigen Funktionsbereichen 

von Unternehmen sowie für die unternehmerische 

Selbstständigkeit zu übernehmen.

(2) Bei erfolgreichem Abschluss verleihen die Fach-

akademien folgende Berufsbezeichnungen: 

1. Brau- und Getränketechnologie: „Staatliche geprüfte 

Brau- und Getränketechnologin“ oder „Staatlich ge-

prüfter Brau- und Getränketechnologe“;

2. Heilpädagogik: „Staatlich anerkannte Heilpädagogin“ 

oder „Staatlich anerkannter Heilpädagoge“;

3. Medizintechnik: „Staatlich geprüfte Medizintechnike-

rin“ oder „Staatlich geprüfter Medizintechniker“;

4. Raum- und Objektdesign: „Staatlich geprüfte Raum- 

und Objektdesignerin“ oder „Staatlich geprüfter 

Raum- und Objektdesigner“;

5. Wirtschaft: „Staatlich geprüfte Betriebswirtin“ oder 

„Staatlich geprüfter Betriebswirt“;

6. Sozialpädagogik: „Staatlich anerkannte Erzieherin“ 

oder „Staatlich anerkannter Erzieher“;

7. Übersetzen und Dolmetschen: „Staatlich geprüfte 

Übersetzerin“ oder „Staatlich geprüfter Übersetzer“, 

„Staatlich geprüfte Übersetzerin und Dolmetscherin“ 

oder „Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmet-

scher“;

8. Ernährungs- und Versorgungsmanagement: „Staat-

lich geprüfte Betriebswirtin für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement“ oder „Staatlich geprüfter 

Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsma-

nagement“; der erfolgreiche Abschluss ist eine Ab-

schlussprüfung nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 des Berufsbil-

dungsgesetzes (BBiG).

§ 3 

Ausbildungsdauer

(1) Die Ausbildung an den Fachakademien gemäß  

§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 dauert in Vollzeitform zwei 

Jahre (zweijährige Fachakademien).

(2) 1Die Ausbildung an der Fachakademie für Sozial-

pädagogik dauert in Vollzeitform drei Jahre. 2Sie gliedert 

sich in zwei Ausbildungsabschnitte: 

1. einen überwiegend theoretischen Ausbildungsab-

schnitt von zwei Studienjahren an der Fachakademie 

und

2. einen daran anschließenden Ausbildungsabschnitt in 

Form eines von der Fachakademie begleiteten Be-

rufspraktikums (§§ 16, 58, Anlage 1) von zwölf Mo-

naten.

3Das Berufspraktikum wird auf Antrag der Praktikan-

tinnen und Praktikanten auf die Hälfte verkürzt, so-

weit diese nach Abschluss einer sozialpädagogischen 

oder pädagogischen Ausbildung mindestens drei Jahre 
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von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in einer der in Anlage 1 Nr. 2 genannten Einrichtungen  

tätig waren; das Berufspraktikum ist in der Regel in einem 

anderen Tätigkeitsfeld als dem der Berufstätigkeit nach  

Halb satz 1 abzuleisten.

(3) 1Die Ausbildung an der Fachakademie für Über-

setzen und Dolmetschen dauert drei Jahre. 2Ein Aufbau-

studium von höchstens einem Studienjahr kann sich an 

die abgeschlossene Ausbildung anschließen. 3Das Auf-

baustudium dient dem Erwerb eines der folgenden wei-

teren Abschlüsse:

1. „Staatlich geprüfte Übersetzerin“ oder „Staatlich ge-

prüfter Übersetzer“,

2. „Staatlich geprüfte Dolmetscherin“ oder „Staatlich ge-

prüfter Dolmetscher“ sowie

3. „Staatlich geprüfte Übersetzerin und Dolmetscherin“ 

oder „Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmet-

scher“.

(4) 1Die Ausbildung an der Fachakademie für Ernäh-

rungs- und Versorgungsmanagement dauert in Vollzeit-

form drei Jahre. 2Sie gliedert sich in zwei Ausbildungs-

abschnitte:

1. einen theoretischen und praktischen Ausbildungsab-

schnitt von zwei Studienjahren an der Fachakademie 

und

2. einen daran anschließenden Ausbildungsabschnitt in 

Form eines von der Fachakademie begleiteten Be-

rufspraktikums (§§ 16, 81, Anlage 2) von zwölf Mo-

naten.

(5) 1Außer an der Fachakademie für Übersetzen 

und Dolmetschen kann die Ausbildung in hälftiger Teil-

zeit durchlaufen werden. 2In diesem Fall verdoppeln sich 

die jeweiligen Ausbildungszeiten. 3Mit Zustimmung der 

Schulaufsichtsbehörde kann die Ausbildung nach den 

Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 ausnahms-

weise auch in Zwei-Drittel-Teilzeit durchlaufen werden, 

wenn daneben kein Beschäftigungsverhältnis mit mehr 
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nem Jahr in sozial- oder sonderpädagogischen 

Einrichtungen,

3. die Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses, 

das nicht älter als drei Monate ist, und

4. das Fehlen von Anhaltspunkten, die die Bewerberin 

oder den Bewerber als ungeeignet für den Beruf der 

Heilpädagogin oder des Heilpädagogen erscheinen 

lassen.

(3) 1Die Aufnahme in die Fachakademie für Raum- 

und Objektdesign setzt voraus, dass eine der folgenden 

Prüfungen erfolgreich abgelegt wurde:

1. Meisterprüfung im Tischlerhandwerk,

2. Meisterprüfung in einem gestaltenden Handwerk,

3. staatliche Abschlussprüfung der Fachschule für Holz-

technik,

4. Industriemeisterprüfung in der Ausbildungsrichtung 

Holzverarbeitung oder

5. Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk.

2Im Fall von Satz 1 Nr. 5 ist zusätzlich eine mindestens 
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liegen einer allgemeinen oder fachgebundenen Hoch-

schulreife oder Fachhochschulreife eine mindestens ein-

�
���	�� �������
	�	�� ��������� �
��	����� ��������������
3Für Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 Nr. 2 bis 

5 setzt die Aufnahme außerdem das Bestehen einer Auf-

nahmeprüfung gemäß den Vorgaben des Staatsministe-

riums voraus.

(4) 1Die Aufnahme erfolgt in zweijährige Fachakade-

mien nur in das erste Studienjahr. 2Abweichend von Satz 

1 können in das zweite Studienjahr der Fachakademie für 

Wirtschaft Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen 

werden, bei denen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 

und eine mit mindestens der Note „gut“ abgeschlos-

sene einschlägige Berufsausbildung in einem staat-

lich anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Regel-

ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren,

��� ����� ��
����� �������
	�	�� ��������� �
��	����� ����

mindestens zwei Jahren und

3. eine erfolgreiche Aufnahmeprüfung in den Fächern 

Rechnungswesen und Recht. 

3Die Voraussetzungen nach Satz 2 Nr. 1 können ersetzt 

werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an einer kauf-

männischen Fortbildungsprüfung, die vom Staatsministe-

rium als der Meisterprüfung gleichwertig anerkannt wird. 
4Die Aufnahmeprüfung gemäß Satz 2 Nr. 3 erstreckt sich 

auf den im ersten Studienjahr vermittelten Unterrichts-

stoff. 5Die Prüfungsaufgaben stellt die Fachakademie. 
6Die Aufnahmeprüfung ist nicht bestanden, wenn in ei-

nem Fach eine schlechtere Note als 4 erzielt wird. 7Die 

Bestimmungen über die Probezeit (§ 9) gelten entspre-

chend.

§ 6 

Fachakademie für Sozialpädagogik

(1) 1Die Aufnahme in das erste Studienjahr der Fach-

akademie für Sozialpädagogik setzt Folgendes voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss,

2. ������������
	�	��������������������	������

a) eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem 

sozialpädagogischen, pädagogischen, sozial-

��	������������	������������������������������

Beruf mit einer Regelausbildungsdauer von min-

destens zwei Jahren,

b) ein erfolgreich abgeschlossenes sozialpädagogi-

sches Seminar nach Anlage 3 oder

c) ����� �������
	�	�� ��������� �
��	����� ���� ���-

destens vier Jahren,

3. die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, das nicht äl-

ter als drei Monate ist und ausweist, dass die Bewer-

berin oder der Bewerber für den Beruf der Erzieherin 

oder des Erziehers geeignet ist,

4. die Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses, 

das nicht älter als drei Monate ist, und

5. das Fehlen von Anhaltspunkten, die die Bewerberin 

oder den Bewerber als ungeeignet für den Beruf der 

Erzieherin oder des Erziehers erscheinen lassen.

2Abweichend von Satz 1 Nr. 2 können mit Zustimmung 

der Schulaufsichtsbehörde ausnahmsweise auch Bewer-

berinnen und Bewerber zugelassen werden, deren bis-

����	��� ������	������� ���� ���������� �����	��	� �����

erfolgreiche Mitarbeit in der Fachakademie erwarten 

lassen. 3Bewerberinnen und Bewerber mit einer anderen 

Muttersprache als Deutsch müssen außerdem nachwei-

sen, dass sie über hinreichende Deutschkenntnisse in 

Wort und Schrift verfügen, sodass eine erfolgreiche Teil-

nahme am Unterricht gewährleistet ist. 4Als Mutterspra-

che gilt die Sprache, in der die schulische Ausbildung und 

��������������������������	����������������������������

Ausbildung der Bewerberin oder des Bewerbers überwie-

gend erfolgte.
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als zwei Drittel der im Tarifbereich des öffentlichen Diens-

tes geltenden regulären wöchentlichen Arbeitszeit ausge-

übt wird.

(6) Weitere Möglichkeiten zur Verkürzung der Aus-

bildung nach § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 und § 8  

Abs. 2 bleiben unberührt.

Teil 2

Aufnahme

§ 4 

Allgemeines

(1) 1Die Aufnahme erfolgt durch die Fachakademie 

jeweils zu Beginn des Studienjahres. 2Eine nachträg-

liche Aufnahme kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes und längstens binnen sechs Wochen nach Un-

terrichtsbeginn gewährt werden. 3Mit der Anmeldung sind 

bei der Fachakademie vorzulegen:

1. die Nachweise über die schulische Vorbildung im Ori-

ginal oder in beglaubigter Abschrift und

2. ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis.

4Die Fachakademie kann im Einzelfall weitere Nachwei-

����������������������������������������������������
5Weitere Regelungen zum Anmelde- und Aufnahmever-

fahren trifft die Fachakademie.

(2) Die Aufnahme ist vorbehaltlich Abs. 1 Satz 2 da-

durch aufschiebend bedingt, dass die Bewerberinnen 

und Bewerber am ersten Unterrichtstag am Unterricht 

teilnehmen oder spätestens am dritten Unterrichtstag 

gegenüber der Fachakademie nachweisen, dass sie aus 

zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren.

(3) 1Die Aufnahme kann versagt werden, wenn  

Termine des Anmeldeverfahrens nicht eingehalten oder 

Unterlagen nicht termingerecht und vollständig vorgelegt 

wurden. 2Die Aufnahme ist zu versagen, wenn die Bewer-

berin oder der Bewerber

1. zweimal die Probezeit an einer Fachakademie nicht 

bestanden hat oder vor dem Ablauf der Probezeit 

ausgetreten ist oder

2. zweimal eine Jahrgangsstufe einer Fachakademie 

ohne Erfolg besucht hat oder während eines Studi-

enjahres ausgetreten ist.

3Die Lehrerkonferenz kann in begründeten Einzelfällen 

Ausnahmen von Satz 2 Nr. 2 Alternative 2 zulassen.

§ 5 

Zweijährige Fachakademien

(1) 1Die Aufnahme in die Fachakademie für Brau- und 

Getränketechnologie, die Fachakademie für Medizintech-

nik und die Fachakademie für Wirtschaft setzt Folgendes 

voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss und eine einschlägi-

�������������
���������	

2. eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige erfolg-

reich abgelegte staatliche Technikerprüfung oder 

eine vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst (Staatsministerium) allge-

mein als dieser gleichwertig anerkannte einschlägige 

Prüfung oder

3. eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige er-

folgreich abgelegte Meisterprüfung oder eine vom 

Staatsministerium allgemein als dieser gleichwertig 

anerkannte einschlägige erfolgreich abgelegte Prü-

fung.

2�����������������������
������������������������������

Nr. 1 ist eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige

1. abgeschlossene Berufsausbildung in einem staatlich 

anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Regelaus-

bildungsdauer von mindestens zwei Jahren und eine 

���������������������������������������������������-

tens einem Jahr,

2. abgeschlossene Berufsausbildung zur „Staatlich ge-

prüften technischen oder kaufmännischen Assisten-

tin“ oder zum „Staatlich geprüften technischen oder 

kaufmännischen Assistenten“ und eine spätere ein-

���������������������������������������������������

Jahr oder

3. ���������������������������������������������

3In der Teilzeitform kann die spätere einschlägige beruf-

liche Tätigkeit bis zur Hälfte während des Besuchs der 

Fachakademie abgeleistet werden.

(2) Die Aufnahme in die Fachakademie für Heilpäda-

gogik setzt Folgendes voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss,

2. ����������������������������
���������������

a) Ausbildung zur „Staatlich anerkannten Erziehe-

rin“ oder zum „Staatlich anerkannten Erzieher“ 

oder

b) eine vom Staatsministerium als gleichwertig an-
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��������� ������������� ��� ���������g mit einer 

��������������� �
��	����� ���� ����������� ��-

nem Jahr in sozial- oder sonderpädagogischen 

Einrichtungen,

3. die Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses, 

das nicht älter als drei Monate ist, und

4. das Fehlen von Anhaltspunkten, die die Bewerberin 

oder den Bewerber als ungeeignet für den Beruf der 

Heilpädagogin oder des Heilpädagogen erscheinen 

lassen.

(3) 1Die Aufnahme in die Fachakademie für Raum- 

und Objektdesign setzt voraus, dass eine der folgenden 

Prüfungen erfolgreich abgelegt wurde:

1. Meisterprüfung im Tischlerhandwerk,

2. Meisterprüfung in einem gestaltenden Handwerk,

3. staatliche Abschlussprüfung der Fachschule für Holz-

technik,

4. Industriemeisterprüfung in der Ausbildungsrichtung 

Holzverarbeitung oder

5. Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk.

2Im Fall von Satz 1 Nr. 5 ist zusätzlich eine mindestens 

�����
���	���������
	�	������������
��	�����������������-

liegen einer allgemeinen oder fachgebundenen Hoch-

schulreife oder Fachhochschulreife eine mindestens ein-

�
���	�� �������
	�	�� ��������� �
��	����� ��������������
3Für Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 Nr. 2 bis 

5 setzt die Aufnahme außerdem das Bestehen einer Auf-

nahmeprüfung gemäß den Vorgaben des Staatsministe-

riums voraus.

(4) 1Die Aufnahme erfolgt in zweijährige Fachakade-

mien nur in das erste Studienjahr. 2Abweichend von Satz 

1 können in das zweite Studienjahr der Fachakademie für 

Wirtschaft Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen 

werden, bei denen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 

und eine mit mindestens der Note „gut“ abgeschlos-

sene einschlägige Berufsausbildung in einem staat-

lich anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Regel-

ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren,

��� ����� ��
����� �������
	�	�� ��������� �
��	����� ����

mindestens zwei Jahren und

3. eine erfolgreiche Aufnahmeprüfung in den Fächern 

Rechnungswesen und Recht. 

3Die Voraussetzungen nach Satz 2 Nr. 1 können ersetzt 

werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an einer kauf-

männischen Fortbildungsprüfung, die vom Staatsministe-

rium als der Meisterprüfung gleichwertig anerkannt wird. 
4Die Aufnahmeprüfung gemäß Satz 2 Nr. 3 erstreckt sich 

auf den im ersten Studienjahr vermittelten Unterrichts-

stoff. 5Die Prüfungsaufgaben stellt die Fachakademie. 
6Die Aufnahmeprüfung ist nicht bestanden, wenn in ei-

nem Fach eine schlechtere Note als 4 erzielt wird. 7Die 

Bestimmungen über die Probezeit (§ 9) gelten entspre-

chend.

§ 6 

Fachakademie für Sozialpädagogik

(1) 1Die Aufnahme in das erste Studienjahr der Fach-

akademie für Sozialpädagogik setzt Folgendes voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss,

2. ������������
	�	��������������������	������

a) eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem 

sozialpädagogischen, pädagogischen, sozial-

��	������������	������������������������������

Beruf mit einer Regelausbildungsdauer von min-

destens zwei Jahren,

b) ein erfolgreich abgeschlossenes sozialpädagogi-

sches Seminar nach Anlage 3 oder

c) ����� �������
	�	�� ��������� �
��	����� ���� ���-

destens vier Jahren,

3. die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, das nicht äl-

ter als drei Monate ist und ausweist, dass die Bewer-

berin oder der Bewerber für den Beruf der Erzieherin 

oder des Erziehers geeignet ist,

4. die Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses, 

das nicht älter als drei Monate ist, und

5. das Fehlen von Anhaltspunkten, die die Bewerberin 

oder den Bewerber als ungeeignet für den Beruf der 

Erzieherin oder des Erziehers erscheinen lassen.

2Abweichend von Satz 1 Nr. 2 können mit Zustimmung 

der Schulaufsichtsbehörde ausnahmsweise auch Bewer-

berinnen und Bewerber zugelassen werden, deren bis-

����	��� ������	������� ���� ���������� �����	��	� �����

erfolgreiche Mitarbeit in der Fachakademie erwarten 

lassen. 3Bewerberinnen und Bewerber mit einer anderen 

Muttersprache als Deutsch müssen außerdem nachwei-

sen, dass sie über hinreichende Deutschkenntnisse in 

Wort und Schrift verfügen, sodass eine erfolgreiche Teil-

nahme am Unterricht gewährleistet ist. 4Als Mutterspra-

che gilt die Sprache, in der die schulische Ausbildung und 

��������������������������	����������������������������

Ausbildung der Bewerberin oder des Bewerbers überwie-

gend erfolgte.
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als zwei Drittel der im Tarifbereich des öffentlichen Diens-

tes geltenden regulären wöchentlichen Arbeitszeit ausge-

übt wird.

(6) Weitere Möglichkeiten zur Verkürzung der Aus-

bildung nach § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 und § 8  

Abs. 2 bleiben unberührt.

Teil 2

Aufnahme

§ 4 

Allgemeines

(1) 1Die Aufnahme erfolgt durch die Fachakademie 

jeweils zu Beginn des Studienjahres. 2Eine nachträg-

liche Aufnahme kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes und längstens binnen sechs Wochen nach Un-

terrichtsbeginn gewährt werden. 3Mit der Anmeldung sind 

bei der Fachakademie vorzulegen:

1. die Nachweise über die schulische Vorbildung im Ori-

ginal oder in beglaubigter Abschrift und

2. ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis.

4Die Fachakademie kann im Einzelfall weitere Nachwei-

����������������������������������������������������
5Weitere Regelungen zum Anmelde- und Aufnahmever-

fahren trifft die Fachakademie.

(2) Die Aufnahme ist vorbehaltlich Abs. 1 Satz 2 da-

durch aufschiebend bedingt, dass die Bewerberinnen 

und Bewerber am ersten Unterrichtstag am Unterricht 

teilnehmen oder spätestens am dritten Unterrichtstag 

gegenüber der Fachakademie nachweisen, dass sie aus 

zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren.

(3) 1Die Aufnahme kann versagt werden, wenn  

Termine des Anmeldeverfahrens nicht eingehalten oder 

Unterlagen nicht termingerecht und vollständig vorgelegt 

wurden. 2Die Aufnahme ist zu versagen, wenn die Bewer-

berin oder der Bewerber

1. zweimal die Probezeit an einer Fachakademie nicht 

bestanden hat oder vor dem Ablauf der Probezeit 

ausgetreten ist oder

2. zweimal eine Jahrgangsstufe einer Fachakademie 

ohne Erfolg besucht hat oder während eines Studi-

enjahres ausgetreten ist.

3Die Lehrerkonferenz kann in begründeten Einzelfällen 

Ausnahmen von Satz 2 Nr. 2 Alternative 2 zulassen.

§ 5 

Zweijährige Fachakademien

(1) 1Die Aufnahme in die Fachakademie für Brau- und 

Getränketechnologie, die Fachakademie für Medizintech-

nik und die Fachakademie für Wirtschaft setzt Folgendes 

voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss und eine einschlägi-

�������������
���������	

2. eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige erfolg-

reich abgelegte staatliche Technikerprüfung oder 

eine vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst (Staatsministerium) allge-

mein als dieser gleichwertig anerkannte einschlägige 

Prüfung oder

3. eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige er-

folgreich abgelegte Meisterprüfung oder eine vom 

Staatsministerium allgemein als dieser gleichwertig 

anerkannte einschlägige erfolgreich abgelegte Prü-

fung.

2�����������������������
������������������������������

Nr. 1 ist eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige

1. abgeschlossene Berufsausbildung in einem staatlich 

anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Regelaus-

bildungsdauer von mindestens zwei Jahren und eine 

���������������������������������������������������-

tens einem Jahr,

2. abgeschlossene Berufsausbildung zur „Staatlich ge-

prüften technischen oder kaufmännischen Assisten-

tin“ oder zum „Staatlich geprüften technischen oder 

kaufmännischen Assistenten“ und eine spätere ein-

���������������������������������������������������

Jahr oder

3. ���������������������������������������������

3In der Teilzeitform kann die spätere einschlägige beruf-

liche Tätigkeit bis zur Hälfte während des Besuchs der 

Fachakademie abgeleistet werden.

(2) Die Aufnahme in die Fachakademie für Heilpäda-

gogik setzt Folgendes voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss,

2. ����������������������������
���������������

a) Ausbildung zur „Staatlich anerkannten Erziehe-

rin“ oder zum „Staatlich anerkannten Erzieher“ 

oder

b) eine vom Staatsministerium als gleichwertig an-



KWMBl. Nr. 7/2017102124 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2017

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnahme-

voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen, können auf Antrag 

nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung in das zweite Stu-

dienjahr aufgenommen werden. 2Sie können unter den 

gleichen Voraussetzungen auch in das zweite Studien-

halbjahr, bei Teilzeitunterricht auch in das dritte Studien-

halbjahr, aufgenommen werden, wenn es die organisa-

torischen Verhältnisse zulassen. 3Die Aufnahmeprüfung 

���������������������������������������������������������-

res. 4In fachpraktischen Fächern erfolgt die Prüfung ent-

weder praktisch und mündlich oder nur praktisch oder nur 

mündlich, in den übrigen Fächern wird schriftlich geprüft. 
5Die Prüfungsaufgaben stellt die Fachakademie. 6Die 

Aufnahmeprüfung ist nicht bestanden, wenn in einem 

Fach die Note 6 oder in zwei Fächern die Note 5 erzielt 

wird. 7Die Bestimmungen über die Probezeit (§ 9) gelten 

entsprechend.

§ 7 

Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen

(1) 1Die Aufnahme in das erste Studienjahr der Fach-

akademie für Übersetzen und Dolmetschen setzt Folgen-

des voraus:

1. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 

oder die Fachhochschulreife, 

2. die erfolgreiche Teilnahme an der staatlichen Ab-

schlussprüfung für Fremdsprachenkorrespondenten 

oder 

3. einen mittleren Schulabschluss und einen vom 

Staatsministerium als der staatlichen Abschlussprü-

fung für Fremdsprachenkorrespondenten gleichwer-

tig anerkannten Abschluss einer einschlägigen, min-

destens zweijährigen Berufsausbildung.

2§ 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend mit der Maß-

gabe, dass der Nachweis von Deutschkenntnissen auf 

dem Niveau C1 des gemeinsamen europäischen Refe-

renzrahmens für Sprache zu führen ist. 3Der vorgenannte 

Nachweis ist zu führen durch:

�
� ����	�����������������������������������������

2. eine andere vom Staatsministerium allgemein oder 

im Einzelfall als gleichwertig anerkannte Prüfung 

oder

3. eine Prüfung der Fachakademie. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnah-

mevoraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen, können nach 

Bestehen einer Aufnahmeprüfung in das zweite oder 

dritte Studienjahr aufgenommen werden. 2Die Aufnah-

meprüfung umfasst folgende schriftliche, dem jeweiligen 

Bildungsstand der Jahrgangsstufe entsprechende Aufga-

ben:

1. zwei allgemeinsprachliche Übersetzungen, davon 

eine vom Deutschen in die Fremdsprache und eine 

von der Fremdsprache in das Deutsche, 

2. zwei fachsprachliche Übersetzungen, davon eine 

vom Deutschen in die Fremdsprache und eine von 

der Fremdsprache in das Deutsche und

3. eine Prüfung in Grammatik der Fremdsprache. 

3Soweit eine Zweite Fremdsprache belegt werden soll, ist 

mindestens eine der Aufgaben in dieser Sprache abzu-

legen. 4Die Prüfungsaufgaben stellt die Fachakademie. 
5Die Aufnahmeprüfung ist nicht bestanden, wenn in einer 

Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 4 erzielt wird. 
6Die Bestimmungen über die Probezeit (§ 9) gelten ent-

sprechend.

(3) Den gastweisen Besuch des Unterrichts in einzel-

nen Fächern kann die Schulleitung Bewerberinnen und 

Bewerbern gestatten, welche die Aufnahmevorausset-

zungen erfüllen.

§ 8 

Fachakademie  
für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

(1) Die Aufnahme in das erste Studienjahr der Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

setzt Folgendes voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss und

2. eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung 

in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit 

einer Regelausbildungsdauer von mindestens drei 

Jahren.

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnah-

mevoraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen, können nach 

Bestehen einer Aufnahmeprüfung unmittelbar in das 

zweite Studienjahr aufgenommen werden. 2Die Aufnah-

��	�������������������������������������������������������

Studienjahres. 3In fachpraktischen Fächern wird praktisch 

geprüft, in den übrigen Fächern schriftlich. 4Die Prüfungs-

aufgaben stellt die Fachakademie. 5Die Aufnahmeprü-

fung ist nicht bestanden, wenn in einem Fach die Note 6 

oder in zwei Fächern die Note 5 erzielt wird. 6Die Bestim-

mungen über die Probezeit (§ 9) gelten entsprechend.
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§ 9 

Probezeit

(1) 1Das erste Studienhalbjahr ist Probezeit. 2Die Pro-

bezeit kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes um 

längstens drei Monate verlängert werden. 3Als wichtiger 

Grund gilt insbesondere der Nachweis einer längerfristi-

gen Erkrankung, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. 

(2) 1Die Probezeit ist nicht bestanden, wenn bei einer 

Gesamtwürdigung der Leistung der oder des Studieren-

den nicht damit gerechnet werden kann, dass sie oder er 

das Ziel des Studienjahres erreicht. 2Dies ist in der Regel 

der Fall, wenn 

1. die Leistungen am Ende der Probezeit in einem 

Vorrückungsfach (§ 23 Abs. 1 Satz 1, § 24 Abs. 1  

Satz 1, § 25 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 1) mit der Note 6 

oder in zwei Vorrückungsfächern mit der Note 5 oder 

schlechter zu bewerten sind und 

2. keine Umstände vorliegen, die bessere Leistungen 

wahrscheinlich machen. 

3An den zweijährigen Fachakademien, der Fachakade-

mie für Sozialpädagogik und der Fachakademie für Er-

nährungs- und Versorgungsmanagement gelten die Be-

stimmungen über den Notenausgleich (§ 23 Abs. 2, § 24 

Abs. 2, § 26 Abs. 2) entsprechend. 4Über das Bestehen 

der Probezeit und die Verlängerung der Probezeit ent-

scheidet die Schulleitung auf der Grundlage einer Emp-

fehlung der Klassenkonferenz.

(3) 1Hat eine Studierende oder ein Studierender die 

Probezeit nicht bestanden, so ist ihr oder ihm dies unver-

züglich schriftlich bekanntzugeben; dabei sind die Gründe 

darzulegen. 2Mit der Bekanntgabe endet das Schulver-

hältnis. 3Auf Antrag erhält die oder der Studierende eine 

Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs und 

die erzielten Leistungen. 4Ist die Probezeit über das erste 

Studienhalbjahr hinaus verlängert worden, erhält die oder 

der Studierende im Zwischenzeugnis einen Vermerk über 

die Verlängerung.

(4) Endet nach bestandener Probezeit das Schulver-

�����������������������������������������������������
�����

3 erneut Anwendung.

Teil 3

Schulbetrieb

§ 10 

Einrichtung von Klassen  
und anderen Unterrichtsgruppen

(1) 1Die Zahl der Studierenden in einer Klasse darf zu 

Beginn des Unterrichts

1. an zweijährigen Fachakademien und an der Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanage-

ment nicht weniger als 16,

2. an der Fachakademie für Sozialpädagogik 

a) bei bis zu zwei parallelen Klassen im Durch-

schnitt nicht weniger als 16, 

b) bei drei parallelen Klassen im Durchschnitt nicht 

weniger als 21 und 

c) bei mehr als drei parallelen Klassen im Durch-

schnitt nicht weniger als 24,

3. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen 

a) bei bis zu zwei parallelen Klassen je Erster 

Fremdsprache im Durchschnitt nicht weniger als 

16, 

b) bei drei parallelen Klassen je Erster Fremdspra-

che im Durchschnitt nicht weniger als 21 und 

c) bei mehr als drei parallelen Klassen je Erster 

Fremdsprache im Durchschnitt nicht weniger als 

24 

betragen. 2Die Zahl der Studierenden in einer Klasse soll 

nicht mehr als 32 betragen. 

(2) Nach Maßgabe näherer Bestimmungen des 

Staatsministeriums entscheidet die Fachakademie nach 

pädagogischem Ermessen und nach den personellen, 

sächlichen und organisatorischen Gegebenheiten über 

die Teilung von Klassen in Gruppen und die Einrichtung 

	����������������������������������������������������

sowie von Unterricht in Wahlfächern.

§ 11 

Ferien

(1) 1Die Gesamtdauer der Ferien während eines Stu-

dienjahres beträgt 75 Werktage. 2An der Fachakademie 

für Heilpädagogik kann der Unterricht bis zu insgesamt 

vier Wochen auch während der Ferien, an Wochenenden 

���� ����������� ������������ 3Ferienpraktika bleiben von 

Satz 1 unberührt.

(2) Der Urlaub während des Berufspraktikums richtet 

sich nach dem Praktikantenvertrag.



KWMBl. Nr. 7/2017 103124 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2017

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnahme-

voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen, können auf Antrag 

nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung in das zweite Stu-

dienjahr aufgenommen werden. 2Sie können unter den 

gleichen Voraussetzungen auch in das zweite Studien-

halbjahr, bei Teilzeitunterricht auch in das dritte Studien-

halbjahr, aufgenommen werden, wenn es die organisa-

torischen Verhältnisse zulassen. 3Die Aufnahmeprüfung 

���������������������������������������������������������-

res. 4In fachpraktischen Fächern erfolgt die Prüfung ent-

weder praktisch und mündlich oder nur praktisch oder nur 

mündlich, in den übrigen Fächern wird schriftlich geprüft. 
5Die Prüfungsaufgaben stellt die Fachakademie. 6Die 

Aufnahmeprüfung ist nicht bestanden, wenn in einem 

Fach die Note 6 oder in zwei Fächern die Note 5 erzielt 

wird. 7Die Bestimmungen über die Probezeit (§ 9) gelten 

entsprechend.

§ 7 

Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen

(1) 1Die Aufnahme in das erste Studienjahr der Fach-

akademie für Übersetzen und Dolmetschen setzt Folgen-

des voraus:

1. die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 

oder die Fachhochschulreife, 

2. die erfolgreiche Teilnahme an der staatlichen Ab-

schlussprüfung für Fremdsprachenkorrespondenten 

oder 

3. einen mittleren Schulabschluss und einen vom 

Staatsministerium als der staatlichen Abschlussprü-

fung für Fremdsprachenkorrespondenten gleichwer-

tig anerkannten Abschluss einer einschlägigen, min-

destens zweijährigen Berufsausbildung.

2§ 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend mit der Maß-

gabe, dass der Nachweis von Deutschkenntnissen auf 

dem Niveau C1 des gemeinsamen europäischen Refe-

renzrahmens für Sprache zu führen ist. 3Der vorgenannte 

Nachweis ist zu führen durch:

�
� ����	�����������������������������������������

2. eine andere vom Staatsministerium allgemein oder 

im Einzelfall als gleichwertig anerkannte Prüfung 

oder

3. eine Prüfung der Fachakademie. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnah-

mevoraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen, können nach 

Bestehen einer Aufnahmeprüfung in das zweite oder 

dritte Studienjahr aufgenommen werden. 2Die Aufnah-

meprüfung umfasst folgende schriftliche, dem jeweiligen 

Bildungsstand der Jahrgangsstufe entsprechende Aufga-

ben:

1. zwei allgemeinsprachliche Übersetzungen, davon 

eine vom Deutschen in die Fremdsprache und eine 

von der Fremdsprache in das Deutsche, 

2. zwei fachsprachliche Übersetzungen, davon eine 

vom Deutschen in die Fremdsprache und eine von 

der Fremdsprache in das Deutsche und

3. eine Prüfung in Grammatik der Fremdsprache. 

3Soweit eine Zweite Fremdsprache belegt werden soll, ist 

mindestens eine der Aufgaben in dieser Sprache abzu-

legen. 4Die Prüfungsaufgaben stellt die Fachakademie. 
5Die Aufnahmeprüfung ist nicht bestanden, wenn in einer 

Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 4 erzielt wird. 
6Die Bestimmungen über die Probezeit (§ 9) gelten ent-

sprechend.

(3) Den gastweisen Besuch des Unterrichts in einzel-

nen Fächern kann die Schulleitung Bewerberinnen und 

Bewerbern gestatten, welche die Aufnahmevorausset-

zungen erfüllen.

§ 8 

Fachakademie  
für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

(1) Die Aufnahme in das erste Studienjahr der Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

setzt Folgendes voraus:

1. einen mittleren Schulabschluss und

2. eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung 

in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit 

einer Regelausbildungsdauer von mindestens drei 

Jahren.

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnah-

mevoraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen, können nach 

Bestehen einer Aufnahmeprüfung unmittelbar in das 

zweite Studienjahr aufgenommen werden. 2Die Aufnah-

��	�������������������������������������������������������

Studienjahres. 3In fachpraktischen Fächern wird praktisch 

geprüft, in den übrigen Fächern schriftlich. 4Die Prüfungs-

aufgaben stellt die Fachakademie. 5Die Aufnahmeprü-

fung ist nicht bestanden, wenn in einem Fach die Note 6 

oder in zwei Fächern die Note 5 erzielt wird. 6Die Bestim-

mungen über die Probezeit (§ 9) gelten entsprechend.
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§ 9 

Probezeit

(1) 1Das erste Studienhalbjahr ist Probezeit. 2Die Pro-

bezeit kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes um 

längstens drei Monate verlängert werden. 3Als wichtiger 

Grund gilt insbesondere der Nachweis einer längerfristi-

gen Erkrankung, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. 

(2) 1Die Probezeit ist nicht bestanden, wenn bei einer 

Gesamtwürdigung der Leistung der oder des Studieren-

den nicht damit gerechnet werden kann, dass sie oder er 

das Ziel des Studienjahres erreicht. 2Dies ist in der Regel 

der Fall, wenn 

1. die Leistungen am Ende der Probezeit in einem 

Vorrückungsfach (§ 23 Abs. 1 Satz 1, § 24 Abs. 1  

Satz 1, § 25 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 1) mit der Note 6 

oder in zwei Vorrückungsfächern mit der Note 5 oder 

schlechter zu bewerten sind und 

2. keine Umstände vorliegen, die bessere Leistungen 

wahrscheinlich machen. 

3An den zweijährigen Fachakademien, der Fachakade-

mie für Sozialpädagogik und der Fachakademie für Er-

nährungs- und Versorgungsmanagement gelten die Be-

stimmungen über den Notenausgleich (§ 23 Abs. 2, § 24 

Abs. 2, § 26 Abs. 2) entsprechend. 4Über das Bestehen 

der Probezeit und die Verlängerung der Probezeit ent-

scheidet die Schulleitung auf der Grundlage einer Emp-

fehlung der Klassenkonferenz.

(3) 1Hat eine Studierende oder ein Studierender die 

Probezeit nicht bestanden, so ist ihr oder ihm dies unver-

züglich schriftlich bekanntzugeben; dabei sind die Gründe 

darzulegen. 2Mit der Bekanntgabe endet das Schulver-

hältnis. 3Auf Antrag erhält die oder der Studierende eine 

Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs und 

die erzielten Leistungen. 4Ist die Probezeit über das erste 

Studienhalbjahr hinaus verlängert worden, erhält die oder 

der Studierende im Zwischenzeugnis einen Vermerk über 

die Verlängerung.

(4) Endet nach bestandener Probezeit das Schulver-

�����������������������������������������������������
�����

3 erneut Anwendung.

Teil 3

Schulbetrieb

§ 10 

Einrichtung von Klassen  
und anderen Unterrichtsgruppen

(1) 1Die Zahl der Studierenden in einer Klasse darf zu 

Beginn des Unterrichts

1. an zweijährigen Fachakademien und an der Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanage-

ment nicht weniger als 16,

2. an der Fachakademie für Sozialpädagogik 

a) bei bis zu zwei parallelen Klassen im Durch-

schnitt nicht weniger als 16, 

b) bei drei parallelen Klassen im Durchschnitt nicht 

weniger als 21 und 

c) bei mehr als drei parallelen Klassen im Durch-

schnitt nicht weniger als 24,

3. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen 

a) bei bis zu zwei parallelen Klassen je Erster 

Fremdsprache im Durchschnitt nicht weniger als 

16, 

b) bei drei parallelen Klassen je Erster Fremdspra-

che im Durchschnitt nicht weniger als 21 und 

c) bei mehr als drei parallelen Klassen je Erster 

Fremdsprache im Durchschnitt nicht weniger als 

24 

betragen. 2Die Zahl der Studierenden in einer Klasse soll 

nicht mehr als 32 betragen. 

(2) Nach Maßgabe näherer Bestimmungen des 

Staatsministeriums entscheidet die Fachakademie nach 

pädagogischem Ermessen und nach den personellen, 

sächlichen und organisatorischen Gegebenheiten über 

die Teilung von Klassen in Gruppen und die Einrichtung 

	����������������������������������������������������

sowie von Unterricht in Wahlfächern.

§ 11 

Ferien

(1) 1Die Gesamtdauer der Ferien während eines Stu-

dienjahres beträgt 75 Werktage. 2An der Fachakademie 

für Heilpädagogik kann der Unterricht bis zu insgesamt 

vier Wochen auch während der Ferien, an Wochenenden 

���� ����������� ������������ 3Ferienpraktika bleiben von 

Satz 1 unberührt.

(2) Der Urlaub während des Berufspraktikums richtet 

sich nach dem Praktikantenvertrag.
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§ 12 

Höchstausbildungsdauer

1Die Höchstausbildungsdauer beträgt 

1. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen fünf Jahre, im Fall des Aufbaustudiums sechs 

Jahre, 

2. im Übrigen zwei Jahre mehr als die Dauer der Regel-

ausbildung in der gewählten Organisationsform. 

2Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für die in § 3 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 genannten Ausbildungs-

abschnitte. 3Für die Berechnung der Höchstausbildungs-

dauer zählen alle an öffentlichen oder staatlich anerkann-

ten Fachakademien der jeweiligen Ausbildungsrichtung 

verbrachten Studienjahre, auch wenn sie durch Nicht-

bestehen der Probezeit, Austritt oder Krankheit verkürzt 

waren. 4Die Höchstausbildungsdauer gilt auch dann als 

überschritten, wenn feststeht, dass der Abschluss der 

Fachakademie nicht mehr innerhalb der Höchstausbil-

dungsdauer erreicht werden kann.

§ 13 

Stundentafeln

(1) 1Dem Unterricht sind die Stundentafeln nach den 

Anlagen 4 bis 11 zugrunde zu legen. 2Das Staatsminis-

terium kann bei Vorliegen besonderer Umstände Abwei-

chungen für die Dauer eines Studienjahres genehmigen 

– bei Ersatzschulen und bei Fachakademien mit Unter-

richt in Teilzeitform über die Dauer eines Studienjahres 

hinaus. 3Keiner Genehmigung bedarf die organisato-

risch bedingte Verblockung des Unterrichts in einzelnen 

Unterrichtsfächern im Rahmen der Gesamtstunden ei-

nes Fachs im Studienjahr. 4Fächer, die Gegenstand der 

schriftlichen Prüfung sind, sowie an der Fachakademie 

für Sozialpädagogik das Fach Praxis- und Methodenlehre 

mit Gesprächsführung, müssen noch im letzten Studien-

jahr unterrichtet werden. 

(2) Mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde 

������������������������������������������������������-

fächern ganz oder teilweise in ein anderes Studienjahr 

verlegt werden.

(3) 1��� ������
	������ ������� ��� ������������ ���� ���

zwei Wochenstunden Unterricht mehr als in der Stunden-

tafel festgelegt erteilt werden, ausgenommen in Fächern 

der schriftlichen Abschlussprüfung im letzten Studienjahr. 
2Satz 1 gilt entsprechend für die Ausbildungsabschnitte 

gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 1.

(4) 1Im Rahmen ihres Bildungsauftrags entscheidet 

die Fachakademie über die Einrichtung von Unterricht 

in Wahlfächern. 2Die erstmalige Einrichtung ist unter An-

gabe von Fachbezeichnung, Inhalt und Zeitumfang der 

Schulaufsichtsbehörde spätestens drei Monate vor Un-

terrichtsbeginn anzuzeigen.

(5) Die Summe der Unterrichtsstunden in einer Wo-

che darf folgende Grenzen nicht überschreiten:

1. ��� ���� ������������� 
��� �����	�������� ��� ��������

�������������
	����������������������������

2. an den zweijährigen Fachakademien im Übrigen in 

���������������������
	���������������������������

Stundentafeln festgelegten Unterrichtsstunden zu-

züglich drei, 

3. ��������������������
����������	�����������������-

fächern 38 Unterrichtsstunden und

4. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen und an der Fachakademie für Ernährungs- 

����  ��������������������� ��� ������
	������ ����

Summe der in den Stundentafeln festgelegten Unter-

richtsstunden zuzüglich drei. 

§ 14 

Einrichtung und Besuch  
bestimmter Unterrichtsfächer

(1) Der Besuch eines Wahlfachs darf während des 

Studienjahres nur mit Genehmigung der Schulleitung be-

gonnen oder abgebrochen werden.

(2) 1An der Fachakademie für Wirtschaft hat die oder 

der Studierende den im Rahmen des Angebots der Fach-

akademie gewählten Schwerpunkt bis spätestens 1. Juni 

im ersten Studienjahr der Fachakademie schriftlich an-

zuzeigen. 2Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann bis spä-

testens vier Wochen nach Unterrichtsbeginn im zweiten 

Studienjahr ein anderer Schwerpunkt gewählt werden.

(3) An der Fachakademie für Sozialpädagogik gilt 

Folgendes:

1. ����������������������������������������������������-

fach muss an öffentlichen Schulen für Studierende 

eingerichtet werden, wenn es mindestens acht Stu-

dierende gibt, die am Unterricht im Fach Theologie/

Religionspädagogik nicht teilnehmen, weil sie keiner 

Konfession angehören, für die Theologie/Religions-

pädagogik angeboten wird.

2. Englisch kann zur Vermeidung einer unbilligen Härte 

im Einzelfall durch eine andere Fremdsprache er-

setzt werden für Studierende, die an zuvor besuch-

ten Schulen höchstens zwei Jahre Unterricht im Fach 

Englisch hatten; die Entscheidung einschließlich der 
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näheren Festlegungen trifft das Staatsministerium 

oder eine von diesem beauftragte Stelle.

(4) 1An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen gilt Folgendes:

1. Vom Unterricht in der Zweiten Fremdsprache können 

Studierende befreit werden, die die staatliche Prü-

fung für Übersetzer oder die staatliche Prüfung für 

Fremdsprachenkorrespondenten oder für Euro-Kor-

respondenten bereits in einer anderen Ersten Fremd-

sprache als der für die Ausbildung an der Fachakade-

mie gewählten erfolgreich abgelegt haben.

��� �������������������������
	�����������������-

rende befreit werden, die die staatliche Prüfung für 

Fremdsprachenkorrespondenten oder für Euro-Kor-

respondenten erfolgreich abgelegt und dabei in der 

Prüfungsaufgabe nach § 32 Abs. 2 Nr. 4 oder § 32a 

Abs. 2 Nr. 4 der Berufsfachschulordnung Fremdspra-

chenberufe (BFSO Sprachen) mindestens die Note 4 

erzielt haben, wenn die Ausbildung an der Fachaka-

demie in derselben Ersten Fremdsprache erfolgt wie 

an der Berufsfachschule.

��� ���� ����������� ���������� 
	� ���� 
�� ���� ���-

dierende befreit werden, die die staatliche Prüfung 

für Fremdsprachenkorrespondenten oder für Euro-

Korrespondenten erfolgreich abgelegt und dabei in 

der Prüfungsaufgabe nach § 32 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 

oder § 32a Abs. 2 Nr. 4 BFSO Sprachen mindestens 

die Note 4 erzielt haben, wenn die Ausbildung an 

der Fachakademie in derselben Sprache als Zweite 

Fremdsprache erfolgt wie an der Berufsfachschule 

als Erste oder Zweite Fremdsprache.

��� �������������������������
	������	�����������-

rende befreit werden, die die staatliche Prüfung für 

Fremdsprachenkorrespondenten erfolgreich abge-

legt haben, wenn sie im Zeugnis des zweiten Schul-

jahres an der Berufsfachschule für Fremdsprachen-

berufe mindestens die Note 4 erzielt haben. 

5. Der Besuch der Unterrichtsfächer der Anlage 10  

Nr. 7.3 und 7.4 kann im Einvernehmen mit der Lehr-

kraft abgebrochen werden; die schriftliche Austrittser-

klärung muss der Schulleitung bis spätestens Freitag 

der dritten vollen Februarwoche zugehen. 

6. Im Aufbaustudium können Studierende Unterrichts-

veranstaltungen aus allen Studienjahren belegen.

2Über Befreiungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 entscheidet auf 

Antrag die Schulleitung. 3Leistungsnachweise sind im Fall 

der Befreiung nicht mehr zu erbringen; in das Zeugnis ist 

eine entsprechende Bemerkung aufzunehmen.

§ 15 

Fachpraktische Ausbildung, Ferienpraktikum

(1) Während des Besuchs der Fachakademie für Me-

dizintechnik haben die Studierenden Folgendes abzuleis-

ten:

1. nach Richtlinien des Staatsministeriums ein Ferien-

praktikum von mindestens vier Wochen (200 Stun-

den) und

2. eine Strahlenschutzausbildung.

(2) 1An der Fachakademie für Sozialpädagogik soll 

der Unterricht im Fach sozialpädagogische Praxis acht 

Stunden täglich nicht überschreiten. 2Er wird an folgen-

den Einrichtungen durchgeführt:

1. in geeigneten außerschulischen Einrichtungen wie 

Tageseinrichtungen für Kinder und Heimen, die durch 

die Fachakademie bestimmt werden, 

2. im Umfang von 40 bis 60 Stunden in der Grundschu-

le; bis zu 20 Stunden können auch in der Mittelschule 

oder in einem Förderschulzentrum durchgeführt wer-

den. 

3Der Unterricht kann zum Teil auch während der Ferien, 

���������������������������������

§ 16

Berufspraktikum

(1) 1Die folgenden Ausbildungen umfassen ein Be-

rufspraktikum, das der fachgerechten Einarbeitung in die 

Berufspraxis dient:

1. Staatlich anerkannte Erzieherin und Staatlich aner-

kannter Erzieher sowie 

2. Staatlich geprüfte Betriebswirtin für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement und Staatlich geprüfter 

Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsma-

nagement. 

2In das Berufspraktikum darf nur eintreten, wer innerhalb 

der vergangenen drei Jahre den ersten Prüfungsabschnitt 

gemäß § 55 Satz 1 Nr. 1 oder § 77 Satz 1 Nr. 1 bestan-

den hat. 3Studierende, die den ersten Prüfungsabschnitt 

nachholen, können bis zur Entscheidung des Prüfungs-

������������ ����� ���� ��������  ������� ����������

werden. 

(2) 1Das Berufspraktikum ist abzuleisten im Rahmen 

der Ausbildung nach 

1. Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in einer sozialpädagogischen Ein-

richtung im Sinne des § 15 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1,

2. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in einem Mittel- oder Großbetrieb, 

der dem jeweiligen Arbeitsfeld entspricht.
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§ 12 

Höchstausbildungsdauer

1Die Höchstausbildungsdauer beträgt 

1. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen fünf Jahre, im Fall des Aufbaustudiums sechs 

Jahre, 

2. im Übrigen zwei Jahre mehr als die Dauer der Regel-

ausbildung in der gewählten Organisationsform. 

2Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für die in § 3 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 genannten Ausbildungs-

abschnitte. 3Für die Berechnung der Höchstausbildungs-

dauer zählen alle an öffentlichen oder staatlich anerkann-

ten Fachakademien der jeweiligen Ausbildungsrichtung 

verbrachten Studienjahre, auch wenn sie durch Nicht-

bestehen der Probezeit, Austritt oder Krankheit verkürzt 

waren. 4Die Höchstausbildungsdauer gilt auch dann als 

überschritten, wenn feststeht, dass der Abschluss der 

Fachakademie nicht mehr innerhalb der Höchstausbil-

dungsdauer erreicht werden kann.

§ 13 

Stundentafeln

(1) 1Dem Unterricht sind die Stundentafeln nach den 

Anlagen 4 bis 11 zugrunde zu legen. 2Das Staatsminis-

terium kann bei Vorliegen besonderer Umstände Abwei-

chungen für die Dauer eines Studienjahres genehmigen 

– bei Ersatzschulen und bei Fachakademien mit Unter-

richt in Teilzeitform über die Dauer eines Studienjahres 

hinaus. 3Keiner Genehmigung bedarf die organisato-

risch bedingte Verblockung des Unterrichts in einzelnen 

Unterrichtsfächern im Rahmen der Gesamtstunden ei-

nes Fachs im Studienjahr. 4Fächer, die Gegenstand der 

schriftlichen Prüfung sind, sowie an der Fachakademie 

für Sozialpädagogik das Fach Praxis- und Methodenlehre 

mit Gesprächsführung, müssen noch im letzten Studien-

jahr unterrichtet werden. 

(2) Mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde 

������������������������������������������������������-

fächern ganz oder teilweise in ein anderes Studienjahr 

verlegt werden.

(3) 1��� ������
	������ ������� ��� ������������ ���� ���

zwei Wochenstunden Unterricht mehr als in der Stunden-

tafel festgelegt erteilt werden, ausgenommen in Fächern 

der schriftlichen Abschlussprüfung im letzten Studienjahr. 
2Satz 1 gilt entsprechend für die Ausbildungsabschnitte 

gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 1.

(4) 1Im Rahmen ihres Bildungsauftrags entscheidet 

die Fachakademie über die Einrichtung von Unterricht 

in Wahlfächern. 2Die erstmalige Einrichtung ist unter An-

gabe von Fachbezeichnung, Inhalt und Zeitumfang der 

Schulaufsichtsbehörde spätestens drei Monate vor Un-

terrichtsbeginn anzuzeigen.

(5) Die Summe der Unterrichtsstunden in einer Wo-

che darf folgende Grenzen nicht überschreiten:

1. ��� ���� ������������� 
��� �����	�������� ��� ��������

�������������
	����������������������������

2. an den zweijährigen Fachakademien im Übrigen in 

���������������������
	���������������������������

Stundentafeln festgelegten Unterrichtsstunden zu-

züglich drei, 

3. ��������������������
����������	�����������������-

fächern 38 Unterrichtsstunden und

4. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen und an der Fachakademie für Ernährungs- 

����  ��������������������� ��� ������
	������ ����

Summe der in den Stundentafeln festgelegten Unter-

richtsstunden zuzüglich drei. 

§ 14 

Einrichtung und Besuch  
bestimmter Unterrichtsfächer

(1) Der Besuch eines Wahlfachs darf während des 

Studienjahres nur mit Genehmigung der Schulleitung be-

gonnen oder abgebrochen werden.

(2) 1An der Fachakademie für Wirtschaft hat die oder 

der Studierende den im Rahmen des Angebots der Fach-

akademie gewählten Schwerpunkt bis spätestens 1. Juni 

im ersten Studienjahr der Fachakademie schriftlich an-

zuzeigen. 2Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann bis spä-

testens vier Wochen nach Unterrichtsbeginn im zweiten 

Studienjahr ein anderer Schwerpunkt gewählt werden.

(3) An der Fachakademie für Sozialpädagogik gilt 

Folgendes:

1. ����������������������������������������������������-

fach muss an öffentlichen Schulen für Studierende 

eingerichtet werden, wenn es mindestens acht Stu-

dierende gibt, die am Unterricht im Fach Theologie/

Religionspädagogik nicht teilnehmen, weil sie keiner 

Konfession angehören, für die Theologie/Religions-

pädagogik angeboten wird.

2. Englisch kann zur Vermeidung einer unbilligen Härte 

im Einzelfall durch eine andere Fremdsprache er-

setzt werden für Studierende, die an zuvor besuch-

ten Schulen höchstens zwei Jahre Unterricht im Fach 

Englisch hatten; die Entscheidung einschließlich der 
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näheren Festlegungen trifft das Staatsministerium 

oder eine von diesem beauftragte Stelle.

(4) 1An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen gilt Folgendes:

1. Vom Unterricht in der Zweiten Fremdsprache können 

Studierende befreit werden, die die staatliche Prü-

fung für Übersetzer oder die staatliche Prüfung für 

Fremdsprachenkorrespondenten oder für Euro-Kor-

respondenten bereits in einer anderen Ersten Fremd-

sprache als der für die Ausbildung an der Fachakade-

mie gewählten erfolgreich abgelegt haben.

��� �������������������������
	�����������������-

rende befreit werden, die die staatliche Prüfung für 

Fremdsprachenkorrespondenten oder für Euro-Kor-

respondenten erfolgreich abgelegt und dabei in der 

Prüfungsaufgabe nach § 32 Abs. 2 Nr. 4 oder § 32a 

Abs. 2 Nr. 4 der Berufsfachschulordnung Fremdspra-

chenberufe (BFSO Sprachen) mindestens die Note 4 

erzielt haben, wenn die Ausbildung an der Fachaka-

demie in derselben Ersten Fremdsprache erfolgt wie 

an der Berufsfachschule.

��� ���� ����������� ���������� 
	� ���� 
�� ���� ���-

dierende befreit werden, die die staatliche Prüfung 

für Fremdsprachenkorrespondenten oder für Euro-

Korrespondenten erfolgreich abgelegt und dabei in 

der Prüfungsaufgabe nach § 32 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 

oder § 32a Abs. 2 Nr. 4 BFSO Sprachen mindestens 

die Note 4 erzielt haben, wenn die Ausbildung an 

der Fachakademie in derselben Sprache als Zweite 

Fremdsprache erfolgt wie an der Berufsfachschule 

als Erste oder Zweite Fremdsprache.

��� �������������������������
	������	�����������-

rende befreit werden, die die staatliche Prüfung für 

Fremdsprachenkorrespondenten erfolgreich abge-

legt haben, wenn sie im Zeugnis des zweiten Schul-

jahres an der Berufsfachschule für Fremdsprachen-

berufe mindestens die Note 4 erzielt haben. 

5. Der Besuch der Unterrichtsfächer der Anlage 10  

Nr. 7.3 und 7.4 kann im Einvernehmen mit der Lehr-

kraft abgebrochen werden; die schriftliche Austrittser-

klärung muss der Schulleitung bis spätestens Freitag 

der dritten vollen Februarwoche zugehen. 

6. Im Aufbaustudium können Studierende Unterrichts-

veranstaltungen aus allen Studienjahren belegen.

2Über Befreiungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 entscheidet auf 

Antrag die Schulleitung. 3Leistungsnachweise sind im Fall 

der Befreiung nicht mehr zu erbringen; in das Zeugnis ist 

eine entsprechende Bemerkung aufzunehmen.

§ 15 

Fachpraktische Ausbildung, Ferienpraktikum

(1) Während des Besuchs der Fachakademie für Me-

dizintechnik haben die Studierenden Folgendes abzuleis-

ten:

1. nach Richtlinien des Staatsministeriums ein Ferien-

praktikum von mindestens vier Wochen (200 Stun-

den) und

2. eine Strahlenschutzausbildung.

(2) 1An der Fachakademie für Sozialpädagogik soll 

der Unterricht im Fach sozialpädagogische Praxis acht 

Stunden täglich nicht überschreiten. 2Er wird an folgen-

den Einrichtungen durchgeführt:

1. in geeigneten außerschulischen Einrichtungen wie 

Tageseinrichtungen für Kinder und Heimen, die durch 

die Fachakademie bestimmt werden, 

2. im Umfang von 40 bis 60 Stunden in der Grundschu-

le; bis zu 20 Stunden können auch in der Mittelschule 

oder in einem Förderschulzentrum durchgeführt wer-

den. 

3Der Unterricht kann zum Teil auch während der Ferien, 

���������������������������������

§ 16

Berufspraktikum

(1) 1Die folgenden Ausbildungen umfassen ein Be-

rufspraktikum, das der fachgerechten Einarbeitung in die 

Berufspraxis dient:

1. Staatlich anerkannte Erzieherin und Staatlich aner-

kannter Erzieher sowie 

2. Staatlich geprüfte Betriebswirtin für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement und Staatlich geprüfter 

Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsma-

nagement. 

2In das Berufspraktikum darf nur eintreten, wer innerhalb 

der vergangenen drei Jahre den ersten Prüfungsabschnitt 

gemäß § 55 Satz 1 Nr. 1 oder § 77 Satz 1 Nr. 1 bestan-

den hat. 3Studierende, die den ersten Prüfungsabschnitt 

nachholen, können bis zur Entscheidung des Prüfungs-

������������ ����� ���� ��������  ������� ����������

werden. 

(2) 1Das Berufspraktikum ist abzuleisten im Rahmen 

der Ausbildung nach 

1. Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in einer sozialpädagogischen Ein-

richtung im Sinne des § 15 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1,

2. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in einem Mittel- oder Großbetrieb, 

der dem jeweiligen Arbeitsfeld entspricht.
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2Bis zu einem von der Fachakademie festgesetzten Ter-

min müssen die Praktikantinnen und Praktikanten eine 

nach der personellen und sachlichen Ausstattung für die 

Durchführung der Ausbildung geeignete Praktikumsstel-

le auswählen. 3Die Durchführung des Berufspraktikums 

bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Fachaka-

demie. 

(3) Vor Aufnahme des Berufspraktikums ist zwischen 

dem Träger der Praktikumsstelle und der Praktikantin 

oder dem Praktikanten ein schriftlicher Praktikantenver-

trag abzuschließen. 

(4) 1Praktikumsstelle und Fachakademie arbeiten 

bei der Durchführung des Berufspraktikums zur Erfüllung 

des Ausbildungsauftrags zusammen. 2Die Praktikantin-

nen und Praktikanten werden an der Praktikumsstelle 

durch geeignete Fachkräfte angeleitet (Praxisanleiter). 
3Die Praxisanleiter bewerten die Leistungen und das 

Verhalten der Praktikantinnen und Praktikanten in Form 

von zwei schriftlichen Äußerungen, die nach Abstimmung 

mit der Leiterin oder dem Leiter der Praktikumsstelle der 

Fachakademie zu der von dieser bestimmten Terminen 

übermittelt werden. 4Die fachliche Betreuung an der 

Fachakademie erfolgt durch Lehrkräfte der Fachakade-

mie (Praktikumsbetreuer), die den Ausbildungsauftrag 

der Fachakademie und der Praktikumsstelle aufeinan-

der abstimmen. 5Die Teilnahme am Begleitunterricht und 

an Seminarveranstaltungen der Fachakademie ist für 

��������������������������������������������������� 6Sie 

müssen für die Teilnahme vom Dienst freigestellt werden. 
7Der Praktikantin oder dem Praktikanten sind für die Erfül-

lung der Unterrichtsaufgaben und der Seminaraufgaben 

wöchentlich folgende Zeiten unter Anrechnung auf die Ar-

beitszeit zu gewähren:

1. eine Stunde im Rahmen der Ausbildung zur Staatlich 

geprüften Betriebswirtin für Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement oder zum Staatlich geprüften Be-

triebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanage-

ment,

2. drei Stunden im Rahmen der Ausbildung zur Staat-

lich anerkannten Erzieherin oder zum Staatlich aner-

kannten Erzieher.

(5) 1Ausfallzeiten auf Grund von Urlaub, Krankheit 

und sonstigen Unterbrechungen verlängern das Berufs-

praktikum, soweit sie zehn – bei der Teilzeitform 15 –  

Wochen übersteigen. 2In den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 

3 halbieren sich die in Satz 1 genannten Zeiten. 3Wenn 

die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden ist, endet 

das Berufspraktikum.

(6) Im Übrigen gelten die Anlagen 1 und 2.

Teil 4

Leistungen, Zeugnisse

Kapitel 1

Leistungsnachweise

§ 17 

Leistungsnachweise

(1) 1Leistungsnachweise sind Klausuren, Kurzar-

beiten, mündliche und gegebenenfalls praktische Leis-

tungen. 2An der Fachakademie für Brau- und Getränke-

technologie, der Fachakademie für Medizintechnik und 

der Fachakademie für Raum- und Objektdesign kann die 

Schulleitung im Benehmen mit der Lehrerkonferenz auf 

die Erhebung von mündlichen Leistungsnachweisen ver-

zichten.

(2) Weitere Leistungsnachweise sind an der Fach-

akademie für 

1. Heilpädagogik: Facharbeiten, Berichte, Protokolle, 

Auswertungen, Entwicklungspläne sowie die schrift-

liche Äußerung der Einrichtung, in der die praktische 

Ausbildung durchgeführt wurde, über Leistung und 

Verhalten der oder des Studierenden;

2. Raum- und Objektdesign: die Projektarbeit;

 

3. Sozialpädagogik:

a) die Projektarbeit, 

b) Praktikumsberichte im Rahmen des Fachs sozi-

alpädagogische Praxis, 

c) im Berufspraktikum

aa) Berichte des Praktikumsbetreuers auf Grund 

von Besuchen an der Praktikumsstelle,

bb) der Praktikumsbericht der Praktikantin oder 

des Praktikanten zu einem ausgewählten 

Thema aus dem betrieblichen Umfeld, in 

dem das Berufspraktikum durchgeführt wird,

cc) die Facharbeit der Praktikantin oder des 

Praktikanten, die aus der praktischen Erzie-

hungsarbeit erwächst und ein pädagogisch-

methodisches Problem unter Heranziehung 

einschlägiger Literatur und unter Auswer-

tung der eigenen Erfahrungen in der Erzie-

hungsarbeit der Praktikumsstelle behandelt; 

das von der Praktikantin oder dem Prakti-

kanten gewählte Thema bedarf der Geneh-

migung der Schulleitung, die auch den Ab-

gabetermin bestimmt,
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dd) eine schriftliche Zwischen- und Abschluss-

beurteilung der Praktikumsstelle gemäß  

§ 16 Abs. 4 Satz 3 über die Tätigkeiten, die 

fachlichen Leistungen und das Verhalten der 

Praktikantin oder des Praktikanten; 

4. Übersetzen und Dolmetschen: Stegreifaufgaben, 

welche in Fächern, die klassenübergreifend unter-

richtet werden, anstelle von mündlichen Leistungs-

nachweisen treten können. Stegreifaufgaben wer-

den nicht angekündigt. Sie beschränken sich auf 

den Inhalt der vorhergegangenen Unterrichtsstunde 

einschließlich der Grundkenntnisse des Fachs. Die 

Bearbeitungszeit soll nicht mehr als 20 Minuten be-

tragen. Stegreifaufgaben können in allen Fächern, in 

denen mündliche Leistungsnachweise zu erbringen 

sind, gehalten werden. Sie werden bei der Festset-

zung von Jahresfortgangsnoten zu den mündlichen 

Leistungen gezählt. § 18 Abs. 3 gilt entsprechend;

5. Ernährungs- und Versorgungsmanagement im Be-

rufspraktikum:

a) die schriftliche Ausarbeitung der Praktikantin 

oder des Praktikanten zu einem Thema aus dem 

betrieblichen Umfeld, in dem das Berufsprakti-

kum durchgeführt wird, 

b) eine schriftliche Zwischen- und Abschlussbeur-

teilung der Praktikumsstelle gemäß § 16 Abs. 4 

Satz 3 über die Tätigkeiten, die fachlichen Leis-

tungen und das Verhalten der Praktikantin oder 

des Praktikanten.

(3) 1Die Leistungsnachweise sind möglichst gleich-

mäßig über das Jahr zu verteilen. 2In zwei- und mehrstün-

�����������������������������������������
�	�����������

mindestens zwei Klausuren zu fertigen und mindestens 

ein mündlicher Leistungsnachweis zu erheben. 3In ein-

�������������������������������������������� �
�	����-

enjahr mindestens zwei Kurzarbeiten zu fertigen. 4Die 

Schulleitung kann im Benehmen mit der Lehrerkonferenz 

eine über die Mindestzahlen nach den Sätzen 2 und 3 

hinausgehende Anzahl der im Studienjahr zu fordernden 

Leistungsnachweise sowie Mindestzahlen über zu for-

dernde Kurzarbeiten festlegen; dabei ist die unterschied-

liche Bedeutung der einzelnen Fächer angemessen zu 

berücksichtigen. 

(4) An den zweijährigen Fachakademien sind in fach-

praktischen Fächern im Studienjahr mindestens zwei 

praktische Leistungsnachweise zu erheben. 

(5) 1An der Fachakademie für Heilpädagogik gelten 

folgende Regelungen:

1. Klausuren können durch Referate und Facharbeiten, 

zwei Kurzarbeiten durch eine Klausur ersetzt wer-

den.

2. Anstelle praktischer Leistungsnachweise können im 

Fach heilpädagogische Fachpraxis Berichte, Proto-

kolle, Auswertungen, Entwicklungspläne oder münd-

liche Leistungsnachweise treten.

3. Im zweiten Studienjahr ist eine praxisbezogene 

Facharbeit zu einem von der oder dem Studierenden 

gewählten und von der Schulleitung genehmigten 

Thema zu fertigen, wobei die Schulleitung den Abga-

betermin bestimmt.

4. Im Fach heilpädagogische Fachpraxis werden min-

destens zwei praktische Leistungsnachweise erho-

ben. 

2Die Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 trifft jeweils 

zu Beginn des Studienjahres die Lehrerkonferenz; sie ist 

den Studierenden mitzuteilen.

(6) An der Fachakademie für Raum- und Objektde-

sign ist im letzten Studienhalbjahr in einem zeitlichen 

Rahmen von vier bis sechs Wochen eine Projektarbeit 

von der oder dem Studierenden zu fertigen.

(7) An der Fachakademie für Sozialpädagogik gelten 

folgende Regelungen:

1. Im Studienjahr sind in fachpraktischen Fächern und 

im Fach Übungen jeweils mindestens zwei Leis-

tungsnachweise, davon ein praktischer, zu erheben; 

im Fach sozialpädagogische Praxis sind außerdem 

noch Praktikumsberichte zu erheben.

2. Eine der geforderten Klausuren kann durch eine ei-

ner Klausur gleichwertige Leistung, z. B. eine Pro-

jektarbeit, ersetzt werden; Abs. 5 Satz 2 gilt entspre-

chend.

(8) An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen gelten folgende Regelungen:

1. Abweichend von Abs. 3 Satz 2 bis 4 sind im Fach der 

Anlage 10 Nr. 6 im zweiten Studienjahr und im Fach 

der Anlage 10 Nr. 16 im dritten Studienjahr je zwei 

Klausuren zu fertigen.

2. Bei der Aufteilung eines Fachs in stundenplanmäßig 

selbstständige Unterrichtsfächer ist in jedem dieser 

Unterrichtsfächer im Studienjahr mindestens eine 

Klausur zu fertigen.

3. Im dritten Studienjahr können in jedem Fach eine der 

geforderten Klausuren, im Fach der Anlage 10 Nr. 6 

beide Klausuren im Umfang einer Prüfungsaufgabe 

der Abschlussprüfung gehalten werden.

4. Abweichend von Abs. 3 Satz 2 bis 4 sind in den Fä-

chern der Anlage 10 Nr. 3, 5, 7.2 bis 7.4 von den Stu-

dierenden je Studienhalbjahr mindestens zwei münd-
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2Bis zu einem von der Fachakademie festgesetzten Ter-

min müssen die Praktikantinnen und Praktikanten eine 

nach der personellen und sachlichen Ausstattung für die 

Durchführung der Ausbildung geeignete Praktikumsstel-

le auswählen. 3Die Durchführung des Berufspraktikums 

bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Fachaka-

demie. 

(3) Vor Aufnahme des Berufspraktikums ist zwischen 

dem Träger der Praktikumsstelle und der Praktikantin 

oder dem Praktikanten ein schriftlicher Praktikantenver-

trag abzuschließen. 

(4) 1Praktikumsstelle und Fachakademie arbeiten 

bei der Durchführung des Berufspraktikums zur Erfüllung 

des Ausbildungsauftrags zusammen. 2Die Praktikantin-

nen und Praktikanten werden an der Praktikumsstelle 

durch geeignete Fachkräfte angeleitet (Praxisanleiter). 
3Die Praxisanleiter bewerten die Leistungen und das 

Verhalten der Praktikantinnen und Praktikanten in Form 

von zwei schriftlichen Äußerungen, die nach Abstimmung 

mit der Leiterin oder dem Leiter der Praktikumsstelle der 

Fachakademie zu der von dieser bestimmten Terminen 

übermittelt werden. 4Die fachliche Betreuung an der 

Fachakademie erfolgt durch Lehrkräfte der Fachakade-

mie (Praktikumsbetreuer), die den Ausbildungsauftrag 

der Fachakademie und der Praktikumsstelle aufeinan-

der abstimmen. 5Die Teilnahme am Begleitunterricht und 

an Seminarveranstaltungen der Fachakademie ist für 

��������������������������������������������������� 6Sie 

müssen für die Teilnahme vom Dienst freigestellt werden. 
7Der Praktikantin oder dem Praktikanten sind für die Erfül-

lung der Unterrichtsaufgaben und der Seminaraufgaben 

wöchentlich folgende Zeiten unter Anrechnung auf die Ar-

beitszeit zu gewähren:

1. eine Stunde im Rahmen der Ausbildung zur Staatlich 

geprüften Betriebswirtin für Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement oder zum Staatlich geprüften Be-

triebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanage-

ment,

2. drei Stunden im Rahmen der Ausbildung zur Staat-

lich anerkannten Erzieherin oder zum Staatlich aner-

kannten Erzieher.

(5) 1Ausfallzeiten auf Grund von Urlaub, Krankheit 

und sonstigen Unterbrechungen verlängern das Berufs-

praktikum, soweit sie zehn – bei der Teilzeitform 15 –  

Wochen übersteigen. 2In den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 

3 halbieren sich die in Satz 1 genannten Zeiten. 3Wenn 

die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden ist, endet 

das Berufspraktikum.

(6) Im Übrigen gelten die Anlagen 1 und 2.

Teil 4

Leistungen, Zeugnisse

Kapitel 1

Leistungsnachweise

§ 17 

Leistungsnachweise

(1) 1Leistungsnachweise sind Klausuren, Kurzar-

beiten, mündliche und gegebenenfalls praktische Leis-

tungen. 2An der Fachakademie für Brau- und Getränke-

technologie, der Fachakademie für Medizintechnik und 

der Fachakademie für Raum- und Objektdesign kann die 

Schulleitung im Benehmen mit der Lehrerkonferenz auf 

die Erhebung von mündlichen Leistungsnachweisen ver-

zichten.

(2) Weitere Leistungsnachweise sind an der Fach-

akademie für 

1. Heilpädagogik: Facharbeiten, Berichte, Protokolle, 

Auswertungen, Entwicklungspläne sowie die schrift-

liche Äußerung der Einrichtung, in der die praktische 

Ausbildung durchgeführt wurde, über Leistung und 

Verhalten der oder des Studierenden;

2. Raum- und Objektdesign: die Projektarbeit;

 

3. Sozialpädagogik:

a) die Projektarbeit, 

b) Praktikumsberichte im Rahmen des Fachs sozi-

alpädagogische Praxis, 

c) im Berufspraktikum

aa) Berichte des Praktikumsbetreuers auf Grund 

von Besuchen an der Praktikumsstelle,

bb) der Praktikumsbericht der Praktikantin oder 

des Praktikanten zu einem ausgewählten 

Thema aus dem betrieblichen Umfeld, in 

dem das Berufspraktikum durchgeführt wird,

cc) die Facharbeit der Praktikantin oder des 

Praktikanten, die aus der praktischen Erzie-

hungsarbeit erwächst und ein pädagogisch-

methodisches Problem unter Heranziehung 

einschlägiger Literatur und unter Auswer-

tung der eigenen Erfahrungen in der Erzie-

hungsarbeit der Praktikumsstelle behandelt; 

das von der Praktikantin oder dem Prakti-

kanten gewählte Thema bedarf der Geneh-

migung der Schulleitung, die auch den Ab-

gabetermin bestimmt,
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dd) eine schriftliche Zwischen- und Abschluss-

beurteilung der Praktikumsstelle gemäß  

§ 16 Abs. 4 Satz 3 über die Tätigkeiten, die 

fachlichen Leistungen und das Verhalten der 

Praktikantin oder des Praktikanten; 

4. Übersetzen und Dolmetschen: Stegreifaufgaben, 

welche in Fächern, die klassenübergreifend unter-

richtet werden, anstelle von mündlichen Leistungs-

nachweisen treten können. Stegreifaufgaben wer-

den nicht angekündigt. Sie beschränken sich auf 

den Inhalt der vorhergegangenen Unterrichtsstunde 

einschließlich der Grundkenntnisse des Fachs. Die 

Bearbeitungszeit soll nicht mehr als 20 Minuten be-

tragen. Stegreifaufgaben können in allen Fächern, in 

denen mündliche Leistungsnachweise zu erbringen 

sind, gehalten werden. Sie werden bei der Festset-

zung von Jahresfortgangsnoten zu den mündlichen 

Leistungen gezählt. § 18 Abs. 3 gilt entsprechend;

5. Ernährungs- und Versorgungsmanagement im Be-

rufspraktikum:

a) die schriftliche Ausarbeitung der Praktikantin 

oder des Praktikanten zu einem Thema aus dem 

betrieblichen Umfeld, in dem das Berufsprakti-

kum durchgeführt wird, 

b) eine schriftliche Zwischen- und Abschlussbeur-

teilung der Praktikumsstelle gemäß § 16 Abs. 4 

Satz 3 über die Tätigkeiten, die fachlichen Leis-

tungen und das Verhalten der Praktikantin oder 

des Praktikanten.

(3) 1Die Leistungsnachweise sind möglichst gleich-

mäßig über das Jahr zu verteilen. 2In zwei- und mehrstün-

�����������������������������������������
�	�����������

mindestens zwei Klausuren zu fertigen und mindestens 

ein mündlicher Leistungsnachweis zu erheben. 3In ein-

�������������������������������������������� �
�	����-

enjahr mindestens zwei Kurzarbeiten zu fertigen. 4Die 

Schulleitung kann im Benehmen mit der Lehrerkonferenz 

eine über die Mindestzahlen nach den Sätzen 2 und 3 

hinausgehende Anzahl der im Studienjahr zu fordernden 

Leistungsnachweise sowie Mindestzahlen über zu for-

dernde Kurzarbeiten festlegen; dabei ist die unterschied-

liche Bedeutung der einzelnen Fächer angemessen zu 

berücksichtigen. 

(4) An den zweijährigen Fachakademien sind in fach-

praktischen Fächern im Studienjahr mindestens zwei 

praktische Leistungsnachweise zu erheben. 

(5) 1An der Fachakademie für Heilpädagogik gelten 

folgende Regelungen:

1. Klausuren können durch Referate und Facharbeiten, 

zwei Kurzarbeiten durch eine Klausur ersetzt wer-

den.

2. Anstelle praktischer Leistungsnachweise können im 

Fach heilpädagogische Fachpraxis Berichte, Proto-

kolle, Auswertungen, Entwicklungspläne oder münd-

liche Leistungsnachweise treten.

3. Im zweiten Studienjahr ist eine praxisbezogene 

Facharbeit zu einem von der oder dem Studierenden 

gewählten und von der Schulleitung genehmigten 

Thema zu fertigen, wobei die Schulleitung den Abga-

betermin bestimmt.

4. Im Fach heilpädagogische Fachpraxis werden min-

destens zwei praktische Leistungsnachweise erho-

ben. 

2Die Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 trifft jeweils 

zu Beginn des Studienjahres die Lehrerkonferenz; sie ist 

den Studierenden mitzuteilen.

(6) An der Fachakademie für Raum- und Objektde-

sign ist im letzten Studienhalbjahr in einem zeitlichen 

Rahmen von vier bis sechs Wochen eine Projektarbeit 

von der oder dem Studierenden zu fertigen.

(7) An der Fachakademie für Sozialpädagogik gelten 

folgende Regelungen:

1. Im Studienjahr sind in fachpraktischen Fächern und 

im Fach Übungen jeweils mindestens zwei Leis-

tungsnachweise, davon ein praktischer, zu erheben; 

im Fach sozialpädagogische Praxis sind außerdem 

noch Praktikumsberichte zu erheben.

2. Eine der geforderten Klausuren kann durch eine ei-

ner Klausur gleichwertige Leistung, z. B. eine Pro-

jektarbeit, ersetzt werden; Abs. 5 Satz 2 gilt entspre-

chend.

(8) An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen gelten folgende Regelungen:

1. Abweichend von Abs. 3 Satz 2 bis 4 sind im Fach der 

Anlage 10 Nr. 6 im zweiten Studienjahr und im Fach 

der Anlage 10 Nr. 16 im dritten Studienjahr je zwei 

Klausuren zu fertigen.

2. Bei der Aufteilung eines Fachs in stundenplanmäßig 

selbstständige Unterrichtsfächer ist in jedem dieser 

Unterrichtsfächer im Studienjahr mindestens eine 

Klausur zu fertigen.

3. Im dritten Studienjahr können in jedem Fach eine der 

geforderten Klausuren, im Fach der Anlage 10 Nr. 6 

beide Klausuren im Umfang einer Prüfungsaufgabe 

der Abschlussprüfung gehalten werden.

4. Abweichend von Abs. 3 Satz 2 bis 4 sind in den Fä-

chern der Anlage 10 Nr. 3, 5, 7.2 bis 7.4 von den Stu-

dierenden je Studienhalbjahr mindestens zwei münd-
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liche jedoch keine schriftlichen Leistungsnachweise 

zu erbringen.

5. Im Fach der Anlage 10 Nr. 11 sind mindestens zwei 

Klausuren im Studienjahr und zwei mündliche Leis-

tungsnachweise je Studienhalbjahr zu erbringen.

6. In den Fächern der Anlage 10 Nr. 6, 8 und 17 bis 20 

entfallen die mündlichen Leistungsnachweise.

7. Abweichend von Abs. 3 Satz 2 sind in zwei- und 

�������������� �������� ���� ���������
	������ ���-

destens zwei Klausuren und zwei mündliche Leis-

tungsnachweise im Studienjahr zu erheben.

(9) 1An der Fachakademie für Ernährungs- und Ver-

sorgungsmanagement gelten folgende Regelungen:

1. In Fächern mit fachpraktischen Anteilen können 

Klausuren durch praktische Leistungsnachweise er-

setzt werden.

2. In den übrigen Fächern kann jeweils eine Klausur 

durch zwei Kurzarbeiten ersetzt werden.

2Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Lehrkräfte der 

Fachakademie erheben im Berufspraktikum mindestens 

zwei praktische Leistungsnachweise.

§ 18 

Klausuren und Kurzarbeiten

(1) 1Klausuren und Kurzarbeiten werden spätestens 

eine Woche vorher angekündigt. 2An der Fachakademie 

für Übersetzen und Dolmetschen soll an einem Tag nicht 

mehr als eine Klausur gehalten werden und die Bearbei-

tungszeit einer Klausur nicht mehr als 60 Minuten betra-

gen. 

(2) 1Kurzarbeiten beziehen sich auf höchstens sechs 

unmittelbar vorhergegangene Unterrichtsstunden und er-

strecken sich auch auf Grundkenntnisse. 2Die Bearbei-

tungszeit soll nicht mehr als 30 Minuten betragen.

(3) Die Schulleitung kann nach Rücksprache mit der 

Lehrkraft einen schriftlichen Leistungsnachweis für un-

gültig erklären und die Erhebung eines neuen anordnen, 

wenn die Anforderungen nicht angemessen waren oder 

der Lehrstoff nicht genügend vorbereitet war.

§ 19 

Korrektur und Besprechung

Schriftliche und praktische Leistungsnachweise wer-

den unverzüglich bewertet und den Studierenden zur Ein-

sichtnahme zurückgegeben und besprochen.

§ 20 

Bewertung der Leistungen

(1) 1An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen kann bei der Bewertung einer schriftlichen Ar-

beit die äußere Form mit berücksichtigt werden. 2Hat sich 

die Form auf die Benotung ausgewirkt, wird dies in einer 

Bemerkung zum Ausdruck gebracht.

(2) Erläuterungen einschließlich eventueller Noten-

tendenzen und Schlussbemerkungen können auf den 

Arbeiten angebracht werden.

(3) Die Note 6 wird erteilt, wenn eine Studierende 

oder ein Studierender 

1. ohne ausreichende Entschuldigung einen angekün-

digten Leistungsnachweis versäumt,

2. eine Leistung verweigert oder 

3. einen Praktikumsbericht nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 

Buchst. c Doppelbuchst. bb, eine Facharbeit nach 

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c Doppelbuchst. cc oder 

eine schriftliche Ausarbeitung nach § 17 Abs. 2 Nr. 5 

Buchst. a nicht termingerecht abgibt.

(4) Nach Beginn der Leistungserhebung können ge-

sundheitliche Gründe der oder des Studierenden, denen 

zufolge die Leistung nicht gewertet werden soll, in der Re-

gel nicht anerkannt werden.

(5) § 33 Abs. 1 gilt entsprechend.

(6) 1Die Leistungsbewertung darf nicht durch Lehr-

kräfte vorgenommen werden, die nach den Art. 20 und 

21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes  

(BayVwVfG) ausgeschlossen sind. 2Die Schulaufsichts-

behörde kann eine Sonderregelung treffen.

§ 21 

Nachholung von Leistungsnachweisen

(1) 1Wer einen angekündigten Leistungsnachweis 

mit ausreichender Entschuldigung versäumt, erhält einen 

Nachtermin. 2Werden mehrere angekündigte Leistungs-

nachweise mit ausreichender Entschuldigung versäumt, 

so kann je Fach ein Nachtermin für mehrere Leistungs-

nachweise angesetzt werden.

(2) 1Wird der Nachtermin mit ausreichender Entschul-

digung versäumt, so kann eine schriftliche oder prakti-

sche Ersatzprüfung angesetzt werden, die sich über den 

gesamten bis dahin behandelten Unterrichtsstoff des Stu-

dienjahres erstrecken kann. 2Eine schriftliche, mündliche 

oder praktische Ersatzprüfung kann auch angesetzt wer-
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den, wenn in einem Fach vorgeschriebene schriftliche, 

mündliche oder praktische Leistungen wegen der Ver-

säumnisse der oder des Studierenden nicht hinreichend 

beurteilt werden können.

(3) 1Eine Ersatzprüfung kann in einem Fach nur ein-

���� ��� ���������������� ������������ 2Der Termin der Er-

satzprüfung ist der oder dem Studierenden spätestens 

eine Woche vorher mitzuteilen. 3Mit dem Termin ist der 

Prüfungsstoff bekanntzugeben.

(4) 1Nimmt die oder der Studierende an der Ersatz-

prüfung wegen Erkrankung nicht teil, so muss die Erkran-

kung durch ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden. 
2Die Fachakademie kann die Vorlage eines schulärztli-

chen Zeugnisses verlangen.

§ 22 

Bildung der Jahresfortgangsnoten  
sowie der Noten des Zwischenzeugnisses

(1) 1Bei der Bildung der Jahresfortgangsnote werden 

vorbehaltlich der Abs. 2 bis 4 die einzelnen schriftlichen, 

mündlichen und gegebenenfalls praktischen Leistungs-

nachweise des jeweiligen Fachs entsprechend ihrem 

Umfang und Schwierigkeitsgrad gewichtet und auf Grund 

der Einzelnoten festgesetzt. 2Die Note des Zwischen-

zeugnisses bleibt außer Betracht. 

(2) 1An der Fachakademie für Heilpädagogik ist bei 

der Bildung der Jahresfortgangsnote im Fach heilpäda-

gogische Fachpraxis auch die schriftliche Äußerung der 

Einrichtung, in der die praktische Ausbildung durchge-

führt wurde, über Leistung und Verhalten der oder des 

Studierenden angemessen zu würdigen. 2Die Teilnahme 

am Unterricht in gruppen- und selbsterfahrungsbezoge-

nen Wahlfächern wird durch eine den erzielten Fortschritt 

kennzeichnende Bemerkung bestätigt.

(3) An der Fachakademie für Sozialpädagogik wird 

die Jahresfortgangsnote im Fach sozialpädagogische 

Praxis auf Grund

1. der schriftlichen Äußerung der Praktikumsstelle über 

Leistung und Verhalten der oder des Studierenden,

2. der Noten für die Praktikumsberichte und

3. der Noten für die praktischen Leistungsnachweise

festgesetzt.

(4) 1An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen wird in Fächern mit Klausuren die Jahresfort-

gangsnote aus einer Note für die schriftlichen und einer 

Note für die mündlichen Leistungen gebildet. 2Die Note 

für die schriftlichen Leistungen zählt zweifach. 3In Fä-

chern ohne Klausuren sind der Jahresfortgangsnote die 

Einzelnoten für Kurzarbeiten oder für Stegreifaufgaben 

und mündliche Leistungen zugrunde zu legen. 

(5) Für die Bildung der Noten des Zwischenzeugnis-

ses gelten die Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 entsprechend.

Kapitel 2

Vorrücken, Notenausgleich und Wiederholen

§ 23 

Zweijährige Fachakademie 

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das 

����
	�����������������������������������
������������-

���
����
������ 2Vom Vorrücken ist ausgeschlossen, wer 

im Jahreszeugnis in einem Vorrückungsfach die Note 6 

oder in zwei Vorrückungsfächern die Note 5 aufweist. 
3Eine Bemerkung in einem Vorrückungsfach gemäß § 28 

Abs. 2 steht einer Note 6 gleich.

(2) 1Notenausgleich kann Studierenden, die nach 

Abs. 1 Satz 2 vom Vorrücken ausgeschlossen sind, ge-

währt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorlie-

gen:

1. Sie weisen nicht in einem weiteren Vorrückungsfach 

die Note 5 oder 6 auf und

2. sie haben die Note 1 in einem, die Note 2 in zwei Vor-

rückungsfächern oder die Note 3 in drei schriftlichen 

oder praktischen Abschlussprüfungsfächern.

2Fächer, die Gegenstand der schriftlichen oder prakti-

schen Abschlussprüfung sind, können nur durch eben-

solche Fächer ausgeglichen werden. 3Satz 1 gilt nicht für 

Studierende,

1. die die Note 6 oder zweimal die Note 5 in Vorrü-

ckungsfächern erzielt haben, die im ersten Studien-

jahr abschließen,

2. die das erste Studienjahr bereits zum zweiten Mal 

gemäß Abs. 1 Satz 2 ohne Erfolg besuchen, 

3. deren schlechte Leistungen auf ungenügende Mitar-

beit zurückzuführen sind, 

4. die das Ziel der Fachakademie voraussichtlich nicht 

erreichen oder

5. die an der Fachakademie für Heilpädagogik im Fach 

heilpädagogische Fachpraxis eine schlechtere Note 

als 4 erzielt haben.
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liche jedoch keine schriftlichen Leistungsnachweise 

zu erbringen.

5. Im Fach der Anlage 10 Nr. 11 sind mindestens zwei 

Klausuren im Studienjahr und zwei mündliche Leis-

tungsnachweise je Studienhalbjahr zu erbringen.

6. In den Fächern der Anlage 10 Nr. 6, 8 und 17 bis 20 

entfallen die mündlichen Leistungsnachweise.

7. Abweichend von Abs. 3 Satz 2 sind in zwei- und 

�������������� �������� ���� ���������
	������ ���-

destens zwei Klausuren und zwei mündliche Leis-

tungsnachweise im Studienjahr zu erheben.

(9) 1An der Fachakademie für Ernährungs- und Ver-

sorgungsmanagement gelten folgende Regelungen:

1. In Fächern mit fachpraktischen Anteilen können 

Klausuren durch praktische Leistungsnachweise er-

setzt werden.

2. In den übrigen Fächern kann jeweils eine Klausur 

durch zwei Kurzarbeiten ersetzt werden.

2Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Lehrkräfte der 

Fachakademie erheben im Berufspraktikum mindestens 

zwei praktische Leistungsnachweise.

§ 18 

Klausuren und Kurzarbeiten

(1) 1Klausuren und Kurzarbeiten werden spätestens 

eine Woche vorher angekündigt. 2An der Fachakademie 

für Übersetzen und Dolmetschen soll an einem Tag nicht 

mehr als eine Klausur gehalten werden und die Bearbei-

tungszeit einer Klausur nicht mehr als 60 Minuten betra-

gen. 

(2) 1Kurzarbeiten beziehen sich auf höchstens sechs 

unmittelbar vorhergegangene Unterrichtsstunden und er-

strecken sich auch auf Grundkenntnisse. 2Die Bearbei-

tungszeit soll nicht mehr als 30 Minuten betragen.

(3) Die Schulleitung kann nach Rücksprache mit der 

Lehrkraft einen schriftlichen Leistungsnachweis für un-

gültig erklären und die Erhebung eines neuen anordnen, 

wenn die Anforderungen nicht angemessen waren oder 

der Lehrstoff nicht genügend vorbereitet war.

§ 19 

Korrektur und Besprechung

Schriftliche und praktische Leistungsnachweise wer-

den unverzüglich bewertet und den Studierenden zur Ein-

sichtnahme zurückgegeben und besprochen.

§ 20 

Bewertung der Leistungen

(1) 1An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen kann bei der Bewertung einer schriftlichen Ar-

beit die äußere Form mit berücksichtigt werden. 2Hat sich 

die Form auf die Benotung ausgewirkt, wird dies in einer 

Bemerkung zum Ausdruck gebracht.

(2) Erläuterungen einschließlich eventueller Noten-

tendenzen und Schlussbemerkungen können auf den 

Arbeiten angebracht werden.

(3) Die Note 6 wird erteilt, wenn eine Studierende 

oder ein Studierender 

1. ohne ausreichende Entschuldigung einen angekün-

digten Leistungsnachweis versäumt,

2. eine Leistung verweigert oder 

3. einen Praktikumsbericht nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 

Buchst. c Doppelbuchst. bb, eine Facharbeit nach 

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c Doppelbuchst. cc oder 

eine schriftliche Ausarbeitung nach § 17 Abs. 2 Nr. 5 

Buchst. a nicht termingerecht abgibt.

(4) Nach Beginn der Leistungserhebung können ge-

sundheitliche Gründe der oder des Studierenden, denen 

zufolge die Leistung nicht gewertet werden soll, in der Re-

gel nicht anerkannt werden.

(5) § 33 Abs. 1 gilt entsprechend.

(6) 1Die Leistungsbewertung darf nicht durch Lehr-

kräfte vorgenommen werden, die nach den Art. 20 und 

21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes  

(BayVwVfG) ausgeschlossen sind. 2Die Schulaufsichts-

behörde kann eine Sonderregelung treffen.

§ 21 

Nachholung von Leistungsnachweisen

(1) 1Wer einen angekündigten Leistungsnachweis 

mit ausreichender Entschuldigung versäumt, erhält einen 

Nachtermin. 2Werden mehrere angekündigte Leistungs-

nachweise mit ausreichender Entschuldigung versäumt, 

so kann je Fach ein Nachtermin für mehrere Leistungs-

nachweise angesetzt werden.

(2) 1Wird der Nachtermin mit ausreichender Entschul-

digung versäumt, so kann eine schriftliche oder prakti-

sche Ersatzprüfung angesetzt werden, die sich über den 

gesamten bis dahin behandelten Unterrichtsstoff des Stu-

dienjahres erstrecken kann. 2Eine schriftliche, mündliche 

oder praktische Ersatzprüfung kann auch angesetzt wer-
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den, wenn in einem Fach vorgeschriebene schriftliche, 

mündliche oder praktische Leistungen wegen der Ver-

säumnisse der oder des Studierenden nicht hinreichend 

beurteilt werden können.

(3) 1Eine Ersatzprüfung kann in einem Fach nur ein-

���� ��� ���������������� ������������ 2Der Termin der Er-

satzprüfung ist der oder dem Studierenden spätestens 

eine Woche vorher mitzuteilen. 3Mit dem Termin ist der 

Prüfungsstoff bekanntzugeben.

(4) 1Nimmt die oder der Studierende an der Ersatz-

prüfung wegen Erkrankung nicht teil, so muss die Erkran-

kung durch ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden. 
2Die Fachakademie kann die Vorlage eines schulärztli-

chen Zeugnisses verlangen.

§ 22 

Bildung der Jahresfortgangsnoten  
sowie der Noten des Zwischenzeugnisses

(1) 1Bei der Bildung der Jahresfortgangsnote werden 

vorbehaltlich der Abs. 2 bis 4 die einzelnen schriftlichen, 

mündlichen und gegebenenfalls praktischen Leistungs-

nachweise des jeweiligen Fachs entsprechend ihrem 

Umfang und Schwierigkeitsgrad gewichtet und auf Grund 

der Einzelnoten festgesetzt. 2Die Note des Zwischen-

zeugnisses bleibt außer Betracht. 

(2) 1An der Fachakademie für Heilpädagogik ist bei 

der Bildung der Jahresfortgangsnote im Fach heilpäda-

gogische Fachpraxis auch die schriftliche Äußerung der 

Einrichtung, in der die praktische Ausbildung durchge-

führt wurde, über Leistung und Verhalten der oder des 

Studierenden angemessen zu würdigen. 2Die Teilnahme 

am Unterricht in gruppen- und selbsterfahrungsbezoge-

nen Wahlfächern wird durch eine den erzielten Fortschritt 

kennzeichnende Bemerkung bestätigt.

(3) An der Fachakademie für Sozialpädagogik wird 

die Jahresfortgangsnote im Fach sozialpädagogische 

Praxis auf Grund

1. der schriftlichen Äußerung der Praktikumsstelle über 

Leistung und Verhalten der oder des Studierenden,

2. der Noten für die Praktikumsberichte und

3. der Noten für die praktischen Leistungsnachweise

festgesetzt.

(4) 1An der Fachakademie für Übersetzen und Dol-

metschen wird in Fächern mit Klausuren die Jahresfort-

gangsnote aus einer Note für die schriftlichen und einer 

Note für die mündlichen Leistungen gebildet. 2Die Note 

für die schriftlichen Leistungen zählt zweifach. 3In Fä-

chern ohne Klausuren sind der Jahresfortgangsnote die 

Einzelnoten für Kurzarbeiten oder für Stegreifaufgaben 

und mündliche Leistungen zugrunde zu legen. 

(5) Für die Bildung der Noten des Zwischenzeugnis-

ses gelten die Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 entsprechend.

Kapitel 2

Vorrücken, Notenausgleich und Wiederholen

§ 23 

Zweijährige Fachakademie 

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das 

����
	�����������������������������������
������������-

���
����
������ 2Vom Vorrücken ist ausgeschlossen, wer 

im Jahreszeugnis in einem Vorrückungsfach die Note 6 

oder in zwei Vorrückungsfächern die Note 5 aufweist. 
3Eine Bemerkung in einem Vorrückungsfach gemäß § 28 

Abs. 2 steht einer Note 6 gleich.

(2) 1Notenausgleich kann Studierenden, die nach 

Abs. 1 Satz 2 vom Vorrücken ausgeschlossen sind, ge-

währt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorlie-

gen:

1. Sie weisen nicht in einem weiteren Vorrückungsfach 

die Note 5 oder 6 auf und

2. sie haben die Note 1 in einem, die Note 2 in zwei Vor-

rückungsfächern oder die Note 3 in drei schriftlichen 

oder praktischen Abschlussprüfungsfächern.

2Fächer, die Gegenstand der schriftlichen oder prakti-

schen Abschlussprüfung sind, können nur durch eben-

solche Fächer ausgeglichen werden. 3Satz 1 gilt nicht für 

Studierende,

1. die die Note 6 oder zweimal die Note 5 in Vorrü-

ckungsfächern erzielt haben, die im ersten Studien-

jahr abschließen,

2. die das erste Studienjahr bereits zum zweiten Mal 

gemäß Abs. 1 Satz 2 ohne Erfolg besuchen, 

3. deren schlechte Leistungen auf ungenügende Mitar-

beit zurückzuführen sind, 

4. die das Ziel der Fachakademie voraussichtlich nicht 

erreichen oder

5. die an der Fachakademie für Heilpädagogik im Fach 

heilpädagogische Fachpraxis eine schlechtere Note 

als 4 erzielt haben.
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(4) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder 

der ein Studienjahr freiwillig wiederholt, aber dabei des-

sen Ziel nicht erreicht, erhält anstelle des Jahreszeug-

nisses eine Bestätigung über das freiwillige Wiederholen 

und die dabei erzielten Leistungen mit der Bemerkung, 

dass das Vorrücken auf Grund des früheren Jahreszeug-

nisses gestattet wird.

(5) 1Eine Studierende oder ein Studierender gilt nicht 

als Wiederholerin oder Wiederholer, wenn 

1. sie oder er während des abgelaufenen Studienjahres 

längere Zeit krankheitsbedingt abwesend oder durch 

Krankheit in der Leistungsfähigkeit wesentlich beein-

trächtigt war und 

2. das Vorrücken auf Probe nicht gestattet wurde. 

2Die Beeinträchtigung muss durch ein schulärztliches 

Zeugnis nachgewiesen sein, das schon während der Zeit 

der Beeinträchtigung vorgelegen hat.

§ 26 

Fachakademie  
für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

(1) § 23 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) 1Notenausgleich kann Studierenden, die gemäß 

Abs. 1 vom Vorrücken ausgeschlossen sind, unter folgen-

den Voraussetzungen gewährt werden:

1. Sie weisen in keinem weiteren Vorrückungsfach die 

Note 5 oder 6 und

2. die Note 1 in einem, die Note 2 in zwei oder die Note 

3 in drei Vorrückungsfächern auf.

2Fächer, die Gegenstand der schriftlichen Abschlussprü-

fung sind, können nur durch ebensolche Fächer ausge-

glichen werden. 3§ 23 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 gilt ent-

sprechend.

§ 27 

Verbot des Wiederholens

Ist das Wiederholen nach Art. 53 Abs. 3 BayEUG 

oder wegen Überschreitens der Höchstausbildungsdauer 

(Art. 55 Abs. 1 Nr. 6 BayEUG, § 12) nicht zulässig, so wird 

dies im Jahreszeugnis vermerkt.

Kapitel 3

Zeugnisse

§ 28 

Zwischen- und Jahreszeugnisse

(1) 1Über die erzielten Leistungen werden am letz-

ten Unterrichtstag der zweiten vollen Unterrichtswoche 

im Februar (Ende des ersten Studienhalbjahres) Zwi-

schenzeugnisse und am letzten Unterrichtstag des Stu-

dienjahres Jahreszeugnisse ausgestellt, die dem vom 

Staatsministerium herausgegebenen Muster entspre-

chen müssen. 2Bei Teilzeitunterricht werden Zwischen-

zeugnisse nur im ersten Studienjahr erteilt. 3An der Fach-

akademie für Heilpädagogik und der Fachakademie für 

Übersetzen und Dolmetschen sowie im Berufspraktikum 

werden keine Zwischenzeugnisse erteilt.

(2) 1Hat eine Studierende oder ein Studierender in 

einem Fach keine hinreichenden Leistungsnachweise 

erbracht und mit ausreichender Entschuldigung weder 

an Nachterminen noch an einer Ersatzprüfung teilge-

nommen, so wird anstelle einer Note eine entsprechende 

Bemerkung mit der Folge des § 23 Abs. 1 Satz 3, § 24 

Abs. 1 Satz 3, § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder § 26 Abs. 1 

aufgenommen. 2Bemerkungen nach Art. 52 Abs. 3 Satz 3 

BayEUG werden in Zwischen- und Jahreszeugnisse nicht 

aufgenommen.

(3) 1Im Jahreszeugnis wird die Entscheidung über das 

Vorrücken vermerkt. 2An der Fachakademie für Sozialpä-

dagogik und an der Fachakademie für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement wird zusätzlich nach bestande-

nem ersten Prüfungsabschnitt das Bestehen des ersten 

Prüfungsabschnitts und die Zulassung zum Berufsprak-

tikum vermerkt; wer den ersten Prüfungsabschnitt nicht 

bestanden hat, erhält ein Jahreszeugnis, das die Jahres-

fortgangsnoten ohne Einbeziehung der Prüfungsleistun-

gen, eine Bemerkung über die erfolglose Teilnahme am 

ersten Prüfungsabschnitt und einen Hinweis enthält, ob 

der erste Prüfungsabschnitt gemäß Art. 54 Abs. 5 Satz 1 

BayEUG noch einmal wiederholt werden darf oder nicht. 
3An der Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen 

tritt in den Fällen des § 66 Abs. 2 Satz 2 anstelle von 

Satz 1 die Feststellung, dass eine Teilnahme an der Ab-

schlussprüfung ausgeschlossen ist.

(4) 1Die Zeugnisnoten werden von der Klassenkon-

ferenz festgesetzt; kommt eine Einigung nicht zustande, 

entscheidet die Schulleitung. 2In den Fällen des Nicht-

vorrückens oder der Gewährung von Notenausgleich 

entscheidet die Lehrerkonferenz auf Empfehlung der 

Klassenkonferenz. 3Abweichend von den Sätzen 1 und 

2 werden die Zeugnisnoten des Jahreszeugnisses an der 

Fachakademie für Sozialpädagogik und der Fachakade-

mie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement nach 

bestandenem ersten Prüfungsabschnitt vom Prüfungs-

ausschuss festgesetzt. 
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(3) Die Entscheidung über das Vorrücken trifft unbe-

schadet § 28 Abs. 4 Satz 2 die Klassenkonferenz.

§ 24 

Fachakademie für Sozialpädagogik

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das 

���������� ������� ���� ����������� ��� ���� �����
	�������
2Vom Vorrücken ist ausgeschlossen, wer im Jahreszeug-

nis im Fach sozialpädagogische Praxis eine schlechtere 

Note als 4, in einem anderen Vorrückungsfach die Note 

6 oder in zwei anderen Vorrückungsfächern die Note 5 

aufweist. 3Eine Bemerkung in einem Vorrückungsfach ge-

mäß § 28 Abs. 2 steht einer Note 6 gleich.

(2) 1Notenausgleich kann Studierenden, die im Jah-

reszeugnis im Fach sozialpädagogische Praxis min-

destens die Note 4 erzielt haben und in zwei anderen 

Vorrückungsfächern die Note 5 oder in einem anderen 

Vorrückungsfach die Note 6 aufweisen, gewährt werden, 

wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Sie weisen in einem anderen Vorrückungsfach die 

Note 1, 

2. in zwei anderen Vorrückungsfächern die Note 2 oder 

3. in drei anderen Vorrückungsfächern die Note 3 

auf.

2Notenausgleich kann Studierenden, die im Jahreszeug-

nis im Fach sozialpädagogische Praxis die Note 5 und in 

keinem anderen Vorrückungsfach eine schlechtere Note 

als 4 aufweisen, gewährt werden, wenn folgende Voraus-

setzungen vorliegen:

1. Sie weisen in einem weiteren Vorrückungsfach die 

Note 2 oder

2.   in zwei weiteren Vorrückungsfächern die Note 3 

auf.

3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Studierende, 

1. die die Note 6 oder zweimal die Note 5 in Vorrü-

ckungsfächern erzielt haben, die im ersten Studien-

jahr abschließen,

2. die die Note 6 oder zweimal die Note 5 in den Fä-

chern Pädagogik/ Psychologie/ Heilpädagogik oder 

Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung 

erzielt haben,

3. die das erste Studienjahr bereits zum zweiten Mal 

gemäß Abs. 1 Satz 2 ohne Erfolg besuchen, 

4. deren schlechte Leistungen auf ungenügende Mitar-

beit zurückzuführen sind oder

5. die das Ziel der Fachakademie voraussichtlich nicht 

erreichen.

(3) § 23 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 25 

Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das 

������������������������������������������������������-

������
	������ ������������� ���� �	����� ����������� ���

Nr. 4, 7.2, 14, 15, 20 und 21. 2Vom Vorrücken ist aus-

geschlossen, wer im Jahreszeugnis folgende Noten er-

halten hat, sofern nicht unter den Voraussetzungen des  

Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG und Abs. 2 das Vorrücken 

auf Probe gestattet wird:

1. in einem Vorrückungsfach die Note 6 oder anstelle 

einer Note eine Bemerkung gemäß § 28 Abs. 2 oder

2. in zwei Vorrückungsfächern die Note 5.

3Die Entscheidung über das Vorrücken trifft unbeschadet 

§ 28 Abs. 4 Satz 2 die Klassenkonferenz. 4Ein Notenaus-

�������������������������

(2) 1Wird einer oder einem Studierenden das Vor-

rücken auf Probe nach Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG 

gestattet, so wird in das Jahreszeugnis folgende Bemer-

kung aufgenommen: „Die Erlaubnis zum Vorrücken in das 

zweite/ dritte Studienjahr hat sie/ er auf Probe erhalten.“ 
2Für das Vorrücken auf Probe gelten die Bestimmungen 

über die Probezeit (§ 9) entsprechend mit folgenden 

Maßgaben:

1. Über das Bestehen entscheidet die Klassenkonfe-

renz.

2. Das Vorrücken auf Probe endet mit dem letzten 

Schultag im Dezember; eine Verlängerung ist nicht 

möglich.

3. Bei Nichtbestehen wird die oder der Studierende zu-

rückverwiesen.

3Zurückverwiesene Studierende gelten nicht als Wieder-

holer.

(3) Auf Antrag kann eine Studierende oder ein Stu-

dierender, ohne als Wiederholerin oder Wiederholer zu 

gelten, einmal ein Studienjahr freiwillig wiederholen oder 

spätestens zum Ende des ersten Studienhalbjahres in 

das vorhergehende Studienjahr zurücktreten.
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(4) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder 

der ein Studienjahr freiwillig wiederholt, aber dabei des-

sen Ziel nicht erreicht, erhält anstelle des Jahreszeug-

nisses eine Bestätigung über das freiwillige Wiederholen 

und die dabei erzielten Leistungen mit der Bemerkung, 

dass das Vorrücken auf Grund des früheren Jahreszeug-

nisses gestattet wird.

(5) 1Eine Studierende oder ein Studierender gilt nicht 

als Wiederholerin oder Wiederholer, wenn 

1. sie oder er während des abgelaufenen Studienjahres 

längere Zeit krankheitsbedingt abwesend oder durch 

Krankheit in der Leistungsfähigkeit wesentlich beein-

trächtigt war und 

2. das Vorrücken auf Probe nicht gestattet wurde. 

2Die Beeinträchtigung muss durch ein schulärztliches 

Zeugnis nachgewiesen sein, das schon während der Zeit 

der Beeinträchtigung vorgelegen hat.

§ 26 

Fachakademie  
für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

(1) § 23 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) 1Notenausgleich kann Studierenden, die gemäß 

Abs. 1 vom Vorrücken ausgeschlossen sind, unter folgen-

den Voraussetzungen gewährt werden:

1. Sie weisen in keinem weiteren Vorrückungsfach die 

Note 5 oder 6 und

2. die Note 1 in einem, die Note 2 in zwei oder die Note 

3 in drei Vorrückungsfächern auf.

2Fächer, die Gegenstand der schriftlichen Abschlussprü-

fung sind, können nur durch ebensolche Fächer ausge-

glichen werden. 3§ 23 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 gilt ent-

sprechend.

§ 27 

Verbot des Wiederholens

Ist das Wiederholen nach Art. 53 Abs. 3 BayEUG 

oder wegen Überschreitens der Höchstausbildungsdauer 

(Art. 55 Abs. 1 Nr. 6 BayEUG, § 12) nicht zulässig, so wird 

dies im Jahreszeugnis vermerkt.

Kapitel 3

Zeugnisse

§ 28 

Zwischen- und Jahreszeugnisse

(1) 1Über die erzielten Leistungen werden am letz-

ten Unterrichtstag der zweiten vollen Unterrichtswoche 

im Februar (Ende des ersten Studienhalbjahres) Zwi-

schenzeugnisse und am letzten Unterrichtstag des Stu-

dienjahres Jahreszeugnisse ausgestellt, die dem vom 

Staatsministerium herausgegebenen Muster entspre-

chen müssen. 2Bei Teilzeitunterricht werden Zwischen-

zeugnisse nur im ersten Studienjahr erteilt. 3An der Fach-

akademie für Heilpädagogik und der Fachakademie für 

Übersetzen und Dolmetschen sowie im Berufspraktikum 

werden keine Zwischenzeugnisse erteilt.

(2) 1Hat eine Studierende oder ein Studierender in 

einem Fach keine hinreichenden Leistungsnachweise 

erbracht und mit ausreichender Entschuldigung weder 

an Nachterminen noch an einer Ersatzprüfung teilge-

nommen, so wird anstelle einer Note eine entsprechende 

Bemerkung mit der Folge des § 23 Abs. 1 Satz 3, § 24 

Abs. 1 Satz 3, § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder § 26 Abs. 1 

aufgenommen. 2Bemerkungen nach Art. 52 Abs. 3 Satz 3 

BayEUG werden in Zwischen- und Jahreszeugnisse nicht 

aufgenommen.

(3) 1Im Jahreszeugnis wird die Entscheidung über das 

Vorrücken vermerkt. 2An der Fachakademie für Sozialpä-

dagogik und an der Fachakademie für Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement wird zusätzlich nach bestande-

nem ersten Prüfungsabschnitt das Bestehen des ersten 

Prüfungsabschnitts und die Zulassung zum Berufsprak-

tikum vermerkt; wer den ersten Prüfungsabschnitt nicht 

bestanden hat, erhält ein Jahreszeugnis, das die Jahres-

fortgangsnoten ohne Einbeziehung der Prüfungsleistun-

gen, eine Bemerkung über die erfolglose Teilnahme am 

ersten Prüfungsabschnitt und einen Hinweis enthält, ob 

der erste Prüfungsabschnitt gemäß Art. 54 Abs. 5 Satz 1 

BayEUG noch einmal wiederholt werden darf oder nicht. 
3An der Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen 

tritt in den Fällen des § 66 Abs. 2 Satz 2 anstelle von 

Satz 1 die Feststellung, dass eine Teilnahme an der Ab-

schlussprüfung ausgeschlossen ist.

(4) 1Die Zeugnisnoten werden von der Klassenkon-

ferenz festgesetzt; kommt eine Einigung nicht zustande, 

entscheidet die Schulleitung. 2In den Fällen des Nicht-

vorrückens oder der Gewährung von Notenausgleich 

entscheidet die Lehrerkonferenz auf Empfehlung der 

Klassenkonferenz. 3Abweichend von den Sätzen 1 und 

2 werden die Zeugnisnoten des Jahreszeugnisses an der 

Fachakademie für Sozialpädagogik und der Fachakade-

mie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement nach 

bestandenem ersten Prüfungsabschnitt vom Prüfungs-

ausschuss festgesetzt. 
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(3) Die Entscheidung über das Vorrücken trifft unbe-

schadet § 28 Abs. 4 Satz 2 die Klassenkonferenz.

§ 24 

Fachakademie für Sozialpädagogik

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das 

���������� ������� ���� ����������� ��� ���� �����
	�������
2Vom Vorrücken ist ausgeschlossen, wer im Jahreszeug-

nis im Fach sozialpädagogische Praxis eine schlechtere 

Note als 4, in einem anderen Vorrückungsfach die Note 

6 oder in zwei anderen Vorrückungsfächern die Note 5 

aufweist. 3Eine Bemerkung in einem Vorrückungsfach ge-

mäß § 28 Abs. 2 steht einer Note 6 gleich.

(2) 1Notenausgleich kann Studierenden, die im Jah-

reszeugnis im Fach sozialpädagogische Praxis min-

destens die Note 4 erzielt haben und in zwei anderen 

Vorrückungsfächern die Note 5 oder in einem anderen 

Vorrückungsfach die Note 6 aufweisen, gewährt werden, 

wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Sie weisen in einem anderen Vorrückungsfach die 

Note 1, 

2. in zwei anderen Vorrückungsfächern die Note 2 oder 

3. in drei anderen Vorrückungsfächern die Note 3 

auf.

2Notenausgleich kann Studierenden, die im Jahreszeug-

nis im Fach sozialpädagogische Praxis die Note 5 und in 

keinem anderen Vorrückungsfach eine schlechtere Note 

als 4 aufweisen, gewährt werden, wenn folgende Voraus-

setzungen vorliegen:

1. Sie weisen in einem weiteren Vorrückungsfach die 

Note 2 oder

2.   in zwei weiteren Vorrückungsfächern die Note 3 

auf.

3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Studierende, 

1. die die Note 6 oder zweimal die Note 5 in Vorrü-

ckungsfächern erzielt haben, die im ersten Studien-

jahr abschließen,

2. die die Note 6 oder zweimal die Note 5 in den Fä-

chern Pädagogik/ Psychologie/ Heilpädagogik oder 

Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung 

erzielt haben,

3. die das erste Studienjahr bereits zum zweiten Mal 

gemäß Abs. 1 Satz 2 ohne Erfolg besuchen, 

4. deren schlechte Leistungen auf ungenügende Mitar-

beit zurückzuführen sind oder

5. die das Ziel der Fachakademie voraussichtlich nicht 

erreichen.

(3) § 23 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 25 

Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das 

������������������������������������������������������-

������
	������ ������������� ���� �	����� ����������� ���

Nr. 4, 7.2, 14, 15, 20 und 21. 2Vom Vorrücken ist aus-

geschlossen, wer im Jahreszeugnis folgende Noten er-

halten hat, sofern nicht unter den Voraussetzungen des  

Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG und Abs. 2 das Vorrücken 

auf Probe gestattet wird:

1. in einem Vorrückungsfach die Note 6 oder anstelle 

einer Note eine Bemerkung gemäß § 28 Abs. 2 oder

2. in zwei Vorrückungsfächern die Note 5.

3Die Entscheidung über das Vorrücken trifft unbeschadet 

§ 28 Abs. 4 Satz 2 die Klassenkonferenz. 4Ein Notenaus-

�������������������������

(2) 1Wird einer oder einem Studierenden das Vor-

rücken auf Probe nach Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG 

gestattet, so wird in das Jahreszeugnis folgende Bemer-

kung aufgenommen: „Die Erlaubnis zum Vorrücken in das 

zweite/ dritte Studienjahr hat sie/ er auf Probe erhalten.“ 
2Für das Vorrücken auf Probe gelten die Bestimmungen 

über die Probezeit (§ 9) entsprechend mit folgenden 

Maßgaben:

1. Über das Bestehen entscheidet die Klassenkonfe-

renz.

2. Das Vorrücken auf Probe endet mit dem letzten 

Schultag im Dezember; eine Verlängerung ist nicht 

möglich.

3. Bei Nichtbestehen wird die oder der Studierende zu-

rückverwiesen.

3Zurückverwiesene Studierende gelten nicht als Wieder-

holer.

(3) Auf Antrag kann eine Studierende oder ein Stu-

dierender, ohne als Wiederholerin oder Wiederholer zu 

gelten, einmal ein Studienjahr freiwillig wiederholen oder 

spätestens zum Ende des ersten Studienhalbjahres in 

das vorhergehende Studienjahr zurücktreten.
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3Änderungen der Bewertung werden auf der Arbeit und 

in der Niederschrift über die Abschlussprüfung vermerkt.

(5) 1Über Verlauf und Ergebnis der Prüfung ist eine 

Niederschrift zu fertigen. 2Für den Prüfungsausschuss 

und die Unterausschüsse bestimmen die vorsitzenden 

Mitglieder je ein Mitglied als Schriftführerin oder Schrift-

führer. 3Die Niederschrift wird von dem vorsitzenden Mit-

glied und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer 

unterzeichnet. 4Der Niederschrift wird ein Verzeichnis 

beigegeben, das die von jeder und jedem Studierenden 

in den einzelnen Fächern in der schriftlichen, mündlichen 

und gegebenenfalls praktischen Prüfung und im Jahres-

fortgang erzielten Noten einschließlich der Prüfungsnoten 

und Gesamtnoten enthält.

(6) 1Kommt ein Ausschluss eines Mitglieds des Prü-

fungsausschusses oder des Unterausschusses von der 

Prüfungstätigkeit nach den Art. 20 und 21 BayVwVfG in 

Betracht, so ist dies spätestens bis zum 1. Oktober des 

der Abschlussprüfung vorausgehenden Jahres der Schul-

aufsichtsbehörde zu melden, die eine Sonderregelung 

trifft.

Kapitel 2

Allgemeine Verfahrensregelugen

§ 32 

Hilfsmittel

Vom Staatsministerium für die schriftliche Prüfung 

zugelassene Hilfsmittel werden den Studierenden recht-

zeitig mitgeteilt.

§ 33 

Unterschleif

(1) 1Bedient sich eine Studierende oder ein Stu-

dierender unerlaubter Hilfe oder macht sie oder er den 

Versuch dazu (Unterschleif), so wird die Arbeit mit der 

Note 6 bewertet. 2Als Versuch gilt auch die Bereithaltung 

nichtzugelassener Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 
3Ebenso kann verfahren werden, wenn die Handlungen 

zu fremdem Vorteil unternommen werden.

(2) 1In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht be-

standen zu erklären. 2Ein bereits ausgegebenes unrichti-

ges Abschlusszeugnis ist einzuziehen.

(3) Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss.

§ 34 

Verhinderung der Teilnahme

(1) 1Versäumt eine Studierende oder ein Studieren-

der eine Prüfung, so wird die Prüfung mit der Note 6 be-

wertet, es sei denn, sie oder er hat das Versäumnis nicht 

zu vertreten. 2Dies gilt auch in den Fällen der freiwilligen 

mündlichen Prüfung, es sei denn, dem vorsitzenden Mit-

glied des Prüfungsausschusses oder des zuständigen 

Unterausschusses geht vor dem angesetzten Prüfungs-

termin eine schriftliche Rücktrittserklärung zu.

(2) 1Erkrankungen, welche die Teilnahme von Stu-

dierenden an der Abschlussprüfung verhindern, sind un-

verzüglich durch ärztliches Zeugnis, auf Verlangen der 

Schulleitung durch amtsärztliches Zeugnis, nachzuwei-

sen. 2§ 20 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 35 

Zurückbehaltungsrecht

Die Fachakademie kann ein Abschlusszeugnis oder 

eine Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs 

zurückbehalten, wenn ein zurückzugebendes Lernmittel 

trotz wiederholter Mahnung weder zurückgegeben noch 

zu seinem Zeitwert ersetzt wird.

§ 36

Nachholung der Abschlussprüfung

1Studierende, die an der Abschlussprüfung in allen 

oder einzelnen Fächern infolge eines von ihnen nicht zu 

vertretenden Grundes nicht teilnehmen konnten, können 

die Abschlussprüfung oder die nicht abgelegten Prü-

fungsteile mit Genehmigung des vorsitzenden Mitglieds 

des Prüfungsausschusses nachholen. 2Das Staatsmi-

nisterium oder eine von ihm beauftragte Stelle stellt die 

schriftlichen Aufgaben. 3Das Staatsministerium legt den 

Nachtermin und die Fachakademie fest, an der die Prü-

fung nachgeholt wird. 4Die Prüfung muss bis spätestens 

sechs Monate nach Abschluss des letzten Prüfungsteils 

nachgeholt sein.

§ 37

Zusätzliche Regelungen  
für Studierende staatlich genehmigter Ersatzschulen 

(1) Für die Abschlussprüfung von Studierenden an 

staatlich genehmigten Ersatzschulen mit Ausnahme der 

Ausbildungsrichtung Übersetzen und Dolmetschen gel-

ten ergänzend folgende Bestimmungen.

(2) Die Abschlussprüfung ist in den Räumen der 

staatlich genehmigten Ersatzschule abzunehmen, wenn 

diese dafür geeignet sind und die Belange der prüfenden 

Fachakademie oder des besonderen staatlichen Prü-

fungsausschusses es zulassen.
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§ 29 

Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs 

Verlassen Studierende während des Studienjahres 

die Fachakademie oder werden sie entlassen, so erhal-

ten sie auf Antrag eine Bescheinigung über die Dauer 

des Schulbesuchs und über die während des laufenden 

Studienjahres bis zum Ausscheiden erzielten Leistungen.

Teil 5

Prüfungen, Abschlüsse

Kapitel 1

Prüfungsausschuss

§ 30 

Besetzung

(1) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

1. an den zweijährigen Fachakademien die Lehrkräfte, 

����������������������������������������������������-

chern erteilt haben;

2. an der Fachakademie für Sozialpädagogik

a) für den ersten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die im letzten Studienjahr Unterricht in den 

������������������
����	���

b) für den zweiten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die das Berufspraktikum betreut haben, sowie 

vier weitere von dem vorsitzenden Mitglied des 

Prüfungsausschusses zu bestimmende Lehr-

kräfte, die in den Fächern Recht und Organisa-

tion, Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächs-

führung, Kunst- und Werkpädagogik, Musik- und 

Bewegungspädagogik unterrichten;

3. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen die Lehrkräfte, die im letzten Studienjahr Un-

terricht in den Vorrückungsfächern erteilt haben;

4. an der Fachakademie für Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement

a) für den ersten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die im letzten Studienjahr Unterricht in den 

������������������
����	���

b) für den zweiten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die das Berufspraktikum betreut haben.

(2) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses kann weitere Lehrkräfte oder andere geeignete Per-

sonen in den Prüfungsausschuss berufen.

(3) 1Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses kann für die mündliche und gegebenenfalls für die 

praktische Prüfung aus den Mitgliedern des Prüfungs-

ausschusses Unterausschüsse bilden, und jeweils eines 

der Mitglieder zum vorsitzenden Mitglied bestimmen. 2An 

der Fachakademie für Sozialpädagogik gilt Satz 1 mit der 

Maßgabe, dass für die praktische Prüfung ein Unteraus-

schuss gebildet werden und ein Vertreter der Praktikums-

stelle in den Unterausschuss berufen werden soll.

§ 31 

Verfahrensregelungen

(1) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses

1. kann in die Prüfungsvorgänge eingreifen und Fragen 

stellen,

2. erledigt Prüfungsangelegenheiten, soweit diese Schul-

ordnung nichts anderes bestimmt.

(2) 1Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfa-

cher Mehrheit und in Anwesenheit von mindestens zwei 

Dritteln der Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. 3Stimmenthaltung 

ist nicht zulässig. 4Ist das vorsitzende Mitglied des Prü-

fungsausschusses der Auffassung, dass ein Beschluss 

gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstößt, so 

muss es den Beschluss beanstanden, den Vollzug aus-

setzen und die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde 

herbeiführen.

(3) 1Die Unterausschüsse entscheiden in Anwesen-

heit von mindestens zwei Mitgliedern. 2Im Übrigen gilt 

Abs. 2 entsprechend.

(4) 1Das Staatsministerium kann für jede öffentliche 

oder staatlich anerkannte Schule eine Ministerialkommis-

särin oder einen Ministerialkommissär als vorsitzendes 

Mitglied des Prüfungsausschusses bestellen. 2Dieses hat 

folgende zusätzliche Befugnisse:

1. Das vorsitzende Mitglied kann die Jahresfortgangs-

noten sowie die Bewertung der von den Studierenden 

während des Studienjahres erbrachten Leistungs-

nachweise und der schriftlichen und praktischen Prü-

fungsarbeiten überprüfen und 

2. es kann nach Anhörung des Prüfungsausschusses 

die Bewertung der schriftlichen und praktischen Prü-

fungsarbeiten ändern. 
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3Änderungen der Bewertung werden auf der Arbeit und 

in der Niederschrift über die Abschlussprüfung vermerkt.

(5) 1Über Verlauf und Ergebnis der Prüfung ist eine 

Niederschrift zu fertigen. 2Für den Prüfungsausschuss 

und die Unterausschüsse bestimmen die vorsitzenden 

Mitglieder je ein Mitglied als Schriftführerin oder Schrift-

führer. 3Die Niederschrift wird von dem vorsitzenden Mit-

glied und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer 

unterzeichnet. 4Der Niederschrift wird ein Verzeichnis 

beigegeben, das die von jeder und jedem Studierenden 

in den einzelnen Fächern in der schriftlichen, mündlichen 

und gegebenenfalls praktischen Prüfung und im Jahres-

fortgang erzielten Noten einschließlich der Prüfungsnoten 

und Gesamtnoten enthält.

(6) 1Kommt ein Ausschluss eines Mitglieds des Prü-

fungsausschusses oder des Unterausschusses von der 

Prüfungstätigkeit nach den Art. 20 und 21 BayVwVfG in 

Betracht, so ist dies spätestens bis zum 1. Oktober des 

der Abschlussprüfung vorausgehenden Jahres der Schul-

aufsichtsbehörde zu melden, die eine Sonderregelung 

trifft.

Kapitel 2

Allgemeine Verfahrensregelugen

§ 32 

Hilfsmittel

Vom Staatsministerium für die schriftliche Prüfung 

zugelassene Hilfsmittel werden den Studierenden recht-

zeitig mitgeteilt.

§ 33 

Unterschleif

(1) 1Bedient sich eine Studierende oder ein Stu-

dierender unerlaubter Hilfe oder macht sie oder er den 

Versuch dazu (Unterschleif), so wird die Arbeit mit der 

Note 6 bewertet. 2Als Versuch gilt auch die Bereithaltung 

nichtzugelassener Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 
3Ebenso kann verfahren werden, wenn die Handlungen 

zu fremdem Vorteil unternommen werden.

(2) 1In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht be-

standen zu erklären. 2Ein bereits ausgegebenes unrichti-

ges Abschlusszeugnis ist einzuziehen.

(3) Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss.

§ 34 

Verhinderung der Teilnahme

(1) 1Versäumt eine Studierende oder ein Studieren-

der eine Prüfung, so wird die Prüfung mit der Note 6 be-

wertet, es sei denn, sie oder er hat das Versäumnis nicht 

zu vertreten. 2Dies gilt auch in den Fällen der freiwilligen 

mündlichen Prüfung, es sei denn, dem vorsitzenden Mit-

glied des Prüfungsausschusses oder des zuständigen 

Unterausschusses geht vor dem angesetzten Prüfungs-

termin eine schriftliche Rücktrittserklärung zu.

(2) 1Erkrankungen, welche die Teilnahme von Stu-

dierenden an der Abschlussprüfung verhindern, sind un-

verzüglich durch ärztliches Zeugnis, auf Verlangen der 

Schulleitung durch amtsärztliches Zeugnis, nachzuwei-

sen. 2§ 20 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 35 

Zurückbehaltungsrecht

Die Fachakademie kann ein Abschlusszeugnis oder 

eine Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs 

zurückbehalten, wenn ein zurückzugebendes Lernmittel 

trotz wiederholter Mahnung weder zurückgegeben noch 

zu seinem Zeitwert ersetzt wird.

§ 36

Nachholung der Abschlussprüfung

1Studierende, die an der Abschlussprüfung in allen 

oder einzelnen Fächern infolge eines von ihnen nicht zu 

vertretenden Grundes nicht teilnehmen konnten, können 

die Abschlussprüfung oder die nicht abgelegten Prü-

fungsteile mit Genehmigung des vorsitzenden Mitglieds 

des Prüfungsausschusses nachholen. 2Das Staatsmi-

nisterium oder eine von ihm beauftragte Stelle stellt die 

schriftlichen Aufgaben. 3Das Staatsministerium legt den 

Nachtermin und die Fachakademie fest, an der die Prü-

fung nachgeholt wird. 4Die Prüfung muss bis spätestens 

sechs Monate nach Abschluss des letzten Prüfungsteils 

nachgeholt sein.

§ 37

Zusätzliche Regelungen  
für Studierende staatlich genehmigter Ersatzschulen 

(1) Für die Abschlussprüfung von Studierenden an 

staatlich genehmigten Ersatzschulen mit Ausnahme der 

Ausbildungsrichtung Übersetzen und Dolmetschen gel-

ten ergänzend folgende Bestimmungen.

(2) Die Abschlussprüfung ist in den Räumen der 

staatlich genehmigten Ersatzschule abzunehmen, wenn 

diese dafür geeignet sind und die Belange der prüfenden 

Fachakademie oder des besonderen staatlichen Prü-

fungsausschusses es zulassen.

134 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2017

§ 29 

Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs 

Verlassen Studierende während des Studienjahres 

die Fachakademie oder werden sie entlassen, so erhal-

ten sie auf Antrag eine Bescheinigung über die Dauer 

des Schulbesuchs und über die während des laufenden 

Studienjahres bis zum Ausscheiden erzielten Leistungen.

Teil 5

Prüfungen, Abschlüsse

Kapitel 1

Prüfungsausschuss

§ 30 

Besetzung

(1) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

1. an den zweijährigen Fachakademien die Lehrkräfte, 

����������������������������������������������������-

chern erteilt haben;

2. an der Fachakademie für Sozialpädagogik

a) für den ersten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die im letzten Studienjahr Unterricht in den 

������������������
����	���

b) für den zweiten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die das Berufspraktikum betreut haben, sowie 

vier weitere von dem vorsitzenden Mitglied des 

Prüfungsausschusses zu bestimmende Lehr-

kräfte, die in den Fächern Recht und Organisa-

tion, Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächs-

führung, Kunst- und Werkpädagogik, Musik- und 

Bewegungspädagogik unterrichten;

3. an der Fachakademie für Übersetzen und Dolmet-

schen die Lehrkräfte, die im letzten Studienjahr Un-

terricht in den Vorrückungsfächern erteilt haben;

4. an der Fachakademie für Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement

a) für den ersten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die im letzten Studienjahr Unterricht in den 

������������������
����	���

b) für den zweiten Prüfungsabschnitt die Lehrkräf-

te, die das Berufspraktikum betreut haben.

(2) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses kann weitere Lehrkräfte oder andere geeignete Per-

sonen in den Prüfungsausschuss berufen.

(3) 1Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses kann für die mündliche und gegebenenfalls für die 

praktische Prüfung aus den Mitgliedern des Prüfungs-

ausschusses Unterausschüsse bilden, und jeweils eines 

der Mitglieder zum vorsitzenden Mitglied bestimmen. 2An 

der Fachakademie für Sozialpädagogik gilt Satz 1 mit der 

Maßgabe, dass für die praktische Prüfung ein Unteraus-

schuss gebildet werden und ein Vertreter der Praktikums-

stelle in den Unterausschuss berufen werden soll.

§ 31 

Verfahrensregelungen

(1) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses

1. kann in die Prüfungsvorgänge eingreifen und Fragen 

stellen,

2. erledigt Prüfungsangelegenheiten, soweit diese Schul-

ordnung nichts anderes bestimmt.

(2) 1Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfa-

cher Mehrheit und in Anwesenheit von mindestens zwei 

Dritteln der Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. 3Stimmenthaltung 

ist nicht zulässig. 4Ist das vorsitzende Mitglied des Prü-

fungsausschusses der Auffassung, dass ein Beschluss 

gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstößt, so 

muss es den Beschluss beanstanden, den Vollzug aus-

setzen und die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde 

herbeiführen.

(3) 1Die Unterausschüsse entscheiden in Anwesen-

heit von mindestens zwei Mitgliedern. 2Im Übrigen gilt 

Abs. 2 entsprechend.

(4) 1Das Staatsministerium kann für jede öffentliche 

oder staatlich anerkannte Schule eine Ministerialkommis-

särin oder einen Ministerialkommissär als vorsitzendes 

Mitglied des Prüfungsausschusses bestellen. 2Dieses hat 

folgende zusätzliche Befugnisse:

1. Das vorsitzende Mitglied kann die Jahresfortgangs-

noten sowie die Bewertung der von den Studierenden 

während des Studienjahres erbrachten Leistungs-

nachweise und der schriftlichen und praktischen Prü-

fungsarbeiten überprüfen und 

2. es kann nach Anhörung des Prüfungsausschusses 

die Bewertung der schriftlichen und praktischen Prü-

fungsarbeiten ändern. 
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(4) 1Soweit Studierende zur Teilnahme an der münd-

����������������������������������������������
�����������

dies unverzüglich, spätestens zwei Kalendertage vor Be-

ginn der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 2Die Prü-

fung ist nach einem den Studierenden bekanntzugeben-

den Zeitplan durchzuführen.

(5) 1Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. 
2Sie erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des 

Fachs. 3Die Prüfungszeit soll für ein Fach 20 Minuten 

betragen. 4Fachpraktische Fächer können nicht Gegen-

stand der mündlichen Prüfung sein.

§ 43 

Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) 1Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden jeweils 

von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, 

die das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 

bestimmt. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die 

Note vom vorsitzenden Mitglied oder von einer durch ihn 

bestimmten Prüferin oder einem durch ihn bestimmten 

Prüfer festgesetzt. 3Die Bewertungen sind zu unterzeich-

nen, Abweichungen sind kurz zu begründen.

(2) Die Leistungen in der mündlichen und in der prak-

tischen Prüfung bewertet der zuständige Ausschuss.

§ 44 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt 

der Prüfungsausschuss die Gesamtnoten fest. 2In Fä-

chern, die Gegenstand der Abschlussprüfung waren, wird 

die Gesamtnote aus der Jahresfortgangsnote und der 

Prüfungsnote ermittelt. 3Bei der Bildung der Prüfungsno-

te zählt die Note der schriftlichen Prüfung zweifach, die 

Note der mündlichen Prüfung einfach. 4Die Jahresfort-

gangsnote und die Prüfungsnote sind gleichwertig. 5Bei 

einem Durchschnitt von n,5 gibt in der Regel in Fächern 

der schriftlichen und der praktischen Prüfung die Prü-

fungsnote, in sonstigen Fächern die Jahresfortgangsnote 

den Ausschlag. 6In Fächern, die nicht Gegenstand der 

Abschlussprüfung waren, gilt die Jahresfortgangsnote als 

Gesamtnote.

(2) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der Prü-

fungsausschuss über das Bestehen der Abschlussprü-

fung. 2Die Abschlussprüfung ist nicht bestanden, wenn in 

einem Fach der schriftlichen oder praktischen Abschluss-

prüfung eine schlechtere Gesamtnote als 4 oder wenn in 

einem anderen Vorrückungsfach die Gesamtnote 6 oder 

in zwei anderen Vorrückungsfächern jeweils die Gesamt-

note 5 erzielt wurde. 3Vorrückungsfächer, die im ersten 

Studienjahr abgeschlossen wurden, sind mit zu berück-

sichtigen.

§ 45 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält 

1. die Gesamtnoten der Fächer des zweiten Studienjah-

res,

2. die Jahresfortgangsnoten der Fächer, die im ersten 

Studienjahr abgeschlossen wurden, 

3. die Prüfungsgesamtnote, 

4. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung sowie 

5. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 

����	�����������������������������������������-

mens. 

2Das Abschlusszeugnis muss dem vom Staatsministeri-

um herausgegebenen Muster entsprechen. 3Neben dem 

Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über die Zuerken-

nung der Berufsbezeichnung. 4Die Urkunde muss dem 

vom Staatsministerium herausgegebenen Muster ent-

sprechen und die Zuordnung des Abschlusses zu einer 

����������������	���������������������������������-

tionsrahmens enthalten.

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe 

�������������������������������������������������������

durch die Anzahl der eingerechneten Noten auf zwei De-

zimalstellen errechnet. 2Als Prüfungsgesamtnote erhal-

ten Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer die 

Note 

1. „sehr gut“   mit einer Prüfungsgesamtnote  

bis 1,50,

2. „gut“    mit einer Prüfungsgesamtnote von 

1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“  mit einer Prüfungsgesamtnote von 

2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“  mit einer Prüfungsgesamtnote von 

3,51 bis 4,50.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die sich der Abschlussprüfung ohne Erfolg un-

terzogen haben, erhalten ein Jahreszeugnis, das die 

Leistungen im Studienjahr ohne Einbeziehung der Ab-

schlussprüfung, eine Bemerkung über die erfolglose 

Teilnahme an der Abschlussprüfung und einen Hinweis 

enthält, ob die Abschlussprüfung gemäß Art. 54 Abs. 5 

Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt werden darf oder 

nicht.
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(3) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses soll Lehrkräfte der Ersatzschule bei der Auswahl der 

zentral gestellten Aufgaben mitwirken lassen.

(4) 1In den Prüfungsausschuss soll für jedes Prü-

fungsfach eine Lehrkraft der Ersatzschule mit voller Lehr-

befähigung für den Unterricht an Fachakademien berufen 

werden. 2Die Lehrkraft soll, soweit Studierende der Er-

satzschule betroffen sind, bei der Korrektur der Prüfungs-

arbeiten sowie bei den mündlichen und praktischen Prü-

fungen nach Anweisung des vorsitzenden Mitglieds des 

Prüfungsausschusses mitwirken.

Kapitel 3

Zweijährige Fachakademien 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende  
öffentlicher und staatlich anerkannter  

Fachakademien

§ 38 

Allgemeines 

Die §§ 39 bis 46 gelten für die zweijährigen Fachaka-

demien, soweit in den §§ 47 bis 51 keine abweichenden 

Regelungen getroffen werden.

§ 39 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt.

(2) Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange gemäß § 28 Abs. 2 eine Jahresfortgangs-

note in einem Prüfungsfach nicht festgesetzt werden 

kann oder 

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

§ 40 

Schriftliche Prüfung

1Die Aufgaben werden vom Staatsministerium für 

jede Ausbildungsrichtung gesondert erstellt. 2Das Staats-

ministerium kann bei Bedarf in einzelnen oder allen Fä-

chern eine andere Stelle mit der Aufgabenerstellung be-

auftragen. 3Bei mehreren zur Wahl gestellten Aufgaben 

trifft das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 

im Benehmen mit den fachlich zuständigen Lehrkräften 

des Prüfungsausschusses am Prüfungstag die Auswahl. 
4Bei Parallelklassen können für jede Klasse verschiedene 

Aufgaben gewählt werden.

§ 41 

Praktische Prüfung

Die Aufgaben für die praktische Prüfung werden vom 

Prüfungsausschuss, im Fall des § 30 Abs. 3 vom Unter-

ausschuss, gestellt.

§ 42 

Mündliche Prüfung

(1) Studierende können sich auf schriftlichen Antrag, 

der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 

bis zu einem von ihm festgelegten Termin zugehen muss, 

freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen

1. in einem Fach der schriftlichen Prüfung, wenn sich 

die Noten der schriftlichen Prüfung und des Jah-

resfortgangs um eine, drei oder fünf Notenstufen 

unterscheiden und nach Auffassung des Prüfungs-

ausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote 

festzusetzen wäre,

2. in einem sonstigen Vorrückungsfach des letzten Stu-

dienjahres, wenn die Leistungen mit der Jahresfort-

gangsnote 5 oder 6 bewertet worden sind.

(2) Studierende haben sich der mündlichen Prüfung 

zu unterziehen, wenn nach den besonderen Umständen 

des Falls der Leistungsstand in einem Vorrückungsfach 

nach dem Urteil des Prüfungsausschusses durch die No-

ten des Jahresfortgangs und die Noten der schriftlichen 

Prüfung nicht geklärt erscheint, es sei denn, dass der 

Prüfungsausschuss von sich aus zwischen den Gesamt-

noten einen Ausgleich herbeiführt.

(3) 1Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung 

vorliegen. 2Steht fest, dass die Abschlussprüfung nicht 

mehr mit Erfolg abgelegt werden kann, wird von mündli-

chen Prüfungen abgesehen.
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(4) 1Soweit Studierende zur Teilnahme an der münd-

����������������������������������������������
�����������

dies unverzüglich, spätestens zwei Kalendertage vor Be-

ginn der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 2Die Prü-

fung ist nach einem den Studierenden bekanntzugeben-

den Zeitplan durchzuführen.

(5) 1Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. 
2Sie erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des 

Fachs. 3Die Prüfungszeit soll für ein Fach 20 Minuten 

betragen. 4Fachpraktische Fächer können nicht Gegen-

stand der mündlichen Prüfung sein.

§ 43 

Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) 1Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden jeweils 

von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, 

die das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 

bestimmt. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die 

Note vom vorsitzenden Mitglied oder von einer durch ihn 

bestimmten Prüferin oder einem durch ihn bestimmten 

Prüfer festgesetzt. 3Die Bewertungen sind zu unterzeich-

nen, Abweichungen sind kurz zu begründen.

(2) Die Leistungen in der mündlichen und in der prak-

tischen Prüfung bewertet der zuständige Ausschuss.

§ 44 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt 

der Prüfungsausschuss die Gesamtnoten fest. 2In Fä-

chern, die Gegenstand der Abschlussprüfung waren, wird 

die Gesamtnote aus der Jahresfortgangsnote und der 

Prüfungsnote ermittelt. 3Bei der Bildung der Prüfungsno-

te zählt die Note der schriftlichen Prüfung zweifach, die 

Note der mündlichen Prüfung einfach. 4Die Jahresfort-

gangsnote und die Prüfungsnote sind gleichwertig. 5Bei 

einem Durchschnitt von n,5 gibt in der Regel in Fächern 

der schriftlichen und der praktischen Prüfung die Prü-

fungsnote, in sonstigen Fächern die Jahresfortgangsnote 

den Ausschlag. 6In Fächern, die nicht Gegenstand der 

Abschlussprüfung waren, gilt die Jahresfortgangsnote als 

Gesamtnote.

(2) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der Prü-

fungsausschuss über das Bestehen der Abschlussprü-

fung. 2Die Abschlussprüfung ist nicht bestanden, wenn in 

einem Fach der schriftlichen oder praktischen Abschluss-

prüfung eine schlechtere Gesamtnote als 4 oder wenn in 

einem anderen Vorrückungsfach die Gesamtnote 6 oder 

in zwei anderen Vorrückungsfächern jeweils die Gesamt-

note 5 erzielt wurde. 3Vorrückungsfächer, die im ersten 

Studienjahr abgeschlossen wurden, sind mit zu berück-

sichtigen.

§ 45 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält 

1. die Gesamtnoten der Fächer des zweiten Studienjah-

res,

2. die Jahresfortgangsnoten der Fächer, die im ersten 

Studienjahr abgeschlossen wurden, 

3. die Prüfungsgesamtnote, 

4. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung sowie 

5. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 

����	�����������������������������������������-

mens. 

2Das Abschlusszeugnis muss dem vom Staatsministeri-

um herausgegebenen Muster entsprechen. 3Neben dem 

Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über die Zuerken-

nung der Berufsbezeichnung. 4Die Urkunde muss dem 

vom Staatsministerium herausgegebenen Muster ent-

sprechen und die Zuordnung des Abschlusses zu einer 

����������������	���������������������������������-

tionsrahmens enthalten.

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe 

�������������������������������������������������������

durch die Anzahl der eingerechneten Noten auf zwei De-

zimalstellen errechnet. 2Als Prüfungsgesamtnote erhal-

ten Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer die 

Note 

1. „sehr gut“   mit einer Prüfungsgesamtnote  

bis 1,50,

2. „gut“    mit einer Prüfungsgesamtnote von 

1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“  mit einer Prüfungsgesamtnote von 

2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“  mit einer Prüfungsgesamtnote von 

3,51 bis 4,50.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die sich der Abschlussprüfung ohne Erfolg un-

terzogen haben, erhalten ein Jahreszeugnis, das die 

Leistungen im Studienjahr ohne Einbeziehung der Ab-

schlussprüfung, eine Bemerkung über die erfolglose 

Teilnahme an der Abschlussprüfung und einen Hinweis 

enthält, ob die Abschlussprüfung gemäß Art. 54 Abs. 5 

Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt werden darf oder 

nicht.
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(3) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses soll Lehrkräfte der Ersatzschule bei der Auswahl der 

zentral gestellten Aufgaben mitwirken lassen.

(4) 1In den Prüfungsausschuss soll für jedes Prü-

fungsfach eine Lehrkraft der Ersatzschule mit voller Lehr-

befähigung für den Unterricht an Fachakademien berufen 

werden. 2Die Lehrkraft soll, soweit Studierende der Er-

satzschule betroffen sind, bei der Korrektur der Prüfungs-

arbeiten sowie bei den mündlichen und praktischen Prü-

fungen nach Anweisung des vorsitzenden Mitglieds des 

Prüfungsausschusses mitwirken.

Kapitel 3

Zweijährige Fachakademien 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende  
öffentlicher und staatlich anerkannter  

Fachakademien

§ 38 

Allgemeines 

Die §§ 39 bis 46 gelten für die zweijährigen Fachaka-

demien, soweit in den §§ 47 bis 51 keine abweichenden 

Regelungen getroffen werden.

§ 39 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt.

(2) Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange gemäß § 28 Abs. 2 eine Jahresfortgangs-

note in einem Prüfungsfach nicht festgesetzt werden 

kann oder 

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

§ 40 

Schriftliche Prüfung

1Die Aufgaben werden vom Staatsministerium für 

jede Ausbildungsrichtung gesondert erstellt. 2Das Staats-

ministerium kann bei Bedarf in einzelnen oder allen Fä-

chern eine andere Stelle mit der Aufgabenerstellung be-

auftragen. 3Bei mehreren zur Wahl gestellten Aufgaben 

trifft das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 

im Benehmen mit den fachlich zuständigen Lehrkräften 

des Prüfungsausschusses am Prüfungstag die Auswahl. 
4Bei Parallelklassen können für jede Klasse verschiedene 

Aufgaben gewählt werden.

§ 41 

Praktische Prüfung

Die Aufgaben für die praktische Prüfung werden vom 

Prüfungsausschuss, im Fall des § 30 Abs. 3 vom Unter-

ausschuss, gestellt.

§ 42 

Mündliche Prüfung

(1) Studierende können sich auf schriftlichen Antrag, 

der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 

bis zu einem von ihm festgelegten Termin zugehen muss, 

freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen

1. in einem Fach der schriftlichen Prüfung, wenn sich 

die Noten der schriftlichen Prüfung und des Jah-

resfortgangs um eine, drei oder fünf Notenstufen 

unterscheiden und nach Auffassung des Prüfungs-

ausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote 

festzusetzen wäre,

2. in einem sonstigen Vorrückungsfach des letzten Stu-

dienjahres, wenn die Leistungen mit der Jahresfort-

gangsnote 5 oder 6 bewertet worden sind.

(2) Studierende haben sich der mündlichen Prüfung 

zu unterziehen, wenn nach den besonderen Umständen 

des Falls der Leistungsstand in einem Vorrückungsfach 

nach dem Urteil des Prüfungsausschusses durch die No-

ten des Jahresfortgangs und die Noten der schriftlichen 

Prüfung nicht geklärt erscheint, es sei denn, dass der 

Prüfungsausschuss von sich aus zwischen den Gesamt-

noten einen Ausgleich herbeiführt.

(3) 1Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung 

vorliegen. 2Steht fest, dass die Abschlussprüfung nicht 

mehr mit Erfolg abgelegt werden kann, wird von mündli-

chen Prüfungen abgesehen.
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§ 49 

Besonderheiten  
der Ausbildungsrichtung Medizintechnik

(1) Ferienpraktikum und Strahlenschutzausbildung 

sind Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprü-

fung.

(2) Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. technische Physik: Bearbeitungszeit 120 Minuten,

2. medizinische Grundlagen: Bearbeitungszeit 120  

Minuten,

3. Medizingerätetechnik: Bearbeitungszeit 180 Minu-

ten,

4. Elektronik: Bearbeitungszeit 180 Minuten.

(3) Die praktische Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fachs Gerä-

tesicherheitstechnik mit einer Bearbeitungszeit von  

180 Minuten.

§ 50 

Besonderheiten  
der Ausbildungsrichtung Raum- und Objektdesign

Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich auf 

den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Darstellungstechniken: Bearbeitungszeit 240 Minu-

ten,

2. Interior Design: Bearbeitungszeit 360 Minuten,

3. Objektdesign: Bearbeitungszeit 360 Minuten,

4. visuelle Kommunikation: Bearbeitungszeit 240 Minu-

ten.

§ 51 

Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Wirtschaft

Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich auf 

den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Betriebswirtschaft: Bearbeitungszeit 180 Minuten,

2. Volkswirtschaft: Bearbeitungszeit 120 Minuten,

3. des gewählten Schwerpunkts: Bearbeitungszeit je 

150 Minuten.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 52 

Allgemeines

(1) 1Als andere Bewerberinnen und Bewerber können 

zur Abschlussprüfung an einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten Fachakademie zugelassen werden:

1. in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft Bewerberinnen 

und Bewerber, die keiner Fachakademie angehören 

oder an der besuchten Fachakademie die Abschluss-

prüfung nicht ablegen können,

2. in den übrigen Ausbildungsrichtungen Bewerberin-

nen und Bewerber, die an der besuchten Fachakade-

mie die Abschlussprüfung nicht ablegen können.

2Als andere Bewerberin oder anderer Bewerber zählt 

nicht, wer in dem Studienjahr, in dem sie oder er sich der 

Abschlussprüfung unterziehen will, Studierende oder Stu-

dierender einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 

Fachakademie der entsprechenden Ausbildungsrichtung 

in Bayern war. 3Es gelten die §§ 40 bis 51, soweit nach-

folgend nichts anderes bestimmt ist. 4Das Staatsministe-

rium oder die von ihm beauftragte Stelle kann bei Bedarf 

besondere staatliche Prüfungsausschüsse zur Abnahme 

der Prüfung einsetzen.

(2) 1Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgen-

de Prüfungsleistungen zu erbringen:

1. dieselben schriftlichen Prüfungsleistungen wie die 

Studierenden der öffentlichen oder staatlich aner-

kannten Fachakademien,

2. in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft weitere schrift-

liche Aufgaben 

a) in den Fächern Rechnungswesen, Recht, Wirt-

schaftsmathematik mit Statistik und Englisch: 

Bearbeitungszeit je 120 Minuten,

b) in drei von ihnen ausgewählten Ergänzungsfä-

chern: Bearbeitungszeit je 90 Minuten. 

2Die Aufgaben werden vom Prüfungsausschuss gestellt. 
3Die Bewerberinnen und Bewerber werden auf Antrag in 

je bis zu zwei Fächern nach Satz 1 Nr. 1 und in bis zu 

zwei Fächern nach Satz 1 Nr. 2 mündlich geprüft. 

§ 53 

Zulassung
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(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Jah-

reszeugnis gemäß Abs. 3 beschließt der Prüfungsaus-

schuss.

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

§ 46 

Nachprüfung

(1) 1Unbeschadet der Möglichkeit, die Abschlussprü-

fung nach Art. 54 Abs. 5 BayEUG zu wiederholen, können 

sich Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, 

die die Prüfung nicht bestanden haben, zum nächsten 

ordentlichen Prüfungstermin als Nichtstudierende einer 

auf einzelne Fächer beschränkten schriftlichen und ge-

gebenenfalls praktischen Nachprüfung unterziehen. 2Zur 

Nachprüfung wird zugelassen, wer in höchstens zwei Fä-

chern jeweils eine schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt 

hat, wobei nicht beide Fächer Gegenstand der schriftli-

chen oder praktischen Abschlussprüfung gewesen sein 

dürfen.

(2) 1Die Nachprüfung umfasst die Fächer mit einer 

schlechteren Gesamtnote als 4. 2Eine mündliche Prüfung 

�������������������3Die in der Nachprüfung erzielten Noten 

gelten als Gesamtnoten.

(3) 1Für die Durchführung der Nachprüfung gelten 

die §§ 40, 41 und 43 bis 45 entsprechend. 2Die Aufga-

ben für Nachprüfungsfächer, die nicht Gegenstand der 

schriftlichen Abschlussprüfung sind, stellt der Prüfungs-

ausschuss.

(4) 1Die Nachprüfung und damit die Abschlussprü-

fung ist bestanden, wenn in keinem Fach der Nachprü-

fung eine schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt wurde. 
2In das Abschlusszeugnis werden die Noten der Nach-

prüfung, in den übrigen Fächern die Noten nach § 45  

Abs. 1 Satz 1 aufgenommen. 3Das Abschlusszeugnis und 

die Urkunde werden gegen Rückgabe des Jahreszeug-

nisses nach § 45 Abs. 3 ausgehändigt.

(5) Bei Nichtbestehen der Nachprüfung erhält die 

Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer eine 

Bescheinigung über die erfolglose Teilnahme.

§ 47 

Besonderheiten der Ausbildungsrichtung  
Brau- und Getränketechnologie

(1) Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Technologie der Bierbereitung: Bearbeitungszeit 180 

Minuten,

2. Herstellung alkoholfreier Getränke: Bearbeitungszeit 

90 Minuten,

3. Maschinenkunde und Energietechnik: Bearbeitungs-

zeit 180 Minuten.

(2) 1Die praktische Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Mikrobiologie und mikrobiologische Qualitätssiche-

rung: Bearbeitungszeit 35 bis 45 Minuten,

2. chemisch-technische Analyse: Bearbeitungszeit 35 

bis 45 Minuten.

2Die jeweiligen Bearbeitungszeiten in einem Fach müs-

sen für die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-

nehmer gleich sein.

§ 48 

Besonderheiten  
der Ausbildungsrichtung Heilpädagogik

(1) 1Die Abschlussprüfung wird schriftlich und münd-

lich (Colloquium) durchgeführt. 2Die schriftliche Ab-

schlussprüfung erstreckt sich auf den gesamten Unter-

richtsstoff der Fächer

1. Heilpädagogik: Bearbeitungszeit 240 Minuten,

2. Psychologie: Bearbeitungszeit 180 Minuten.

3Der Termin des Colloquiums wird der oder dem Studie-

renden spätestens zwei Wochen vorher bekanntgegeben. 
4Das Colloquium hat vorwiegend methodischen Inhalt. 5In 

ihm wird die Befähigung zur praktischen heilpädagogi-

schen Arbeit geprüft. 6Es kann auch als Gruppenprüfung 

mit bis zu drei Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-

nehmern durchgeführt werden. 7Die Prüfungszeit beträgt 

30 Minuten je Prüfungsteilnehmerin oder Prüfungsteil-

nehmer.

(2) Die Abschlussprüfung ist unbeschadet des § 44 

Abs. 2 Satz 2 auch dann nicht bestanden, wenn im Fach 

heilpädagogische Fachpraxis eine schlechtere Gesamt-

note als 4 oder in der Facharbeit oder im Colloquium die 

Note 6 erzielt wurde.

(3) 1Das Abschlusszeugnis enthält auch das Thema 

und die Note der Facharbeit sowie die Note des Colloqui-

ums. 2Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe der 

���������������������������������
����	������������-

beit und der Note für das Colloquium geteilt durch 13 auf 

zwei Dezimalstellen errechnet.
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§ 49 

Besonderheiten  
der Ausbildungsrichtung Medizintechnik

(1) Ferienpraktikum und Strahlenschutzausbildung 

sind Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprü-

fung.

(2) Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. technische Physik: Bearbeitungszeit 120 Minuten,

2. medizinische Grundlagen: Bearbeitungszeit 120  

Minuten,

3. Medizingerätetechnik: Bearbeitungszeit 180 Minu-

ten,

4. Elektronik: Bearbeitungszeit 180 Minuten.

(3) Die praktische Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fachs Gerä-

tesicherheitstechnik mit einer Bearbeitungszeit von  

180 Minuten.

§ 50 

Besonderheiten  
der Ausbildungsrichtung Raum- und Objektdesign

Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich auf 

den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Darstellungstechniken: Bearbeitungszeit 240 Minu-

ten,

2. Interior Design: Bearbeitungszeit 360 Minuten,

3. Objektdesign: Bearbeitungszeit 360 Minuten,

4. visuelle Kommunikation: Bearbeitungszeit 240 Minu-

ten.

§ 51 

Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Wirtschaft

Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich auf 

den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Betriebswirtschaft: Bearbeitungszeit 180 Minuten,

2. Volkswirtschaft: Bearbeitungszeit 120 Minuten,

3. des gewählten Schwerpunkts: Bearbeitungszeit je 

150 Minuten.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 52 

Allgemeines

(1) 1Als andere Bewerberinnen und Bewerber können 

zur Abschlussprüfung an einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten Fachakademie zugelassen werden:

1. in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft Bewerberinnen 

und Bewerber, die keiner Fachakademie angehören 

oder an der besuchten Fachakademie die Abschluss-

prüfung nicht ablegen können,

2. in den übrigen Ausbildungsrichtungen Bewerberin-

nen und Bewerber, die an der besuchten Fachakade-

mie die Abschlussprüfung nicht ablegen können.

2Als andere Bewerberin oder anderer Bewerber zählt 

nicht, wer in dem Studienjahr, in dem sie oder er sich der 

Abschlussprüfung unterziehen will, Studierende oder Stu-

dierender einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 

Fachakademie der entsprechenden Ausbildungsrichtung 

in Bayern war. 3Es gelten die §§ 40 bis 51, soweit nach-

folgend nichts anderes bestimmt ist. 4Das Staatsministe-

rium oder die von ihm beauftragte Stelle kann bei Bedarf 

besondere staatliche Prüfungsausschüsse zur Abnahme 

der Prüfung einsetzen.

(2) 1Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgen-

de Prüfungsleistungen zu erbringen:

1. dieselben schriftlichen Prüfungsleistungen wie die 

Studierenden der öffentlichen oder staatlich aner-

kannten Fachakademien,

2. in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft weitere schrift-

liche Aufgaben 

a) in den Fächern Rechnungswesen, Recht, Wirt-

schaftsmathematik mit Statistik und Englisch: 

Bearbeitungszeit je 120 Minuten,

b) in drei von ihnen ausgewählten Ergänzungsfä-

chern: Bearbeitungszeit je 90 Minuten. 

2Die Aufgaben werden vom Prüfungsausschuss gestellt. 
3Die Bewerberinnen und Bewerber werden auf Antrag in 

je bis zu zwei Fächern nach Satz 1 Nr. 1 und in bis zu 

zwei Fächern nach Satz 1 Nr. 2 mündlich geprüft. 

§ 53 

Zulassung
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(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Jah-

reszeugnis gemäß Abs. 3 beschließt der Prüfungsaus-

schuss.

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

§ 46 

Nachprüfung

(1) 1Unbeschadet der Möglichkeit, die Abschlussprü-

fung nach Art. 54 Abs. 5 BayEUG zu wiederholen, können 

sich Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, 

die die Prüfung nicht bestanden haben, zum nächsten 

ordentlichen Prüfungstermin als Nichtstudierende einer 

auf einzelne Fächer beschränkten schriftlichen und ge-

gebenenfalls praktischen Nachprüfung unterziehen. 2Zur 

Nachprüfung wird zugelassen, wer in höchstens zwei Fä-

chern jeweils eine schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt 

hat, wobei nicht beide Fächer Gegenstand der schriftli-

chen oder praktischen Abschlussprüfung gewesen sein 

dürfen.

(2) 1Die Nachprüfung umfasst die Fächer mit einer 

schlechteren Gesamtnote als 4. 2Eine mündliche Prüfung 

�������������������3Die in der Nachprüfung erzielten Noten 

gelten als Gesamtnoten.

(3) 1Für die Durchführung der Nachprüfung gelten 

die §§ 40, 41 und 43 bis 45 entsprechend. 2Die Aufga-

ben für Nachprüfungsfächer, die nicht Gegenstand der 

schriftlichen Abschlussprüfung sind, stellt der Prüfungs-

ausschuss.

(4) 1Die Nachprüfung und damit die Abschlussprü-

fung ist bestanden, wenn in keinem Fach der Nachprü-

fung eine schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt wurde. 
2In das Abschlusszeugnis werden die Noten der Nach-

prüfung, in den übrigen Fächern die Noten nach § 45  

Abs. 1 Satz 1 aufgenommen. 3Das Abschlusszeugnis und 

die Urkunde werden gegen Rückgabe des Jahreszeug-

nisses nach § 45 Abs. 3 ausgehändigt.

(5) Bei Nichtbestehen der Nachprüfung erhält die 

Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer eine 

Bescheinigung über die erfolglose Teilnahme.

§ 47 

Besonderheiten der Ausbildungsrichtung  
Brau- und Getränketechnologie

(1) Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Technologie der Bierbereitung: Bearbeitungszeit 180 

Minuten,

2. Herstellung alkoholfreier Getränke: Bearbeitungszeit 

90 Minuten,

3. Maschinenkunde und Energietechnik: Bearbeitungs-

zeit 180 Minuten.

(2) 1Die praktische Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Mikrobiologie und mikrobiologische Qualitätssiche-

rung: Bearbeitungszeit 35 bis 45 Minuten,

2. chemisch-technische Analyse: Bearbeitungszeit 35 

bis 45 Minuten.

2Die jeweiligen Bearbeitungszeiten in einem Fach müs-

sen für die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-

nehmer gleich sein.

§ 48 

Besonderheiten  
der Ausbildungsrichtung Heilpädagogik

(1) 1Die Abschlussprüfung wird schriftlich und münd-

lich (Colloquium) durchgeführt. 2Die schriftliche Ab-

schlussprüfung erstreckt sich auf den gesamten Unter-

richtsstoff der Fächer

1. Heilpädagogik: Bearbeitungszeit 240 Minuten,

2. Psychologie: Bearbeitungszeit 180 Minuten.

3Der Termin des Colloquiums wird der oder dem Studie-

renden spätestens zwei Wochen vorher bekanntgegeben. 
4Das Colloquium hat vorwiegend methodischen Inhalt. 5In 

ihm wird die Befähigung zur praktischen heilpädagogi-

schen Arbeit geprüft. 6Es kann auch als Gruppenprüfung 

mit bis zu drei Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-

nehmern durchgeführt werden. 7Die Prüfungszeit beträgt 

30 Minuten je Prüfungsteilnehmerin oder Prüfungsteil-

nehmer.

(2) Die Abschlussprüfung ist unbeschadet des § 44 

Abs. 2 Satz 2 auch dann nicht bestanden, wenn im Fach 

heilpädagogische Fachpraxis eine schlechtere Gesamt-

note als 4 oder in der Facharbeit oder im Colloquium die 

Note 6 erzielt wurde.

(3) 1Das Abschlusszeugnis enthält auch das Thema 

und die Note der Facharbeit sowie die Note des Colloqui-

ums. 2Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe der 

���������������������������������
����	������������-

beit und der Note für das Colloquium geteilt durch 13 auf 

zwei Dezimalstellen errechnet.
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2. Literatur- und Medienpädagogik oder Theologie/ Re-

ligionspädagogik: Bearbeitungszeit 180 Minuten.

2Das Staatsministerium stellt die Aufgaben. 3Bei mehre-

ren für ein Fach zur Wahl gestellten Aufgaben trifft das 

vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses im Be-

nehmen mit den fachlich zuständigen Lehrkräften des 

Prüfungsausschusses am Prüfungstag die Auswahl. 4Bei 

Parallelklassen können für jede Klasse verschiedene Auf-

gaben gewählt werden. 5Die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten werden jeweils von zwei Mitgliedern des Prüfungs-

ausschusses bewertet, die das vorsitzende Mitglied des 

Prüfungsausschusses bestimmt. 6Kommt eine Einigung 

nicht zustande, wird die Note vom vorsitzenden Mitglied 

oder von einer durch ihn bestimmten Prüferin oder von 

einem durch ihn bestimmten Prüfer festgesetzt. 7Die Be-

wertungen sind zu unterzeichnen, Abweichungen sind 

kurz zu begründen. 

(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fachs Praxis- und 

Methodenlehre mit Gesprächsführung; die Prüfungszeit 

beträgt 30 Minuten. 2In den Fällen der Abs. 3 und 4 soll 

die Prüfungszeit für ein Fach 15 Minuten betragen. 3Die 

mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. 4Die Leistun-

gen bewertet der zuständige Ausschuss.

(3) Studierende können sich auf schriftlichen Antrag, 

der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 

bis zu einem von ihm festgelegten Termin zugehen muss, 

freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen

1. in einem Fach der schriftlichen Prüfung, wenn sich 

die Noten der schriftlichen Prüfung und des Jah-

resfortgangs um eine, drei oder fünf Notenstufen 

unterscheiden und nach Auffassung des Prüfungs-

ausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote 

festzusetzen wäre,

2. in einem sonstigen Vorrückungsfach des letzten Stu-

dienjahres mit Ausnahme des Fachs sozialpädagogi-

sche Praxis, wenn die Leistungen mit der Jahresfort-

gangsnote 5 oder 6 bewertet worden sind.

(4) Studierende haben sich der mündlichen Prüfung 

zu unterziehen, wenn nach den besonderen Umständen 

���� ������ ���� ��������������� ��� ������ ��������� ����

dem Urteil des Prüfungsausschusses durch die Noten 

des Jahresfortgangs und die Noten der schriftlichen Prü-

fung nicht geklärt erscheint, es sei denn, dass der Prü-

fungsausschuss von sich aus zwischen den Gesamtno-

ten einen Ausgleich herbeiführt. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung 

nach den Abs. 3 und 4 vorliegen. 2Steht fest, dass die 

Abschlussprüfung nicht mehr mit Erfolg abgelegt werden 

kann, so wird von mündlichen Prüfungen abgesehen.

(6) 1Soweit Studierende zur Teilnahme an der münd-

lichen Prüfung nach den Abs. 3 und 4 berechtigt oder 

���
�����������	� ���� ���������������������	��
���������

zwei Kalendertage vor Beginn der mündlichen Prüfung 

bekanntzugeben. 2Die Prüfung ist nach einem den Stu-

dierenden bekanntzugebenden Zeitplan durchzuführen.

§ 58 

Berufspraktikum

Die Note für das Berufspraktikum wird auf Grund der

1. Noten der Berichte des Praktikumsbetreuers über 

Besuche an der Praktikumsstelle,

2. Note für den Praktikumsbericht der Praktikantin oder 

des Praktikanten,

3. Note für die Facharbeit der Praktikantin oder des 

Praktikanten und

4. schriftlichen Zwischen- und Abschlussbeurteilung der 

Praktikumsstelle gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 über die 

Tätigkeiten, die fachlichen Leistungen und das Ver-

halten der Praktikantin oder des Praktikanten,

durch den Prüfungsausschuss festgesetzt und der oder 

dem Studierenden vor dem Colloquium mitgeteilt.

§ 59 

Zweiter Prüfungsabschnitt

(1) Zum Abschluss des Berufspraktikums haben die 

Praktikantinnen und Praktikanten eine praktische Prüfung 

und ein Colloquium an einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten Fachakademie abzulegen. 

(2) 1Die praktische Prüfung ist eine Einzelprüfung. 
2Die Prüfungszeit beträgt 100 bis 140 Minuten. 3Die Prü-

fung ist nicht vor dem 1. April, bei verkürztem Berufsprak-

tikum nicht vor dem 1. Januar, in der Einrichtung abzu-

nehmen, in der das Berufspraktikum abgeleistet wird.

(3) 1Das Colloquium hat vorwiegend methodischen 

Inhalt. 2In ihm wird die Befähigung der Praktikantin oder 

des Praktikanten zur praktischen pädagogischen Ar-

beit und zur Anwendung der Kenntnisse aus dem Fach 

Recht und Organisation geprüft. 3Das Colloquium kann 

als Gruppenprüfung mit bis zu drei Praktikantinnen oder 

Praktikanten durchgeführt werden. 4Die Prüfungszeit be-

trägt in der Regel 30 Minuten je Prüfungsteilnehmerin 

oder Prüfungsteilnehmer. 5Der Termin des Colloquiums 

wird der Praktikantin oder dem Praktikanten spätestens 

zwei Wochen vorher bekanntgegeben. 
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(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 1. März bei der Fachaka-

demie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird schrift-

lich entschieden.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 

��������������������������������������������


2. Nachweise über die nach § 5 erforderliche schulische 

����������������������������	����������������������-

bigter Abschrift,

3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewer-

berin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern 

vorbereitet hat.

(3) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 2 Nr. 2 nicht erbringt oder sich der 

Abschlussprüfung schon zweimal ohne Erfolg unterzogen 

hat. 

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.

§ 54 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich 

aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2Bei der 

Bildung der Zeugnisnoten zählt die Note der schriftlichen 

Prüfung zweifach, die Note der mündlichen Prüfung ein-

fach. 3Findet keine mündliche Prüfung statt, ist die Note 

der schriftlichen Prüfung die Prüfungsnote. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung nicht bestanden haben, erhalten auf Antrag eine 

Bescheinigung hierüber.

(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der 

Prüfung im vierten Prüfungsfach zurück, so gilt die Prü-

fung als nicht abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem 

Zeitpunkt gilt die Prüfung als nicht bestanden, es sei 

denn, der Rücktritt erfolgt aus Gründen, die die Bewerbe-

rin oder der Bewerber nicht zu vertreten hat.

Kapitel 4

Fachakademie für Sozialpädagogik 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher  
und staatlich anerkannter Fachakademien 

§ 55

Gliederung der Prüfung

1Die Abschlussprüfung gliedert sich in zwei Abschnit-

te:

1. die schriftliche und mündliche Prüfung gemäß § 57 

am Ende des Ausbildungsabschnitts gemäß § 3  

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1,

2. das Colloquium und die praktische Prüfung gemäß  

§ 59 am Ende des Berufspraktikums gemäß § 58.

2���� ��� ����� �� ������� ����� ���� ������ ����������-

schnitt Anwendung.

§ 56 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt.

(2) Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange gemäß § 28 Abs. 2 eine Jahresfortgangs-

note in einem Prüfungsfach nicht festgesetzt werden 

kann oder 

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

§ 57 

Erster Prüfungsabschnitt

(1) 1Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Pädagogik/ Psychologie/ Heilpädagogik: Bearbei-

tungszeit 240 Minuten
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2. Literatur- und Medienpädagogik oder Theologie/ Re-

ligionspädagogik: Bearbeitungszeit 180 Minuten.

2Das Staatsministerium stellt die Aufgaben. 3Bei mehre-

ren für ein Fach zur Wahl gestellten Aufgaben trifft das 

vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses im Be-

nehmen mit den fachlich zuständigen Lehrkräften des 

Prüfungsausschusses am Prüfungstag die Auswahl. 4Bei 

Parallelklassen können für jede Klasse verschiedene Auf-

gaben gewählt werden. 5Die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten werden jeweils von zwei Mitgliedern des Prüfungs-

ausschusses bewertet, die das vorsitzende Mitglied des 

Prüfungsausschusses bestimmt. 6Kommt eine Einigung 

nicht zustande, wird die Note vom vorsitzenden Mitglied 

oder von einer durch ihn bestimmten Prüferin oder von 

einem durch ihn bestimmten Prüfer festgesetzt. 7Die Be-

wertungen sind zu unterzeichnen, Abweichungen sind 

kurz zu begründen. 

(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fachs Praxis- und 

Methodenlehre mit Gesprächsführung; die Prüfungszeit 

beträgt 30 Minuten. 2In den Fällen der Abs. 3 und 4 soll 

die Prüfungszeit für ein Fach 15 Minuten betragen. 3Die 

mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. 4Die Leistun-

gen bewertet der zuständige Ausschuss.

(3) Studierende können sich auf schriftlichen Antrag, 

der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 

bis zu einem von ihm festgelegten Termin zugehen muss, 

freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen

1. in einem Fach der schriftlichen Prüfung, wenn sich 

die Noten der schriftlichen Prüfung und des Jah-

resfortgangs um eine, drei oder fünf Notenstufen 

unterscheiden und nach Auffassung des Prüfungs-

ausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote 

festzusetzen wäre,

2. in einem sonstigen Vorrückungsfach des letzten Stu-

dienjahres mit Ausnahme des Fachs sozialpädagogi-

sche Praxis, wenn die Leistungen mit der Jahresfort-

gangsnote 5 oder 6 bewertet worden sind.

(4) Studierende haben sich der mündlichen Prüfung 

zu unterziehen, wenn nach den besonderen Umständen 

���� ������ ���� ��������������� ��� ������ ��������� ����

dem Urteil des Prüfungsausschusses durch die Noten 

des Jahresfortgangs und die Noten der schriftlichen Prü-

fung nicht geklärt erscheint, es sei denn, dass der Prü-

fungsausschuss von sich aus zwischen den Gesamtno-

ten einen Ausgleich herbeiführt. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung 

nach den Abs. 3 und 4 vorliegen. 2Steht fest, dass die 

Abschlussprüfung nicht mehr mit Erfolg abgelegt werden 

kann, so wird von mündlichen Prüfungen abgesehen.

(6) 1Soweit Studierende zur Teilnahme an der münd-

lichen Prüfung nach den Abs. 3 und 4 berechtigt oder 

���
�����������	� ���� ���������������������	��
���������

zwei Kalendertage vor Beginn der mündlichen Prüfung 

bekanntzugeben. 2Die Prüfung ist nach einem den Stu-

dierenden bekanntzugebenden Zeitplan durchzuführen.

§ 58 

Berufspraktikum

Die Note für das Berufspraktikum wird auf Grund der

1. Noten der Berichte des Praktikumsbetreuers über 

Besuche an der Praktikumsstelle,

2. Note für den Praktikumsbericht der Praktikantin oder 

des Praktikanten,

3. Note für die Facharbeit der Praktikantin oder des 

Praktikanten und

4. schriftlichen Zwischen- und Abschlussbeurteilung der 

Praktikumsstelle gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 über die 

Tätigkeiten, die fachlichen Leistungen und das Ver-

halten der Praktikantin oder des Praktikanten,

durch den Prüfungsausschuss festgesetzt und der oder 

dem Studierenden vor dem Colloquium mitgeteilt.

§ 59 

Zweiter Prüfungsabschnitt

(1) Zum Abschluss des Berufspraktikums haben die 

Praktikantinnen und Praktikanten eine praktische Prüfung 

und ein Colloquium an einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten Fachakademie abzulegen. 

(2) 1Die praktische Prüfung ist eine Einzelprüfung. 
2Die Prüfungszeit beträgt 100 bis 140 Minuten. 3Die Prü-

fung ist nicht vor dem 1. April, bei verkürztem Berufsprak-

tikum nicht vor dem 1. Januar, in der Einrichtung abzu-

nehmen, in der das Berufspraktikum abgeleistet wird.

(3) 1Das Colloquium hat vorwiegend methodischen 

Inhalt. 2In ihm wird die Befähigung der Praktikantin oder 

des Praktikanten zur praktischen pädagogischen Ar-

beit und zur Anwendung der Kenntnisse aus dem Fach 

Recht und Organisation geprüft. 3Das Colloquium kann 

als Gruppenprüfung mit bis zu drei Praktikantinnen oder 

Praktikanten durchgeführt werden. 4Die Prüfungszeit be-

trägt in der Regel 30 Minuten je Prüfungsteilnehmerin 

oder Prüfungsteilnehmer. 5Der Termin des Colloquiums 

wird der Praktikantin oder dem Praktikanten spätestens 

zwei Wochen vorher bekanntgegeben. 
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(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 1. März bei der Fachaka-

demie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird schrift-

lich entschieden.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 

��������������������������������������������


2. Nachweise über die nach § 5 erforderliche schulische 

����������������������������	����������������������-

bigter Abschrift,

3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewer-

berin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern 

vorbereitet hat.

(3) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 2 Nr. 2 nicht erbringt oder sich der 

Abschlussprüfung schon zweimal ohne Erfolg unterzogen 

hat. 

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.

§ 54 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich 

aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2Bei der 

Bildung der Zeugnisnoten zählt die Note der schriftlichen 

Prüfung zweifach, die Note der mündlichen Prüfung ein-

fach. 3Findet keine mündliche Prüfung statt, ist die Note 

der schriftlichen Prüfung die Prüfungsnote. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung nicht bestanden haben, erhalten auf Antrag eine 

Bescheinigung hierüber.

(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der 

Prüfung im vierten Prüfungsfach zurück, so gilt die Prü-

fung als nicht abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem 

Zeitpunkt gilt die Prüfung als nicht bestanden, es sei 

denn, der Rücktritt erfolgt aus Gründen, die die Bewerbe-

rin oder der Bewerber nicht zu vertreten hat.

Kapitel 4

Fachakademie für Sozialpädagogik 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher  
und staatlich anerkannter Fachakademien 

§ 55

Gliederung der Prüfung

1Die Abschlussprüfung gliedert sich in zwei Abschnit-

te:

1. die schriftliche und mündliche Prüfung gemäß § 57 

am Ende des Ausbildungsabschnitts gemäß § 3  

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1,

2. das Colloquium und die praktische Prüfung gemäß  

§ 59 am Ende des Berufspraktikums gemäß § 58.

2���� ��� ����� �� ������� ����� ���� ������ ����������-

schnitt Anwendung.

§ 56 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt.

(2) Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange gemäß § 28 Abs. 2 eine Jahresfortgangs-

note in einem Prüfungsfach nicht festgesetzt werden 

kann oder 

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

§ 57 

Erster Prüfungsabschnitt

(1) 1Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Pädagogik/ Psychologie/ Heilpädagogik: Bearbei-

tungszeit 240 Minuten
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nung der Berufsbezeichnung. 4Die Urkunde muss dem 

vom Staatsministerium herausgegebenen Muster ent-

sprechen und die Zuordnung des Abschlusses zu einer 

���������������������������������������������
�	��-

tionsrahmens enthalten. 

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe 

���� ������ ���� �������������� ���� ������������������ �

���

Übungen, der Note für das Berufspraktikum, des Collo-

quiums und der praktischen Prüfung geteilt durch die An-

zahl der eingerechneten Noten auf zwei Dezimalstellen 

errechnet. 2Als Prüfungsgesamtnote erhalten Prüfungs-

teilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer die Note

1. „sehr gut“   mit einer Prüfungsgesamtnote 

bis 1,50,

2. „gut“     mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“  mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“  mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 3,51 bis 4,50.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die sich dem zweiten Prüfungsabschnitt ohne Erfolg 

unterzogen haben, erhalten ein Zeugnis, das die Leistun-

gen im Berufspraktikum, eine Bemerkung über die erfolg-

lose Teilnahme am zweiten Prüfungsabschnitt und einen 

Hinweis enthält, ob der zweite Prüfungsabschnitt gemäß 

Art. 54 Abs. 5 Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt 

werden darf oder nicht.

(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Zeug-

nis gemäß Abs. 3 beschließt der Prüfungsausschuss.

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

§ 62 

Nachprüfung im ersten Prüfungsabschnitt,  
Wiederholen der praktischen Prüfung  

und des Colloquiums

(1) 1Unbeschadet der Möglichkeit, den ersten Prü-

fungsabschnitt nach Art. 54 Abs. 5 BayEUG in Verbin-

dung mit § 55 Satz 2 zu wiederholen, können sich Prü-

fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, die den 

Prüfungsabschnitt nicht bestanden haben, zum nächsten 

ordentlichen Prüfungstermin als Nichtstudierende einer 

auf einzelne Fächer beschränkten Nachprüfung unter-

ziehen. 2Zur Nachprüfung wird zugelassen, wer im Fach 

sozialpädagogische Praxis mindestens die Gesamtnote 4 

�������������������������������������������������
�������

schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt hat, wobei nicht bei-

de Fächer Gegenstand der Abschlussprüfung nach § 57 

Abs. 1 und 2 Satz 1 sein dürfen. 3Die Nachprüfung erfolgt 

in allgemeinen und fachtheoretischen Fächern schriftlich, 

im Fach Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsfüh-

rung mündlich und in fachpraktischen Fächern praktisch, 

bei anderen Bewerberinnen und Bewerbern praktisch 

und mündlich.

(2) 1Die Nachprüfung umfasst die Fächer mit einer 

schlechteren Gesamtnote als 4. 2Eine mündliche Prüfung 

��������������� ������	������������������3Die in der Nach-

prüfung erzielten Noten gelten als Gesamtnoten.

(3) 1Für die Durchführung der Nachprüfung gelten 

die § 57 Abs. 1 Satz 2 bis 7 und Abs. 2, §§ 60 und 61 

entsprechend. 2Die Aufgaben für Nachprüfungsfächer, 

die nicht Gegenstand der schriftlichen Abschlussprüfung 

sind, stellt der Prüfungsausschuss.

(4) 1Die Nachprüfung und damit der erste Prüfungs-

abschnitt ist bestanden, wenn in keinem Fach der Nach-

prüfung eine schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt wurde. 
2In das Zeugnis werden die Noten der Nachprüfung, in 

den übrigen Fächern die Noten nach § 60 Abs. 1 aufge-

nommen. 3Das Zeugnis wird gegen Rückgabe des Jah-

reszeugnisses nach § 28 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 aus-

gehändigt. 

(5) Bei Nichtbestehen der Nachprüfung erhält die 

Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer eine 

Bescheinigung über die erfolglose Teilnahme.

(6) Colloquium und praktische Prüfung können nur 

einmal wiederholt werden.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 63 

Allgemeines

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Fach-

akademie für Sozialpädagogik angehören oder an der 

besuchten Fachakademie die Abschlussprüfung nicht 

ablegen können, können als andere Bewerberinnen und 

Bewerber zum ersten Prüfungsabschnitt an einer öffent-

lichen oder staatlich anerkannten Fachakademie zuge-

lassen werden. 2Als andere Bewerberin oder anderer 

Bewerber zählt nicht, wer in dem Studienjahr, in dem sie 

oder er sich der Abschlussprüfung unterziehen will, Stu-

dierende oder Studierender einer öffentlichen oder staat-

lich anerkannten privaten Fachakademie für Sozialpäda-

gogik in Bayern war.
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(4) 1Von der Teilnahme am Colloquium ist ausge-

schlossen,

1. wer im Berufspraktikum eine schlechtere Note als 4 

erzielt hat oder für wen eine Note nicht festgesetzt 

werden kann,

2. wer ohne Berücksichtigung von Urlaub und ohne 

ausreichende Entschuldigung weniger als sieben 

Monate – bei der Teilzeitform weniger als 16 Monate 

– des Berufspraktikums abgeleistet hat, 

3. wer den Praktikumsbericht oder die Facharbeit nicht 

termingerecht abgeliefert hat,

4. wer die Seminartage ohne ausreichende Entschuldi-

gung nicht besucht hat oder

5. wessen Facharbeit mit der Note 6 bewertet wurde.

2Bei verkürztem Berufspraktikum nach § 3 Abs. 2 Satz 3 

verkürzen sich die in Satz 1 Nr. 2 genannten Zeiten je-

weils auf die Hälfte.

(5) Der Prüfungsausschuss kann Praktikanten, die 

das Colloquium oder die praktische Prüfung nicht bestan-

den haben oder deren Colloquium als nicht bestanden 

gilt, von der Wiederholung des Berufspraktikums ganz 

oder teilweise befreien, wenn die Leistungen dies recht-

fertigen und insgesamt mindestens zwölf Monate abge-

leistet werden.

§ 60 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Nach Abschluss von Colloquium und praktischer 

Prüfung setzt der Prüfungsausschuss die Gesamtnoten 

fest. 2In Fächern, die Gegenstand des ersten Prüfungs-

abschnitts nach § 57 waren, wird die Gesamtnote aus 

der Jahresfortgangsnote und der Prüfungsnote ermittelt. 
3Bei der Bildung der Prüfungsnote zählt die Note der 

schriftlichen Prüfung zweifach, die Note der mündlichen 

Prüfung einfach. 4Die Jahresfortgangsnote und die Prü-

fungsnote sind gleichwertig. 5Bei einem Durchschnitt von 

n,5 gibt in der Regel in Fächern der schriftlichen Prüfung 

und der mündlichen Prüfung nach § 57 Abs. 2 Satz 1 die 

Prüfungsnote, in sonstigen Fächern die Jahresfortgangs-

note den Ausschlag. 6In Prüfungsteilen, die Gegenstand 

des zweiten Prüfungsabschnitts nach § 59 waren, gilt die 

Prüfungsnote als Gesamtnote. 7In Fächern, die nicht Ge-

genstand der Abschlussprüfung waren, gilt die Jahresfort-

gangsnote als Gesamtnote.

(2) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der Prü-

fungsausschuss über das Bestehen der Abschlussprü-

fung. 2Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn beide 

Prüfungsabschnitte bestanden sind. 3Der erste Prüfungs-

abschnitt ist nicht bestanden, wenn

1. folgende Noten erzielt wurden:

a) in einem Fach der schriftlichen Abschlussprü-

fung eine schlechtere Gesamtnote als 4,

b) im Fach Praxis- und Methodenlehre mit Ge-

sprächsführung oder im Fach sozialpädagogi-

sche Praxis jeweils eine schlechtere Gesamtno-

te als 4,

c) �������������������������������������������

d) ���������������������������������������������

2. anstelle einer Note eine Bemerkung gemäß § 28  

Abs. 2 aufgenommen wurde.

4������������
� ���� ��� ��	���� ������������ ����	����		���

wurden, sind mit zu berücksichtigen. 5Der zweite Prü-

fungsabschnitt ist nicht bestanden, wenn das Colloqui-

um als nicht bestanden gilt oder nicht bestanden wurde 

oder die praktische Prüfung nicht bestanden wurde. 6Das 

Colloquium gilt in den Fällen des § 59 Abs. 4 als nicht 

bestanden. 7Das Colloquium und die praktische Prüfung 

sind jeweils bei einer Bewertung mit einer schlechteren 

Note als 4 nicht bestanden.

§ 61 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält 

1. ������	����������������������������	��������������-

zelfall gewählten Wahlfächer, 

2. die Noten für 

a) die Übungen, 

b) das Berufspraktikum, 

c) das Colloquium, 

d) die praktische Prüfung,

3. die Prüfungsgesamtnote, 

4. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung und 

5. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 

��	�����	����������������	�����������������	���-

mens.

2Das Abschlusszeugnis muss dem vom Staatsministeri-

um herausgegebenen Muster entsprechen. 3Neben dem 

Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über die Zuerken-
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nung der Berufsbezeichnung. 4Die Urkunde muss dem 

vom Staatsministerium herausgegebenen Muster ent-

sprechen und die Zuordnung des Abschlusses zu einer 

���������������������������������������������
�	��-

tionsrahmens enthalten. 

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe 

���� ������ ���� �������������� ���� ������������������ �

���

Übungen, der Note für das Berufspraktikum, des Collo-

quiums und der praktischen Prüfung geteilt durch die An-

zahl der eingerechneten Noten auf zwei Dezimalstellen 

errechnet. 2Als Prüfungsgesamtnote erhalten Prüfungs-

teilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer die Note

1. „sehr gut“   mit einer Prüfungsgesamtnote 

bis 1,50,

2. „gut“     mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“  mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“  mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 3,51 bis 4,50.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die sich dem zweiten Prüfungsabschnitt ohne Erfolg 

unterzogen haben, erhalten ein Zeugnis, das die Leistun-

gen im Berufspraktikum, eine Bemerkung über die erfolg-

lose Teilnahme am zweiten Prüfungsabschnitt und einen 

Hinweis enthält, ob der zweite Prüfungsabschnitt gemäß 

Art. 54 Abs. 5 Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt 

werden darf oder nicht.

(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Zeug-

nis gemäß Abs. 3 beschließt der Prüfungsausschuss.

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

§ 62 

Nachprüfung im ersten Prüfungsabschnitt,  
Wiederholen der praktischen Prüfung  

und des Colloquiums

(1) 1Unbeschadet der Möglichkeit, den ersten Prü-

fungsabschnitt nach Art. 54 Abs. 5 BayEUG in Verbin-

dung mit § 55 Satz 2 zu wiederholen, können sich Prü-

fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, die den 

Prüfungsabschnitt nicht bestanden haben, zum nächsten 

ordentlichen Prüfungstermin als Nichtstudierende einer 

auf einzelne Fächer beschränkten Nachprüfung unter-

ziehen. 2Zur Nachprüfung wird zugelassen, wer im Fach 

sozialpädagogische Praxis mindestens die Gesamtnote 4 

�������������������������������������������������
�������

schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt hat, wobei nicht bei-

de Fächer Gegenstand der Abschlussprüfung nach § 57 

Abs. 1 und 2 Satz 1 sein dürfen. 3Die Nachprüfung erfolgt 

in allgemeinen und fachtheoretischen Fächern schriftlich, 

im Fach Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsfüh-

rung mündlich und in fachpraktischen Fächern praktisch, 

bei anderen Bewerberinnen und Bewerbern praktisch 

und mündlich.

(2) 1Die Nachprüfung umfasst die Fächer mit einer 

schlechteren Gesamtnote als 4. 2Eine mündliche Prüfung 

��������������� ������	������������������3Die in der Nach-

prüfung erzielten Noten gelten als Gesamtnoten.

(3) 1Für die Durchführung der Nachprüfung gelten 

die § 57 Abs. 1 Satz 2 bis 7 und Abs. 2, §§ 60 und 61 

entsprechend. 2Die Aufgaben für Nachprüfungsfächer, 

die nicht Gegenstand der schriftlichen Abschlussprüfung 

sind, stellt der Prüfungsausschuss.

(4) 1Die Nachprüfung und damit der erste Prüfungs-

abschnitt ist bestanden, wenn in keinem Fach der Nach-

prüfung eine schlechtere Gesamtnote als 4 erzielt wurde. 
2In das Zeugnis werden die Noten der Nachprüfung, in 

den übrigen Fächern die Noten nach § 60 Abs. 1 aufge-

nommen. 3Das Zeugnis wird gegen Rückgabe des Jah-

reszeugnisses nach § 28 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 aus-

gehändigt. 

(5) Bei Nichtbestehen der Nachprüfung erhält die 

Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer eine 

Bescheinigung über die erfolglose Teilnahme.

(6) Colloquium und praktische Prüfung können nur 

einmal wiederholt werden.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 63 

Allgemeines

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Fach-

akademie für Sozialpädagogik angehören oder an der 

besuchten Fachakademie die Abschlussprüfung nicht 

ablegen können, können als andere Bewerberinnen und 

Bewerber zum ersten Prüfungsabschnitt an einer öffent-

lichen oder staatlich anerkannten Fachakademie zuge-

lassen werden. 2Als andere Bewerberin oder anderer 

Bewerber zählt nicht, wer in dem Studienjahr, in dem sie 

oder er sich der Abschlussprüfung unterziehen will, Stu-

dierende oder Studierender einer öffentlichen oder staat-

lich anerkannten privaten Fachakademie für Sozialpäda-

gogik in Bayern war.
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(4) 1Von der Teilnahme am Colloquium ist ausge-

schlossen,

1. wer im Berufspraktikum eine schlechtere Note als 4 

erzielt hat oder für wen eine Note nicht festgesetzt 

werden kann,

2. wer ohne Berücksichtigung von Urlaub und ohne 

ausreichende Entschuldigung weniger als sieben 

Monate – bei der Teilzeitform weniger als 16 Monate 

– des Berufspraktikums abgeleistet hat, 

3. wer den Praktikumsbericht oder die Facharbeit nicht 

termingerecht abgeliefert hat,

4. wer die Seminartage ohne ausreichende Entschuldi-

gung nicht besucht hat oder

5. wessen Facharbeit mit der Note 6 bewertet wurde.

2Bei verkürztem Berufspraktikum nach § 3 Abs. 2 Satz 3 

verkürzen sich die in Satz 1 Nr. 2 genannten Zeiten je-

weils auf die Hälfte.

(5) Der Prüfungsausschuss kann Praktikanten, die 

das Colloquium oder die praktische Prüfung nicht bestan-

den haben oder deren Colloquium als nicht bestanden 

gilt, von der Wiederholung des Berufspraktikums ganz 

oder teilweise befreien, wenn die Leistungen dies recht-

fertigen und insgesamt mindestens zwölf Monate abge-

leistet werden.

§ 60 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Nach Abschluss von Colloquium und praktischer 

Prüfung setzt der Prüfungsausschuss die Gesamtnoten 

fest. 2In Fächern, die Gegenstand des ersten Prüfungs-

abschnitts nach § 57 waren, wird die Gesamtnote aus 

der Jahresfortgangsnote und der Prüfungsnote ermittelt. 
3Bei der Bildung der Prüfungsnote zählt die Note der 

schriftlichen Prüfung zweifach, die Note der mündlichen 

Prüfung einfach. 4Die Jahresfortgangsnote und die Prü-

fungsnote sind gleichwertig. 5Bei einem Durchschnitt von 

n,5 gibt in der Regel in Fächern der schriftlichen Prüfung 

und der mündlichen Prüfung nach § 57 Abs. 2 Satz 1 die 

Prüfungsnote, in sonstigen Fächern die Jahresfortgangs-

note den Ausschlag. 6In Prüfungsteilen, die Gegenstand 

des zweiten Prüfungsabschnitts nach § 59 waren, gilt die 

Prüfungsnote als Gesamtnote. 7In Fächern, die nicht Ge-

genstand der Abschlussprüfung waren, gilt die Jahresfort-

gangsnote als Gesamtnote.

(2) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der Prü-

fungsausschuss über das Bestehen der Abschlussprü-

fung. 2Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn beide 

Prüfungsabschnitte bestanden sind. 3Der erste Prüfungs-

abschnitt ist nicht bestanden, wenn

1. folgende Noten erzielt wurden:

a) in einem Fach der schriftlichen Abschlussprü-

fung eine schlechtere Gesamtnote als 4,

b) im Fach Praxis- und Methodenlehre mit Ge-

sprächsführung oder im Fach sozialpädagogi-

sche Praxis jeweils eine schlechtere Gesamtno-

te als 4,

c) �������������������������������������������

d) ���������������������������������������������

2. anstelle einer Note eine Bemerkung gemäß § 28  

Abs. 2 aufgenommen wurde.

4������������
� ���� ��� ��	���� ������������ ����	����		���

wurden, sind mit zu berücksichtigen. 5Der zweite Prü-

fungsabschnitt ist nicht bestanden, wenn das Colloqui-

um als nicht bestanden gilt oder nicht bestanden wurde 

oder die praktische Prüfung nicht bestanden wurde. 6Das 

Colloquium gilt in den Fällen des § 59 Abs. 4 als nicht 

bestanden. 7Das Colloquium und die praktische Prüfung 

sind jeweils bei einer Bewertung mit einer schlechteren 

Note als 4 nicht bestanden.

§ 61 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält 

1. ������	����������������������������	��������������-

zelfall gewählten Wahlfächer, 

2. die Noten für 

a) die Übungen, 

b) das Berufspraktikum, 

c) das Colloquium, 

d) die praktische Prüfung,

3. die Prüfungsgesamtnote, 

4. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung und 

5. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 

��	�����	����������������	�����������������	���-

mens.

2Das Abschlusszeugnis muss dem vom Staatsministeri-

um herausgegebenen Muster entsprechen. 3Neben dem 

Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über die Zuerken-
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3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewer-

berin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern 

vorbereitet hat.

(4) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 3 Nr. 2 nicht erbringt oder der erste 

Prüfungsabschnitt schon zweimal ohne Erfolg abgelegt 

wurde.

(5) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.

§ 65 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließ-

lich aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2In 

Fächern, in denen nur eine schriftliche oder mündliche 

Prüfung durchgeführt wird, ist die Note dieser Prüfung 

die Gesamtnote. 3In den in § 63 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 ge-

nannten Fächern wird die Gesamtnote aus der zweifach 

gewichteten Note der praktischen Prüfung und der ein-

fach gewichteten Note der mündlichen Prüfung gebildet. 
4In den Fällen des § 63 Abs. 4 wird die Gesamtnote aus 

den gleichgewichteten Noten der schriftlichen und münd-

lichen Prüfung gebildet; im Zweifel überwiegt die Note der 

schriftlichen Prüfung.

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung bestanden haben, erhalten ein Zeugnis gemäß  

§ 28 Abs. 3 Satz 2. 2Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten 

auf Antrag eine Bescheinigung hierüber.

(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der 

Prüfung im vierten Prüfungsfach zurück, gilt die Prüfung 

als nicht abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem Zeit-

punkt gilt die Prüfung als nicht bestanden, es sei denn, 

der Rücktritt erfolgt aus Gründen, die die Bewerberin oder 

der Bewerber nicht zu vertreten hat.

Kapitel 5

Fachakademien für Übersetzen und Dolmetschen 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher und 
staatlich anerkannter Fachakademien

§ 66 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt. 

(2) 1Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange gemäß § 28 Abs. 2 eine Jahresfortgangs-

note in einem Vorrückungsfach gemäß § 25 Abs. 1  

Satz 1 nicht festgesetzt werden kann oder 

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

2Darüber hinaus ist ausgeschlossen 

1. von der staatlichen Prüfung für Übersetzer, wer im 

���������������������������������������������������-

fach mit Ausnahme der Fächer der Anlage 10 Nr. 7.3, 

7.4, 14 und 15 

a) die Note 6 erzielt,

b) anstelle einer Note eine Bemerkung gemäß § 28 

Abs. 2 erhalten oder 

c) in zwei dieser Fächer die Note 5 erzielt 

hat;

2. von der staatlichen Prüfung für Dolmetscher, wer in 

den Fächern der Anlage 10 Nr. 7.2 und 7.3 im dritten 

Studienjahr nicht jeweils mindestens die Note 4 er-

zielt hat; § 14 Abs. 4 Nr. 5 bleibt unberührt.

3Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für Aufbaustudiengänge. 
4Mit dem Ausschluss von der Prüfung gilt diese als abge-

legt und nicht bestanden.

§ 67 

Schriftliche Übersetzerprüfung

(1) 1Die schriftliche Übersetzerprüfung erstreckt sich 

auf

1. einen Aufsatz in der zu prüfenden Sprache über ei-

nes von mindestens drei zur Wahl gestellten Themen 
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(2) 1Es gelten die §§ 55, 57 und 60 bis 62, soweit sie 

Regelungen zum ersten Prüfungsabschnitt enthalten und 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 2Das Staatsmi-

nisterium oder die von ihm beauftragte Stelle kann bei 

Bedarf besondere staatliche Prüfungsausschüsse einset-

zen.

(3) 1Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgen-

de Prüfungsleistungen zu erbringen:

1. dieselben schriftlichen Prüfungsleistungen wie die 

Studierenden der öffentlichen oder staatlich aner-

kannten Fachakademien im ersten Prüfungsab-

schnitt,

2. weitere schriftliche Aufgaben 

a) in dem Fach nach § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, in 

dem keine schriftliche Prüfung gemäß Nr. 1 ab-

gelegt wurde: Bearbeitungszeit 120 Minuten,

b) in den Fächern Sozialkunde/ Soziologie, mathe-

matisch-naturwissenschaftliche Bildung, Ökolo-

gie/ Gesundheitspädagogik, Recht und Organi-

sation sowie Deutsch: Bearbeitungszeit je 120 

Minuten,

3. eine mündliche Prüfung im Fach Praxis- und Metho-

denlehre mit Gesprächsführung: Dauer in der Regel 

30 Minuten,

4. praktische und mündliche Prüfungen in den Fächern 

Kunst- und Werkpädagogik sowie Musik- und Bewe-

gungspädagogik: Dauer je Fach 45 bis 90 Minuten.

2Der Prüfungsausschuss

1. stellt die Aufgaben nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. b und 

2. legt die Prüfungsdauer in den einzelnen Fächern 

nach Satz 1 Nr. 4 fest.

3Er kann 

1. die schriftliche Prüfung in Fächern nach Satz 1  

Nr. 2 Buchst. b durch eine mündliche Prüfung erset-

zen: Dauer je Fach 30 Minuten,

2. von der Prüfung nach Satz 1 Nr. 4 in den Fächern 

befreien, in denen die Bewerberin oder der Bewerber 

entsprechende Kenntnisse durch ein Zeugnis über 

eine staatliche Prüfung nachweist.

4Von der Prüfung gemäß Satz 1 Nr. 2 Buchst. a im Fach 

Theologie/ Religionspädagogik kann das vorsitzende 

Mitglied des Prüfungsausschusses auf Antrag Bewerbe-

rinnen und Bewerber befreien, die keiner Konfession an-

gehören, für die Theologie/ Religionspädagogik an einer 

Fachakademie angeboten wird.

(4) 1Auf schriftlichen Antrag der Bewerberin oder des 

Bewerbers, der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-

auschusses bis zu einem von ihm festgesetzten Termin 

�������� ������ ������ ��� ���������� ����� ������� �����

Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 eine zusätzliche Prüfung statt. 2Bei ei-

ner vorherigen schriftlichen Prüfung wird das Fach münd-

lich – Dauer 30 Minuten –, bei einer vorherigen mündli-

chen Prüfung schriftlich – Bearbeitungszeit 120 Minuten 

– geprüft.

§ 64 

Zulassung

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 1. März bei der Fachaka-

demie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird schrift-

lich entschieden.

(2) 1Die Bewerberinnen und Bewerber müssen fol-

gende Voraussetzungen erfüllen:

1. die Aufnahmevoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 seit 

mindestens zwei Jahren und

2. eine erfolgreiche Tätigkeit in einer sozialpädagogi-

schen Einrichtung von weiteren sechs Monaten oder 

regelmäßige Teilnahme am Unterricht im Fach sozi-

alpädagogische Praxis als Studierende oder Studie-

render gemäß der Stundentafel. 

2Bewerberinnen und Bewerber, die den mittleren Schul-

abschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung in 

einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf nachwei-

sen, können abweichend von Satz 1 Nr. 1 in Verbindung 

mit § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b zugelassen werden, 

wenn

1. sie das 25. Lebensjahr vollendet haben,

2. ihr bisheriger Bildungsstand und Werdegang ein er-

folgreiches Ablegen der Abschlussprüfung als andere 

Bewerberin oder anderer Bewerber erwarten lassen 

und 

3. zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 

erfüllt sind.

(3) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 
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2. Nachweise über die nach § 6 Abs. 1 erforderliche 

���������������
���	��������
������������������������

in beglaubigter Abschrift,
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3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewer-

berin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern 

vorbereitet hat.

(4) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 3 Nr. 2 nicht erbringt oder der erste 

Prüfungsabschnitt schon zweimal ohne Erfolg abgelegt 

wurde.

(5) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.

§ 65 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließ-

lich aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2In 

Fächern, in denen nur eine schriftliche oder mündliche 

Prüfung durchgeführt wird, ist die Note dieser Prüfung 

die Gesamtnote. 3In den in § 63 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 ge-

nannten Fächern wird die Gesamtnote aus der zweifach 

gewichteten Note der praktischen Prüfung und der ein-

fach gewichteten Note der mündlichen Prüfung gebildet. 
4In den Fällen des § 63 Abs. 4 wird die Gesamtnote aus 

den gleichgewichteten Noten der schriftlichen und münd-

lichen Prüfung gebildet; im Zweifel überwiegt die Note der 

schriftlichen Prüfung.

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung bestanden haben, erhalten ein Zeugnis gemäß  

§ 28 Abs. 3 Satz 2. 2Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten 

auf Antrag eine Bescheinigung hierüber.

(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der 

Prüfung im vierten Prüfungsfach zurück, gilt die Prüfung 

als nicht abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem Zeit-

punkt gilt die Prüfung als nicht bestanden, es sei denn, 

der Rücktritt erfolgt aus Gründen, die die Bewerberin oder 

der Bewerber nicht zu vertreten hat.

Kapitel 5

Fachakademien für Übersetzen und Dolmetschen 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher und 
staatlich anerkannter Fachakademien

§ 66 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt. 

(2) 1Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange gemäß § 28 Abs. 2 eine Jahresfortgangs-

note in einem Vorrückungsfach gemäß § 25 Abs. 1  

Satz 1 nicht festgesetzt werden kann oder 

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

2Darüber hinaus ist ausgeschlossen 

1. von der staatlichen Prüfung für Übersetzer, wer im 

���������������������������������������������������-

fach mit Ausnahme der Fächer der Anlage 10 Nr. 7.3, 

7.4, 14 und 15 

a) die Note 6 erzielt,

b) anstelle einer Note eine Bemerkung gemäß § 28 

Abs. 2 erhalten oder 

c) in zwei dieser Fächer die Note 5 erzielt 

hat;

2. von der staatlichen Prüfung für Dolmetscher, wer in 

den Fächern der Anlage 10 Nr. 7.2 und 7.3 im dritten 

Studienjahr nicht jeweils mindestens die Note 4 er-

zielt hat; § 14 Abs. 4 Nr. 5 bleibt unberührt.

3Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für Aufbaustudiengänge. 
4Mit dem Ausschluss von der Prüfung gilt diese als abge-

legt und nicht bestanden.

§ 67 

Schriftliche Übersetzerprüfung

(1) 1Die schriftliche Übersetzerprüfung erstreckt sich 

auf

1. einen Aufsatz in der zu prüfenden Sprache über ei-

nes von mindestens drei zur Wahl gestellten Themen 
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(2) 1Es gelten die §§ 55, 57 und 60 bis 62, soweit sie 

Regelungen zum ersten Prüfungsabschnitt enthalten und 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 2Das Staatsmi-

nisterium oder die von ihm beauftragte Stelle kann bei 

Bedarf besondere staatliche Prüfungsausschüsse einset-

zen.

(3) 1Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgen-

de Prüfungsleistungen zu erbringen:

1. dieselben schriftlichen Prüfungsleistungen wie die 

Studierenden der öffentlichen oder staatlich aner-

kannten Fachakademien im ersten Prüfungsab-

schnitt,

2. weitere schriftliche Aufgaben 

a) in dem Fach nach § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, in 

dem keine schriftliche Prüfung gemäß Nr. 1 ab-

gelegt wurde: Bearbeitungszeit 120 Minuten,

b) in den Fächern Sozialkunde/ Soziologie, mathe-

matisch-naturwissenschaftliche Bildung, Ökolo-

gie/ Gesundheitspädagogik, Recht und Organi-

sation sowie Deutsch: Bearbeitungszeit je 120 

Minuten,

3. eine mündliche Prüfung im Fach Praxis- und Metho-

denlehre mit Gesprächsführung: Dauer in der Regel 

30 Minuten,

4. praktische und mündliche Prüfungen in den Fächern 

Kunst- und Werkpädagogik sowie Musik- und Bewe-

gungspädagogik: Dauer je Fach 45 bis 90 Minuten.

2Der Prüfungsausschuss

1. stellt die Aufgaben nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. b und 

2. legt die Prüfungsdauer in den einzelnen Fächern 

nach Satz 1 Nr. 4 fest.

3Er kann 

1. die schriftliche Prüfung in Fächern nach Satz 1  

Nr. 2 Buchst. b durch eine mündliche Prüfung erset-

zen: Dauer je Fach 30 Minuten,

2. von der Prüfung nach Satz 1 Nr. 4 in den Fächern 

befreien, in denen die Bewerberin oder der Bewerber 

entsprechende Kenntnisse durch ein Zeugnis über 

eine staatliche Prüfung nachweist.

4Von der Prüfung gemäß Satz 1 Nr. 2 Buchst. a im Fach 

Theologie/ Religionspädagogik kann das vorsitzende 

Mitglied des Prüfungsausschusses auf Antrag Bewerbe-

rinnen und Bewerber befreien, die keiner Konfession an-

gehören, für die Theologie/ Religionspädagogik an einer 

Fachakademie angeboten wird.

(4) 1Auf schriftlichen Antrag der Bewerberin oder des 

Bewerbers, der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-

auschusses bis zu einem von ihm festgesetzten Termin 

�������� ������ ������ ��� ���������� ����� ������� �����

Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 eine zusätzliche Prüfung statt. 2Bei ei-

ner vorherigen schriftlichen Prüfung wird das Fach münd-

lich – Dauer 30 Minuten –, bei einer vorherigen mündli-

chen Prüfung schriftlich – Bearbeitungszeit 120 Minuten 

– geprüft.

§ 64 

Zulassung

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 1. März bei der Fachaka-

demie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird schrift-

lich entschieden.

(2) 1Die Bewerberinnen und Bewerber müssen fol-

gende Voraussetzungen erfüllen:

1. die Aufnahmevoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 seit 

mindestens zwei Jahren und

2. eine erfolgreiche Tätigkeit in einer sozialpädagogi-

schen Einrichtung von weiteren sechs Monaten oder 

regelmäßige Teilnahme am Unterricht im Fach sozi-

alpädagogische Praxis als Studierende oder Studie-

render gemäß der Stundentafel. 

2Bewerberinnen und Bewerber, die den mittleren Schul-

abschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung in 

einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf nachwei-

sen, können abweichend von Satz 1 Nr. 1 in Verbindung 

mit § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b zugelassen werden, 

wenn

1. sie das 25. Lebensjahr vollendet haben,

2. ihr bisheriger Bildungsstand und Werdegang ein er-

folgreiches Ablegen der Abschlussprüfung als andere 

Bewerberin oder anderer Bewerber erwarten lassen 

und 

3. zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 

erfüllt sind.

(3) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 
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2. Nachweise über die nach § 6 Abs. 1 erforderliche 
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in beglaubigter Abschrift,
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(1) 1Die Dolmetscherprüfung kann nur nach bestan-

dener Übersetzerprüfung abgelegt werden und umfasst

1. die mündliche Übersetzerprüfung sowie

2. die folgenden drei mündlichen Aufgaben:

a) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und 

�������� ���������� ����������� ������ ��� ����

zu prüfenden Sprache gehaltenen Vortrags in 

Deutsch: Dauer des Vortrags etwa sechs Minu-

ten, Dauer von Vortrag und Wiedergabe zusam-

men höchstens 15 Minuten,

b) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und 

���������������������������������������������

gehaltenen Vortrags in der zu prüfenden Spra-

che: Dauer des Vortrags etwa sechs Minuten, 

Dauer von Vortrag und Wiedergabe zusammen 

höchstens 15 Minuten,

c) Dolmetschen einer zweisprachig geführten, 

sprachlich anspruchsvollen Verhandlung zwi-

schen zwei Gesprächspartnern in praxisnaher 

Gesprächsführung unter Berücksichtigung des 

gewählten Fachgebiets: Dauer 15 Minuten.

2Einer der Vorträge nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b 

ist dem gewählten Fachgebiet zu entnehmen. 3Von den 

Vorträgen können Notizen gemacht werden.

(2) 1Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 entfällt, wenn die Dolmetscher-

prüfung in derselben Sprache und demselben Fachgebiet 

entweder zum selben Termin wie die Übersetzerprüfung 

oder zum unmittelbar darauffolgenden Termin abgelegt 

wird. 2Die Einzelnoten für die entsprechenden Prüfungs-

aufgaben der mündlichen Übersetzerprüfung nach § 68 

Abs. 2 zählen auch für die Dolmetscherprüfung. 

(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prü-

fungsteilnehmer die Dolmetscherprüfung im selben Prü-

fungstermin oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-

den Prüfungsterminen in zwei Fachgebieten derselben 

Sprache ab, so hat sie oder er sich derjenigen Prüfungs-

aufgabe nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b, die 

nicht einem gewählten Fachgebiet entnommen ist, nur 

einmal zu unterziehen. 2Die Prüfungsleistungen zählen 

für beide Fachgebiete. 

(4) 1Wenn die Dolmetscherprüfung in zwei Fachge-

bieten derselben Sprache zum selben Prüfungstermin 

abgelegt wird, ohne dass diese zum selben Prüfungster-

min wie die entsprechenden Übersetzerprüfungen oder 

zum unmittelbar darauffolgenden Prüfungstermin ab-

gelegt wird, werden von den in Abs. 1 Nr. 1 genannten 

Prüfungsaufgaben die Aufgaben nach § 68 Abs. 2 Nr. 1 

und 2 oder Nr. 3 nur einmal abgelegt. 2Abs. 3 Satz 2 gilt 

entsprechend.

(5) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 

entsprechend.

§ 70 

Bestehen der Abschlussprüfung

(1) Die Übersetzerprüfung hat bestanden, wer

1. nicht gemäß § 66 Abs. 2 oder § 68 Abs. 1 Satz 2 von 

der Prüfung ausgeschlossen ist und

2. in höchstens einer schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 4, jedoch 

in keiner Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 

5 erzielt hat.

(2) Die Dolmetscherprüfung hat bestanden, wer

1. die Übersetzerprüfung erfolgreich abgelegt hat,

2. nicht gemäß § 66 Abs. 2 von der Prüfung ausge-

schlossen ist und

3. in keiner Prüfungsaufgabe der mündlichen Prüfung 

gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eine schlechtere Prü-

fungsnote als 4 erzielt hat.

§ 71 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält

1. die Jahresfortgangsnoten der Fächer des dritten Stu-

dienjahres sowie der in einem früheren Studienjahr 

abgeschlossenen Fächer, 

2. die Prüfungsnoten der schriftlichen und mündlichen 

Prüfungen,

3. die jeweiligen Durchschnittsnoten, 

4. die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprüfung, 

5. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung und 

6. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 

������������������
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mens.

2Wird die Übersetzer- und Dolmetscherprüfung in ei-

nem Prüfungstermin abgelegt, enthält das Abschluss-

zeugnis zusätzlich die Prüfungsnoten der mündlichen 

Prüfung gemäß § 69 und die Prüfungsgesamtnote der 

Dolmetscherprüfung. 3Wird die Dolmetscherprüfung im 

darauffolgenden Jahr abgelegt, wird ein Zeugnis über 
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zur Landeskunde des Sprachraums dieser Sprache: 

Bearbeitungszeit 180 Minuten,

2. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes all-

gemeiner Art von etwa 30 Schreibmaschinenzeilen 

Länge aus dem Deutschen in die zu prüfende Spra-

che: Bearbeitungszeit 90 Minuten,

3. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem ge-

wählten Fachgebiet entnommenen Textes von etwa 

30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus dem Deut-

schen in die zu prüfende Sprache: Bearbeitungszeit 

90 Minuten,

4. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes all-

gemeiner Art von etwa 30 Schreibmaschinenzeilen 

Länge aus der zu prüfenden Sprache in das Deut-

sche: Bearbeitungszeit 90 Minuten, 

5. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem ge-

wählten Fachgebiet entnommenen Textes von etwa 

30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus der zu prü-

fenden Sprache in das Deutsche: Bearbeitungszeit 

90 Minuten.

2Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, de-

ren Muttersprache die zu prüfende Sprache ist, haben 

statt des Aufsatzes nach Satz 1 Nr. 1 einen Aufsatz über 

eines von drei Themen zur deutschen Landeskunde in 

Deutsch zu schreiben.

(2) 1Die Aufgaben werden vom Staatsministerium ge-

stellt. 2Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden jeweils 

von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, 

die das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 

bestimmt. 3Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die 

Note vom vorsitzenden Mitglied oder von einer durch ihn 

bestimmten Prüferin oder einem durch ihn bestimmten 

Prüfer festgesetzt. 4Die Bewertungen sind zu unterzeich-

nen, Abweichungen sind kurz zu begründen.

(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prü-

fungsteilnehmer die Übersetzerprüfung zum selben Prü-

fungstermin oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-

den Prüfungsterminen in zwei Fachgebieten derselben 

Sprache ab, so hat sie oder er sich nur einmal den Prü-

fungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 zu unterziehen. 
2Die dabei erzielten Einzelnoten zählen für die Teilnote 

der schriftlichen Prüfung in beiden Fachgebieten.

§ 68 

Mündliche Übersetzerprüfung

(1) 1Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses stellt fest, ob die Voraussetzungen für die Teilnahme 

an der mündlichen Übersetzerprüfung vorliegen. 2Vom 

mündlichen Teil der Übersetzerprüfung ist ausgeschlos-

sen, 

1. wer in einer schriftlichen Prüfungsaufgabe die Note 6 

oder

2. in zwei schriftlichen Prüfungsaufgaben die Note 5 

erzielt hat. 3Mit dem Ausschluss von der mündlichen Prü-

fung gilt die Übersetzerprüfung als abgelegt und nicht 

bestanden.

(2) 1Die mündliche Übersetzerprüfung erstreckt sich 

auf

1. ein Gespräch in der zu prüfenden Sprache und in 

Deutsch über verschiedene Gebiete der allgemei-

nen Landeskunde, bei dem die Prüfungsteilnehmerin 

oder der Prüfungsteilnehmer Kenntnisse insbeson-

dere der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Verhältnisse des Sprachraums der zu 

prüfenden Sprache und Deutschlands nachzuweisen 

hat: Dauer 15 Minuten,

2. eine Stegreifübersetzung aus der zu prüfenden Spra-

che ins Deutsche anhand eines kurzen Textes aus ei-

ner Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder einem 

anderen Schriftstück: Dauer zehn Minuten,

3. eine Stegreifübersetzung aus dem Deutschen in die 

zu prüfende Sprache anhand eines kurzen Textes 

aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder 

einem anderen Schriftstück: Dauer zehn Minuten und

4. sprachliche, fachliche und fachsprachliche Erläute-

rungen in der zu prüfenden Sprache und in Deutsch, 

ausgehend von den nach den Nrn. 2 und 3 über-

setzten Texten, wobei die Prüfungsteilnehmerin oder 

der Prüfungsteilnehmer insbesondere umfassende 

Grundkenntnisse in der Terminologie und von Sach-

zusammenhängen des gewählten Fachgebiets sowie 

hinreichende Vertrautheit mit sprachlich und fachlich 

relevanten Hilfsmitteln nachzuweisen hat: Dauer 20 

Minuten.

2Das Gespräch nach Satz 1 Nr. 1 ist überwiegend in der 

zu prüfenden Sprache zu führen, es sei denn, diese Spra-

che ist die Muttersprache der Prüfungsteilnehmerin oder 

des Prüfungsteilnehmers. 3Einer der Texte nach Satz 1 

Nr. 2 und 3 ist dem gewählten Fachgebiet zu entnehmen.

(3) § 67 Abs. 3 gilt in Bezug auf Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2 

und 3 entsprechend. 

(4) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 

entsprechend.

§ 69 

Dolmetscherprüfung
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(1) 1Die Dolmetscherprüfung kann nur nach bestan-

dener Übersetzerprüfung abgelegt werden und umfasst

1. die mündliche Übersetzerprüfung sowie

2. die folgenden drei mündlichen Aufgaben:

a) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und 

�������� ���������� ����������� ������ ��� ����

zu prüfenden Sprache gehaltenen Vortrags in 

Deutsch: Dauer des Vortrags etwa sechs Minu-

ten, Dauer von Vortrag und Wiedergabe zusam-

men höchstens 15 Minuten,

b) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie und 

���������������������������������������������

gehaltenen Vortrags in der zu prüfenden Spra-

che: Dauer des Vortrags etwa sechs Minuten, 

Dauer von Vortrag und Wiedergabe zusammen 

höchstens 15 Minuten,

c) Dolmetschen einer zweisprachig geführten, 

sprachlich anspruchsvollen Verhandlung zwi-

schen zwei Gesprächspartnern in praxisnaher 

Gesprächsführung unter Berücksichtigung des 

gewählten Fachgebiets: Dauer 15 Minuten.

2Einer der Vorträge nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b 

ist dem gewählten Fachgebiet zu entnehmen. 3Von den 

Vorträgen können Notizen gemacht werden.

(2) 1Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 entfällt, wenn die Dolmetscher-

prüfung in derselben Sprache und demselben Fachgebiet 

entweder zum selben Termin wie die Übersetzerprüfung 

oder zum unmittelbar darauffolgenden Termin abgelegt 

wird. 2Die Einzelnoten für die entsprechenden Prüfungs-

aufgaben der mündlichen Übersetzerprüfung nach § 68 

Abs. 2 zählen auch für die Dolmetscherprüfung. 

(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prü-

fungsteilnehmer die Dolmetscherprüfung im selben Prü-

fungstermin oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-

den Prüfungsterminen in zwei Fachgebieten derselben 

Sprache ab, so hat sie oder er sich derjenigen Prüfungs-

aufgabe nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b, die 

nicht einem gewählten Fachgebiet entnommen ist, nur 

einmal zu unterziehen. 2Die Prüfungsleistungen zählen 

für beide Fachgebiete. 

(4) 1Wenn die Dolmetscherprüfung in zwei Fachge-

bieten derselben Sprache zum selben Prüfungstermin 

abgelegt wird, ohne dass diese zum selben Prüfungster-

min wie die entsprechenden Übersetzerprüfungen oder 

zum unmittelbar darauffolgenden Prüfungstermin ab-

gelegt wird, werden von den in Abs. 1 Nr. 1 genannten 

Prüfungsaufgaben die Aufgaben nach § 68 Abs. 2 Nr. 1 

und 2 oder Nr. 3 nur einmal abgelegt. 2Abs. 3 Satz 2 gilt 

entsprechend.

(5) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 

entsprechend.

§ 70 

Bestehen der Abschlussprüfung

(1) Die Übersetzerprüfung hat bestanden, wer

1. nicht gemäß § 66 Abs. 2 oder § 68 Abs. 1 Satz 2 von 

der Prüfung ausgeschlossen ist und

2. in höchstens einer schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 4, jedoch 

in keiner Prüfungsaufgabe eine schlechtere Note als 

5 erzielt hat.

(2) Die Dolmetscherprüfung hat bestanden, wer

1. die Übersetzerprüfung erfolgreich abgelegt hat,

2. nicht gemäß § 66 Abs. 2 von der Prüfung ausge-

schlossen ist und

3. in keiner Prüfungsaufgabe der mündlichen Prüfung 

gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eine schlechtere Prü-

fungsnote als 4 erzielt hat.

§ 71 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält

1. die Jahresfortgangsnoten der Fächer des dritten Stu-

dienjahres sowie der in einem früheren Studienjahr 

abgeschlossenen Fächer, 

2. die Prüfungsnoten der schriftlichen und mündlichen 

Prüfungen,

3. die jeweiligen Durchschnittsnoten, 

4. die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprüfung, 

5. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung und 

6. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 
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mens.

2Wird die Übersetzer- und Dolmetscherprüfung in ei-

nem Prüfungstermin abgelegt, enthält das Abschluss-

zeugnis zusätzlich die Prüfungsnoten der mündlichen 

Prüfung gemäß § 69 und die Prüfungsgesamtnote der 

Dolmetscherprüfung. 3Wird die Dolmetscherprüfung im 

darauffolgenden Jahr abgelegt, wird ein Zeugnis über 
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zur Landeskunde des Sprachraums dieser Sprache: 

Bearbeitungszeit 180 Minuten,

2. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes all-

gemeiner Art von etwa 30 Schreibmaschinenzeilen 

Länge aus dem Deutschen in die zu prüfende Spra-

che: Bearbeitungszeit 90 Minuten,

3. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem ge-

wählten Fachgebiet entnommenen Textes von etwa 

30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus dem Deut-

schen in die zu prüfende Sprache: Bearbeitungszeit 

90 Minuten,

4. eine Übersetzung eines anspruchsvollen Textes all-

gemeiner Art von etwa 30 Schreibmaschinenzeilen 

Länge aus der zu prüfenden Sprache in das Deut-

sche: Bearbeitungszeit 90 Minuten, 

5. eine Übersetzung eines anspruchsvollen, dem ge-

wählten Fachgebiet entnommenen Textes von etwa 

30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus der zu prü-

fenden Sprache in das Deutsche: Bearbeitungszeit 

90 Minuten.

2Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, de-

ren Muttersprache die zu prüfende Sprache ist, haben 

statt des Aufsatzes nach Satz 1 Nr. 1 einen Aufsatz über 

eines von drei Themen zur deutschen Landeskunde in 

Deutsch zu schreiben.

(2) 1Die Aufgaben werden vom Staatsministerium ge-

stellt. 2Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden jeweils 

von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, 

die das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 

bestimmt. 3Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die 

Note vom vorsitzenden Mitglied oder von einer durch ihn 

bestimmten Prüferin oder einem durch ihn bestimmten 

Prüfer festgesetzt. 4Die Bewertungen sind zu unterzeich-

nen, Abweichungen sind kurz zu begründen.

(3) 1Legt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prü-

fungsteilnehmer die Übersetzerprüfung zum selben Prü-

fungstermin oder in zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-

den Prüfungsterminen in zwei Fachgebieten derselben 

Sprache ab, so hat sie oder er sich nur einmal den Prü-

fungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 zu unterziehen. 
2Die dabei erzielten Einzelnoten zählen für die Teilnote 

der schriftlichen Prüfung in beiden Fachgebieten.

§ 68 

Mündliche Übersetzerprüfung

(1) 1Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-

ses stellt fest, ob die Voraussetzungen für die Teilnahme 

an der mündlichen Übersetzerprüfung vorliegen. 2Vom 

mündlichen Teil der Übersetzerprüfung ist ausgeschlos-

sen, 

1. wer in einer schriftlichen Prüfungsaufgabe die Note 6 

oder

2. in zwei schriftlichen Prüfungsaufgaben die Note 5 

erzielt hat. 3Mit dem Ausschluss von der mündlichen Prü-

fung gilt die Übersetzerprüfung als abgelegt und nicht 

bestanden.

(2) 1Die mündliche Übersetzerprüfung erstreckt sich 

auf

1. ein Gespräch in der zu prüfenden Sprache und in 

Deutsch über verschiedene Gebiete der allgemei-

nen Landeskunde, bei dem die Prüfungsteilnehmerin 

oder der Prüfungsteilnehmer Kenntnisse insbeson-

dere der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Verhältnisse des Sprachraums der zu 

prüfenden Sprache und Deutschlands nachzuweisen 

hat: Dauer 15 Minuten,

2. eine Stegreifübersetzung aus der zu prüfenden Spra-

che ins Deutsche anhand eines kurzen Textes aus ei-

ner Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder einem 

anderen Schriftstück: Dauer zehn Minuten,

3. eine Stegreifübersetzung aus dem Deutschen in die 

zu prüfende Sprache anhand eines kurzen Textes 

aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem Brief oder 

einem anderen Schriftstück: Dauer zehn Minuten und

4. sprachliche, fachliche und fachsprachliche Erläute-

rungen in der zu prüfenden Sprache und in Deutsch, 

ausgehend von den nach den Nrn. 2 und 3 über-

setzten Texten, wobei die Prüfungsteilnehmerin oder 

der Prüfungsteilnehmer insbesondere umfassende 

Grundkenntnisse in der Terminologie und von Sach-

zusammenhängen des gewählten Fachgebiets sowie 

hinreichende Vertrautheit mit sprachlich und fachlich 

relevanten Hilfsmitteln nachzuweisen hat: Dauer 20 

Minuten.

2Das Gespräch nach Satz 1 Nr. 1 ist überwiegend in der 

zu prüfenden Sprache zu führen, es sei denn, diese Spra-

che ist die Muttersprache der Prüfungsteilnehmerin oder 

des Prüfungsteilnehmers. 3Einer der Texte nach Satz 1 

Nr. 2 und 3 ist dem gewählten Fachgebiet zu entnehmen.

(3) § 67 Abs. 3 gilt in Bezug auf Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2 

und 3 entsprechend. 

(4) Für die Bewertung gilt § 67 Abs. 2 Satz 2 bis 4 

entsprechend.

§ 69 

Dolmetscherprüfung
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1Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Fachaka-

demie für Übersetzen und Dolmetschen angehören oder 

an der besuchten Fachakademie die Abschlussprüfung 

nicht ablegen können, können als andere Bewerberinnen 

und Bewerber zur Abschlussprüfung an einer öffentlichen 

oder staatlich anerkannten Fachakademie zugelassen 

werden. 2Als andere Bewerberin oder anderer Bewerber 

zählt nicht, wer in dem Studienjahr, in dem sie oder er 

sich der Übersetzer- oder Dolmetscherprüfung unterzie-

hen will, in der zu prüfenden Sprache Studierende oder 

Studierender einer öffentlichen oder staatlich anerkann-

ten Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen in 

Bayern war. 3Die §§ 67 bis 72 gelten entsprechend, so-

weit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

§ 74 

Zulassung

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 15. Januar bei der Fach-

akademie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird 

schriftlich entschieden.

(2) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen für 

die Prüfungszulassung zur Übersetzerprüfung in einer 

Sprache und einem Fachgebiet folgende Voraussetzun-

gen nachweisen:

1. a)   die allgemeine oder fachgebundene Hochschul-

reife oder die Fachhochschulreife,

b)  die erfolgreiche Teilnahme an der Abschlussprü-

fung einer mindestens zweijährigen öffentlichen 

oder staatlich anerkannten privaten Berufsfach-

schule für Fremdsprachenberufe in Bayern oder

c)  einen Bildungsabschluss, dessen Gleichwertig-

keit mit den Abschlüssen nach Buchst. a oder 

Buchst. b vom Staatsministerium oder einer von 

ihm beauftragten Stelle anerkannt wurde,

2. a)  ein Studium in dieser Sprache und in diesem 

Fachgebiet an einer Fachakademie für Überset-

zen und Dolmetschen in Bayern,

b)  eine dem Studium nach Buchst. a gleichwertige 

���������������������������������������������-

che und in diesem Fachgebiet oder 

c)  eine Tätigkeit als Übersetzer in dieser Sprache 

und in diesem Fachgebiet in einem Umfang von 

1 200 Stunden oder 1 200 DIN A4 Seiten und

3. bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ande-

ren Muttersprache als Deutsch Deutschkenntnisse 

auf dem Niveau C2 des gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprache; der Nachweis kann 
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Goethe-Instituts oder einer anderen vom Staatsmi-

nisterium allgemein oder im Einzelfall als gleichwertig 

anerkannten Prüfung.

(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen für 

die Prüfungszulassung zur Dolmetscherprüfung in einer 

Sprache und einem Fachgebiet folgende Voraussetzun-

gen nachweisen:

1. a)   die Übersetzerprüfung in dieser Sprache und 

diesem Fachgebiet,

b)  eine vom Staatsministerium oder der von ihm 

beauftragten Stelle als gleichwertig anerkannte 

bestandene Prüfung oder 

c)  einen Antrag auf Zulassung zur Übersetzerprü-

fung in dieser Sprache und diesem Fachgebiet 

zum selben Termin, wenn die Voraussetzungen 

nach Abs. 2 erfüllt sind, und

2. a)   ein Studium in dieser Sprache und in diesem 

Fachgebiet an einer Fachakademie für Überset-

zen und Dolmetschen in Bayern während des 

Besuchs der für Dolmetscher vorgesehenen zu-

sätzlichen Unterrichtsveranstaltungen,

b)  eine dem Studium nach Buchst. a gleichwertige 

���������������������������������������������-

che und in diesem Fachgebiet oder

c) eine Tätigkeit als Dolmetscher in dieser Sprache 

und in diesem Fachgebiet in einem Umfang von 

500 Stunden.

(4) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 

����������������������������������
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2. Nachweise über die nach § 7 Abs. 1 erforderliche 
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kompetenz im Original oder in beglaubigter Abschrift,

3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerbe-

rin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern vor-

bereitet hat und ob und gegebenenfalls mit welchem 

Ergebnis sich die Bewerberin oder der Bewerber 

schon einmal der Abschlussprüfung an einer Fach-

akademie unterzogen hat.

(5) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 4 Nr. 2 nicht erbringt oder sich der Ab-

schlussprüfung schon zweimal ohne Erfolg unterzogen hat.
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die Dolmetscherprüfung ausgestellt, das die Jahresfort-

gangsnoten in den Fächern Verhandlungsdolmetschen 

und Vortragsdolmetschen, die Prüfungsnoten der münd-

lichen Prüfung gemäß § 69, die Prüfungsgesamtnote der 

Dolmetscherprüfung und die zuzuerkennende Berufsbe-

zeichnung enthält. 4Wird die Übersetzerprüfung oder die 

Übersetzer- und Dolmetscherprüfung gemäß § 3 Abs. 3 

Satz 2 abgelegt, enthält das Abschlusszeugnis die Jah-

resfortgangsnoten der besuchten Fächer des Aufbau-

studiums, die Prüfungsnoten der jeweiligen Abschluss-

prüfung sowie die Prüfungsgesamtnote der abgelegten 

Prüfung. 5Das Abschlusszeugnis und das Zeugnis über 

die Dolmetscherprüfung müssen den vom Staatsminis-

terium herausgegebenen Mustern entsprechen. 6Neben 

dem Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilneh-

merinnen und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über 

die Zuerkennung der Berufsbezeichnung. 7Die Urkunde 

muss dem vom Staatsministerium herausgegebenen 

Muster entsprechen und die Zuordnung des Abschlusses 

zu einer Niveaustufe des Deutschen und Europäischen 
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(2) 1Die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprü-

fung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-

schnittsnote der dreifach gewichteten Durchschnittsnote 

der Jahresfortgangsnoten des dritten Studienjahres so-

wie gegebenenfalls der Jahresfortgangsnoten der in ei-

nem früheren Studienjahr abgeschlossenen Stufe 3 der 

Zweiten Fremdsprache, der zweifach gewichteten Durch-

schnittsnote der schriftlichen Prüfung und der einfach 

gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 
2Die Durchschnittsnoten werden aus der Summe der je-

weiligen Jahresfortgangsnoten und Prüfungsergebnisse 

geteilt durch die jeweilige Anzahl der Fächer und Prüfun-

gen errechnet.

(3) 1Die Prüfungsgesamtnote der Dolmetscherprü-

fung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-

schnittsnote der dreifach gewichteten Durchschnittsnote 

der Jahresfortgangsnoten in den Fächern der Anlage 10 

Nr. 7.2 und 7.3, der einfach gewichteten Durchschnittsno-

te der mündlichen Übersetzerprüfung und der zweifach 

gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Dolmet-

scherprüfung. 2Für die Berechnung der Durchschnitts-

noten der Jahresfortgangsnoten und der mündlichen 

Übersetzerprüfung gilt Abs. 2 Satz 2 entsprechend; die 

Durchschnittsnote der mündlichen Dolmetscherprüfung 

errechnet sich aus dem jeweils einfach gewichteten Auf-

gabenteil gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und 

b sowie dem zweifach gewichteten Aufgabenteil gemäß  

§ 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c.

(4) Als Prüfungsgesamtnote erhalten Prüfungsteil-

nehmerinnen und Prüfungsteilnehmer die Note

1. „mit Auszeichnung“  mit einer Prüfungsgesamtnote 

bis 1,50,

2. „gut“     mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“   mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“   mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 3,51 bis 4,50.

(5) Studierende, die sich der Abschlussprüfung ohne 

Erfolg unterzogen haben, erhalten ein Jahreszeugnis, 

das die Leistungen im dritten Studienjahr ohne Einbezie-

hung der Abschlussprüfung, eine Bemerkung über die er-

folgslose Teilnahme an der Abschlussprüfung und einen 

Hinweis enthält, ob die Abschlussprüfung gemäß Art. 54 

Abs. 5 Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt werden 

darf oder nicht.

(6) Über das Abschlusszeugnis und über das Jah-

reszeugnis gemäß Abs. 5 beschließt der Prüfungsaus-

schuss.

(7) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

§ 72 

Wiederholen der Prüfung

(1) 1Eine nicht bestandene Prüfung kann in dersel-

ben Sprache und demselben Fachgebiet einmal wieder-

holt werden. 2Die Prüfung kann nur im Ganzen wiederholt 

werden. 3Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die die Übersetzerprüfung in einer Sprache und 

einem Fachgebiet zweimal nicht bestanden haben und 

die Übersetzerprüfung in derselben Sprache in einem 

anderen Fachgebiet zu einem anderen Prüfungstermin 

einmal nicht bestehen, können die Übersetzerprüfung in 

derselben Sprache nicht mehr, auch nicht in einem ande-

ren Fachgebiet, ablegen. 4Satz 3 gilt für die Dolmetscher-

prüfung entsprechend. 5Die Genehmigung nach Art. 54 

Abs. 5 Satz 2 BayEUG erteilt die Schulaufsichtsbehörde.

 

(2) 1Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die die Prüfung das erste Mal abgelegt und bestan-

den haben, können zur Verbesserung ihrer Note noch 

einmal zur Prüfung zugelassen werden. 2Sie haben die 

Wahl, welches Prüfungsergebnis sie gelten lassen wol-

len.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 73 

Allgemeines
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1Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Fachaka-

demie für Übersetzen und Dolmetschen angehören oder 

an der besuchten Fachakademie die Abschlussprüfung 

nicht ablegen können, können als andere Bewerberinnen 

und Bewerber zur Abschlussprüfung an einer öffentlichen 

oder staatlich anerkannten Fachakademie zugelassen 

werden. 2Als andere Bewerberin oder anderer Bewerber 

zählt nicht, wer in dem Studienjahr, in dem sie oder er 

sich der Übersetzer- oder Dolmetscherprüfung unterzie-

hen will, in der zu prüfenden Sprache Studierende oder 

Studierender einer öffentlichen oder staatlich anerkann-

ten Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen in 

Bayern war. 3Die §§ 67 bis 72 gelten entsprechend, so-

weit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

§ 74 

Zulassung

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 15. Januar bei der Fach-

akademie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird 

schriftlich entschieden.

(2) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen für 

die Prüfungszulassung zur Übersetzerprüfung in einer 

Sprache und einem Fachgebiet folgende Voraussetzun-

gen nachweisen:

1. a)   die allgemeine oder fachgebundene Hochschul-

reife oder die Fachhochschulreife,

b)  die erfolgreiche Teilnahme an der Abschlussprü-

fung einer mindestens zweijährigen öffentlichen 

oder staatlich anerkannten privaten Berufsfach-

schule für Fremdsprachenberufe in Bayern oder

c)  einen Bildungsabschluss, dessen Gleichwertig-

keit mit den Abschlüssen nach Buchst. a oder 

Buchst. b vom Staatsministerium oder einer von 

ihm beauftragten Stelle anerkannt wurde,

2. a)  ein Studium in dieser Sprache und in diesem 

Fachgebiet an einer Fachakademie für Überset-

zen und Dolmetschen in Bayern,

b)  eine dem Studium nach Buchst. a gleichwertige 

���������������������������������������������-

che und in diesem Fachgebiet oder 

c)  eine Tätigkeit als Übersetzer in dieser Sprache 

und in diesem Fachgebiet in einem Umfang von 

1 200 Stunden oder 1 200 DIN A4 Seiten und

3. bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ande-

ren Muttersprache als Deutsch Deutschkenntnisse 

auf dem Niveau C2 des gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprache; der Nachweis kann 

������
�	��������������
�������������
����
������

Goethe-Instituts oder einer anderen vom Staatsmi-

nisterium allgemein oder im Einzelfall als gleichwertig 

anerkannten Prüfung.

(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen für 

die Prüfungszulassung zur Dolmetscherprüfung in einer 

Sprache und einem Fachgebiet folgende Voraussetzun-

gen nachweisen:

1. a)   die Übersetzerprüfung in dieser Sprache und 

diesem Fachgebiet,

b)  eine vom Staatsministerium oder der von ihm 

beauftragten Stelle als gleichwertig anerkannte 

bestandene Prüfung oder 

c)  einen Antrag auf Zulassung zur Übersetzerprü-

fung in dieser Sprache und diesem Fachgebiet 

zum selben Termin, wenn die Voraussetzungen 

nach Abs. 2 erfüllt sind, und

2. a)   ein Studium in dieser Sprache und in diesem 

Fachgebiet an einer Fachakademie für Überset-

zen und Dolmetschen in Bayern während des 

Besuchs der für Dolmetscher vorgesehenen zu-

sätzlichen Unterrichtsveranstaltungen,

b)  eine dem Studium nach Buchst. a gleichwertige 

���������������������������������������������-

che und in diesem Fachgebiet oder

c) eine Tätigkeit als Dolmetscher in dieser Sprache 

und in diesem Fachgebiet in einem Umfang von 

500 Stunden.

(4) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 

����������������������������������
���
��������

2. Nachweise über die nach § 7 Abs. 1 erforderliche 

�������������������������������������������������-

kompetenz im Original oder in beglaubigter Abschrift,

3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerbe-

rin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern vor-

bereitet hat und ob und gegebenenfalls mit welchem 

Ergebnis sich die Bewerberin oder der Bewerber 

schon einmal der Abschlussprüfung an einer Fach-

akademie unterzogen hat.

(5) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 4 Nr. 2 nicht erbringt oder sich der Ab-

schlussprüfung schon zweimal ohne Erfolg unterzogen hat.
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die Dolmetscherprüfung ausgestellt, das die Jahresfort-

gangsnoten in den Fächern Verhandlungsdolmetschen 

und Vortragsdolmetschen, die Prüfungsnoten der münd-

lichen Prüfung gemäß § 69, die Prüfungsgesamtnote der 

Dolmetscherprüfung und die zuzuerkennende Berufsbe-

zeichnung enthält. 4Wird die Übersetzerprüfung oder die 

Übersetzer- und Dolmetscherprüfung gemäß § 3 Abs. 3 

Satz 2 abgelegt, enthält das Abschlusszeugnis die Jah-

resfortgangsnoten der besuchten Fächer des Aufbau-

studiums, die Prüfungsnoten der jeweiligen Abschluss-

prüfung sowie die Prüfungsgesamtnote der abgelegten 

Prüfung. 5Das Abschlusszeugnis und das Zeugnis über 

die Dolmetscherprüfung müssen den vom Staatsminis-

terium herausgegebenen Mustern entsprechen. 6Neben 

dem Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilneh-

merinnen und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über 

die Zuerkennung der Berufsbezeichnung. 7Die Urkunde 

muss dem vom Staatsministerium herausgegebenen 

Muster entsprechen und die Zuordnung des Abschlusses 

zu einer Niveaustufe des Deutschen und Europäischen 

�������������������������������

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprü-

fung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-

schnittsnote der dreifach gewichteten Durchschnittsnote 

der Jahresfortgangsnoten des dritten Studienjahres so-

wie gegebenenfalls der Jahresfortgangsnoten der in ei-

nem früheren Studienjahr abgeschlossenen Stufe 3 der 

Zweiten Fremdsprache, der zweifach gewichteten Durch-

schnittsnote der schriftlichen Prüfung und der einfach 

gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 
2Die Durchschnittsnoten werden aus der Summe der je-

weiligen Jahresfortgangsnoten und Prüfungsergebnisse 

geteilt durch die jeweilige Anzahl der Fächer und Prüfun-

gen errechnet.

(3) 1Die Prüfungsgesamtnote der Dolmetscherprü-

fung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-

schnittsnote der dreifach gewichteten Durchschnittsnote 

der Jahresfortgangsnoten in den Fächern der Anlage 10 

Nr. 7.2 und 7.3, der einfach gewichteten Durchschnittsno-

te der mündlichen Übersetzerprüfung und der zweifach 

gewichteten Durchschnittsnote der mündlichen Dolmet-

scherprüfung. 2Für die Berechnung der Durchschnitts-

noten der Jahresfortgangsnoten und der mündlichen 

Übersetzerprüfung gilt Abs. 2 Satz 2 entsprechend; die 

Durchschnittsnote der mündlichen Dolmetscherprüfung 

errechnet sich aus dem jeweils einfach gewichteten Auf-

gabenteil gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und 

b sowie dem zweifach gewichteten Aufgabenteil gemäß  

§ 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c.

(4) Als Prüfungsgesamtnote erhalten Prüfungsteil-

nehmerinnen und Prüfungsteilnehmer die Note

1. „mit Auszeichnung“  mit einer Prüfungsgesamtnote 

bis 1,50,

2. „gut“     mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“   mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“   mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 3,51 bis 4,50.

(5) Studierende, die sich der Abschlussprüfung ohne 

Erfolg unterzogen haben, erhalten ein Jahreszeugnis, 

das die Leistungen im dritten Studienjahr ohne Einbezie-

hung der Abschlussprüfung, eine Bemerkung über die er-

folgslose Teilnahme an der Abschlussprüfung und einen 

Hinweis enthält, ob die Abschlussprüfung gemäß Art. 54 

Abs. 5 Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt werden 

darf oder nicht.

(6) Über das Abschlusszeugnis und über das Jah-

reszeugnis gemäß Abs. 5 beschließt der Prüfungsaus-

schuss.

(7) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

§ 72 

Wiederholen der Prüfung

(1) 1Eine nicht bestandene Prüfung kann in dersel-

ben Sprache und demselben Fachgebiet einmal wieder-

holt werden. 2Die Prüfung kann nur im Ganzen wiederholt 

werden. 3Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die die Übersetzerprüfung in einer Sprache und 

einem Fachgebiet zweimal nicht bestanden haben und 

die Übersetzerprüfung in derselben Sprache in einem 

anderen Fachgebiet zu einem anderen Prüfungstermin 

einmal nicht bestehen, können die Übersetzerprüfung in 

derselben Sprache nicht mehr, auch nicht in einem ande-

ren Fachgebiet, ablegen. 4Satz 3 gilt für die Dolmetscher-

prüfung entsprechend. 5Die Genehmigung nach Art. 54 

Abs. 5 Satz 2 BayEUG erteilt die Schulaufsichtsbehörde.

 

(2) 1Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die die Prüfung das erste Mal abgelegt und bestan-

den haben, können zur Verbesserung ihrer Note noch 

einmal zur Prüfung zugelassen werden. 2Sie haben die 

Wahl, welches Prüfungsergebnis sie gelten lassen wol-

len.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 73 

Allgemeines
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(1) 1Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf den 

gesamten theoretischen Unterrichtsstoff der Fächer, die 

in Anlage 11 als Abschlussprüfungsfächer ausgewiesen 

sind. 2����������������������������� �������������������


�	��������������������������������������������
�	�����

90 Minuten.

(2) 1Die Fachakademie legt zum Ende des ersten 

�������
���������������	����������������������������-

fächer der Anlage 11 eine Abschlussprüfung angeboten 

wird. 2Aus diesen Fächern wählen die Studierenden 

schriftlich spätestens zum Ende des der Abschlussprü-

fung vorhergehenden Studienhalbjahres zwei schriftliche 

Prüfungsfächer aus.

(3) 1Das Staatsministerium stellt die Aufgaben für 

����������������2������������������������������������

stellt der Prüfungsausschuss. 3Bei mehreren für ein Fach 

zur Wahl gestellten Aufgaben trifft das vorsitzende Mit-

glied des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den 

fachlich zuständigen Lehrkräften des Prüfungsausschus-

ses am Prüfungstag die Auswahl. 4Für Parallelklassen 

können verschiedene Aufgaben gewählt werden.

§ 80

Erster Prüfungsabschnitt – mündliche Prüfung

(1) Studierende können sich auf schriftlichen Antrag, 

der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 

bis zu einem von ihm festgelegten Termin zugehen muss, 

freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen

1. in einem Fach der schriftlichen Prüfung, wenn sich 

die Noten der schriftlichen Prüfung und des Jah-

resfortgangs um eine, drei oder fünf Notenstufen 

unterscheiden und nach Auffassung des Prüfungs-

ausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote 

festzusetzen wäre,

 �� ��� ������ ��������� ��������� ���� �������������

des letzten Studienjahres, wenn die Leistungen mit 

der Jahresfortgangsnote 5 oder 6 bewertet worden 

sind.

(2) Studierende haben sich der mündlichen Prüfung 

zu unterziehen, wenn nach den besonderen Umständen 

���� ������ ���� ��������������� ��� ������ ��������� ����

�����������������������������������������������-

ses durch die Noten des Jahresfortgangs und die Noten 

der schriftlichen Prüfung nicht geklärt erscheint, es sei 

denn, dass der Prüfungsausschuss von sich aus zwi-

schen den Gesamtnoten einen Ausgleich herbeiführt.

(3) 1Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung 

vorliegen. 2Steht fest, dass die Abschlussprüfung nicht 

mehr mit Erfolg abgelegt werden kann, so wird von münd-

lichen Prüfungen abgesehen.

(4) 1Soweit Studierende zur Teilnahme an der münd-

�������������������������������������������������������

dies unverzüglich, spätestens zwei Kalendertage vor 

Beginn der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 2Die 

mündliche Prüfung ist nach einem den Studierenden be-

kanntzugebenden Zeitplan durchzuführen.

(5) 1Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. 
2Sie erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des 

Fachs. 3Die Prüfungszeit soll für ein Fach 20 Minuten be-

tragen. 4Die Leistungen in der mündlichen Prüfung be-

wertet der zuständige Ausschuss.

§ 81

Berufspraktikum

Die Note für das Berufspraktikum wird auf Grund 

1. der Noten für die mindestens zwei praktischen Leis-

tungsnachweise, welche der Praktikumsbetreuer er-

hebt,

2. der Note für die schriftliche Ausarbeitung und 

3. der schriftlichen Zwischen- und Abschlussbeurteilung 

der Praktikumsstelle gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 über 

Tätigkeiten, die fachlichen Leistungen und das Ver-

halten der Praktikantin oder des Praktikanten 

durch den Prüfungsausschuss festgesetzt und der oder 

dem Studierenden vor der praktischen Abschlussprüfung 

mitgeteilt.

§ 82

Zweiter Prüfungsabschnitt 

(1) 1Die praktische Abschlussprüfung ist im Fach Pro-

jektmanagement abzulegen. 2Sie erstreckt sich auf den 

gesamten Unterrichtsstoff des Fachs sowie die zugehöri-

gen Ausbildungsinhalte des Berufspraktikums. 3Die Bear-

beitungszeit beträgt insgesamt 380 Minuten; die zeitliche 

Verteilung liegt im Ermessen der Fachakademie. 4Die 

Prüfung umfasst die Planung, Durchführung und Eva-

luation eines Projekts; auf die Planung und Evaluation 

dürfen zusammen nicht mehr als 120 Minuten entfallen. 
5Zur Durchführung des Projekts werden Hilfskräfte zur 

�������������������������������������������	����������

anzuleiten sind.

(2) Die Aufgaben werden vom Prüfungsausschuss, 

im Fall des § 30 Abs. 3 vom Unterausschuss gestellt.

§ 83 

Bewertung der Prüfungsleistungen

150 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2017

(6) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.

§ 75 

Mündliche Übersetzerprüfung  
und Dolmetscherprüfung

1Die Dauer der Prüfungsaufgaben nach § 68 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 beträgt 25 Minuten, die der Prüfungsaufgabe 

nach § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 beträgt 30 Minuten, wenn 

die Übersetzerprüfung nicht in derselben Sprache und 

demselben Fachgebiet bereits zu einem früheren Ter-

min abgelegt wurde. 2Die Dauer der Vorträge nach § 69 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b beträgt jeweils etwa 

acht Minuten; Vortrag und Wiedergabe dürfen zusammen 

höchstens 20 Minuten umfassen. 3Die Dauer des Ver-

handlungsdolmetschens nach § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Buchst. c beträgt 20 Minuten.

§ 76 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich 

aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen.

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprü-

fung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-

schnittsnote der zweifach gewichteten Durchschnittsnote 

der schriftlichen Prüfung und der einfach gewichteten 

Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 2Die Durch-

schnittsnoten werden aus der Summe der jeweiligen Prü-

fungsergebnisse geteilt durch die Anzahl der Prüfungen 

errechnet.

(3) 1Die Prüfungsnote der Dolmetscherprüfung ist 

eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durchschnitts-

note aus der einfach gewichteten Durchschnittsnote der 

mündlichen Übersetzerprüfung und der zweifach gewich-

teten Durchschnittsnote der Dolmetscherprüfung. 2Für 

die Berechnung der Durchschnittsnote der mündlichen 

Übersetzerprüfung gilt Abs. 2 Satz 2 entsprechend; die 

Durchschnittsnote der Dolmetscherprüfung errechnet 

sich aus dem jeweils einfach gewichteten Aufgabenteil 

gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b sowie 

dem zweifach gewichteten Aufgabenteil gemäß § 69  

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c.

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung bestanden haben, erhalten ein Abschlusszeugnis, 

gegebenenfalls ein Zeugnis über die Dolmetscherprüfung 

und eine Urkunde. 2Bewerberinnen und Bewerber, die die 

Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten auf 

Antrag eine Bescheinigung hierüber.

Kapitel 6

Fachakademie für  
Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher  
und staatlich anerkannter Fachakademien 

§ 77 

Gliederung der Prüfung

1Die Abschlussprüfung gliedert sich in zwei Abschnit-

te:

1. die schriftliche und mündliche Prüfung gemäß §§ 79 

und 80 am Ende des Ausbildungsabschnitts nach § 3 

Abs. 4 Satz 2 Nr. 1,

2. die praktische Abschlussprüfung gemäß § 82 Abs. 1 

am Ende des Berufspraktikums gemäß § 81.

2����� ��� ����� �� ������� ����� ���� 
��� 	���������-

schnitt Anwendung.

§ 78 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt.

(2) Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange eine Jahresfortgangsnote gemäß § 28  

Abs. 2 in einem Prüfungsfach oder die Note für das 

Berufspraktikum nicht festgesetzt werden kann oder

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

§ 79 

Erster Prüfungsabschnitt – schriftliche Prüfung
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(1) 1Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf den 

gesamten theoretischen Unterrichtsstoff der Fächer, die 

in Anlage 11 als Abschlussprüfungsfächer ausgewiesen 

sind. 2����������������������������� �������������������


�	��������������������������������������������
�	�����

90 Minuten.

(2) 1Die Fachakademie legt zum Ende des ersten 

�������
���������������	����������������������������-

fächer der Anlage 11 eine Abschlussprüfung angeboten 

wird. 2Aus diesen Fächern wählen die Studierenden 

schriftlich spätestens zum Ende des der Abschlussprü-

fung vorhergehenden Studienhalbjahres zwei schriftliche 

Prüfungsfächer aus.

(3) 1Das Staatsministerium stellt die Aufgaben für 

����������������2������������������������������������

stellt der Prüfungsausschuss. 3Bei mehreren für ein Fach 

zur Wahl gestellten Aufgaben trifft das vorsitzende Mit-

glied des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den 

fachlich zuständigen Lehrkräften des Prüfungsausschus-

ses am Prüfungstag die Auswahl. 4Für Parallelklassen 

können verschiedene Aufgaben gewählt werden.

§ 80

Erster Prüfungsabschnitt – mündliche Prüfung

(1) Studierende können sich auf schriftlichen Antrag, 

der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 

bis zu einem von ihm festgelegten Termin zugehen muss, 

freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen

1. in einem Fach der schriftlichen Prüfung, wenn sich 

die Noten der schriftlichen Prüfung und des Jah-

resfortgangs um eine, drei oder fünf Notenstufen 

unterscheiden und nach Auffassung des Prüfungs-

ausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote 

festzusetzen wäre,

 �� ��� ������ ��������� ��������� ���� �������������

des letzten Studienjahres, wenn die Leistungen mit 

der Jahresfortgangsnote 5 oder 6 bewertet worden 

sind.

(2) Studierende haben sich der mündlichen Prüfung 

zu unterziehen, wenn nach den besonderen Umständen 

���� ������ ���� ��������������� ��� ������ ��������� ����

�����������������������������������������������-

ses durch die Noten des Jahresfortgangs und die Noten 

der schriftlichen Prüfung nicht geklärt erscheint, es sei 

denn, dass der Prüfungsausschuss von sich aus zwi-

schen den Gesamtnoten einen Ausgleich herbeiführt.

(3) 1Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung 

vorliegen. 2Steht fest, dass die Abschlussprüfung nicht 

mehr mit Erfolg abgelegt werden kann, so wird von münd-

lichen Prüfungen abgesehen.

(4) 1Soweit Studierende zur Teilnahme an der münd-

�������������������������������������������������������

dies unverzüglich, spätestens zwei Kalendertage vor 

Beginn der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 2Die 

mündliche Prüfung ist nach einem den Studierenden be-

kanntzugebenden Zeitplan durchzuführen.

(5) 1Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. 
2Sie erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des 

Fachs. 3Die Prüfungszeit soll für ein Fach 20 Minuten be-

tragen. 4Die Leistungen in der mündlichen Prüfung be-

wertet der zuständige Ausschuss.

§ 81

Berufspraktikum

Die Note für das Berufspraktikum wird auf Grund 

1. der Noten für die mindestens zwei praktischen Leis-

tungsnachweise, welche der Praktikumsbetreuer er-

hebt,

2. der Note für die schriftliche Ausarbeitung und 

3. der schriftlichen Zwischen- und Abschlussbeurteilung 

der Praktikumsstelle gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 über 

Tätigkeiten, die fachlichen Leistungen und das Ver-

halten der Praktikantin oder des Praktikanten 

durch den Prüfungsausschuss festgesetzt und der oder 

dem Studierenden vor der praktischen Abschlussprüfung 

mitgeteilt.

§ 82

Zweiter Prüfungsabschnitt 

(1) 1Die praktische Abschlussprüfung ist im Fach Pro-

jektmanagement abzulegen. 2Sie erstreckt sich auf den 

gesamten Unterrichtsstoff des Fachs sowie die zugehöri-

gen Ausbildungsinhalte des Berufspraktikums. 3Die Bear-

beitungszeit beträgt insgesamt 380 Minuten; die zeitliche 

Verteilung liegt im Ermessen der Fachakademie. 4Die 

Prüfung umfasst die Planung, Durchführung und Eva-

luation eines Projekts; auf die Planung und Evaluation 

dürfen zusammen nicht mehr als 120 Minuten entfallen. 
5Zur Durchführung des Projekts werden Hilfskräfte zur 

�������������������������������������������	����������

anzuleiten sind.

(2) Die Aufgaben werden vom Prüfungsausschuss, 

im Fall des § 30 Abs. 3 vom Unterausschuss gestellt.

§ 83 

Bewertung der Prüfungsleistungen
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(6) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.

§ 75 

Mündliche Übersetzerprüfung  
und Dolmetscherprüfung

1Die Dauer der Prüfungsaufgaben nach § 68 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 beträgt 25 Minuten, die der Prüfungsaufgabe 

nach § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 beträgt 30 Minuten, wenn 

die Übersetzerprüfung nicht in derselben Sprache und 

demselben Fachgebiet bereits zu einem früheren Ter-

min abgelegt wurde. 2Die Dauer der Vorträge nach § 69 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b beträgt jeweils etwa 

acht Minuten; Vortrag und Wiedergabe dürfen zusammen 

höchstens 20 Minuten umfassen. 3Die Dauer des Ver-

handlungsdolmetschens nach § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Buchst. c beträgt 20 Minuten.

§ 76 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich 

aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen.

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote der Übersetzerprü-

fung ist eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durch-

schnittsnote der zweifach gewichteten Durchschnittsnote 

der schriftlichen Prüfung und der einfach gewichteten 

Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 2Die Durch-

schnittsnoten werden aus der Summe der jeweiligen Prü-

fungsergebnisse geteilt durch die Anzahl der Prüfungen 

errechnet.

(3) 1Die Prüfungsnote der Dolmetscherprüfung ist 

eine auf zwei Dezimalstellen errechnete Durchschnitts-

note aus der einfach gewichteten Durchschnittsnote der 

mündlichen Übersetzerprüfung und der zweifach gewich-

teten Durchschnittsnote der Dolmetscherprüfung. 2Für 

die Berechnung der Durchschnittsnote der mündlichen 

Übersetzerprüfung gilt Abs. 2 Satz 2 entsprechend; die 

Durchschnittsnote der Dolmetscherprüfung errechnet 

sich aus dem jeweils einfach gewichteten Aufgabenteil 

gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b sowie 

dem zweifach gewichteten Aufgabenteil gemäß § 69  

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c.

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung bestanden haben, erhalten ein Abschlusszeugnis, 

gegebenenfalls ein Zeugnis über die Dolmetscherprüfung 

und eine Urkunde. 2Bewerberinnen und Bewerber, die die 

Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten auf 

Antrag eine Bescheinigung hierüber.

Kapitel 6

Fachakademie für  
Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

Abschnitt 1

Abschlussprüfung für Studierende öffentlicher  
und staatlich anerkannter Fachakademien 

§ 77 

Gliederung der Prüfung

1Die Abschlussprüfung gliedert sich in zwei Abschnit-

te:

1. die schriftliche und mündliche Prüfung gemäß §§ 79 

und 80 am Ende des Ausbildungsabschnitts nach § 3 

Abs. 4 Satz 2 Nr. 1,

2. die praktische Abschlussprüfung gemäß § 82 Abs. 1 

am Ende des Berufspraktikums gemäß § 81.

2����� ��� ����� �� ������� ����� ���� 
��� 	���������-

schnitt Anwendung.

§ 78 

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten,  
Ausschluss von der Prüfung

(1) 1Vor Beginn der Abschlussprüfung setzt der 

Prüfungsausschuss auf Vorschlag der Lehrkräfte die 

Jahresfortgangsnoten der im aktuellen Studienjahr un-

terrichteten Fächer fest. 2Diese werden der oder dem 

Studierenden vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Für 

Jahresfortgangsnoten aus früheren Studienjahren bleibt 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 unberührt.

(2) Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist aus-

geschlossen, 

1. solange eine Jahresfortgangsnote gemäß § 28  

Abs. 2 in einem Prüfungsfach oder die Note für das 

Berufspraktikum nicht festgesetzt werden kann oder

2. wenn mehr als fünf Unterrichtstage im jeweiligen 

Studienjahr ohne ausreichende Entschuldigung ver-

säumt wurden.

§ 79 

Erster Prüfungsabschnitt – schriftliche Prüfung
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lose Teilnahme am zweiten Prüfungsabschnitt und einen 

Hinweis enthält, ob der zweite Prüfungsabschnitt gemäß 

Art. 54 Abs. 5 Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt 

werden darf oder nicht.

(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Zeug-

nis gemäß Abs. 3 beschließt der Prüfungsausschuss.

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 86 

Allgemeines

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

angehören oder an der von ihnen besuchten Fachaka-

demie die Abschlussprüfung nicht ablegen können, kön-

nen als andere Bewerberinnen und Bewerber zum ersten 

Prüfungsabschnitt an einer öffentlichen oder staatlich an-

erkannten Fachakademie zugelassen werden. 2Als ande-

re Bewerberin oder anderer Bewerber zählt nicht, wer in 

dem Studienjahr, in dem sie oder er sich der Abschluss-

prüfung unterziehen will, Studierende oder Studierender 

einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachaka-

demie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

in Bayern war. 3Das Staatsministerium kann bei Bedarf 

besondere staatliche Prüfungsausschüsse zur Abnahme 

der Prüfung einsetzen.

(2) Es gelten die §§ 79, 80, 83 und 84, soweit sie 

Regelungen zum ersten Prüfungsabschnitt enthalten und 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(3) 1Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgen-

de Prüfungsleistungen zu erbringen:

1. dieselben schriftlichen Prüfungsleistungen wie die 

Studierenden der öffentlichen oder staatlich aner-

kannten Fachakademien im ersten Prüfungsab-

schnitt,

2. weitere schriftliche Aufgaben in 

��� ������ ��������������� ��� ������ ������ ������������

Prüfung gemäß Nr. 1 abgelegt wurde: Bearbei-

tungszeit je 90 Minuten, 

��� ����
���	�����������
��������������������������

Bearbeitungszeit je 90 Minuten,

��� ������������������������������������������������

Aufgabe: Bearbeitungszeit 300 Minuten.

2Die Aufgaben werden vom Prüfungsausschuss gestellt. 
3Im Rahmen von Satz 1 Nr. 2 Buchst. b können nur Fä-

cher gewählt werden, die auch Studierende nach § 79 

Abs. 2 Satz 2 gewählt haben.

(4) Auf schriftlichen Antrag der Bewerberin oder des 

Bewerbers, der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-

ausschusses bis zu einem von ihm festgesetzten Termin 

����������������������������������������������������

statt

1. in bis zu zwei Fächern nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und

2. in bis zu zwei Fächern nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2.

§ 87 

Zulassung

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 1. März bei der Fachaka-

demie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird schrift-

lich entschieden.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 

��������������������������������������������

2. Nachweise über die nach § 8 Abs. 1 erforderliche 

������������������������������������� �������������

in beglaubigter Abschrift,

3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerbe-

rin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern vor-

bereitet hat und ob und gegebenenfalls mit welchem 

Ergebnis sich die Bewerberin oder der Bewerber 

schon einmal der Abschlussprüfung an einer Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanage-

ment unterzogen hat.

(3) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 2 Nr. 2 nicht erbringt oder der erste 

Prüfungsabschnitt schon zweimal ohne Erfolg abgelegt 

wurde.

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.
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(1) 1Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 

zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, die 

das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses be-

stimmt. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die 

Note vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschus-

ses oder von einer durch ihn bestimmten Prüferin oder 

von einem durch ihn bestimmten Prüfer festgesetzt. 3Die 

Bewertungen sind zu unterzeichnen, Abweichungen sind 

kurz zu begründen.

(2) Die Leistungen in der mündlichen Prüfung sowie 

die Leistungen der praktischen Abschlussprüfung bewer-

tet der zuständige Ausschuss.

§ 84 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt 

der Prüfungsausschuss die Gesamtnoten fest. 2In Fä-

chern, die Gegenstand der Abschlussprüfung nach den 

§§ 79 und 80 waren, wird die Gesamtnote aus der Jah-

resfortgangsnote und der Prüfungsnote ermittelt. 3Bei der 

Bildung der Prüfungsnote zählt die Note der schriftlichen 

Prüfung zweifach, die Note der mündlichen Prüfung ein-

fach. 4Die Jahresfortgangsnote und die Prüfungsnote sind 

gleichwertig. 5Bei einem Durchschnitt von n,5 gibt in der 

Regel in Fächern der schriftlichen und der praktischen 

Prüfung die Prüfungsnote, in sonstigen Fächern die Jah-

resfortgangsnote den Ausschlag. 6In Prüfungsteilen, die 

Gegenstand der Abschlussprüfung nach § 82 waren, gilt 

die Prüfungsnote als Gesamtnote. 7In Fächern, die nicht 

Gegenstand der Abschlussprüfung waren, gilt die Jahres-

fortgangsnote als Gesamtnote.

(2) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der Prü-

fungsausschuss über das Bestehen der Abschlussprü-

fung. 2Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn beide 

Prüfungsabschnitte bestanden sind. 3Der erste Prüfungs-

abschnitt ist nicht bestanden, wenn

1. in einem Fach der schriftlichen Abschlussprüfung 

eine schlechtere Gesamtnote als 4,

��� ��� ������ �������� �������� ����� �������������� ����

Gesamtnote 6 oder


�� ��� 	���� ���������������� ���������������������� ��-

weils die Gesamtnote 5 

erzielt wurde. 4�����������������������������������������-

enjahr abgeschlossen wurden, sind bei der Berechnung 

gemäß Satz 3 Nr. 2 und 3 mit zu berücksichtigen. 5Der 

zweite Prüfungsabschnitt ist nicht bestanden, wenn im 

����������� ������������������ ����� ����������� ��-

samtnote als 4 erzielt wurde. 

§ 85 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält 

1. �������������������������������������������������-

	�������������������������������������������

2. die Note für das Berufspraktikum,

3. die Prüfungsgesamtnote,

4. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung,

5. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 

����������������������������������� ����������-

mens sowie

6. ������������������������������������������������-

beitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten im Sinne des § 30 BBiG sind nachge-

wiesen.“; der Vermerk entfällt, wenn für die Unterwei-

sung und Anleitung der Hilfskräfte nach § 82 Abs. 1 

Satz 5 nicht mindestens die Note 4 erteilt wurde.

2Das Abschlusszeugnis muss dem vom Staatsministeri-

um herausgegebenen Muster entsprechen. 3Neben dem 

Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über die Zuerken-

nung der Berufsbezeichnung. 4Die Urkunde muss dem 

vom Staatsministerium herausgegebenen Muster ent-

sprechen und die Zuordnung des Abschlusses zu einer 

����������������������������������������������� ��-

tionsrahmens enthalten. 

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe 

�����������������������������������������������������-

wie der Note für das Berufspraktikum geteilt durch die An-

zahl der eingerechneten Noten auf zwei Dezimalstellen 

errechnet. 2Als Prüfungsgesamtnote erhalten Prüfungs-

teilnehmer die Note

1. „sehr gut“   mit einer Prüfungsgesamtnote  

bis 1,50,

2. „gut“    mit einer Prüfungsgesamtnote  

von 1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“  mit einer Prüfungsgesamtnote  

von 2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“  mit einer Prüfungsgesamtnote  

von 3,51 bis 4,50.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die sich dem zweiten Prüfungsabschnitt ohne Erfolg 

unterzogen haben, erhalten ein Zeugnis, das die Leistun-

gen im Berufspraktikum, eine Bemerkung über die erfolg-
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lose Teilnahme am zweiten Prüfungsabschnitt und einen 

Hinweis enthält, ob der zweite Prüfungsabschnitt gemäß 

Art. 54 Abs. 5 Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt 

werden darf oder nicht.

(4) Über das Abschlusszeugnis und über das Zeug-

nis gemäß Abs. 3 beschließt der Prüfungsausschuss.

(5) Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 

Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung  
für andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 86 

Allgemeines

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

angehören oder an der von ihnen besuchten Fachaka-

demie die Abschlussprüfung nicht ablegen können, kön-

nen als andere Bewerberinnen und Bewerber zum ersten 

Prüfungsabschnitt an einer öffentlichen oder staatlich an-

erkannten Fachakademie zugelassen werden. 2Als ande-

re Bewerberin oder anderer Bewerber zählt nicht, wer in 

dem Studienjahr, in dem sie oder er sich der Abschluss-

prüfung unterziehen will, Studierende oder Studierender 

einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachaka-

demie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement 

in Bayern war. 3Das Staatsministerium kann bei Bedarf 

besondere staatliche Prüfungsausschüsse zur Abnahme 

der Prüfung einsetzen.

(2) Es gelten die §§ 79, 80, 83 und 84, soweit sie 

Regelungen zum ersten Prüfungsabschnitt enthalten und 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(3) 1Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgen-

de Prüfungsleistungen zu erbringen:

1. dieselben schriftlichen Prüfungsleistungen wie die 

Studierenden der öffentlichen oder staatlich aner-

kannten Fachakademien im ersten Prüfungsab-

schnitt,

2. weitere schriftliche Aufgaben in 

��� ������ ��������������� ��� ������ ������ ������������

Prüfung gemäß Nr. 1 abgelegt wurde: Bearbei-

tungszeit je 90 Minuten, 

��� ����
���	�����������
��������������������������

Bearbeitungszeit je 90 Minuten,

��� ������������������������������������������������

Aufgabe: Bearbeitungszeit 300 Minuten.

2Die Aufgaben werden vom Prüfungsausschuss gestellt. 
3Im Rahmen von Satz 1 Nr. 2 Buchst. b können nur Fä-

cher gewählt werden, die auch Studierende nach § 79 

Abs. 2 Satz 2 gewählt haben.

(4) Auf schriftlichen Antrag der Bewerberin oder des 

Bewerbers, der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-

ausschusses bis zu einem von ihm festgesetzten Termin 

����������������������������������������������������

statt

1. in bis zu zwei Fächern nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und

2. in bis zu zwei Fächern nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2.

§ 87 

Zulassung

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der 

Zulassung, die bis spätestens 1. März bei der Fachaka-

demie zu beantragen ist. 2Über die Zulassung wird schrift-

lich entschieden.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs und der 

��������������������������������������������

2. Nachweise über die nach § 8 Abs. 1 erforderliche 

������������������������������������� �������������

in beglaubigter Abschrift,

3. Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerbe-

rin oder der Bewerber in den einzelnen Fächern vor-

bereitet hat und ob und gegebenenfalls mit welchem 

Ergebnis sich die Bewerberin oder der Bewerber 

schon einmal der Abschlussprüfung an einer Fach-

akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanage-

ment unterzogen hat.

(3) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die 

Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht frist-

gerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und 

Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die Zulassung ist 

zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Nachweise nach Abs. 2 Nr. 2 nicht erbringt oder der erste 

Prüfungsabschnitt schon zweimal ohne Erfolg abgelegt 

wurde.

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim 

Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während der 

Prüfung ihren gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzu-

weisen.
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(1) 1Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 

zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet, die 

das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses be-

stimmt. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die 

Note vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschus-

ses oder von einer durch ihn bestimmten Prüferin oder 

von einem durch ihn bestimmten Prüfer festgesetzt. 3Die 

Bewertungen sind zu unterzeichnen, Abweichungen sind 

kurz zu begründen.

(2) Die Leistungen in der mündlichen Prüfung sowie 

die Leistungen der praktischen Abschlussprüfung bewer-

tet der zuständige Ausschuss.

§ 84 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt 

der Prüfungsausschuss die Gesamtnoten fest. 2In Fä-

chern, die Gegenstand der Abschlussprüfung nach den 

§§ 79 und 80 waren, wird die Gesamtnote aus der Jah-

resfortgangsnote und der Prüfungsnote ermittelt. 3Bei der 

Bildung der Prüfungsnote zählt die Note der schriftlichen 

Prüfung zweifach, die Note der mündlichen Prüfung ein-

fach. 4Die Jahresfortgangsnote und die Prüfungsnote sind 

gleichwertig. 5Bei einem Durchschnitt von n,5 gibt in der 

Regel in Fächern der schriftlichen und der praktischen 

Prüfung die Prüfungsnote, in sonstigen Fächern die Jah-

resfortgangsnote den Ausschlag. 6In Prüfungsteilen, die 

Gegenstand der Abschlussprüfung nach § 82 waren, gilt 

die Prüfungsnote als Gesamtnote. 7In Fächern, die nicht 

Gegenstand der Abschlussprüfung waren, gilt die Jahres-

fortgangsnote als Gesamtnote.

(2) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der Prü-

fungsausschuss über das Bestehen der Abschlussprü-

fung. 2Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn beide 

Prüfungsabschnitte bestanden sind. 3Der erste Prüfungs-

abschnitt ist nicht bestanden, wenn

1. in einem Fach der schriftlichen Abschlussprüfung 

eine schlechtere Gesamtnote als 4,

��� ��� ������ �������� �������� ����� �������������� ����

Gesamtnote 6 oder


�� ��� 	���� ���������������� ���������������������� ��-

weils die Gesamtnote 5 

erzielt wurde. 4�����������������������������������������-

enjahr abgeschlossen wurden, sind bei der Berechnung 

gemäß Satz 3 Nr. 2 und 3 mit zu berücksichtigen. 5Der 

zweite Prüfungsabschnitt ist nicht bestanden, wenn im 

����������� ������������������ ����� ����������� ��-

samtnote als 4 erzielt wurde. 

§ 85 

Abschlusszeugnis

(1) 1Das Abschlusszeugnis enthält 

1. �������������������������������������������������-

	�������������������������������������������

2. die Note für das Berufspraktikum,

3. die Prüfungsgesamtnote,

4. die zuzuerkennende Berufsbezeichnung,

5. die Zuordnung des Abschlusses zu einer Niveaustufe 

����������������������������������� ����������-

mens sowie

6. ������������������������������������������������-

beitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten im Sinne des § 30 BBiG sind nachge-

wiesen.“; der Vermerk entfällt, wenn für die Unterwei-

sung und Anleitung der Hilfskräfte nach § 82 Abs. 1 

Satz 5 nicht mindestens die Note 4 erteilt wurde.

2Das Abschlusszeugnis muss dem vom Staatsministeri-

um herausgegebenen Muster entsprechen. 3Neben dem 

Abschlusszeugnis erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmer eine Urkunde über die Zuerken-

nung der Berufsbezeichnung. 4Die Urkunde muss dem 

vom Staatsministerium herausgegebenen Muster ent-

sprechen und die Zuordnung des Abschlusses zu einer 

����������������������������������������������� ��-

tionsrahmens enthalten. 

(2) 1Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Summe 

�����������������������������������������������������-

wie der Note für das Berufspraktikum geteilt durch die An-

zahl der eingerechneten Noten auf zwei Dezimalstellen 

errechnet. 2Als Prüfungsgesamtnote erhalten Prüfungs-

teilnehmer die Note

1. „sehr gut“   mit einer Prüfungsgesamtnote  

bis 1,50,

2. „gut“    mit einer Prüfungsgesamtnote  

von 1,51 bis 2,50,

3. „befriedigend“  mit einer Prüfungsgesamtnote  

von 2,51 bis 3,50,

4. „ausreichend“  mit einer Prüfungsgesamtnote  

von 3,51 bis 4,50.

(3) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilneh-

mer, die sich dem zweiten Prüfungsabschnitt ohne Erfolg 

unterzogen haben, erhalten ein Zeugnis, das die Leistun-

gen im Berufspraktikum, eine Bemerkung über die erfolg-
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§ 88 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich 

aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2Bei der 

Bildung der Zeugnisnoten zählt die Note der schriftlichen 

Prüfung zweifach, die Note der mündlichen Prüfung ein-

fach. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung bestanden haben, erhalten ein Zeugnis gemäß  

§ 28 Abs. 3 Satz 2. 2Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten 

auf Antrag eine Bescheinigung hierüber.

(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der 

Prüfung im dritten Fach zurück, gilt die Prüfung als nicht 

abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem Zeitpunkt gilt 

die Prüfung als nicht bestanden, es sei denn, der Rücktritt 

erfolgt aus Gründen, die die Bewerberin oder der Bewer-

ber nicht zu vertreten hat.

Teil 6

Fachakademiebeirat

§ 89

Fachakademiebeirat

1Der Schulträger kann bei seiner Fachakademie ei-

nen Beirat einrichten und in diesen geeignete Vertreter 

aus Wirtschaft und Gesellschaft berufen. 2Der Beirat hat 

die Aufgabe, die Verbindung der Fachakademie zu Wirt-

schaft und Arbeitswelt sicherzustellen.

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 90 

Einstufungsprüfung

1���������� ��������� ������������������ ��� ������-

�������� ���� ������
	������ ���� ������������� ��������

abgeschlossen haben und in ihrem Beruf mindestens 

sieben Jahre tätig waren, können auch ohne mittleren 

Schulabschluss in die Fachakademie für Sozialpädago-

gik aufgenommen oder zur Abschlussprüfung für andere 

Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, wenn 

sie erfolgreich eine Einstufungsprüfung abgelegt haben. 
2Die Einstufungsprüfung besteht aus einer schriftlichen 

Aufgabe im Fach Deutsch – Bearbeitungszeit 180 Minu-

ten – und einer schriftlichen Aufgabe aus den Fächern So-

zialkunde und Geschichte – Bearbeitungszeit 90 Minuten. 
3Die Prüfungsaufgaben stellt die vom Staatsministerium 

beauftragte Regierung; dabei sind die Lehrpläne für die 

Vorklasse der Berufsoberschule für die Fächer Deutsch 

und Geschichte und die Wirtschaftsschule für das Fach 

Sozialkunde zugrunde zu legen. 4Die Prüfung kann nur 

an den von der Schulaufsichtsbehörde bestimmten öffent-

�����������
����
�����������������������	����������-

den. 5Die Zulassung ist schriftlich bis spätestens 1. Okto-

ber bei der Schulaufsichtsbehörde zu beantragen. 6Die 

Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der 

Bewerber die nach Satz 1 erforderlichen Nachweise nicht 

erbringt oder sich der Einstufungsprüfung schon zweimal 

ohne Erfolg unterzogen hat. 7Die Einstufungsprüfung ist 

bestanden, wenn in jedem der beiden Prüfungsteile min-

destens die Note „ausreichend“ erzielt wurde. 8Für die 

Einstufungsprüfung gelten im Übrigen die für die staatli-

che Abschlussprüfung an öffentlichen Berufsfachschulen 

��������������������������������	����������������	���

geltenden Bestimmungen entsprechend.

§ 91

Übergangsvorschrift

Für Studierende an der Fachakademie für Sozial-

pädagogik, die die Ausbildung vor dem 1. August 2017 

begonnen haben, gelten die §§ 26, 29, 30 bis 32, 36 bis 

42 und die Anlage 2 der Fachakademieordnung Sozial-

pädagogik (FakOSozPäd) in der bis zum 31. Juli 2017 

geltenden Fassung bis zum Ablauf des 31. Juli 2031.

§ 92 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Juli 2017 treten außer Kraft: 

1. die Fachakademieordnung (FakO) vom 31. August 

1984 (GVBl. S. 339, BayRS 2236-9-1-4-K), die zu-

letzt durch § 24 der Verordnung vom 1. Juli 2016 

(GVBl. S. 193) geändert worden ist,

2. die Fachakademieordnung Sozialpädagogik  

(FakOSozPäd) vom 4. September 1985 (GVBl. S. 

534, 662, BayRS 2236-9-1-3-K), die zuletzt durch § 

23 der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. S. 193) 

geändert worden ist,

3. die Fachakademieordnung Übersetzen und Dol-

metschen (FakOÜDol) vom 10. August 1987 (GVBl.  

S. 278, BayRS 2236-9-1-2-K), die zuletzt durch § 22 

der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. S. 193) ge-

ändert worden ist, 

155Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2017

4. die Fachakademieordnung Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement (FakOErVers) vom 18. Juni 1998 

(GVBl. S. 361, BayRS 2236-9-1-5-K), die zuletzt 

durch § 25 der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. 

S. 193) geändert worden ist, und

5. § 2 Satz 2 der Sechsten Verordnung zur Änderung 

der Fachakademieordnung Fremdsprachenberufe 

vom 26. März 2013 (GVBl. S. 235, BayRS 2236-9-1-

2-K).

München, den 9. Mai 2017

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister
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§ 88 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses

(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich 

aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2Bei der 

Bildung der Zeugnisnoten zählt die Note der schriftlichen 

Prüfung zweifach, die Note der mündlichen Prüfung ein-

fach. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschluss-

prüfung bestanden haben, erhalten ein Zeugnis gemäß  

§ 28 Abs. 3 Satz 2. 2Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten 

auf Antrag eine Bescheinigung hierüber.

(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der 

Prüfung im dritten Fach zurück, gilt die Prüfung als nicht 

abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem Zeitpunkt gilt 

die Prüfung als nicht bestanden, es sei denn, der Rücktritt 

erfolgt aus Gründen, die die Bewerberin oder der Bewer-

ber nicht zu vertreten hat.

Teil 6

Fachakademiebeirat

§ 89

Fachakademiebeirat

1Der Schulträger kann bei seiner Fachakademie ei-

nen Beirat einrichten und in diesen geeignete Vertreter 

aus Wirtschaft und Gesellschaft berufen. 2Der Beirat hat 

die Aufgabe, die Verbindung der Fachakademie zu Wirt-

schaft und Arbeitswelt sicherzustellen.

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 90 

Einstufungsprüfung

1���������� ��������� ������������������ ��� ������-

�������� ���� ������
	������ ���� ������������� ��������

abgeschlossen haben und in ihrem Beruf mindestens 

sieben Jahre tätig waren, können auch ohne mittleren 

Schulabschluss in die Fachakademie für Sozialpädago-

gik aufgenommen oder zur Abschlussprüfung für andere 

Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, wenn 

sie erfolgreich eine Einstufungsprüfung abgelegt haben. 
2Die Einstufungsprüfung besteht aus einer schriftlichen 

Aufgabe im Fach Deutsch – Bearbeitungszeit 180 Minu-

ten – und einer schriftlichen Aufgabe aus den Fächern So-

zialkunde und Geschichte – Bearbeitungszeit 90 Minuten. 
3Die Prüfungsaufgaben stellt die vom Staatsministerium 

beauftragte Regierung; dabei sind die Lehrpläne für die 

Vorklasse der Berufsoberschule für die Fächer Deutsch 

und Geschichte und die Wirtschaftsschule für das Fach 

Sozialkunde zugrunde zu legen. 4Die Prüfung kann nur 

an den von der Schulaufsichtsbehörde bestimmten öffent-

�����������
����
�����������������������	����������-

den. 5Die Zulassung ist schriftlich bis spätestens 1. Okto-

ber bei der Schulaufsichtsbehörde zu beantragen. 6Die 

Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der 

Bewerber die nach Satz 1 erforderlichen Nachweise nicht 

erbringt oder sich der Einstufungsprüfung schon zweimal 

ohne Erfolg unterzogen hat. 7Die Einstufungsprüfung ist 

bestanden, wenn in jedem der beiden Prüfungsteile min-

destens die Note „ausreichend“ erzielt wurde. 8Für die 

Einstufungsprüfung gelten im Übrigen die für die staatli-

che Abschlussprüfung an öffentlichen Berufsfachschulen 

��������������������������������	����������������	���

geltenden Bestimmungen entsprechend.

§ 91

Übergangsvorschrift

Für Studierende an der Fachakademie für Sozial-

pädagogik, die die Ausbildung vor dem 1. August 2017 

begonnen haben, gelten die §§ 26, 29, 30 bis 32, 36 bis 

42 und die Anlage 2 der Fachakademieordnung Sozial-

pädagogik (FakOSozPäd) in der bis zum 31. Juli 2017 

geltenden Fassung bis zum Ablauf des 31. Juli 2031.

§ 92 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Juli 2017 treten außer Kraft: 

1. die Fachakademieordnung (FakO) vom 31. August 

1984 (GVBl. S. 339, BayRS 2236-9-1-4-K), die zu-

letzt durch § 24 der Verordnung vom 1. Juli 2016 

(GVBl. S. 193) geändert worden ist,

2. die Fachakademieordnung Sozialpädagogik  

(FakOSozPäd) vom 4. September 1985 (GVBl. S. 

534, 662, BayRS 2236-9-1-3-K), die zuletzt durch § 

23 der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. S. 193) 

geändert worden ist,

3. die Fachakademieordnung Übersetzen und Dol-

metschen (FakOÜDol) vom 10. August 1987 (GVBl.  

S. 278, BayRS 2236-9-1-2-K), die zuletzt durch § 22 

der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. S. 193) ge-

ändert worden ist, 
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4. die Fachakademieordnung Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement (FakOErVers) vom 18. Juni 1998 

(GVBl. S. 361, BayRS 2236-9-1-5-K), die zuletzt 

durch § 25 der Verordnung vom 1. Juli 2016 (GVBl. 

S. 193) geändert worden ist, und

5. § 2 Satz 2 der Sechsten Verordnung zur Änderung 

der Fachakademieordnung Fremdsprachenberufe 

vom 26. März 2013 (GVBl. S. 235, BayRS 2236-9-1-

2-K).

München, den 9. Mai 2017

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig Spaen le 
Staatsminister 
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er des Praktikantenverhältnisses einem entsprechend 

geeigneten Praxisanleiter (§ 16 Abs. 4 Satz 2) zu über-

tragen. 2Als Praxisanleiter kann eingesetzt werden, wer 

entweder nach § 16 Abs. 2 und 6 der Kinderbildungs-

verordnung oder nach den Bestimmungen im Vollzug 

des SGB VIII als pädagogische Fachkraft anerkannt ist 

– insbesondere Staatlich anerkannte Erzieherinnen oder 

Staatlich anerkannte Erzieher – und über eine mehrjäh-

rige Berufserfahrung verfügt. 3Während des gesamten 

Berufspraktikums sind regelmäßig Anleitungsgespräche 

durchzuführen. 4Der Praxisanleiter erstellt in Absprache 

mit der Leitung der Praktikumsstelle zu den von der Fach-

akademie festgesetzten Terminen je eine Zwischen- und 

Abschlussbeurteilung über die Tätigkeiten, die fachlichen 

Leistungen und das Verhalten der Praktikantin oder des 

Praktikanten.

4. Fachliche Betreuung durch die Fachakademie für 

Sozialpädagogik

1Für die Organisation der Seminarveranstaltungen ist die 

Fachakademie zuständig. 2Die Praktikumsbetreuer (§ 16 

Abs. 4 Satz 4) halten regelmäßig Seminarveranstaltun-

gen an der Fachakademie ab zur Förderung, Vertiefung 

und Erweiterung der Fachkenntnisse im Umfang von ins-

gesamt 160 Unterrichtsstunden, davon 40 Stunden Recht 

und Organisation, bei verkürztem Berufspraktikum nach  

§ 3 Abs. 2 Satz 3 80 Unterrichtsstunden, davon 20 Stun-

den Recht und Organisation. 3Sie besuchen die Prakti-

kantinnen und Praktikanten in der Regel zweimal, min-

destens jedoch einmal an der Praktikumsstelle und 

erstellen darüber jeweils einen Bericht mit einer Bewer-

tung nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c Doppelbuchst. aa.

5. Praktikantenvertrag

1Der Praktikantenvertrag soll Arbeitszeit – einschließlich 

Bereitschafts-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienst –, Ur-

laub, Vergütung und Kündigung regeln. 2Er soll ferner die 

������������������������������������

a) die Praktikantin oder den Praktikanten entsprechend 

den geltenden Regelungen auszubilden und sie oder 

ihn insbesondere durch eine hierfür bestellte Fach-

kraft anleiten und betreuen zu lassen,

b) die Praktikantin oder den Praktikanten zu den von 

der Fachakademie festgesetzten Seminarveranstal-

tungen freizustellen – diese Zeit wird nicht als Urlaub 

angerechnet –,

c) dem von der Fachakademie bestellten Praktikums-

betreuer Zugang und Aufenthalt in der Einrichtung 

zum Zweck der vorgeschriebenen Betreuung und 

Beobachtung der Praktikantin oder des Praktikanten 

zu gestatten und

d) die Praktikantin oder den Praktikanten zu beurteilen.

3��
����	�������������������������������������������-

gen der Praktikantin oder des Praktikanten enthalten,

a) die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzu-

nehmen,

b) die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,

c) den Anordnungen der Praktikumsstelle und der von 

ihr beauftragten Personen nachzukommen,

d) über interne Vorgänge Stillschweigen zu bewahren 

und

e) die für die Praktikumsstelle geltenden Ordnungen, 

insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhü-

tungsvorschriften, zu beachten.
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1. Ziel des Berufspraktikums

1Das Berufspraktikum ist wesentlicher Bestandteil der 

Ausbildung zur Staatlich anerkannten Erzieherin oder 

zum Staatlich anerkannten Erzieher. 2Die Praktikantin 

oder der Praktikant soll befähigt werden

a) die theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertig-

keiten selbstverantwortlich in der Praxis anzuwenden 

und zu erweitern,

b) Konzeptionen zu erfassen, Erziehungsarbeit zu pla-

nen und in die Erziehungspraxis umzusetzen,

c) eine Gruppe sowohl selbstständig als auch in Zu-

sammenarbeit mit einer Hilfskraft zu führen,

d) konstruktiv im Team zu arbeiten, 

��� �������������������������������������������

3Die Praktikantin oder der Praktikant ist dem Einsatzbe-

reich entsprechend unter Anleitung zunächst mit Teilauf-

gaben zu betrauen. 4Durch allmählich steigende Anfor-

derungen muss die Selbstständigkeit erreicht werden. 
5Vertiefte Kenntnisse können nur durch die Übertragung 

eines festen Aufgabenbereichs, z. B. Einsatz als Zweit-

kraft in der Gruppe, sowie beständige Anleitung gewon-

nen werden. 6Die Praktikantin oder der Praktikant ist 

��
��� ��� ���� �	������������ ���� ������������ �����

angemessen an den Verwaltungsaufgaben zu beteiligen, 

um sie oder ihn mit der Gesamtaufgabe der Einrichtung 

vertraut zu machen.

2. Praktikumsstellen

1Als Praktikumsstellen sind folgende Einrichtungen ge-

eignet, wenn die Anleitung der Praktikantin oder des 

Praktikanten durch eine Fachkraft sichergestellt ist:

a) Kindertageseinrichtungen nach Art. 2 Abs. 1 des 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgeset-

zes (BayKiBiG), die die Fördervoraussetzungen nach 

Art. 19 BayKiBiG erfüllen,

b) Heime, die eine Betriebserlaubnis nach § 45 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) besit-

zen oder dieser nach § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII 

nicht bedürfen; als Heime kommen für die Ableistung 

des Praktikums in Frage:

aa) Tagesstätten für Kinder mit heil- und sonderpäd-

agogischem Förderbedarf,

bb) Heime für Kinder bis zur Beendigung der Voll-

���������������

cc) Heime für schulentlassene Minderjährige und 

junge Volljährige, z. B. Jugendwohnheime,

dd) Heime bei Förderschulen,

ee) Erholungs- und Kurheime,

ff) Einrichtungen der Jugendarbeit,

gg) Schülerheime und Tagesheimschulen, die nach 

den Bestimmungen des BayEUG der Schulauf-

sicht unterliegen,

hh) Ganztagesschulen,

ii) Schulvorbereitende Einrichtungen,

jj) Einrichtungen der offenen und stationären Be-

hindertenhilfe.

2Die wöchentliche Arbeitszeit entspricht der in der Einrich-

tung für eine Vollzeitstelle üblichen Dauer. 3Eine Unter-

schreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der 

Fachakademie. 4Grundsätzlich werden keine Stellen mit 

einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 30 Stun-

den als Vollzeitstelle genehmigt. 5Das Berufspraktikum 

kann entweder zusammenhängend an einer Praktikums-

stelle oder mit einmaligem Wechsel in zwei Einrichtungen 

abgeleistet werden. 6Die Tätigkeit an einer Praktikums-

stelle soll bei Vollzeitform mindestens sechs Monate, bei 

Teilzeitform zwölf Monate betragen. 7Der Wechsel der 

Praktikumsstelle muss von der Fachakademie genehmigt 

werden.

3. Fachliche Betreuung an der Praktikumsstelle

1Die Anleitung und Betreuung der Praktikantinnen und 

Praktikanten ist von der Praktikumsstelle für die Dau-

 Anlage 1 
 (zu § 3)

Berufspraktikum bei der Ausbildung  
zur Staatlich anerkannten Erzieherin und zum  

Staatlich anerkannten Erzieher
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er des Praktikantenverhältnisses einem entsprechend 

geeigneten Praxisanleiter (§ 16 Abs. 4 Satz 2) zu über-

tragen. 2Als Praxisanleiter kann eingesetzt werden, wer 

entweder nach § 16 Abs. 2 und 6 der Kinderbildungs-

verordnung oder nach den Bestimmungen im Vollzug 

des SGB VIII als pädagogische Fachkraft anerkannt ist 

– insbesondere Staatlich anerkannte Erzieherinnen oder 

Staatlich anerkannte Erzieher – und über eine mehrjäh-

rige Berufserfahrung verfügt. 3Während des gesamten 

Berufspraktikums sind regelmäßig Anleitungsgespräche 

durchzuführen. 4Der Praxisanleiter erstellt in Absprache 

mit der Leitung der Praktikumsstelle zu den von der Fach-

akademie festgesetzten Terminen je eine Zwischen- und 

Abschlussbeurteilung über die Tätigkeiten, die fachlichen 

Leistungen und das Verhalten der Praktikantin oder des 

Praktikanten.

4. Fachliche Betreuung durch die Fachakademie für 

Sozialpädagogik

1Für die Organisation der Seminarveranstaltungen ist die 

Fachakademie zuständig. 2Die Praktikumsbetreuer (§ 16 

Abs. 4 Satz 4) halten regelmäßig Seminarveranstaltun-

gen an der Fachakademie ab zur Förderung, Vertiefung 

und Erweiterung der Fachkenntnisse im Umfang von ins-

gesamt 160 Unterrichtsstunden, davon 40 Stunden Recht 

und Organisation, bei verkürztem Berufspraktikum nach  

§ 3 Abs. 2 Satz 3 80 Unterrichtsstunden, davon 20 Stun-

den Recht und Organisation. 3Sie besuchen die Prakti-

kantinnen und Praktikanten in der Regel zweimal, min-

destens jedoch einmal an der Praktikumsstelle und 

erstellen darüber jeweils einen Bericht mit einer Bewer-

tung nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c Doppelbuchst. aa.

5. Praktikantenvertrag

1Der Praktikantenvertrag soll Arbeitszeit – einschließlich 

Bereitschafts-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienst –, Ur-

laub, Vergütung und Kündigung regeln. 2Er soll ferner die 

������������������������������������

a) die Praktikantin oder den Praktikanten entsprechend 

den geltenden Regelungen auszubilden und sie oder 

ihn insbesondere durch eine hierfür bestellte Fach-

kraft anleiten und betreuen zu lassen,

b) die Praktikantin oder den Praktikanten zu den von 

der Fachakademie festgesetzten Seminarveranstal-

tungen freizustellen – diese Zeit wird nicht als Urlaub 

angerechnet –,

c) dem von der Fachakademie bestellten Praktikums-

betreuer Zugang und Aufenthalt in der Einrichtung 

zum Zweck der vorgeschriebenen Betreuung und 

Beobachtung der Praktikantin oder des Praktikanten 

zu gestatten und

d) die Praktikantin oder den Praktikanten zu beurteilen.

3��
����	�������������������������������������������-

gen der Praktikantin oder des Praktikanten enthalten,

a) die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzu-

nehmen,

b) die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,

c) den Anordnungen der Praktikumsstelle und der von 

ihr beauftragten Personen nachzukommen,

d) über interne Vorgänge Stillschweigen zu bewahren 

und

e) die für die Praktikumsstelle geltenden Ordnungen, 

insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhü-

tungsvorschriften, zu beachten.

156 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2017

1. Ziel des Berufspraktikums

1Das Berufspraktikum ist wesentlicher Bestandteil der 

Ausbildung zur Staatlich anerkannten Erzieherin oder 

zum Staatlich anerkannten Erzieher. 2Die Praktikantin 

oder der Praktikant soll befähigt werden

a) die theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertig-

keiten selbstverantwortlich in der Praxis anzuwenden 

und zu erweitern,

b) Konzeptionen zu erfassen, Erziehungsarbeit zu pla-

nen und in die Erziehungspraxis umzusetzen,

c) eine Gruppe sowohl selbstständig als auch in Zu-

sammenarbeit mit einer Hilfskraft zu führen,

d) konstruktiv im Team zu arbeiten, 

��� �������������������������������������������

3Die Praktikantin oder der Praktikant ist dem Einsatzbe-

reich entsprechend unter Anleitung zunächst mit Teilauf-

gaben zu betrauen. 4Durch allmählich steigende Anfor-

derungen muss die Selbstständigkeit erreicht werden. 
5Vertiefte Kenntnisse können nur durch die Übertragung 

eines festen Aufgabenbereichs, z. B. Einsatz als Zweit-

kraft in der Gruppe, sowie beständige Anleitung gewon-

nen werden. 6Die Praktikantin oder der Praktikant ist 

��
��� ��� ���� �	������������ ���� ������������ �����

angemessen an den Verwaltungsaufgaben zu beteiligen, 

um sie oder ihn mit der Gesamtaufgabe der Einrichtung 

vertraut zu machen.

2. Praktikumsstellen

1Als Praktikumsstellen sind folgende Einrichtungen ge-

eignet, wenn die Anleitung der Praktikantin oder des 

Praktikanten durch eine Fachkraft sichergestellt ist:

a) Kindertageseinrichtungen nach Art. 2 Abs. 1 des 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgeset-

zes (BayKiBiG), die die Fördervoraussetzungen nach 

Art. 19 BayKiBiG erfüllen,

b) Heime, die eine Betriebserlaubnis nach § 45 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) besit-

zen oder dieser nach § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII 

nicht bedürfen; als Heime kommen für die Ableistung 

des Praktikums in Frage:

aa) Tagesstätten für Kinder mit heil- und sonderpäd-

agogischem Förderbedarf,

bb) Heime für Kinder bis zur Beendigung der Voll-

���������������

cc) Heime für schulentlassene Minderjährige und 

junge Volljährige, z. B. Jugendwohnheime,

dd) Heime bei Förderschulen,

ee) Erholungs- und Kurheime,

ff) Einrichtungen der Jugendarbeit,

gg) Schülerheime und Tagesheimschulen, die nach 

den Bestimmungen des BayEUG der Schulauf-

sicht unterliegen,

hh) Ganztagesschulen,

ii) Schulvorbereitende Einrichtungen,

jj) Einrichtungen der offenen und stationären Be-

hindertenhilfe.

2Die wöchentliche Arbeitszeit entspricht der in der Einrich-

tung für eine Vollzeitstelle üblichen Dauer. 3Eine Unter-

schreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der 

Fachakademie. 4Grundsätzlich werden keine Stellen mit 

einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 30 Stun-

den als Vollzeitstelle genehmigt. 5Das Berufspraktikum 

kann entweder zusammenhängend an einer Praktikums-

stelle oder mit einmaligem Wechsel in zwei Einrichtungen 

abgeleistet werden. 6Die Tätigkeit an einer Praktikums-

stelle soll bei Vollzeitform mindestens sechs Monate, bei 

Teilzeitform zwölf Monate betragen. 7Der Wechsel der 

Praktikumsstelle muss von der Fachakademie genehmigt 

werden.

3. Fachliche Betreuung an der Praktikumsstelle

1Die Anleitung und Betreuung der Praktikantinnen und 

Praktikanten ist von der Praktikumsstelle für die Dau-

 Anlage 1 
 (zu § 3)

Berufspraktikum bei der Ausbildung  
zur Staatlich anerkannten Erzieherin und zum  

Staatlich anerkannten Erzieher
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gen der Praktikantin oder des Praktikanten enthalten,

a) die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzu-

nehmen,

b) die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,

c) den Anordnungen der Praktikumsstelle und der von 

ihr beauftragten Personen nachzukommen,

d) über interne Vorgänge Stillschweigen zu bewahren,

e) die für die Praktikumsstelle geltenden Ordnungen, 

insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhü-

tungsvorschriften, zu beachten.

158 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/2017

1. Ziel des Berufspraktikums

1Das Berufspraktikum ist wesentlicher Bestandteil der 

Ausbildung zur Staatlich geprüften Betriebswirtin für 

Ernährungs- und Versorgungsmanagement und zum 

Staatlich geprüften Betriebswirt für Ernährungs- und Ver-

sorgungsmanagement. 2Es dient im Anschluss an den 

bestandenen ersten Prüfungsabschnitt der fachgerech-

ten Einarbeitung in die Berufspraxis und der Vertiefung 

der fachlichen Eignung nach § 30 BBiG. 3Die Praktikantin 

oder der Praktikant soll befähigt werden,

a) die theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertig-

keiten selbstverantwortlich in der Praxis anzuwenden 

und zu erweitern,

b) konstruktiv im Team zu arbeiten,

c) Arbeitsabläufe zu planen und zu organisieren,

d) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuleiten.

4Die Praktikantin oder der Praktikant ist dem Einsatzbe-

reich entsprechend unter Anleitung zunächst mit Teilauf-

gaben zu betrauen. 5Durch allmählich steigende Anforde-

rungen und Übertragung eines festen Aufgabenbereichs 

muss die Selbstständigkeit erreicht werden.

2. Praktikumsstellen

1Die Eignung als Praktikumsstelle ist nur dann gegeben, 

wenn die Anleitung der Praktikantin oder des Praktikanten 

durch eine Fachkraft gemäß Nr. 3 sichergestellt ist. 2Der 

Umfang der praktischen Ausbildung muss in Vollzeitform 

mindestens 32 Stunden, in der Teilzeitform mindestens 

17 Stunden wöchentlich umfassen.

3. Fachliche Betreuung an der Praktikumsstelle

1Die Anleitung und Betreuung der Praktikantinnen und 

Praktikanten ist von der Praktikumsstelle für die Dau-

er des Praktikantenverhältnisses einem entsprechend 

geeigneten Praxisanleiter (§ 16 Abs. 4 Satz 2) zu über-

tragen. 2Als Praxisanleiter kann eingesetzt werden, wer 

die Ausbildereignung nach den §§ 28 bis 30 BBiG oder 

einen einschlägigen Hochschulabschluss besitzt. 3Wäh-

rend des gesamten Berufspraktikums sind regelmäßig 

Anleitungsgespräche durchzuführen. 4Der Praxisanleiter 

erstellt in Absprache mit der Leitung der Praktikumsstelle 

zu den von der Fachakademie festgesetzten Terminen je 

eine Zwischen- und Abschlussbeurteilung über die Tätig-

keiten, die fachlichen Leistungen und das Verhalten der 

Praktikantin oder des Praktikanten.

4. Fachliche Betreuung durch die Fachakademie für  

Ernährungs- und Versorgungsmanagement

1Für die Organisation des Begleitunterrichts ist die Fach-

akademie zuständig. 2Die Praktikumsbetreuer (§ 16  

Abs. 4 Satz 4) erteilen regelmäßig Begleitunterricht an 

der Fachakademie zur Förderung, Vertiefung und Erwei-

terung der Fachkenntnisse im Umfang von insgesamt 60 

Unterrichtsstunden und erheben mindestens zwei prakti-

sche Leistungsnachweise.

5. Praktikantenvertrag

1Der Praktikantenvertrag soll Arbeitszeit – einschließlich 

Bereitschafts-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienst –, Ur-

laub, Vergütung und Kündigung regeln. 2Er soll ferner die 

�������������������������������������

a) die Praktikantin oder den Praktikanten entsprechend 

den geltenden Regelungen auszubilden und sie oder 

ihn insbesondere durch eine hierfür bestellte Fach-

kraft anleiten und betreuen zu lassen,

b) die Praktikantin oder den Praktikanten zu dem von 

der Fachakademie festgesetzten Begleitunterricht 

freizustellen – diese Zeit wird nicht als Urlaub ange-

rechnet –,

c) dem von der Fachakademie bestellten Praktikums-

betreuer Zugang und Aufenthalt in der Einrichtung 

zum Zweck der vorgeschriebenen Betreuung und 

Beobachtung der Praktikantin oder des Praktikanten 

zu gestatten,

d) die Praktikantin oder den Praktikanten zu beurteilen.

 Anlage 2
 (zu § 3)

Berufspraktikum bei der Ausbildung 
zur Staatlich geprüften Betriebswirtin  

für Ernährungs- und Versorgungsmanagement  
und zum Staatlich geprüften Betriebswirt  

für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
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gen der Praktikantin oder des Praktikanten enthalten,

a) die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzu-

nehmen,

b) die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,

c) den Anordnungen der Praktikumsstelle und der von 

ihr beauftragten Personen nachzukommen,

d) über interne Vorgänge Stillschweigen zu bewahren,

e) die für die Praktikumsstelle geltenden Ordnungen, 

insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhü-

tungsvorschriften, zu beachten.
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1. Ziel des Berufspraktikums

1Das Berufspraktikum ist wesentlicher Bestandteil der 

Ausbildung zur Staatlich geprüften Betriebswirtin für 

Ernährungs- und Versorgungsmanagement und zum 

Staatlich geprüften Betriebswirt für Ernährungs- und Ver-

sorgungsmanagement. 2Es dient im Anschluss an den 

bestandenen ersten Prüfungsabschnitt der fachgerech-

ten Einarbeitung in die Berufspraxis und der Vertiefung 

der fachlichen Eignung nach § 30 BBiG. 3Die Praktikantin 

oder der Praktikant soll befähigt werden,

a) die theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertig-

keiten selbstverantwortlich in der Praxis anzuwenden 

und zu erweitern,

b) konstruktiv im Team zu arbeiten,

c) Arbeitsabläufe zu planen und zu organisieren,

d) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuleiten.

4Die Praktikantin oder der Praktikant ist dem Einsatzbe-

reich entsprechend unter Anleitung zunächst mit Teilauf-

gaben zu betrauen. 5Durch allmählich steigende Anforde-

rungen und Übertragung eines festen Aufgabenbereichs 

muss die Selbstständigkeit erreicht werden.

2. Praktikumsstellen

1Die Eignung als Praktikumsstelle ist nur dann gegeben, 

wenn die Anleitung der Praktikantin oder des Praktikanten 

durch eine Fachkraft gemäß Nr. 3 sichergestellt ist. 2Der 

Umfang der praktischen Ausbildung muss in Vollzeitform 

mindestens 32 Stunden, in der Teilzeitform mindestens 

17 Stunden wöchentlich umfassen.

3. Fachliche Betreuung an der Praktikumsstelle

1Die Anleitung und Betreuung der Praktikantinnen und 

Praktikanten ist von der Praktikumsstelle für die Dau-

er des Praktikantenverhältnisses einem entsprechend 

geeigneten Praxisanleiter (§ 16 Abs. 4 Satz 2) zu über-

tragen. 2Als Praxisanleiter kann eingesetzt werden, wer 

die Ausbildereignung nach den §§ 28 bis 30 BBiG oder 

einen einschlägigen Hochschulabschluss besitzt. 3Wäh-

rend des gesamten Berufspraktikums sind regelmäßig 

Anleitungsgespräche durchzuführen. 4Der Praxisanleiter 

erstellt in Absprache mit der Leitung der Praktikumsstelle 

zu den von der Fachakademie festgesetzten Terminen je 

eine Zwischen- und Abschlussbeurteilung über die Tätig-

keiten, die fachlichen Leistungen und das Verhalten der 

Praktikantin oder des Praktikanten.

4. Fachliche Betreuung durch die Fachakademie für  

Ernährungs- und Versorgungsmanagement

1Für die Organisation des Begleitunterrichts ist die Fach-

akademie zuständig. 2Die Praktikumsbetreuer (§ 16  

Abs. 4 Satz 4) erteilen regelmäßig Begleitunterricht an 

der Fachakademie zur Förderung, Vertiefung und Erwei-

terung der Fachkenntnisse im Umfang von insgesamt 60 

Unterrichtsstunden und erheben mindestens zwei prakti-

sche Leistungsnachweise.

5. Praktikantenvertrag

1Der Praktikantenvertrag soll Arbeitszeit – einschließlich 

Bereitschafts-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienst –, Ur-

laub, Vergütung und Kündigung regeln. 2Er soll ferner die 
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a) die Praktikantin oder den Praktikanten entsprechend 

den geltenden Regelungen auszubilden und sie oder 

ihn insbesondere durch eine hierfür bestellte Fach-

kraft anleiten und betreuen zu lassen,

b) die Praktikantin oder den Praktikanten zu dem von 

der Fachakademie festgesetzten Begleitunterricht 

freizustellen – diese Zeit wird nicht als Urlaub ange-

rechnet –,

c) dem von der Fachakademie bestellten Praktikums-

betreuer Zugang und Aufenthalt in der Einrichtung 

zum Zweck der vorgeschriebenen Betreuung und 

Beobachtung der Praktikantin oder des Praktikanten 

zu gestatten,

d) die Praktikantin oder den Praktikanten zu beurteilen.

 Anlage 2
 (zu § 3)

Berufspraktikum bei der Ausbildung 
zur Staatlich geprüften Betriebswirtin  

für Ernährungs- und Versorgungsmanagement  
und zum Staatlich geprüften Betriebswirt  

für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
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Wochenstunden

1. Jahr 2. Jahr

Praxis- und Methoden-

lehre mit Säuglings-

betreuung3

2 2

Summe 8,5 10,5

1 Davon je eine Stunde Musikerziehung, Kunsterziehung/Werken,  

Bewegungserziehung (Sporterziehung/Rhythmik)

2 �������������������������������������������
���	������������-

�������������������������������
���	��������������������������-

le, die sowohl inhaltlich – verschiedene Lehrplanangebote zur Aus-

wahl – als auch hinsichtlich der Zuordnung zum Seminarjahr für die 

Fachakademien frei wählbar sind. Die Wochenstundenanzahl pro 

Jahr bleibt davon unberührt.

3  �������������������������������������
���	��������

2Die Ausbildungsinhalte sollen lernfeldorientiert vermittelt 

werden. 3Zu Beginn des ersten Jahres des sozialpädago-

���������������������������������������
��������������-

tens einer Woche zur Einführung statt. 4Zu Beginn des 

zweiten Jahres des sozialpädagogischen Seminars soll 

ein Unterrichtsblock von mindestens einer Woche durch-

geführt werden. 5Im Übrigen obliegt die zeitliche Gliede-

rung des Unterrichts den Fachakademien. 6Für die Erset-

zung von Englisch durch eine andere Fremdsprache gilt 

§ 14 Abs. 3 Nr. 2 entsprechend.

5.2 Fachpraktischer Teil

1Die sozialpädagogische Praxis orientiert sich an dem 

als Anlage zum Lehrplan veröffentlichten Ausbildungs-

rahmenplan. 2Bei zweijähriger Dauer ist die sozialpä-

dagogische Praxis in mindestens zwei verschiedenen 

sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern abzuleisten. 3Bei 

einjähriger Dauer soll sie in zwei verschiedenen sozialpä-

dagogischen Tätigkeitsfeldern abgeleistet werden. 4Die 

Zeitabschnitte können unterschiedlich lang sein. 

6. Praktikumsstellen

Praktikumsstellen für die sozialpädagogische Praxis sind 

die in Anlage 1 Nr. 2 Satz 1 genannten Einrichtungen.

7. Fachliche Betreuung an der Praktikumsstelle

7.1 Praxisanleiter

1Die fachliche Anleitung und Betreuung der Praktikantin-

nen und Praktikanten obliegt einer vom Träger der sozi-

alpädagogischen Einrichtung benannten sozialpädagogi-

schen Fachkraft mit mehrjähriger Berufserfahrung gemäß 

Anlage 1 Nr. 3 Satz 1 und 2. 2Während des gesamten 

sozialpädagogischen Seminars sind regelmäßig Anlei-

tungsgespräche durchzuführen. 

7.2 Betreuende Lehrkraft

Für die fachliche Betreuung der Praktikantinnen und 

Praktikanten werden außerdem Lehrkräfte der Fachaka-

demie als Betreuer eingesetzt.

8. Leistungsnachweise, Bewertung

8.1 Leistungsnachweise

1Für den theoretischen Teil nach Nr. 5.1 gelten die §§ 17 

bis 22 entsprechend. 2Für die Zahl der Leistungsnachwei-

se werden Fächer mit 0,5 und 1,5 Wochenstunden wie 

einstündige Fächer behandelt.

8.2 Sozialpädagogische Praxis

1In der sozialpädagogischen Praxis fertigen die Prakti-

kantinnen und Praktikanten je Praktikumswoche einen 

Bericht. 2Im zweiten Jahr ist darüber hinaus ein prakti-

scher Leistungsnachweis zu erbringen; die §§ 20 und 21 

gelten entsprechend. 3Der Praxisanleiter, der mit der An-

leitung der Praktikantin oder des Praktikanten betraut ist, 

erstellt in Absprache mit der Leitung der Einrichtung zum 

Ende jedes Schulhalbjahres eine Beurteilung über die 

Tätigkeiten, die fachlichen Leistungen und das Verhalten 

der Praktikantin oder des Praktikanten während der sozi-

alpädagogischen Praxis. 4Endet die Probezeit am 15. De-

zember, ist die Beurteilung rechtzeitig vorher zu erstellen. 
5Die Beurteilungen sind der zuständigen Fachakademie 

zu übermitteln. 6Für die Notenbildung gilt § 22 Abs. 1 Satz 

2 und Abs. 3 entsprechend.

9. Zwischen- und Jahreszeugnisse, Entscheidung über 

das Vorrücken

9.1 Zwischenzeugnis

Ein Zwischenzeugnis wird nur im ersten Jahr des sozial-

pädagogischen Seminars ausgestellt.

9.2 Jahreszeugnis

1Nach dem ersten Jahr des zweijährigen sozialpädagogi-

schen Seminars wird ein Jahreszeugnis ausgestellt. 2In 

das zweite Jahr rückt vor, wer in der sozialpädagogischen 

Praxis mindestens die Note 4 und in den Fächern der 

Stundentafel (Nr. 5.1) höchstens einmal die Note 5, aber 

keinmal die Note 6 erhalten hat. 3Die §§ 27 und 28 Abs. 2, 

3 und 4 Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

10. Abschlussprüfung, erfolgreicher Abschluss des sozi-

alpädagogischen Seminars

1Das sozialpädagogische Seminar endet mit einer staatli-

chen Abschlussprüfung. 2Ihr haben sich alle Praktikantin-

nen und Praktikanten zu unterziehen. 3§ 55 Abs. 2 Satz 2 

der Berufsfachschulordnung (BFSO) und § 56 gelten ent-

sprechend.

10.1 Zeitpunkt und Prüfungsort
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1. Dauer

1Das sozialpädagogische Seminar dauert zwei Jahre. 
2Bewerberinnen und Bewerber mit einer abgeschlos-

senen Berufsausbildung in einem anderen staatlich an-

erkannten Ausbildungsberuf als nach § 6 Abs. 1 Satz 1  

Nr. 2 Buchst. a treten in das zweite Jahr des sozialpäd-

agogischen Seminars ein. 3Satz 2 gilt entsprechend für 

Bewerberinnen und Bewerber, deren bisheriger Bildungs-

���������������������������������������������������-

arbeit im sozialpädagogischen Seminar erwarten lassen. 
4Die Höchstausbildungsdauer beträgt drei Jahre, bei ver-

kürztem sozialpädagogischem Seminar zwei Jahre. 5§ 12 

Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

2. Ziele des sozialpädagogischen Seminars

1���� ��
��	������������ �������� ���� ���� �����������

Vorbildungsweg für die Erzieherausbildung. 2Es soll zur 

pädagogischen Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsfeldern 

befähigen, insbesondere bei der Betreuung, Bildung und 

Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter oder frü-

hen Schulalter.

3. Aufnahme in das sozialpädagogische Seminar

1Die Aufnahme in das sozialpädagogische Seminar setzt 

Folgendes voraus:

a) einen mittleren Schulabschluss,

b) die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, das nicht äl-

ter als drei Monate ist und ausweist, dass die Bewer-

berin oder der Bewerber für den Beruf der Erzieherin 

oder des Erziehers geeignet ist,

c) das Fehlen von Anhaltspunkten, die die Bewerberin 

oder den Bewerber als ungeeignet für den Beruf der 

Erzieherin oder des Erziehers erscheinen lassen,

d) bei Minderjährigen das Einverständnis der Erzie-

hungsberechtigten.

2Bewerberinnen und Bewerber mit einer anderen Mut-

tersprache als Deutsch müssen außerdem nachweisen, 

dass sie über hinreichende Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift verfügen, sodass eine erfolgreiche Teilnahme 

am Unterricht gewährleistet ist. 3Die Anmeldung erfolgt an 

der Fachakademie für Sozialpädagogik, an der die Aus-

bildung zur Erzieherin oder zum Erzieher erfolgen soll. 

4Die Fachakademie genehmigt die Praktikumsstellen und 

stellt den Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich die 

Aufnahme in die Fachakademie für den Fall des erfolg-

reichen Abschlusses des sozialpädagogischen Seminars 

und des Vorliegens der übrigen allgemeinen Aufnahme-

voraussetzungen gemäß § 6 in Aussicht.

4. Probezeit

1§ 9 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass bei Prakti-

kantinnen und Praktikanten, die unmittelbar in das zweite 

Jahr des sozialpädagogischen Seminars eintreten, die 

Probezeit am 15. Dezember endet. 2Über § 9 Abs. 2 hi-

naus ist die Probezeit auch dann nicht bestanden, wenn 

in der sozialpädagogischen Praxis die Leistungen nicht 

mindestens mit der Note 4 bewertet wurden.

5. Inhalte des sozialpädagogischen Seminars

Das sozialpädagogische Seminar gliedert sich in einen 

überwiegend theoretischen Teil – Unterricht an der Fach-

akademie – und einen fachpraktischen Teil – Tätigkeit in 

der sozialpädagogischen Einrichtung (sozialpädagogi-

sche Praxis).

5.1 Theoretischer Teil

1Dem Unterricht sind die vom Staatsministerium erlasse-

nen Lehrpläne sowie folgende Stundentafel zugrunde zu 

legen:

������������
Wochenstunden

1. Jahr 2. Jahr

Pädagogik und  

Psychologie

2 3

Deutsch und  

Kommunikation

1 1

Englisch – 1

Recht und Verwaltung 0,5 0,5

Musische Gestaltung 

und Bewegungs- 

erziehung1, 2

2 2

Naturwissenschaft und 

Gesundheit

0,5 0,5

Religionspädagogik und 

ethische Erziehung

0,5 0,5

 Anlage 3
 (zu § 6)

Sozialpädagogisches Seminar
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������������
Wochenstunden

1. Jahr 2. Jahr

Praxis- und Methoden-

lehre mit Säuglings-

betreuung3

2 2

Summe 8,5 10,5

1 Davon je eine Stunde Musikerziehung, Kunsterziehung/Werken,  

Bewegungserziehung (Sporterziehung/Rhythmik)

2 �������������������������������������������
���	������������-

�������������������������������
���	��������������������������-

le, die sowohl inhaltlich – verschiedene Lehrplanangebote zur Aus-

wahl – als auch hinsichtlich der Zuordnung zum Seminarjahr für die 

Fachakademien frei wählbar sind. Die Wochenstundenanzahl pro 

Jahr bleibt davon unberührt.

3  �������������������������������������
���	��������

2Die Ausbildungsinhalte sollen lernfeldorientiert vermittelt 

werden. 3Zu Beginn des ersten Jahres des sozialpädago-

���������������������������������������
��������������-

tens einer Woche zur Einführung statt. 4Zu Beginn des 

zweiten Jahres des sozialpädagogischen Seminars soll 

ein Unterrichtsblock von mindestens einer Woche durch-

geführt werden. 5Im Übrigen obliegt die zeitliche Gliede-

rung des Unterrichts den Fachakademien. 6Für die Erset-

zung von Englisch durch eine andere Fremdsprache gilt 

§ 14 Abs. 3 Nr. 2 entsprechend.

5.2 Fachpraktischer Teil

1Die sozialpädagogische Praxis orientiert sich an dem 

als Anlage zum Lehrplan veröffentlichten Ausbildungs-

rahmenplan. 2Bei zweijähriger Dauer ist die sozialpä-

dagogische Praxis in mindestens zwei verschiedenen 

sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern abzuleisten. 3Bei 

einjähriger Dauer soll sie in zwei verschiedenen sozialpä-

dagogischen Tätigkeitsfeldern abgeleistet werden. 4Die 

Zeitabschnitte können unterschiedlich lang sein. 

6. Praktikumsstellen

Praktikumsstellen für die sozialpädagogische Praxis sind 

die in Anlage 1 Nr. 2 Satz 1 genannten Einrichtungen.

7. Fachliche Betreuung an der Praktikumsstelle

7.1 Praxisanleiter

1Die fachliche Anleitung und Betreuung der Praktikantin-

nen und Praktikanten obliegt einer vom Träger der sozi-

alpädagogischen Einrichtung benannten sozialpädagogi-

schen Fachkraft mit mehrjähriger Berufserfahrung gemäß 

Anlage 1 Nr. 3 Satz 1 und 2. 2Während des gesamten 

sozialpädagogischen Seminars sind regelmäßig Anlei-

tungsgespräche durchzuführen. 

7.2 Betreuende Lehrkraft

Für die fachliche Betreuung der Praktikantinnen und 

Praktikanten werden außerdem Lehrkräfte der Fachaka-

demie als Betreuer eingesetzt.

8. Leistungsnachweise, Bewertung

8.1 Leistungsnachweise

1Für den theoretischen Teil nach Nr. 5.1 gelten die §§ 17 

bis 22 entsprechend. 2Für die Zahl der Leistungsnachwei-

se werden Fächer mit 0,5 und 1,5 Wochenstunden wie 

einstündige Fächer behandelt.

8.2 Sozialpädagogische Praxis

1In der sozialpädagogischen Praxis fertigen die Prakti-

kantinnen und Praktikanten je Praktikumswoche einen 

Bericht. 2Im zweiten Jahr ist darüber hinaus ein prakti-

scher Leistungsnachweis zu erbringen; die §§ 20 und 21 

gelten entsprechend. 3Der Praxisanleiter, der mit der An-

leitung der Praktikantin oder des Praktikanten betraut ist, 

erstellt in Absprache mit der Leitung der Einrichtung zum 

Ende jedes Schulhalbjahres eine Beurteilung über die 

Tätigkeiten, die fachlichen Leistungen und das Verhalten 

der Praktikantin oder des Praktikanten während der sozi-

alpädagogischen Praxis. 4Endet die Probezeit am 15. De-

zember, ist die Beurteilung rechtzeitig vorher zu erstellen. 
5Die Beurteilungen sind der zuständigen Fachakademie 

zu übermitteln. 6Für die Notenbildung gilt § 22 Abs. 1 Satz 

2 und Abs. 3 entsprechend.

9. Zwischen- und Jahreszeugnisse, Entscheidung über 

das Vorrücken

9.1 Zwischenzeugnis

Ein Zwischenzeugnis wird nur im ersten Jahr des sozial-

pädagogischen Seminars ausgestellt.

9.2 Jahreszeugnis

1Nach dem ersten Jahr des zweijährigen sozialpädagogi-

schen Seminars wird ein Jahreszeugnis ausgestellt. 2In 

das zweite Jahr rückt vor, wer in der sozialpädagogischen 

Praxis mindestens die Note 4 und in den Fächern der 

Stundentafel (Nr. 5.1) höchstens einmal die Note 5, aber 

keinmal die Note 6 erhalten hat. 3Die §§ 27 und 28 Abs. 2, 

3 und 4 Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

10. Abschlussprüfung, erfolgreicher Abschluss des sozi-

alpädagogischen Seminars

1Das sozialpädagogische Seminar endet mit einer staatli-

chen Abschlussprüfung. 2Ihr haben sich alle Praktikantin-

nen und Praktikanten zu unterziehen. 3§ 55 Abs. 2 Satz 2 

der Berufsfachschulordnung (BFSO) und § 56 gelten ent-

sprechend.

10.1 Zeitpunkt und Prüfungsort
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1. Dauer

1Das sozialpädagogische Seminar dauert zwei Jahre. 
2Bewerberinnen und Bewerber mit einer abgeschlos-

senen Berufsausbildung in einem anderen staatlich an-

erkannten Ausbildungsberuf als nach § 6 Abs. 1 Satz 1  

Nr. 2 Buchst. a treten in das zweite Jahr des sozialpäd-

agogischen Seminars ein. 3Satz 2 gilt entsprechend für 

Bewerberinnen und Bewerber, deren bisheriger Bildungs-
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arbeit im sozialpädagogischen Seminar erwarten lassen. 
4Die Höchstausbildungsdauer beträgt drei Jahre, bei ver-

kürztem sozialpädagogischem Seminar zwei Jahre. 5§ 12 

Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

2. Ziele des sozialpädagogischen Seminars
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Vorbildungsweg für die Erzieherausbildung. 2Es soll zur 

pädagogischen Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsfeldern 

befähigen, insbesondere bei der Betreuung, Bildung und 

Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter oder frü-

hen Schulalter.

3. Aufnahme in das sozialpädagogische Seminar

1Die Aufnahme in das sozialpädagogische Seminar setzt 

Folgendes voraus:

a) einen mittleren Schulabschluss,

b) die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, das nicht äl-

ter als drei Monate ist und ausweist, dass die Bewer-

berin oder der Bewerber für den Beruf der Erzieherin 

oder des Erziehers geeignet ist,

c) das Fehlen von Anhaltspunkten, die die Bewerberin 

oder den Bewerber als ungeeignet für den Beruf der 

Erzieherin oder des Erziehers erscheinen lassen,

d) bei Minderjährigen das Einverständnis der Erzie-

hungsberechtigten.

2Bewerberinnen und Bewerber mit einer anderen Mut-

tersprache als Deutsch müssen außerdem nachweisen, 

dass sie über hinreichende Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift verfügen, sodass eine erfolgreiche Teilnahme 

am Unterricht gewährleistet ist. 3Die Anmeldung erfolgt an 

der Fachakademie für Sozialpädagogik, an der die Aus-

bildung zur Erzieherin oder zum Erzieher erfolgen soll. 

4Die Fachakademie genehmigt die Praktikumsstellen und 

stellt den Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich die 

Aufnahme in die Fachakademie für den Fall des erfolg-

reichen Abschlusses des sozialpädagogischen Seminars 

und des Vorliegens der übrigen allgemeinen Aufnahme-

voraussetzungen gemäß § 6 in Aussicht.

4. Probezeit

1§ 9 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass bei Prakti-

kantinnen und Praktikanten, die unmittelbar in das zweite 

Jahr des sozialpädagogischen Seminars eintreten, die 

Probezeit am 15. Dezember endet. 2Über § 9 Abs. 2 hi-

naus ist die Probezeit auch dann nicht bestanden, wenn 

in der sozialpädagogischen Praxis die Leistungen nicht 

mindestens mit der Note 4 bewertet wurden.

5. Inhalte des sozialpädagogischen Seminars

Das sozialpädagogische Seminar gliedert sich in einen 

überwiegend theoretischen Teil – Unterricht an der Fach-

akademie – und einen fachpraktischen Teil – Tätigkeit in 

der sozialpädagogischen Einrichtung (sozialpädagogi-

sche Praxis).

5.1 Theoretischer Teil

1Dem Unterricht sind die vom Staatsministerium erlasse-

nen Lehrpläne sowie folgende Stundentafel zugrunde zu 

legen:

������������
Wochenstunden

1. Jahr 2. Jahr

Pädagogik und  

Psychologie

2 3

Deutsch und  

Kommunikation

1 1

Englisch – 1

Recht und Verwaltung 0,5 0,5

Musische Gestaltung 

und Bewegungs- 

erziehung1, 2

2 2

Naturwissenschaft und 

Gesundheit

0,5 0,5

Religionspädagogik und 

ethische Erziehung

0,5 0,5

 Anlage 3
 (zu § 6)

Sozialpädagogisches Seminar
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Jahres des sozialpädagogischen Seminars an der öffent-

lichen oder staatlich anerkannten Fachakademie statt.  
2§ 36 gilt entsprechend.

10.2 Prüfungsausschuss

1Mitglieder des Prüfungsausschusses sind alle Lehrkräf-

te, die im zweiten Studienjahr Unterricht in den Fächern 

der Stundentafel (Nr. 5.1) erteilt haben, und ein Praxis-

anleiter einer sozialpädagogischen Einrichtung, an der 

die sozialpädagogische Praxis abgeleistet wurde. 2In den 

Prüfungsausschuss kann eine Lehrkraft der Berufsfach-

������������������������������	������3Im Übrigen gel-

ten die § 30 Abs. 3 sowie § 31 entsprechend. 4Für die 

praktische Prüfung kann das vorsitzende Mitglied auch 

andere Praxisanleiter als Prüferin oder Prüfer in den Un-

terausschuss berufen; das vorsitzende Mitglied muss Mit-

glied des Prüfungsausschusses sein.

10.3 Inhalt und Verfahren der Prüfung

1Die Prüfung umfasst einen schriftlichen, einen prakti-

schen und gegebenenfalls einen mündlichen Teil. 2Die 

schriftliche Prüfung erstreckt sich auf den gesamten Un-

terrichtsstoff der Fächer

a) Deutsch und Kommunikation: Bearbeitungszeit 90 

Minuten,

b) Pädagogik und Psychologie: Bearbeitungszeit 90 Mi-

nuten.

3Die praktische Prüfung ist abzulegen in der sozialpäda-

gogischen Praxis: Bearbeitungszeit 60 Minuten. 4Voraus-

setzung für die Abnahme der praktischen Prüfung ist die 

Vorlage eines in häuslicher Arbeit erstellten schriftlichen 

Organisationsplans. 5Die praktische Prüfung beinhaltet 

die Materialvorbereitung und eine 30 bis 40 Minuten dau-

ernde praktischen Aufgabe. 6Im Fach Deutsch und Kom-

���������������������������������������������������

���� ��������������� ���� ����� ���� ������ ���������� �����

Maßgabe der Bestimmungen des Staatsministeriums 

statt. 7Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf den ge-

samten Unterrichtsstoff des Fachs. 8Die Prüfungszeit soll 

�������������������������������������������������9Über 

Verlauf, wesentlichen Inhalt und Ergebnis der mündlichen 

Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. 10§ 59 Abs. 2 

bis 8 BFSO gilt entsprechend. 11Im Fach Deutsch und 

������������������������������������������������� �

Abs. 2 bis 4 BFSO nicht statt.

10.4 Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 64 BFSO gilt entsprechend.

10.5 Festsetzung des Prüfungsergebnisses

§ 65 BFSO gilt entsprechend.

10.6 Abschlusszeugnis

1Mit dem Abschlusszeugnis wird die Berufsbezeichnung 

���������� ��������� ��������������� ���� ���������� ��-

�������� ������������� ����������� 2Im Übrigen gilt § 66 

BFSO entsprechend.

10.7 Verhinderung an der Teilnahme

§ 68 BFSO gilt entsprechend.

10.8 Unterschleif

§ 70 BFSO gilt entsprechend.

10.9 Besondere Regelungen für staatlich genehmigte  

 Fachakademien 

1Praktikantinnen und Praktikanten, die das sozialpädago-

gische Seminar einer staatlich genehmigten Fachakade-

mie für Sozialpädagogik besuchen, legen die Abschluss-

prüfung als andere Bewerberinnen und Bewerber an 

einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachakade-

mie für Sozialpädagogik ab. 2§ 63 Abs. 2 Satz 2, Nrn. 10.1 

bis 10.4 sowie die §§ 64, 66 bis 68, 70, 72 Abs. 2 Satz 2 

bis 4, §§ 73, 74 Abs. 1 BFSO gelten entsprechend.

10.10 Einjähriges sozialpädagogisches Seminar

1Für Praktikantinnen und Praktikanten, die unmittelbar in 

das zweite Jahr des sozialpädagogischen Seminars ein-

treten, gelten die Nrn. 10.1 bis 10.9 entsprechend. 

11. Praktikantenvertrag

1Für das Praktikantenverhältnis gilt § 26 BBiG. 2Im Übri-

gen gilt Anlage 1 Nr. 5 entsprechend.
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Jahres des sozialpädagogischen Seminars an der öffent-

lichen oder staatlich anerkannten Fachakademie statt.  
2§ 36 gilt entsprechend.

10.2 Prüfungsausschuss

1Mitglieder des Prüfungsausschusses sind alle Lehrkräf-

te, die im zweiten Studienjahr Unterricht in den Fächern 

der Stundentafel (Nr. 5.1) erteilt haben, und ein Praxis-

anleiter einer sozialpädagogischen Einrichtung, an der 

die sozialpädagogische Praxis abgeleistet wurde. 2In den 

Prüfungsausschuss kann eine Lehrkraft der Berufsfach-

������������������������������	������3Im Übrigen gel-

ten die § 30 Abs. 3 sowie § 31 entsprechend. 4Für die 

praktische Prüfung kann das vorsitzende Mitglied auch 

andere Praxisanleiter als Prüferin oder Prüfer in den Un-

terausschuss berufen; das vorsitzende Mitglied muss Mit-

glied des Prüfungsausschusses sein.

10.3 Inhalt und Verfahren der Prüfung

1Die Prüfung umfasst einen schriftlichen, einen prakti-

schen und gegebenenfalls einen mündlichen Teil. 2Die 

schriftliche Prüfung erstreckt sich auf den gesamten Un-

terrichtsstoff der Fächer

a) Deutsch und Kommunikation: Bearbeitungszeit 90 

Minuten,

b) Pädagogik und Psychologie: Bearbeitungszeit 90 Mi-

nuten.

3Die praktische Prüfung ist abzulegen in der sozialpäda-

gogischen Praxis: Bearbeitungszeit 60 Minuten. 4Voraus-

setzung für die Abnahme der praktischen Prüfung ist die 

Vorlage eines in häuslicher Arbeit erstellten schriftlichen 

Organisationsplans. 5Die praktische Prüfung beinhaltet 

die Materialvorbereitung und eine 30 bis 40 Minuten dau-

ernde praktischen Aufgabe. 6Im Fach Deutsch und Kom-

���������������������������������������������������

���� ��������������� ���� ����� ���� ������ ���������� �����

Maßgabe der Bestimmungen des Staatsministeriums 

statt. 7Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf den ge-

samten Unterrichtsstoff des Fachs. 8Die Prüfungszeit soll 

�������������������������������������������������9Über 

Verlauf, wesentlichen Inhalt und Ergebnis der mündlichen 

Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. 10§ 59 Abs. 2 

bis 8 BFSO gilt entsprechend. 11Im Fach Deutsch und 

������������������������������������������������� �

Abs. 2 bis 4 BFSO nicht statt.

10.4 Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 64 BFSO gilt entsprechend.

10.5 Festsetzung des Prüfungsergebnisses

§ 65 BFSO gilt entsprechend.

10.6 Abschlusszeugnis

1Mit dem Abschlusszeugnis wird die Berufsbezeichnung 

���������� ��������� ��������������� ���� ���������� ��-

�������� ������������� ����������� 2Im Übrigen gilt § 66 

BFSO entsprechend.

10.7 Verhinderung an der Teilnahme

§ 68 BFSO gilt entsprechend.

10.8 Unterschleif

§ 70 BFSO gilt entsprechend.

10.9 Besondere Regelungen für staatlich genehmigte  

 Fachakademien 

1Praktikantinnen und Praktikanten, die das sozialpädago-

gische Seminar einer staatlich genehmigten Fachakade-

mie für Sozialpädagogik besuchen, legen die Abschluss-

prüfung als andere Bewerberinnen und Bewerber an 

einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachakade-

mie für Sozialpädagogik ab. 2§ 63 Abs. 2 Satz 2, Nrn. 10.1 

bis 10.4 sowie die §§ 64, 66 bis 68, 70, 72 Abs. 2 Satz 2 

bis 4, §§ 73, 74 Abs. 1 BFSO gelten entsprechend.

10.10 Einjähriges sozialpädagogisches Seminar

1Für Praktikantinnen und Praktikanten, die unmittelbar in 

das zweite Jahr des sozialpädagogischen Seminars ein-

treten, gelten die Nrn. 10.1 bis 10.9 entsprechend. 

11. Praktikantenvertrag

1Für das Praktikantenverhältnis gilt § 26 BBiG. 2Im Übri-

gen gilt Anlage 1 Nr. 5 entsprechend.
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für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
80327 München, mit einem Anschreiben, aus dem 
auch die vertieft studierte berufliche Fachrichtung 
hervorgeht, zur Anerkennung zu senden.

– Der Nachweis des 48-wöchigen Berufspraktikums 
ist grundsätzlich mit der Anmeldung zum Vorberei-
tungsdienst zu erbringen. In Ausnahmefällen kann 
eine Nachmeldung bis spätestens 1. Juli (Beginn des 
Vorbereitungsdienstes September) bzw. 1. Dezember 
(Beginn des Vorbereitungsdienstes Februar des fol-
genden Jahres) erfolgen. 

– Es wird empfohlen, einen Teil des Praktikums 
 bereits vor Aufnahme des Studiums zu absolvieren.

– Mit den Zielen des Berufspraktikums nicht ver-
einbar sind Tätigkeiten, die sich ausschließlich auf 
Arbeiten, wie z. B. Kassieren und Lieferfahrten, 
 beziehen.

3. Dauer des Praktikums

Für die Dauer des Praktikums gelten folgende Bestim-
mungen:

– Das einjährige Berufspraktikum umfasst nach 
 Abzug einer Zeit von vier Wochen für Erholungs-
urlaub insgesamt 48 Wochen. Davon sind im Falle 
des Studiums einer zweiten beruflichen Fachrich-
tung in dieser Fachrichtung mindestens zwölf Prak-
tikumswochen zu absolvieren.

– Das Praktikum kann in Teilabschnitten abgeleis-
tet werden. Die Mindestdauer eines Praktikums-
abschnitts beträgt vier Wochen. Nur in Ausnah-
mefällen kann hiervon auf vorherigen Antrag hin 
abgewichen werden. 

– Das Praktikum ist grundsätzlich in Vollzeit 
 (Wochenarbeitszeit entsprechend Tarifvertrag) 
 abzuleisten.

– Ausfallzeiten durch Krankheit oder andere Gründe 
sind nachzuholen.

4. Anrechnung von Ausbildungszeiten und Zeiten der 
beruflichen Tätigkeit

– Das Praktikum kann durch eine einschlägige, ab-
geschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbil-
dung ersetzt werden. Einschlägig ist eine Berufsaus-
bildung, wenn der Ausbildungsberuf dem Berufsfeld 
angehört, das der beruflichen Fachrichtung des bzw. 
der Studierenden entspricht. 

– Nicht einschlägige Berufsausbildungen können mit 
bis zu 24 Wochen auf das Berufspraktikum ange-
rechnet werden. 

– Die Ausbildungszeit eines einschlägigen prakti-
schen Studiensemesters einer Fachhochschule kann 
mit bis zu 24 Wochen angerechnet werden.

– Einschlägige Praktika im Ausland können mit bis 
zu 20 Wochen auf das Berufspraktikum angerechnet 
werden. 

– Einschlägige Tätigkeiten können

 im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung in der 
11. Jahrgangsstufe der Fachoberschule mit bis zu 

2038.3.5-K

Richtlinien für das  
verpflichtende Berufspraktikum  

im Rahmen der Ausbildung für das  
Lehramt an beruflichen Schulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 25. April 2017, Az. VI.2-BS9025-7a.30 256 

Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 5 des Bayerischen Lehrerbildungs-
gesetzes (BayLBG) entspricht eine im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes abgelegte Diplom- oder Masterprüfung 
für Berufs- oder Wirtschaftspädagogen der Ersten Lehr-
amtsprüfung, wenn sie den Anforderungen des Lehramts 
genügt und daneben ein mindestens einjähriges einschlä-
giges berufliches Praktikum oder eine abgeschlossene ein-
schlägige Berufsausbildung nachgewiesen wird.

1In diesem Zusammenhang erlässt das Bayerische Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst folgende Richtlinien für das zwölfmonatige Berufs-
praktikum, das für alle Absolventen einer Diplom- oder 
Masterprüfung für Berufs- oder Wirtschaftspädagogen im 
Sinne des Art. 6 BayLBG Voraussetzung für die Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst (Referendariat) für das Lehramt 
an beruflichen Schulen ist. 2Eine darüber hinausgehende 
Bestätigung über die Notwendigkeit des Berufspraktikums 
zur Vorlage für Praktikumsbetriebe ist nicht vorgesehen.

1. Aufgaben und Inhalte des Berufspraktikums

Das Berufspraktikum soll außerhalb der Schule Fol-
gendes vermitteln:

– Einblick in Strukturen, Funktionen, Arbeitsweisen 
und fachtheoretische Grundlagen der Berufsfelder 
und Berufe der jeweiligen Fachrichtungen

– Fähigkeiten in den Grundtechniken der jeweiligen 
Fachrichtung

– Einsicht in die Arbeitswelt der Auszubildenden und 
in Fragen innerbetrieblicher Kommunikation und 
Kooperation

– Verständnis für didaktisch-methodische Überlegun-
gen der Berufsausbildung

2. Allgemeine Bestimmungen

– Die Praktika sind grundsätzlich in solchen aner-
kannten Betrieben der Wirtschaft oder Einrichtun-
gen zu absolvieren, in denen eine Berufsausbildung 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. eine 
bundes- oder landesrechtlich geregelte Berufs-
ausbildung möglich wäre und die dem jeweiligen 
 Berufsfeld zugeordnet sind.

– Die Praktika sind von den Praktikumsstellen mit 
Angaben des genauen Zeitumfangs, der Wochen-
arbeitszeit und der Art der Tätigkeiten zu beschei-
nigen.

– Evtl. Zeugnisse über Berufsausbildungen sowie 
die Bescheinigungen der Praktika sind in Form 
von beglaubigten Kopien an das Staatsministerium 

II. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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18 Wochen, sofern sie in einem Betrieb bzw. einer 
sozialen Einrichtung erbracht wurden,

 im Rahmen einer Masterarbeit, für die in einem 
Betrieb oder einer Einrichtung die Anwesenheit 
erforderlich ist, mit bis zu vier Wochen

 im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres mit 
bis zu 42 Wochen

angerechnet werden.

5. Ausbildungsinhalte
1Die Praktikumsstellen sind aus den nachfolgend auf-
geführten Übersichten auszuwählen. 2Es wird emp-
fohlen, die Praktika in mehreren Tätigkeitsbereichen 
zu absolvieren.

5.1 Agrarwirtschaft

Hinweis: 1Sinnvoll ist es, einen Teil des landwirt-
schaftlichen Praktikums während einer Vegetations-
periode zu absolvieren. 2Eine Schwerpunktbildung 
sollte erkennbar sein.

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Mitarbeit in der Tier-
haltung sowie bei der 
Produktion pflanzlicher 
Erzeugnisse des Acker-
baus und Grünlands

Landwirtschaftliche 
Betriebe;  

Teilnahme an einem 
Tierhaltungslehrgang, 
einem Landmaschinen-
lehrgang und an 
 pflanzenbaulichen 
Schulungstagen

Lehranstalt;  
Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten

Mitarbeit im Garten- 
und Landschaftsbau, 
Gemüsebau, in einer 
Baumschule

Betrieb

Teilnahme am 
 Lehrgang „Technik im 
Gartenbau“

Lehranstalt

Mitarbeit in der Pflan-
zenpflege und beim 
Gestalten und Verkauf 
floristischer Werkstücke

Blumenfachgeschäft

Mitarbeit in weiteren 
Berufen des Berufs-
felds Agrarwirtschaft, 
wie z. B. Pferdewirt, 
Tierwirt, Tierpfleger, 
Winzer, Fischwirt, Fach-
kraft für Agrarservice, 
Forstwirt, Molkereifach-
mann, Milchwirtschaft-
licher Laborant

Landwirtschaft,  
Gartenbau

Mitarbeit in weiteren 
Fachrichtungen des 
Gartenbaus, wie z. B. 
Stauden- und Friedhofs-
gärtnerei, Obstbau

Gartenbau:  
Betrieb

5.2 Bautechnik

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Mitarbeit bei der Erstel-
lung eines Rohbaus für 
ein Wohn-, Büro- oder 
Geschäftshaus

Bauunternehmen: 
Hochbau, Baustelle

Mitwirken bei Ein-
mess-, Erd-, Schal-, 
 Beton-, Abdichtungs- 
und Mauerwerks-
arbeiten

Bauunternehmen:  
Baustelle

Mitarbeit bei Herstel-
lung und Montage eines 
Dachtragwerks

Zimmerei:  
Werkstatt, Baustelle

Mitarbeit beim Bearbei-
ten und Verlegen von 
Fliesen, Natur- oder 
Kunststein als Boden- 
und Wandbelag

Fliesenleger-, 
 Steinmetzbetrieb:  
Werkstatt, Baustelle

Mitarbeit bei der hand-
werklichen Herstellung 
von Möbeln, Fenstern 
und Türen und Mitwir-
ken bei Montagearbei-
ten im Innenausbau

Schreinerei;  
Baustelle

Mitarbeit bei der Unter-
grundvorbereitung für 
Beschichtungen und 
beim Aufbringen von 
Anstrichstoffen durch 
verschiedene Techni-
ken, wie z. B. Spachteln, 
Streichen, Rollen und 
Spritzen;  
Mitwirken bei Lackier-, 
Strukturierungs- und 
Klebearbeiten

Malereibetrieb:  
Betrieb und Baustelle

Mitarbeit bei der 
Planung und Erstel-
lung von Werk- oder 
Bewehrungsplänen für 
ein Wohn-, Büro- oder 
Geschäftshaus und 
bei Vermessungs- und 
 Aufmaßarbeiten

Architektur-,  
Ingenieurbüro;  
Baustelle

Mitarbeit bei Einmes-
sung und Herstel-
lung von Gründun-
gen, Spundwänden, 
 Brücken, Kanalisation, 
 Klär anlagen

Tiefbauunternehmen; 
Baustelle
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Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Mitarbeit bei Planung, 
Erstellung, Funktions- 
und Sicherheitsprüfung, 
Wartung und Repara-
tur von elektrischen 
bzw. elektronischen 
Transformatoren (auch 
Sonderbauformen), 
 Sonder- und Gleich-
strommotoren, elek-
trischen Drehfeld-
maschinen, Bauteilen 
der Digitaltechnik und 
Antriebsanlagen

Elektromaschinenbau-
betrieb,  
elektromechanischer 
Betrieb

Mitarbeit bei Planung, 
Erstellung, Funktions- 
und Sicherheitsprüfung, 
Wartung und Reparatur 
von Bauteilen der Pro-
zesstechnik von Geräten 
zum Erfassen, Übertra-
gen und Verarbeiten von 
Daten in automatischen 
Fertigungssystemen, 
(Automatisierungs-
technik) von Bauteilen 
zum Messen von nicht 
elektrischen Größen, 
von Bauteilen der Mik-
rocomputertechnik

Industrie/ 
Industrie elektronik:  
Produktions- und 
 Gerätetechnik

5.4 Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Zubereitung von 
Speisen, Erstellen von 
Speiseplänen, Mitwir-
ken beim Einkauf und 
der Auswahl geeigneter 
Rohstoffe

Gastronomischer 
Betrieb, Großhaushalt: 
Küche

Mitarbeit bei allen 
 wesentlichen Arbeiten 
in Service und Empfang

Gastronomischer 
 Betrieb: Restaurant, 
Etage

Selbständiges Erledigen 
der Arbeiten in Wäsche- 
und Hauspflege

Hotel: Wäscherei, Etage

Herstellung von Fleisch- 
und Wurstwaren, 
Salaten und sonstigen 
Fleischereiprodukten, 
Beurteilen und Aus-
wählen unter Anlei-
tung  unterschiedlicher 
Fleischteile und Quali-
täten für die verschiede-
nen Möglichkeiten der 
Weiterverarbeitung in 
Produktion und Verkauf

Fleischerei, Wurstküche

Arbeit im Verkauf Metzgerei, Fleischerei, 
Bäckerei, Konditorei

5.3 Elektro- und Informationstechnik

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Mitarbeit bei der 
Planung, Erstellung, 
Funktions- und Sicher-
heitsprüfung von 
elektrischen Anlagen 
zur Energieversorgung 
in Ein- und Mehr-
familienhäusern, 
Beleuchtungsanlagen, 
Blitzschutzanlagen, 
 Gebäudeleitanlagen 
und Erstellung von klei-
nen Computernetzen

Elektroinstallations-
betrieb

Mitarbeit bei Wartung,  
Funktions- und Sicher-
heitsprüfungen, bei 
Reparaturen von 
Verstärkeranlagen bzw. 
Telekommunikations-
anlagen, Signalauf-
zeichnungsanlagen 
bzw. -geräten, Anlagen 
mit digitaler Steue-
rungstechnik, Mikro-
computeranlagen

Rundfunk- und 
 fernsehtechnischer 
Betrieb

Mitarbeit bei Erstel-
lung, Funktions- und 
Sicherheitsprüfung, 
Wartung und Repara-
tur von  elektrischen 
Industrieanlagen, 
Gleichstrom- und 
Drehstrommaschinen-
antrieben, Bauteilen der 
Steuerungs- und Rege-
lungstechnik, leistungs- 
elektronischen Geräten, 
Geräten zur Gleichrich-
tung und Spannungs-
stabilisierung

Industrie:  
Anlagen- und 
 Betriebstechnik

Mitarbeit bei Erstel-
lung, Funktions- und 
Sicherheitsprüfung, 
Wartung und Repara-
tur von Geräten zum 
Erfassen, Übertragen 
und Verarbeiten von 
Daten, von Endgeräten 
der  TK-Technik, von 
Bau teilen zur Erzeu-
gung von periodischen 
Signalen, Bauteilen der 
Mikrocomputertechnik

Industrie:  
Informations- und 
Funktechnik
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Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Herstellung von Bäcke-
rei- und Konditorei pro-
dukten; 
Einkauf und Beurtei-
lung unter Anleitung 
der Qualität der Roh-
stoffe

Bäckerei, Konditorei: 
Backstube

Mitarbeit bei der indus-
triellen Herstellung von 
Lebensmitteln

Lebensmittelindustrie

Mitarbeit in allen 
 wesentlichen Abteilun-
gen von

Verbraucherzentralen, 
Haushalts- und Ener-
gieberatungsstellen 
sowie Einrichtungen 
der Lebensmittelüber-
wachung

ausschließlich in Verbindung mit dem Unter-
richtsfach Chemie kann das Praktikum bis zu 
16 Wochen im Berufsfeld Chemie absolviert 
 werden.

5.5 Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Einblick und Mitarbeit 
bei Planung, Durchfüh-
rung, Dokumentation 
und  Evaluation von 
Pflege

a)  Stationäre und 
teilstationäre Ein-
richtungen der 
Gesundheits- und 
Krankenpflege 

     –  Krankenhäuser: 
Innere Medizin, 
Chirurgie, In-
tensivmedizin, 
Notaufnahme, 
Augenheilkunde, 
Akutgeriatrie, 
 Onkologie, Urolo-
gie, Gynäkologie 
und Geburtshilfe, 
HNO, Dermato-
logie, Neurologie, 
Orthopädie, Pallia-
tivmedizin, Psychi-
atrie, Psychothera-
pie, Psychosomatik, 
OP-Bereich 

     –  Vorsorge- und 
Rehabilitations-
einrichtungen, 
z. B. geriatrische 
Rehabilitation 

     –  Fachkliniken für 
Suchterkrankun-
gen

Pflegerische Versorgung 
(Kranken-, Kinderkran-
ken-, Altenpflege) in der 
stationären, teilstatio-
nären und ambulanten 
Grund- und Behand-
lungspflege

Übernahme abgegrenz-
ter Aufgaben in der pfle-
gerischen Versorgung 
(Grundpflege, Aufnah-
megespräche etc.)

Teilnahme an Dienst- 
und Teambesprechun-
gen (Einblick in die 
Arbeitsorganisation; 
Kenntnis der Rechts-
grundlagen zu Doku-
mentation, Arbeitssi-
cherheit, Hygiene etc.; 
Einblick in die Orga-
nisation stationärer, 
teilstationärer und am-
bulanter Einrichtungen 
im Gesundheitswesen; 
Einblick in die Träger-
struktur und Finanzie-
rung; Berufsverbände)

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Einblick und Mithilfe 
bei der pflegerischen 
und medizinische Akut-
versorgung von Notfall-
patienten

oder
b)  Stationäre und 

teilstationäre Ein-
richtungen der 
 Gesundheits- und 
Kinderkranken-
pflege, z. B. Klinik 
für  Neugeborene, 
Kinder- und Jugend-
chirurgie, Kinder- 
und Jugend- 
psychiatrie, Kinder-
notfallambulanz

oder 
c)  Einrichtungen der  

Altenpflege: Alten-
wohnheime, Alten-
pflegeheime, 
betreu tes Wohnen, 
ambulante Dienste, 
Sozialstationen 

oder 
d)  Betreuungseinrich-

tungen für Menschen 
mit Behinderung, 
z. B. Wohnheime 
für Menschen mit 
 Behinderung

oder 
e)  geriatrische Rehabili-

tationseinrichtungen

oder
f)   Ambulante Einrich-

tungen: Arztpraxen, 
Zahnarztpraxen, 
Physiotherapie, 
Logopädie, Podolo-
gie, Ergotherapie, 
Diätassistenz 

oder
g)  Einrichtungen zur 

medizinischen 
 Diagnostik: Radio-
logie, Labore 

oder 
h) Orthopädietechnik

Einblick in die Bedeu-
tung der Zusammen-
arbeit in einem 
multiprofessionellen, 
interdisziplinären Team

Therapeutisch-medizi-
nische Versorgung im 
ambulanten Bereich:
Einblick und Mitarbeit 
in die Tätigkeitsfelder 
von Medizinischen und 
Zahnmedizinischen 
Fachangestellten und 
anderen Gesundheits-
berufen, wie z. B. 
Verwaltung und 
Organisation, Patienten-
betreuung und -versor-
gung,
Einführung in einfache 
Assistenztätigkeiten 
(Arzt-, Zahnarztpraxis, 
Praxen für Physiothera-
pie, Logopädie, Radio-
logie, medizinisches 
Labor)

Einblick in Lebenszeit- 
und Lebensraumgestal-
tung sowie Mitarbeit in 
der offenen Altenhilfe

Seniorenclubs,  
Begegnungsstätten

Mitarbeit in Pflege- und 
Betreuungseinrich-
tungen für Menschen 
mit Behinderung als 
Sozialbetreuer, Heil-
erziehungspfleger etc.

Wohnheime,  
Förderstätten,  
Werkstätten

Einblick in die Arbeit 
von Gesundheitsberufen 
im Bereich der (Akut)
versorgung mit Fokus 
auf die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit

Krankenhaus: 
Labor, Radiologie,  
Physiotherapie,  
Ergotherapie
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Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Kennenlernen verschie-
dener Bereiche eines 
Handwerksbetriebs 
 (Sanitär-, Heizungs-  
oder Klima technik 
– SHK) und dabei 
Einblick in den Zusam-
menhang von der 
Auftragsannahme bis 
zur Auftragsdurchfüh-
rung und Übergabe 
(Anlageneinweisung) 
gewinnen

handwerklicher Betrieb

Mitarbeit bei der Instal-
lation unterschiedlicher 
Anlagen im Bereich 
SHK: Wärmetechnik 
(Wärmeerzeugung, 
Raumlufttechnik, 
Brennstoffversorgung), 
Wassertechnik incl. 
Regenwassernutzung, 
Hausleittechnik

handwerklicher Betrieb

Mitarbeit bei Wartungs-  
und Instandsetzungs-
maßnahmen an ver-
sorgungstechnischen 
Anlagen

handwerklicher Betrieb

5.7 Sozialpädagogik

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Hospitation bei Klien-
tenkontakten

a)  Einrichtungen der 
Kinder- und Jugend-
hilfe:

     –  Kinderbetreuung: 
Kinderkrippe, 
Kindertagesstätte, 
Kinderhort

     –  Einrichtungen 
der Jugendarbeit, 
z. B. Jugendzent-
ren,  Jugendtreffs, 
Jugend-
bildungsstätten; 
betreute Ferienfrei-
zeiten1), Jugend-
austausch, Spiel-
mobil, Kinder- und 
Jugenderholung

     –  Einrichtungen der 
Jugendsozialarbeit: 
Jugendberufs-
hilfe, aufsuchende 
Jugendsozialarbeit, 
Jugendmigrations-
dienste, Schul-
sozialarbeit

Teilnahme an Arbeits- 
oder Dienstbesprechun-
gen und Mitwirkung im 
Team (Einblick in Ziel-
setzung und Arbeitsor-
ganisation der Prakti-
kumsstätte; Kenntnis 
der Rechtsgrundlagen 
der Arbeit, der Träger-
struktur und der 
Finanzierung; Kennt-
nis der Konzeption 
und des  methodischen 
Arbeitsansatzes der 
Einrichtung; Einblick in 
die Notwendigkeit und 
Schwierigkeit zielorien-
tierten, methodischen 
Arbeitens in der sozia-
len Arbeit)

Übernahme von abge-
grenzten Aufgaben

Einblick in die Beson-
derheiten professioneller 
Beziehungsgestaltung:

5.6 Metalltechnik

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Nach Zeichnung ein-
fache Werkstücke anrei-
ßen, messen und prüfen, 
Spanen von Hand, wie 
Feilen, Sägen, Gewin-
deschneiden, Spanen 
mit Maschinen, wie 
Bohren, Drehen, Fräsen, 
auch mit einfachen  
Programmen an  
NC-Maschinen

industrieller 
 Fertigungsbetrieb:  
Lehrwerkstatt

Umformen von Rohren 
und Blechen, Fügen von 
lösbaren Verbindungen 
wie Schrauben und 
z-Maßmethode,  Fügen 
von nicht lösbaren 
 Verbindungen, ins-
besondere Schweißen, 
Mitarbeit im Anlagen-
bau wie Solartechnik

handwerklicher 
 Installationsbetrieb:  
Werkstatt, Baustelle

Erstellen von 
hydrau lischen und 
pneu matischen 
Steuerungen und Fehler-
analyse, Kennenlernen 
von  Wärmebehandlung, 
Oberflächentechnik, 
Werkstoffprüfung und 
Qualitätskontrolle

industrieller 
 Montagebetrieb:  
Lehrwerkstatt

Mitarbeit bei Montage 
und Instandsetzung von 
Maschinenanlagen

industrieller 
 Montagebetrieb

Mitarbeit bei Montage 
und Instandsetzung von 
Getrieben, Lenkungen, 
Bremsanlagen und 
Fahrzeugelektronik, 
Messungen an Motor 
und Fahrzeug unter 
Anleitung

handwerklicher 
 Kfz-Betrieb

Kennenlernen aller 
Abteilungen eines 
Fertigungsbetriebs und 
dabei Einblick in den 
Zusammenhang von der 
Auftragsannahme bis 
zur Produktauslieferung 
gewinnen

industrieller Betrieb

1)  Praktika, die im Rahmen der Leitung und Betreuung von 
 Ferienmaßnahmen absolviert werden, werden anerkannt, 
sofern sie mit mindestens zwei Wochen erbracht wurden. Ein 
Umrechnungsfaktor findet keine Anwendung.
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Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Kenntnis verschiedener 
Arten der Gesprächs-
führung, z. B. zur 
Motivation, Beratung, 
Informationserhe-
bung, Mediation und 
ansatz weise Einübung 
in die Techniken der 
Gesprächsführung mit 
Klienten

     –  Einrichtungen 
der Familienför-
derung: Familien-
bildungsstätten, 
Familienfreizeiten, 
Familien erholung

     –  Einrichtungen 
der Familienhilfe: 
Beratungsstellen, 
Heimerziehung, 
 betreute Wohn-
formen, sozialpäd-
agogische Fami-
lienhilfe.

oder:
b)  Einrichtungen der 

Ganztagsbetreuung 
an Schulen

oder:
c)  Einrichtungen 

der Altenhilfe: 
Altenwohnheime, 
Altenpflege heime, 
ambulante Dienste, 
Sozialstationen

oder:
d)  Einrichtungen 

der Kranken- und 
 Gesundheitspflege: 
Krankenhäuser, 
Gesundheitszen-
tren, ambulante 
Dienste, Rehabili-
tationseinrichtungen, 
Fachkliniken für 
Suchterkrankun-
gen, Sozialdiens-
te der  Kliniken,  
Kinderkur-
einrichtungen, 
Hospize

oder:
e)  Einrichtungen der 

sonderpädagogi-
schen Förderung:  
Heilpädagogische 
Tagesstätten, Werk-
stätten für Menschen 
mit Behinderungen, 
Wohnheime für 
 behinderte Men-
schen

oder:
f)    Einrichtungen der 

 Jugendgerichtshilfe 
und der Bewäh-
rungshilfe

oder:
g)  Öffentliche Sozial-

verwaltung,  
z. B. Jugendämter

Einblick in die Notwen-
digkeit und metho-
dische Gestaltung von 
Teambesprechungen 
und Supervision

Bewusstsein der Prob-
lematik einer Erfolgs-
kontrolle bzw. Evalua-
tion sozialer Arbeit

Einsicht in die Notwen-
digkeit und Formen 
der Kooperation mit 
anderen Diensten/Ein-
richtungen

Schulung der Fähig-
keit zur Beobachtung 
von Einzelnen oder 
 Gruppen

Verbesserung der eige-
nen Reflexionsfähigkeit

Erfahrungen mit der 
Interaktionsform von 
jüngeren Kindern

Sensibilität für die 
spezifische Situation der 
Jugendphase

Einblick in den Prozess 
der Informationserhe-
bung und Hilfeplanung

Überblick über die 
Aktenführung und 
Berichterstattung in der 
Einrichtung

Überblick über die 
Bandbreite sozialer Pro-
bleme und entsprechen-
de Vorgehensweisen der 
Sozialverwaltung

Einblick in die Erforder-
nisse der Sozialstatistik

Datenschutz

5.8 Wirtschaft und Verwaltung

Tätigkeitsbereiche Praktikumsstellen

Einblick in Struktur 
und Aufgaben einer 
Einkaufs abteilung, wie 
z. B. Einkaufsplanung 
und Einkaufsabwick-
lung

Industrie-, Handels- 
und Dienstleistungs-
betriebe, staatliche 
und kommunale 
 Verwaltungen

Einblick in Struktur 
und Aufgaben der 
Lagerhaltung, wie z. B. 
Waren annahme, Waren-
lagerung, Bestandsüber-
wachung

Einblick in Struktur und 
Aufgaben der Verkaufs-
abteilung, wie z. B. 
Verkaufsvorbereitung, 
Beratung und Verkauf, 
Verkaufsabrechnung

Einblick in  Struktur 
und Aufgaben der 
Produktion, wie z. B. 
Organisation der 
Produktionswirtschaft, 
Fertigungsplanung, 
Arbeitsvorbereitung

Einblick in Struktur 
und Aufgaben des 
betrieb lichen Rech-
nungswesens, wie z. B. 
Organisation des Rech-
nungswesens, Buchfüh-
rung, Zahlungsverkehr, 
Kosten-und Leistungs-
rechnung, Statistik

Einblick in Struktur 
und Aufgaben des 
Personalwesens, wie 
z. B. Organisation des 
Personalwesens, Eintritt 
und Ausscheiden von 
Arbeitnehmern, Perso-
nalverwaltung, Berufs-
ausbildung im Ausbil-
dungsbetrieb, Lohn- und 
Gehalts abrechnung

Kennenlernen der 
Struktur eines Unter-
nehmens des Dienstleis-
tungssektors, Mitarbeit 
bei typischen Aufgaben

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
2017 in Kraft. 2Mit Ablauf des 30. Juni 2017 tritt die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus „Richtlinien für das Berufs-
praktikum im Rahmen der Ausbildung für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen“ vom 1. Dezember 2010 
(KWMBl. 2011, S. 8) außer Kraft.

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor
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1.4 In Nr. 33 Buchst. f) werden in der linken Spalte die 
Wörter „als Leiter oder Leiterin einer Einrichtung für 
die Ausbildung von Fachlehrern“ durch die Wörter 
„als ständiger Vertreter oder ständige Vertreterin 
 eines Leiters oder einer Leiterin einer selbständigen 
Abteilung des Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Fachlehrern“ ersetzt.

2. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 
2017 in Kraft.

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor

2230.1.3-K

Änderung der Bekanntmachung  
über den Modellversuch  
„Erzieherausbildung mit  

optimierten Praxisphasen (OptiPrax)“

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 11. Mai 2017, Az. VI.5-BS9202-8-7a.36 481

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst Modellversuch „Erzieherausbildung mit opti-
mierten Praxisphasen (OptiPrax)” vom 28. Juni 2016 
(KWMBl. S. 144) wird wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 4 Satz 2, Spiegelstrich 1 werden nach den 
Wörtern „wird ein Zeugnis“ die Wörter „, das dem 
vom Staatsministerium herausgegebenen Muster in 
Anlage 5 entsprechen muss,“ eingefügt.

1.2 Nr. 7 wird wie folgt geändert:

1.2.1 In der Überschrift wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt und nach dem Wort „Vorrücken“ wer-
den die Wörter „und Zeugnisse“ eingefügt.

1.2.2 Es werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt: 

„5Abweichend von § 25 Abs. 1 FakOSozPäd werden 
keine Zwischenzeugnisse erteilt. 6Über die erziel-
ten Leistungen werden am letzten Unterrichtstag des 
Studienjahres Jahreszeugnisse ausgestellt, die dem 
vom Staatsministerium herausgegebenen Muster in 
Anlage 5 entsprechen müssen.“

1.3 In Anlage 1 werden folgende Spiegelstriche ange-
fügt: 
– „Fachakademie für Sozialpädagogik der Gemein-

nützigen Gesellschaft für soziale Dienste Mün-
chen (Variante 2)

– Fachakademie für Sozialpädagogik des KWA Bil-
dungszentrums Pfarrkirchen (Variante 2)

– Fachakademie für Sozialpädagogik Marienheim 
Lindau des Schulwerks der Diözese Augsburg (Va-
riante 3)“

1.4 Die Anlage 5 aus dem Anhang zu dieser Bekannt-
machung wird angefügt. 

2. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
11. Mai 2017 in Kraft.

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor

2032-K

Änderung der Bekanntmachung  
über die Zuordnung von  
im Geschäftsbereich des  

Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus ausgeübten Funktionen zu Ämtern  

der Bayerischen Besoldungsordnungen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 5. Mai 2017, Az. II.5-BP4012.0/9

1. Die Bekanntmachung über die Zuordnung von im 
Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
ausgeübten Funk5tionen zu Ämtern der Bayerischen 
Besoldungsordnungen vom 10. Mai 2011 (KWMBl. 
S. 106), die zuletzt durch Bekanntmachung vom  
25. April 2016 (KWMBl. S. 111) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

Die Anlage „Zuordnung von im Geschäftsbereich 
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus ausgeübten Funktionen zu Ämtern der 
Bayerischen Besoldungsordnungen“ wird wie folgt 
geändert:

1.1 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

1.1.1 Nach Buchst. e) linke Spalte wird folgender Buchst. f) 
eingefügt: 

„f) an Realschulen als Zentraler Fachberater oder 
Zentrale Fachberaterin für Ernährung und Gesund-
heit“

1.1.2 Die bisherigen Buchst. f) bis h) werden Buchst. g) 
bis i).

1.1.3 Auf Höhe des Buchst. a) in der linken Spalte wird in 
der rechten Spalte die Angabe „a) bis f)“ durch die 
Angabe „a) bis g)“ ersetzt.

1.1.4 Auf Höhe des neuen Buchst. h) in der linken Spalte 
wird in der rechten Spalte die Angabe „g)“ durch die 
Angabe „h)“ ersetzt.

1.1.5 Auf Höhe des neuen Buchst. i) in der linken Spalte 
wird in der rechten Spalte die Angabe „h)“ durch die 
Angabe „i)“ ersetzt.

1.2 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

1.2.1 In der linken Spalte werden die Buchst. a) bis c) durch 
folgender Buchst. a) ersetzt:

„a) als Schulpsychologe oder Schulpsychologin an 
Grund-, Mittel- oder Grund- und Mittelschulen mit 
der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen 
oder für das Lehramt an Grundschulen oder für das 
Lehramt an Hauptschulen oder für das Lehramt an 
Mittelschulen, auch als Koordinator oder Koordina-
torin für die Schulberatung, soweit nicht in Besol-
dungsgruppe A 14“

1.2.2 Die bisherigen Buchst. e) bis h) werden Buchst. b) 
bis e).

1.3 In Nr. 15 Buchst. d) werden in der linken Spalte die 
Wörter „und einem abgeschlossenen Zweitstudium 
der Psychologie von mindestens vier Semestern“ 
 gestrichen und die Angabe „A 13“ durch die Angabe 
„A 13 + AZ“ ersetzt.
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Anlage 5 
Zeugnismuster 

 
…………………………………………………………………………………….. 

(Bezeichnung der Fachakademie, Schulort) 
JAHRESZEUGNIS 

 
Herr/Frau................................................................................................................................................., 

(Vorname und Familienname) 
 
geboren am ........................................... in ................................................., besuchte im Schuljahr ……….… 
 
im Rahmen des Modellversuchs „Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen” (Variante ...)  
das ….. Studienjahr1 der oben genannten Fachakademie. 
 
Die Leistungen in den einzelnen Fächern wurden wie folgt beurteilt: 
 

Leistungen in den Pflichtfächern2 
 

 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

…………………………  
 

 

 
 
Leistungen im Zusatzfach3 
 

 

…………………………  
 

 
 
Leistungen in den Wahlfächern3 

 
 

…………………………  
 

…………………………  
 

 
 

 
 
 

Bemerkungen4 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Die Erlaubnis zum Vorrücken in das ….. Studienjahr hat er/sie ……….. erhalten.  
 
 

………………..…, den ………………………………….. 
 

(Siegel)   Schulleiter/Schulleiterin: 
 
…………………………………………………………….... 
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Diesem Zeugnis liegt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
vom 28. Juni 2016, Az. VI.5-BS9202-8-7a.70 842 in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.  
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Notenstufen: Prüfungsgesamtnote: 
sehr gut 1,00 bis 1,50 = sehr gut 
gut 1,51 bis 2,50 = gut 
befriedigend 2,51 bis 3,50 = befriedigend 
ausreichend 3,51 bis 4,50 = ausreichend 
mangelhaft  
ungenügend  

 
1 Bzw. „Sozialpädagogische Einführungsjahr“ 
2 Hier sind die Pflichtfächer in der Reihenfolge der Stundentafel aufzunehmen. 
3 Ggf. streichen. 
4 Im Fall des Sozialpädagogischen Einführungsjahrs erfolgt folgende Bemerkung: „Dieses Jahreszeugnis bescheinigt eine einschlägige 
Qualifizierung als Einstiegsvoraussetzung für die Erzieherausbildung“. 
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2251-K

Telemedienkonzepte des Bayerischen Rundfunks

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 26. Mai 2017, Az. I.8-K2111.0/15/7

In der Anlage veröffentlicht das Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst gemäß § 11f 
Abs. 7 Satz 2 des Staatsvertrags für Rundfunk und Tele-
medien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV) in der Fassung 
des Zwanzigsten Staatsvertrages zur Änderung rundfunk-
rechtlicher Staatsverträge (Zwanzigster Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag), Bekanntmachung vom 19. April 2017 
(GVBl. S. 86), das Telemedienkonzept des Bayerischen 
Rundfunks „Anpassung der Verweildauern für fiktionale 
Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD-Verweil-
dauerkonzept“.

Adolf Sc h ic ker  
Ministerialdirigent

Diesem Zeugnis liegt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
vom 28. Juni 2016, Az. VI.5-BS9202-8-7a.70 842 in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.  
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Notenstufen: Prüfungsgesamtnote: 
sehr gut 1,00 bis 1,50 = sehr gut 
gut 1,51 bis 2,50 = gut 
befriedigend 2,51 bis 3,50 = befriedigend 
ausreichend 3,51 bis 4,50 = ausreichend 
mangelhaft  
ungenügend  

 
1 Bzw. „Sozialpädagogische Einführungsjahr“ 
2 Hier sind die Pflichtfächer in der Reihenfolge der Stundentafel aufzunehmen. 
3 Ggf. streichen. 
4 Im Fall des Sozialpädagogischen Einführungsjahrs erfolgt folgende Bemerkung: „Dieses Jahreszeugnis bescheinigt eine einschlägige 
Qualifizierung als Einstiegsvoraussetzung für die Erzieherausbildung“. 
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I. Vorwort 
 
Aufgrund der Übergangsbestimmung in Art. 7 Abs. 1 des 12. Rundfunkänderungsstaatsver-
trags hat der für das ARD-Gemeinschaftsangebot DasErste.de federführend zuständige 
Bayerische Rundfunk im Mai 2009 erstmals ein Telemedienkonzept zum ARD-
Gemeinschaftsangebot DasErste.de vorgelegt, das im anschließenden Drei-Stufen-Test-
Verfahren federführend vom Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks im Juni 2010 geneh-
migt worden ist.1  
 
Für die Telemedienangebote aller ARD-Landesrundfunkanstalten sowie die gemein-
schaftlichen ARD-Telemedienangebote wurde seinerzeit im Rahmen der Drei-Stufen-Test-
Verfahren zur Bestandsüberführung 2009/2010 ein einheitliches ARD-Verweildauerkonzept 
für sämtliche Formate und Inhalte erarbeitet.  
 
Auch DasErste.de hatte dieses ARD-Verweildauerkonzept in sein Telemedienkonzept über-
nommen. Aufgrund der damals getroffenen Entscheidung des BR-Rundfunkrats unterschei-
det sich DasErste.de jedoch bei vier fiktionalen Formatkategorien einschließlich ihrer Ver-
weildauern für die on-demand-Nutzung von dem ansonsten geltenden einheitlichen ARD-
Verweildauerkonzept. 
 
Diese Abweichungen haben in der Praxis immer wieder zu Problemen geführt, insbesondere 
beim Rechtemanagement und aufgrund der mangelnden Verlässlichkeit für die Nutzer: Wie-
derholungen in den Dritten Programmen oder Digitalkanälen können zum Teil länger in den 
Telemedienangeboten vorgehalten werden als die Erstausstrahlung im Gemeinschaftspro-
gramm auf DasErste.de.  
 
Angesichts der veränderten Nutzerbedürfnisse und -erwartungen in Form steigender Video-
on-demand-Nutzung ist eine Harmonisierung der ARD-weiten Verweildauern dringend gebo-
ten. Mit dem vorliegenden Konzept sollen die Verweildauern der in Rede stehenden fiktiona-
len Formate dauerhaft an die einheitlich geltenden ARD-Verweildauern angepasst werden.  
 
Im Übrigen bleibt DasErste.de mit seinen Inhalten und den Formatkategorien des Verweil-
dauerkonzeptes unverändert bestehen. Mit diesem Konzept werden keine neuen inhaltlichen 
Angebote oder sonstige Änderungen vorgelegt.  
 
Gemäß §§ 11e und 11f Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) in Verbindung mit der Satzung der 
ARD-Genehmigungsverfahren für neue oder veränderte Telemedien und ausschließlich im 

                                      
 
1 Vgl. http://www.DasErste.de/unternehmen/inhalt/rundfunkrat/rundfunkrat-drei-stufen-test-das-erstede100.html  
Die Zuständigkeit für ARD-Gemeinschaftsangebote richtet sich nach dem sogenannten Federführungsprinzip, 
das heißt der Rundfunkrat derjenigen Anstalt, die das Angebot verantwortet, ist federführend für die Durchführung 
des Prüfverfahrens zuständig. Die Gremien aller anderen Landesrundfunkanstalten waren am Beratungs- und 
Entscheidungsprozess beteiligt. Der Mitberatungsprozess wurde von der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz 
(GVK) koordiniert. 
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Internet verbreitete digitale Angebote (ARD-Drei-Stufen-Test-Verfahren) wird dem Rundfunk-
rat das Telemedienkonzept „Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien 
auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept“ zur Prüfung und Genehmigung im Wege 
eines Drei-Stufen-Test-Verfahrens vorgelegt. 
 
 
 

II. Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien 
auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept 

1. Aktuelle Unterschiede zwischen ARD-Verweildauerkonzept und Verweildauer-
konzept DasErste.de 

a) Fiktionale Formate im ARD-Verweildauerkonzept 
 
Für die Telemedienangebote aller ARD-Landesrundfunkanstalten sowie die gemeinschaft-
lichen ARD-Telemedienangebote wurde im Rahmen der Drei-Stufen-Test-Verfahren seiner-
zeit ein einheitliches ARD-Verweildauerkonzept für sämtliche Formate und Inhalte erarbeitet. 
Im ARD-Verweildauerkonzept sind für fiktionale Sendungsformate folgende Kategorien fest-
gelegt:2 
 

 Mehrteiler, Fernsehfilme und Spielfilme, die nicht angekauft werden:  
 bis zu drei Monate 

 Serien mit feststehendem Ende und Reihen:  
 bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung der letzten Folge 

 Serien ohne feststehendes Ende:  
 bis zu drei Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge 

 
b) Fiktionale Formate im Verweildauerkonzept DasErste.de 
 
DasErste.de unterscheidet sich aufgrund des Votums des BR-Rundfunkrats vom 17. Juni 
2010 bei einigen fiktionalen Formatkategorien einschließlich ihrer Verweildauer für die on-
demand-Nutzung von dem ansonsten unverändert geltenden ARD-Verweildauerkonzept.3  
Der Grund für die vom ARD-Verweildauerkonzept abweichende Kategorienbildung lag ins-
besondere darin, dass der BR-Rundfunkrat die Kategorien „Serien mit feststehendem Ende“ 
und „Serien ohne feststehendes Ende“ für nicht praktikabel und in der Abgrenzung zu un-

                                      
 
2 Vgl. http://www.DasErste.de/unternehmen/inhalt/rundfunkrat/telemedienkonzept-daserste-100.html S. 37 ff  
3 Vgl. http://www.br.de/unternehmen/inhalt/rundfunkrat/entscheidung-daserste100.html Begründete Entscheidung 
des BR-Rundfunkrats vom 17. Juni 2010, Ziffer I. 1 1. Spiegelstrich 1 bis 4 
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scharf befand. Die drei- bis sechsmonatigen Verweildauern wurden publizistisch nicht überall 
für notwendig erachtet und daher zum Teil gekürzt.4 
Das Telemedienkonzept DasErste.de differenziert für fiktionale Sendungsformate wie folgt: 
 

 Tägliche Unterhaltungsserien (Dailys/Soaps/Telenovelas/Serien der leichten Unter-
haltung, die an mehreren Wochentagen auf dem gleichen Sendeplatz ausgestrahlt 
werden):  
 bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge 

 Wöchentliche Unterhaltungsserien:  
 bis zu sechs Wochen nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge  

 Sonstige Unterhaltungsserien, die besonders geeignet sind, den politischen und ge-
sellschaftlichen Diskurs zu fördern und zur freien individuellen und öffentlichen Mei-
nungsbildung beizutragen:  
 bis zu drei Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge 

 Mehrteiler, Fernsehfilme und Spielfilme, die nicht angekauft werden, sowie Reihen:  
 bis zu drei Monate 

 

2. Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de 
an die ARD-Verweildauern unter Beibehaltung der für DasErste.de geltenden 
Kategorien 

Die vom BR-Rundfunkrat vorgenommene, differenzierte Kategorisierung der fiktionalen For-
mate soll beibehalten werden. Sie hat sich in der Praxis bewährt, weil hierdurch eine bessere 
Abgrenzung der verschiedenen Formate ermöglicht wird und auf diese Weise die jeweilige 
Maximalverweildauer eines Angebots jederzeit klar bestimmbar ist. 
 
Die Verweildauern für die bestehenden fiktionalen Formatkategorien auf DasErste.de sollen 
verlängert und insoweit an die genehmigten Fristen im allgemeine ARD-Verweildauerkonzept 
anglichen werden. Dabei sollen tägliche Unterhaltungsserien in Anlehnung an die ARD-
Kategorie „Serien ohne feststehendes Ende“ künftig maximal drei Monate on demand ver-
fügbar sein. Die wöchentlichen und sonstigen Unterhaltungsserien sollen einheitlich eine 
sechsmonatige Verweildauer erhalten und sich insofern an der ARD-Verweildauer für „Serien 
mit feststehendem Ende“ orientieren. Reihen des Ersten Deutschen Fernsehens sollen – wie 
im allgemeinen ARD-Verweildauerkonzept genehmigt – künftig sechs Monate on demand 
gestellt werden. 
 
Für fiktionale Formate auf DasErste.de soll zusammengefasst künftig folgendes Verweildau-
erkonzept gelten: 
 

                                      
 
4 Vgl. http://www.br.de/unternehmen/inhalt/rundfunkrat/entscheidung-daserste100.html Begründete Entscheidung 
des BR-Rundfunkrats zum Telemedienangebot DasErste.de vom 17. Juni 2010, S. 134 ff 
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 Tägliche Unterhaltungsserien (Dailys/Soaps/Telenovelas/Serien der leichten Unter-
haltung, die an mehreren Wochentagen auf dem gleichen Sendeplatz ausgestrahlt 
werden)  
 neu: bis zu drei Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge 

 Wöchentliche Unterhaltungsserien:  
 neu: bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge 

 Sonstige Unterhaltungsserien, die besonders geeignet sind, den politischen und ge-
sellschaftlichen Diskurs zu fördern und zur freien individuellen und öffentlichen Mei-
nungsbildung beizutragen 
 neu: bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge 

 Mehrteiler, Fernsehfilme und Spielfilme, die nicht angekauft werden:  
 bleibt gleich: bis zu drei Monate 

 Reihen:  
 neu: bis zu sechs Monate 

 
Zur besseren Veranschaulichung dient folgende Übersicht mit konkreten Verweildauern zu 
den einzelnen Formatkategorien: 
 
 
Kategorie nach Telemedien-
konzept DasErste.de 
 

 
Aktuelle Verweildauer  
 

 
Beantragte neue Verweil-
dauer 

 
Tägliche Unterhaltungsserien 
(Dailys/Soaps/Telenovelas/Serien 
der leichten Unterhaltung, die an 
mehreren Wochentagen auf dem 
gleichen Sendeplatz ausgestrahlt 
werden);  
(z. B. Rote Rosen, Sturm der 
Liebe) 
 

 
bis zu sieben Tage nach 
Ausstrahlung der jeweiligen 
Folge 

 
bis drei Monate nach Ausstrah-
lung der jeweiligen Folge 

 
Wöchentliche Unterhaltungs-
serien 
(z. B. In aller Freundschaft, 
Großstadtrevier, Um Himmels 
Willen) 
 

 
bis zu sechs Wochen nach 
Ausstrahlung der jeweiligen 
Folge 
 

 
bis sechs Monate nach Aus-
strahlung der jeweiligen Folge 

 
Sonstige Unterhaltungsserien, 
die besonders geeignet sind, 
den politischen und gesell-
schaftlichen Diskurs zu fördern 
und zur freien individuellen 
und öffentlichen Meinungsbil-
dung beizutragen  
(z. B. Weissensee, Lindenstraße) 
 

 
bis zu drei Monate nach Aus-
strahlung der jeweiligen Folge  

 
bis sechs Monate nach Aus-
strahlung der jeweiligen Folge 
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Mehrteiler, Fernsehfilme und 
Spielfilme, die nicht angekauft 
werden 
(z. B. Filme aus den Sendeplät-
zen FilmMittwoch im Ersten, De-
büt im Ersten) 
 
sowie  
 
Reihen (z. B. Tatort, Polizeiruf 
110) 
 

 
bis zu drei Monate 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis zu drei Monate 
 

 
bleibt gleich: bis zu drei Mona-
te 
 
 
 
 
 
 
 
bis zu sechs Monate 
 

 
Die angepassten längeren Verweildauern für die betreffenden Formate werden in der Praxis 
nur dort angewendet, wo die Rechtesituation dies zulässt. Es werden zu diesem Zweck kei-
ne zusätzlichen oder nachträglichen on-demand-Rechte erworben. In der Regel verfügen die 
ARD Landesrundfunkanstalten als Auftrags- oder Koproduzenten über die entsprechenden 
on-demand-Rechte für eine längere Verweildauer. Bislang konnte dies wegen der derzeit 
geltenden kürzeren Verweildauer in Einzelfällen nicht voll ausgenutzt werden.  
 

III. Beitrag zur Erfüllung des öffentlichen Auftrags 
 
Im folgenden Kapitel wird dargelegt, dass das Telemedienkonzept „Angleichung der Verweil-
dauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept“ 
gemäß § 11f Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 RfStV den „demokratischen, sozialen und kulturellen Be-
dürfnissen der Gesellschaft“ (im folgenden „kommunikativen Bedürfnissen“) entspricht und 
DasErste.de damit einen Beitrag zur Erfüllung seines öffentlichen Auftrags leistet. 
 
Im Telemedienkonzept DasErste.de von 2010 wurden bereits die kommunikativen Bedürf-
nisse der Gesellschaft – gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Medien – be-
schrieben. Seitdem hat die Nachfrage deutlich zugenommen: Laut den Ergebnissen der seit 
1997 erhobenen Grundlagenuntersuchung ARD/ZDF-Onlinestudie sind im Jahr 2015 79,5 
Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren online.5 Im Vergleich zu 2010 bedeutet 
dies einen Zuwachs um über zehn Prozentpunkte, der vor allem in den älteren Altersgruppen 
ab 50 Jahren erfolgte. In den letzten Jahren ist zudem die Habitualisierung der Internet-
Nutzung weiter vorangeschritten. Der durchschnittliche deutsche Online-Nutzer ist an 6,0 
Tagen in der Woche im Netz unterwegs (2010: 5,7 Tage), bei einer Verweildauer von 160 
Minuten (2010: 136 Minuten).  
 
Zuwächse sind gerade beim Konsum von Videos im Internet festzustellen (vgl. Tabelle 1). 
Der Anteil der Internetnutzer, der zumindest gelegentlich auf Bewegtbild-Angebote zugreift, 

                                      
 
5 Vgl. Beate Frees/ Wolfgang Koch (2015): Zuwachs nur noch bei Älteren – Nutzungsintensität hingegen nimmt in 
allen Altersgruppen zu. Ergebnisse der ARD/DF-Onlinestudie 2015. Media Perspektiven 9/2015, S. 355-377. 
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steigt 2015 auf 82 Prozent (2010: 65%), 26 Prozent schauen sogar täglich. Bei jüngeren 
Menschen gehören Internet-Videos schon zum Alltag – beinahe jeder Unter-30-Jährige nutzt 
sie zumindest gelegentlich, 54 Prozent jeden Tag.6 
 

 
 
Allerdings nähert sich bei der Video-Nutzung im Internet die Durchdringung älterer Bevölke-
rungsgruppen immer stärker an (vgl. Tabelle 2). Dort sind auch die höchsten Zuwachsraten7 
zu verzeichnen. Neun von zehn 30- bis 49-jährigen Onlinern sowie drei Viertel der ab-50-
Jährigen sehen zumindest gelegentlich Videos über das Internet. Dabei fällt auf, dass die 
Nutzungsmuster der älteren Zielgruppen eine stärkere Bindung an Marken aus der TV-Welt 
aufweisen. Für Rundfunkunternehmen geht es bei der Bereitstellung von Videos im Internet 
nicht mehr (wie noch vor einigen Jahren) nur darum, junge Menschen für ihre Inhalte zu inte-
ressieren, sondern einen Nutzwert für alle Zielgruppen, gerade auch das bestehende Publi-
kum der linearen Programme zu bieten. Der steigende Stellenwert der (programm-) marken-
getriebenen Video-Nutzung im Internet wird daran deutlich, dass in der Entwicklung der letz-
ten fünf Jahre starke Zuwächse bei der zeitversetzten Nutzung von Fernsehsendungen bzw. 
der Mediatheken-Nutzung anfielen. Dieser Befund gilt für alle Altersgruppen, ist aber, je älter 
die Nutzer sind, umso stärker ausgeprägt.8 Wenn zudem die Nutzung originärer TV-

                                      
 
6 Vgl. Thomas Kupferschmitt (2015): Bewegtbildnutzung im Netz steigt deutlich an – Habitualisierung bei 14-29-
Jährigen. Media Perspektiven 9/2015, S. 383-391. 
7 Nicht nur steigt die Video-Nutzung im Internet bei den ab-50-Jährigen Onlinern stark von 36 Prozent 2010 auf 
75 Prozent 2015 (Basis: zumindest gelegentlich genutzt). Um die tatsächliche Wachstumsrate zu ermessen, ist 
zudem zu berücksichtigen, dass bei der Generation 50plus im gleichen Zeitraum auch die Internetdiffusion insge-
samt stark angestiegen ist, von 42,5 Prozent 2010 auf 62,3 Prozent. Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2010, 2015. 
8 So stieg der Anteil derer, die zeitversetzt Fernsehsendungen im Internet schauen, bei den ab-50-jährigen On-
linenutzern von 9 Prozent 2010 auf 24 Prozent 2015 und besitzt so eine höhere Wachstumsdynamik als die Nut-
zung von Videoportalen (2010: 25%; 2015: 35%). Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2010, 2015. 

Tabelle 1 Videonutzung im Internet 2010 bis 2015
Onlinenutzer ab 14 Jahren 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2015
65 68 70 74 75 82 11 26

58 58 59 60 64 61 9 14
23 29 30 36 35 37 1 2

* * * 28 32 36 * 2

* * * * * 30 * 9
15 21 23 26 25 30 1 1

* * * * * 23 * 6
3 4 4 7 10 15 0 3

* * * 12 13 15 * 2
 * nicht abgefragt bzw. nicht zutreffend

Fernsehsendungen zeitversetzt

zumindest gelegentlich genutzt, in % täglich genutzt in %

Video (netto) gesamt
darunter u.a.:
Videoportale

Basis seit 2010: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2015: n=1 432; 2014: n=1 343; 2013: n=1 389, 2012: 
n=1 366, 2011: n= 1 319, 2010: n=1 252).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2010-2015.

Mediatheken der Fernsehsender
Videos auf Facebook
live fernsehen im Internet
Video-Kanäle
Video-Podcasts
Video-Streamingdienste
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Produktionen auf Drittplattformen (d. h. in Videoportalen, Streamingdiensten und sozialen 
Netzwerken) im Internet berücksichtigt wird – entweder in eigener redaktioneller Verantwor-
tung der Rundfunkanbieter oder durch Lizenzeinkauf der jeweiligen Plattformbetreiber – ist 
davon auszugehen, dass eine große Mehrheit der deutschen Onlinenutzer Fernsehinhalte im 
Internet konsumiert.  
 

 
 
Eine wesentliche Bedeutung kommt heute der orts- und zeitsouveränen Inhalte-Nutzung zu. 
Die Flexibilität, mediale Inhalte gleich welchen Genres zur jeweils persönlich „passenden“ 
Zeit und unabhängig von bestimmten Nutzungsorten oder Endgeräten konsumieren zu kön-
nen, hat sich in den letzten Jahren als das wesentliche kommunikative Bedürfnis etabliert. 
Dieses Bedürfnis wird durch die rasant anwachsende Smartphone-Nutzung geprägt. Damit 
steigt auch der Druck auf die Medienunternehmen, die Präsentation und das Vorhalten ihrer 
Inhalte für die mobile Nutzung zu optimieren. Mit diesem Wandel der Mediennutzung geht 
auch ein Wandel der Erwartungshaltung einher: Internetinhalte werden heute stärker als In-
halte wahrgenommen, die für sich stehen, sie entkoppeln sich immer mehr von ihrem Ur-
sprungsmedium, ihre Beziehung zum Ausgangspunkt der Produktion (z. B. ein Zeitungsarti-
kel, eine Radioproduktion, eine Fernsehserie) tritt dabei immer mehr in den Hintergrund. 
Dies wirkt sich auch auf die Wahrnehmung der ursprünglich für die lineare Nutzung produ-
zierten Inhalte aus: Eine von einem fixen Sendetermin ausgehende eingeschränkte Verweil-
dauer ist aus der Perspektive des klassischen Sendungs- bzw. Programmprimats her erklär-
bar, aus der Perspektive der orts- und zeitsouveränen Nutzung jedoch schwieriger verständ-
lich. Sie entspricht immer weniger der kommunikativen Anspruchshaltung einer always-on-
Gesellschaft. Dies gilt aller generationenübergreifenden Unterschiede bezüglich der Nut-
zungsintensität, präferierter Plattformen und Inhalte der Videonutzung im Internet zum Trotz 
nicht nur für junge Zielgruppen. Das kommunikative Bedürfnis nach zeitunabhängigem Zu-

Tabelle 2 Videonutzung im Internet 2015 nach Alter

Onlinenutzer nach Altersgruppen, "zumindest gelegentlich" in %

14-29 Jahre 30-49 Jahre ab 50 Jahre

98 92 75

86 69 35
49 41 24
45 39 27
57 31 10
43 33 20
46 23 8
27 15 5
28 14 7

Basis: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (n=1 432).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2015.

Mediatheken der Fernsehsender
Videos auf Facebook
live fernsehen im Internet
Video-Kanäle
Video-Podcasts
Video-Streamingdienste

Video (netto) gesamt
darunter u.a.:
Videoportale
Fernsehsendungen zeitversetzt
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griff auf Bewegtbild im Internet ist bei den „älteren“ Onlinenutzern ab 30 Jahren mindestens 
ebenso ausgeprägt wie bei den jüngeren Digital Natives (vgl. Tabelle 2). 
 
Auch wenn im Rahmen der zeitsouveränen Nutzung von Bewegtbildinhalten auf den eigenen 
Plattformen der Rundfunkanbieter derzeit die „Catch Up“-Funktion im näheren zeitlichen Um-
feld der linearen Ausstrahlung noch überwiegt, wächst der Anteil der Nutzung ohne direkten 
Kontext dazu stetig und erreicht genreübergreifend eine substanzielle Ausprägung (vgl. Ab-
bildung 1). Gerade im fiktionalen Bereich gewinnen neue Nutzungsmuster an Bedeutung. 
Dabei handelt es sich insbesondere um das sogenannte „binge-watching“, d. h. die Nutzung 
mehrerer Folgen eines TV-Formats am Stück, typischerweise einer Serie. Internationale 
Studien zeigen, dass sich dieses Phänomen durch die einfache Verfügbarkeit und Nut-
zungsmöglichkeiten im Internet im Zuge des allgemeinen Wandels der Mediennutzung bei 
Internetnutzern weltweit verbreitet.9 
 
 
Abbildung 1: Zeitliche Verteilung der Videoabrufe auf ARD-Plattformen bezogen auf 

den Tag der linearen Ausstrahlung (Beispielwoche: 02.02. bis 08.02.2015) 

 
 
Quelle: Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen / AGF, Videostreaming Zensusmessung unter Mitarbeit 
von Nielsen, Streamviews Deutschland (ARD Mediathek, Das Erste Mediathek, daserste.de, WDR, RBB) 

                                      
 
9 So sehen laut einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte von November 2014 42 Prozent der 14- bis 25-
jährigen US-Amerikaner und zwischen 25 Prozent und 30 Prozent der älteren Altersgruppen mindestens einmal 
wöchentlich mehrere Folgen der gleichen TV-Sendungen am Stück. Quelle: Statista 
(http://www.statista.com/statistics/431145/binge-watching-tv-shows-frequency-by-age-us/). 
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Fiktionale Genres gehören im Internet zu den gefragtesten Inhalten im Videobereich. Laut 
den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie 2015 sehen 28 Prozent der deutschen Online-
nutzer zumindest gelegentlich Spiel- oder Fernsehfilme im Netz, 21 Prozent Serien und 
Soaps.10 Unter den jungen Menschen unter 30 Jahren macht bereits sogar fast jeder Zweite 
von der Möglichkeit des Streamings von Filmen oder Serien Gebrauch (vgl. Tabelle 3).  
 

 
 
Trotz der mannigfaltigen Nutzungsmöglichkeiten – egal ob kostenfrei (z. B. über Videoporta-
le, soziale Netzwerke) oder kostenpflichtig (Streamingdienste mit unterschiedlichen Pay-
Modellen) – greifen die meisten Nutzer über die Sendermediatheken auf Filme oder Serien 
zu. Viele Nutzer vertrauen offensichtlich den Marken der etablierten Bewegtbildanbieter aus 
dem Fernsehbereich mit ihrem großen Angebot an heimischen fiktionalen (Eigen-) Produkti-
onen, die sie aus dem linearen Fernsehen kennen – ähnlich wie im Bereich der Nachrichten-
Videos, wo die Rundfunkmarken trotz noch zahlreicherer Konkurrenz mit Abstand erste An-
laufstelle sind. Auch die Mehrzahl der Unter-30-Jährigen suchen Filme und noch stärker Se-
rien (auch) bei den Rundfunkanbietern. In dieser für Internet-Video affinsten Bevölkerungs-
gruppe erreichen aber auch Videoportale (v. a. bei Spielfilmen) und Streamingdienste (stär-
ker bei Serien), wo das Fiction-Angebot zu einem nicht unerheblichen Teil ebenfalls von 
Fernsehproduktionen geprägt ist, ebenfalls relevante Nutzeranteile zwischen 11 und 20 Pro-
zent (vgl. Tabelle 3). Die wachsende Diffusion von Video-Streamingdiensten, bei denen seri-
elle Fiktion besonders im Fokus steht, trägt zu einer steigenden Erwartungshaltung bei, die 
dort verbreiteten Nutzungsmuster des „binge-watching“11 auch auf anderen Plattformen, ge-
rade auch den Sendermediatheken, ermöglicht zu bekommen.  

                                      
 
10 Vgl. Birgit van Eimeren / Andreas Egger (in Druck): Digitale Plattformen und die Bedeutung von TV-
Markenführung (AT). Media Perspektiven 1/2016. 
11 Vgl. z. B. eine Repräsentativstudie des Marktforschungsinstituts Harris Interactive im Auftrag von Netflix unter 
Nutzern von Videostreaming-Nutzern, welche die Bedeutung von „binge-watching“ klar aufzeigt. Netflix (2013):  
Netflix Declares Binge Watching is the New Normal. Study Finds 73% of TV Streamers Feel Good About It. 
(https://pr.netflix.com/WebClient/getNewsSummary.do?newsId=496). 

Tabelle 3 Videonutzung im Internet 2015 nach Genres
Onlinenutzer: 14+ Jahre vs. 14-29 Jahre, "zumindest gelegentlich"  in %

Gesamt 14-29 Jahre Gesamt 14-29 Jahre

28 48 21 45
17 22 11 22
9 20 6 11
6 13 5 13
1 2 - -
1 1 - -
1 2 1 -
- 1 -

Basis: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (n=1 432).

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2015.

Spielfilme / Fernsehfilme Serien / Soaps

- Online-Angebote von Printmedien
- Portale von Internet-/ E-Mail-Providern
- soziale Netzwerke
- Sonstiges

zumindest gelegentlich genutzt, davon …
- Webseiten/Mediatheken Rundfunksender
- Videoportale
- Video-Streamingdienste
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DasErste.de reagiert auf diese Bedürfnislage mit der in diesem Telemedienkonzept be-
schriebenen Angleichung der Verweildauern. Es will damit sicherstellen, dass die Beitrags-
zahler das bestmögliche Angebot erhalten, wertvolle fiktionale Inhalte zu nutzen, für die zu-
mal auch die Rechte für die on-demand-Nutzung vorliegen. 
 
 

IV. Qualitativer Beitrag zum publizistischen Wettbewerb 
 
Im folgenden Kapitel wird gemäß der Vorgaben in § 11f Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 RfStV der quali-
tative Beitrag dargelegt, den das Angebot DasErste.de mit der im vorliegenden Telemedien-
konzept beschriebenen Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien an 
das ARD-Verweildauerkonzept leistet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass DasErste.de kein 
neues inhaltliches Angebot und auch keine neuartigen Aufbereitungs- oder Verbreitungsfor-
men zur Prüfung vorlegt. Vielmehr sollen die Inhalte einzelner fiktionaler Formatkategorien 
den Rundfunkbeitragszahlern für den etwas längeren Zeitraum zum zeitsouveränen Abruf 
bereitgestellt werden, der ihnen von anderen Angeboten des ARD-Verbunds, darunter der 
gemeinschaftlichen ARD-Mediathek, bereits seit dem Jahr 2010 ermöglicht wird. Insofern 
ergibt sich für die Betrachtung der publizistischen Wettbewerbssituation keine Veränderung 
zu den im genehmigten Telemedienkonzept für DasErste.de von 2010 getroffenen Angaben 
zum Konkurrenzumfeld. Zu den marktlichen Auswirkungen holt der Rundfunkrat gemäß § 11f 
Abs. 5 RfStV ein Gutachten ein, zu dem der Intendant des Bayerischen Rundfunks, wie im 
Genehmigungsverfahren vorgesehen, Stellung nehmen wird (vgl. Ziffer II Abs. 6 ARD-Drei-
Stufen-Test-Verfahren). 
 
Zur Bestimmung des qualitativen Beitrags seiner Telemedienangebote zum publizistischen 
Wettbewerb hat DasErste.de in Abstimmung mit den Landesrundfunkanstalten der ARD un-
ter unabhängiger wissenschaftlicher Begleitung12 publizistische Qualitätskriterien definiert.13  
Diese wurden unterteilt in publizistisch-professionelle Kriterien, die durch die Angleichung 
der Verweildauern an das ARD-Verweildauerkonzept keine Veränderung erfahren, und inter-
net-spezifische Kriterien – in diesem Fall insbesondere das Kriterium der Nutzerfreundlich-
keit.  
 
 
Publizistisch-professionelle Qualitätskriterien 

Das inhaltliche Spektrum des auf DasErste.de bereitgestellten fiktionalen Angebots bleibt 
durch das vorgelegte Telemedienkonzept unberührt. Es zeichnet sich im Wettbewerbsumfeld 
durch hohe Professionalität in der redaktionellen und produktionstechnischen Umsetzung 
aus. Über die verschiedenen fiktionalen Angebotskategorien hinweg werden in den Forma-
ten und Einzelstücken gesellschaftliche Entwicklungen reflektiert. Damit liefert DasErste.de 
                                      
 
12 Christoph Neuberger (2011): Definition und Messung publizistischer Qualität im Internet. Herausforderungen 
des Drei-Stufen-Tests. Berlin: Vistas.  
13 Vgl. Telemedienkonzept DasErste.de (Juni 2010), S. 57f.  
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in Ergänzung zu informativen Formaten auch im Unterhaltungsbereich einen wichtigen quali-
tativen Beitrag zur Meinungsbildung.14  
 
Nutzerfreundlichkeit in Bezug auf den zeitsouveränen Abruf von Inhalten 

Mit der Angleichung der Verweildauern in den fiktionalen Angebotskategorien liefert DasErs-
te.de einen wichtigen qualitativen Beitrag zu der von den Nutzern erwarteten Flexibilisierung 
der Nutzungsmöglichkeiten fiktionaler Inhalte. Es erhöht damit die Zugangschancen zu den 
publizistisch relevanten Eigenproduktionen der ARD, die den Beitragszahlern in den meisten 
der in der Angebotsbeschreibung dargelegten Kategorien für einen längeren Zeitraum kos-
tenfrei im Rahmen der Erfüllung des öffentlichen Auftrags zur selbstbestimmten Nutzung 
bereitgestellt werden können. Dies ist auch deshalb im Sinne des Publikums, als damit mög-
liche Fälle unterschiedlicher Verweildauerfristen für ein und denselben Inhalt in verschiede-
nen öffentlich-rechtlichen Mediatheken, die bei den Nutzern Irritationen auslösen, zukünftig 
vermieden werden können. Identische Inhalte sollen auf allen ARD-Plattformen einheitlich 
lange zur Verfügung stehen.   
 
 
Publizistischer Beitrag der Verweildauerangleichung nach Formatkategorien 

 
Tägliche Unterhaltungsserien 
 
Tägliche Serien ohne feststehendes Ende erzählen ihre Geschichten parallel in mehreren 
Handlungssträngen und verfügen in der Regel über ein großes Inventar von Charakteren. 
Meist sind die „storylines“ längerfristig angelegt und so ineinander verwoben, dass die Ge-
schichten prinzipiell unendlich fortgesponnen werden können und die Handlungsstränge auf-
einander aufbauen. Das Publikum täglicher Serien zeichnet sich durch eine hohe Bindung an 
das Format und hohe emotionale Nähe zu den Protagonisten aus. Diese starke Identifikation 
mit Personen bzw. Charakteren aus dem Fernsehen ist in der Medienpsychologie unter dem 
Fachbegriff der parasozialen Interaktion bekannt und ist als ausgeprägtes Phänomen bei der 
Nutzung fiktionaler Formate belegt. Eine direkte Substituierbarkeit des Formats ist für die 
Nutzer nicht gegeben.  
 
Mit einer maximalen Verweildauer von drei Monaten für einzelne Folgen wird den Zuschau-
ern ermöglicht, auch über längere Zeiträume verpasste Folgen nachzuholen bzw. eine grö-
ßere Zahl an Folgen am Stück zu sehen und dennoch die komplexen Erzählstränge nachzu-
vollziehen. Auch ein Neueinstieg in die Serie wird so erleichtert. Praktische Bestätigung er-
fährt diese Annahme durch zahlreiche Nutzerkommentare, die in den sozialen Netzwerken, 
bei DasErste.de und der Zuschauerredaktion eingehen: Viele Zuschauer wünschen sich – 

                                      
 
14 Vgl. Melanie Langbauer / Sabine Ripel (2015): Der öffentlich-rechtliche Rundfunk – ein Auslaufmodell? Kriti-
sche Anmerkungen zum Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF. MultiMedia und Recht (18), 
9/2015, S. 574. Wolfgang Hoffmann-Riem (2000): Regulierung der dualen Rundfunkordnung. Grundfragen. Ba-
den-Baden: Nomos, S. 223. 
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insbesondere nach der Ferienzeit – dass sie verpasste Folgen über mehrere Wochen nach-
holen können. Dies trägt in hohem Maße zur Nutzerbindung bei.  
 
 
Wöchentliche Unterhaltungsserien und sonstige nicht-tägliche Unterhaltungsserien (lt. Ab-
schnitt II. 2. TMK) 
 
Bei den in Frage stehenden Serien handelt es sich um eine Abfolge filmischer Stücke, die 
üblicherweise zur selben Zeit an einem festen Wochentag über einen gewissen definierten 
Zeitraum hinweg mit einer vorab festgelegten Folgenzahl ausgestrahlt werden. Zumeist sind 
dies Serien mit feststehendem Ende, die ihre Geschichten in einzelnen, (meist) in sich abge-
schlossenen Episoden pro Folge erzählen. Die Charaktere und persönlichen Beziehungen 
der Protagonisten werden, wie auch die Geschichten, über die einzelnen Folgen einer Staffel 
hinweg weiterentwickelt. Im Ersten werden in der Regel 13 Folgen zu einer Staffel zusam-
mengefasst, zum Teil auch weniger – die Serie „Weissensee“ bestand z. B. aus bisher 3 
Staffeln mit jeweils sechs Folgen.  
 
Bei den staffelproduzierten Serien im Ersten handelt es sich in erster Linie um hochwertig 
produzierte Hochglanzserien – wie z. B. „Um Himmels Willen“, „Mord mit Aussicht“ oder „Hu-
bert und Staller“ – die das Bild des Ersten beim Publikum über Jahrzehnte hinweg geprägt 
haben. Die Qualität der Besetzung und der Motivreichtum dieser Serien sind einzigartig und 
auch deswegen mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Viele Zuschauer verbindet 
eine hohe Identifikation mit diesen Serien und sie schätzen die besondere Machart. Ähnli-
ches gilt aber auch für Unterhaltungsserien, die besonders geeignet sind, den politischen 
und gesellschaftlichen Diskurs zu fördern, wie etwa die preisgekrönte Serie „Weissensee“. 
 
Mit einer maximalen Verweildauer von sechs Monaten nach Ausstrahlung der jeweiligen Fol-
ge eröffnet Das Erste dem Nutzer bei klassischen Staffelproduktionen die Möglichkeit, zu 
einem späteren Zeitpunkt der linearen Ausstrahlung (bzw. auch noch nach deren Ende) in 
die Serie einzusteigen, da verlässlich alle vorherigen Folgen auch tatsächlich abrufbar sind. 
Dies ist nach der bisherigen Regelung des Telemedienkonzepts nicht der Fall. Insbesondere 
werden damit relative neue Nutzungsmuster, wie das sogenannte „binge-watching“ im fiktio-
nalen Bereich, d. h. die Nutzung mehrerer Folgen am Stück, ermöglicht. Mit der Angleichung 
der Verweildauern an das allgemeine ARD-Verweildauerkonzept will DasErste.de diesem 
Phänomen und dem stetigen Wandel der Mediennutzung Rechnung tragen.   
 
(Hochglanz-) Serien des Ersten stehen i.d.R. nur auf den ARD-eigenen Abrufplattformen zur 
Verfügung und sind darüber hinaus allenfalls kostenpflichtig über DVD oder verschiedene 
Streaming- oder Download-Plattformen abzurufen. Insofern stellt dieses Angebot einen rele-
vanten Beitrag zum publizistischen Wettbewerb dar. 
 
 
Reihen 
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Eine Reihe ist eine Zusammenfassung von in sich abgeschlossenen Einzelstücken unter 
einem bestimmten Thema, Topos, Genre, einer Hauptfigur oder Marke. Bei den Reihen im 
Ersten Deutschen Fernsehen handelt es sich in der Regel um Reihen ohne feststehendes 
Ende. Durch eine maximale Verweildauer von sechs Monaten erhält der Nutzer die Möglich-
keit des Rückgriffs auf eine oder ggf. mehrere frühere Folgen, was zu einem tieferen Ver-
ständnis der Handlung sowie der gesellschaftlichen Zusammenhänge, die den erzähleri-
schen Rahmen einer bestimmten Reihe bilden, erforderlich ist. Dies gilt in hohem Maße für 
die hochwertig produzierten fortlaufenden (fiktionale) Reihen des Ersten, bei denen zwischen 
den einzelnen Ausstrahlungsterminen in der Regel längere Zeiträume liegen wie zum Bei-
spiel Donna Leon, Mankells Wallander, Kommissar Dupin, Zorn.  
 
 

V. Finanzieller Aufwand 
 
Es fällt kein zusätzlicher finanzieller Aufwand an: Die Formate werden ohnehin für die On-
linenutzung konfektioniert und sind dann lediglich länger auf DasErste.de verfügbar.  
Die Verweildauern für die in Frage kommenden Formate werden nur dort verlängert, wo die 
Rechtesituation dies zulässt. Es werden zu diesem Zweck keine zusätzlichen oder nachträg-
lichen on-demand-Rechte erworben. In der Regel verfügen die ARD-
Landesrundfunkanstalten oder die Degeto als Auftrags- oder Koproduzenten über die ent-
sprechenden on-demand-Rechte für eine längere Verweildauer. Bislang konnte DasErste.de 
dies wegen der derzeit geltenden kürzeren Verweildauer in Einzelfällen nicht voll ausnutzen. 
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2220.4-K

Orden und kirchliche Vereinigungen  
mit der Eigenschaft einer Körperschaft  

des öffentlichen Rechts

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 2. Juni 2017, Az. X.6-BK5181.2-3.57 698

1Durch den am 2. Mai 2017 erfolgten Vollzug des Dekrets 
der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens 
und die Gesellschaften des apostolischen Lebens vom 
3. März 2017 wurde das Kloster der Schwestern von der 
Heimsuchung Mariä zu Beuerberg, das die Eigenschaft 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besaß, kir-
chenrechtlich aufgelöst. 2Damit endete auch der Status 
des Klosters als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach 
staatlichem Recht. 3Das Vermögen des Klosters wurde auf 
die Erzdiözese von München und Freising übertragen.

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor

2245-K

Richtlinien für die Förderung von Verbänden  
der Heimat- und Brauchpflege

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 2. Juni 2017, Az. XI.6-K5251/11/11

1Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst gewährt nach Maßgabe die-
ser Richtlinien und der allgemeinen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen (insbesondere Art. 23 und 44 der Baye-
rischen Haushaltsordnung (BayHO) einschließlich der 
Verwaltungsvorschriften (VV) zu Art. 23 und 44 BayHO, 
Art. 43, 48, 49 und 49a BayVwVfG und die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P)) 
Zuwendungen für Aktivitäten des Bundes der Bayerischen 
Gebirgsschützen-Kompanien sowie des Landesverbandes 
Bayerischer Bergmanns-, Knappen- und Hüttenmänni-
scher Vereine. 2Die Förderung erfolgt ohne Rechts anspruch 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1. Zweck der Zuwendung 

Die staatliche Förderung soll den Bund der Baye-
rischen Gebirgsschützen-Kompanien sowie den Lan-
desverband Bayerischer Bergmanns-, Knappen- und 
Hüttenmännischer Vereine in die Lage versetzen, 
ihre heimat- und brauchpflegerischen Aktivitäten 
insbesondere im Bereich der Jugendarbeit durch-
zuführen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 1Gefördert werden können Maßnahmen, die der Aus- 
und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Bereich der Heimat- und Brauch-
pflege dienen. 2Der Schwerpunkt soll dabei auf der 
Jugendbildung liegen. 3Die Inhalte der förderfähi-

gen Maßnahmen müssen geeignet sein, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in einem umfassenden 
und allgemeinen Sinne auf ihre satzungsgemäßen 
Aufgaben in der Jugendarbeit und Brauchpflege 
vor zubereiten und weiterzubilden. 4Den Verantwort-
lichen in den betroffenen Verbänden und ihren Un-
tergliederungen werden dabei Lernfelder angeboten, 
in denen die notwendigen Fähigkeiten und Kennt-
nisse für ihre jeweiligen Aufgaben vermittelt werden.

2.2 Gefördert werden können außerdem nach näherer 
Maßgabe der Anlage:

2.2.1 besondere Projekte im Bereich der Heimat- und 
Brauchpflege, auch zur Erhaltung entsprechender 
Handwerksberufe,

2.2.2 die Nachwuchsarbeit in den Verbänden,

2.2.3 die Beteiligung an internationalen Begegnungen 
und Austauschmaßnahmen mit brauch- und heimat-
pflegerischer Programmatik,

2.2.4 Maßnahmen, die dem Denkmalschutz und dem 
Landschaftsschutz dienen.

2.3 Eine Förderung ist nicht möglich für:

2.3.1 berufsqualifizierende Aus- und Fortbildungen, 

2.3.2 Erholungsmaßnahmen und Unterhaltungsveranstal-
tungen, Kundgebungen, laufende vereins- und ver-
bandstypische Arbeiten der örtlich tätigen Vereine 
mit ihren Kinder-, Jugend- und Aktivengruppen, 

2.3.3 Baumaßnahmen (ausgenommen die in Nr. 7 der 
 Anlage genannten Projekte),

2.3.4 Gau- und Bezirksfeste, mit hauptsächlich geselligen 
Charakter,

2.3.5 Maßnahmen, die aus sonstigen staatlichen Förder-
programmen gefördert werden.

3. Zuwendungsempfänger
1Die Förderung wird dem Bund der Bayerischen 
Gebirgsschützen-Kompanien sowie dem Landes-
verband Bayerischer Bergmanns-, Knappen- und 
Hüttenmännischer Vereine gewährt. 2Sie können 
die Mittel, soweit sie nicht für eigene Maßnahmen 
eingesetzt werden, an ihre Untergliederungen ge-
mäß der Vorgaben der VV Nr.12.5 zu Art. 44 BayHO 
weiterbewilligen (Gauverbände, Kompanien, Sach-
gebiete, Vereine,  Einrichtungen bzw. Stiftungen in 
der Trägerschaft des Verbands), die sie nach Maß-
gabe dieser Richtlinien verwenden können.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
1Gefördert werden können nur Maßnahmen mit 
überörtlicher Bedeutung. 2Hiervon ist auszugehen, 
wenn dem Verband für die zu fördernden Projekte 
(vgl. Nr. 2) zuwendungsfähige Kosten von mindes-
tens 2.000,-- € entstehen. 3Eine Förderung setzt wei-
ter voraus, dass eigene Einnahmen (z. B. Beiträge, 
Spenden, Veranstaltungseinnahmen) und sonstige 
Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Zuwendungen der 
Gemeinden, Landkreise und Bezirke) nicht ausrei-
chend zur Verfügung stehen.

5. Art und Umfang der Zuwendung

5.1 Art der Zuwendung 

Die Förderung wird den Verbänden als Projektförde-
rung im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt.
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die Zielsetzung und die angestrebte Zielerreichung 
der geplanten Maßnahme kurz zu beschreiben. 5Die 
Anträge sind vom vertretungsberechtigten Vorstand 
der antragstellenden Untergliederung im Original zu 
unterschreiben.

7.2.2 1Im Bewilligungsschreiben ist darauf hinzuweisen, 
dass die Mittel vom Bayerischen Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst be-
reitgestellt werden. 2Es ist sicherzustellen, dass die 
Mittel gemäß diesen Richtlinien verwendet werden.

7.3 Verwendungsnachweis

7.3.1 1Die Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises 
wird im Bewilligungsbescheid bestimmt. 2Der Ver-
wendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht 
und einem zahlenmäßigen Nachweis. 3Die Verbän-
de reichen dem Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst einen 
Gesamtverwendungsnachweis ein, in dem die ein-
zelnen geförderten Maßnahmen nach Aufgaben-
schwerpunkten und Maßnahmegruppen getrennt 
ausgewiesen sind.

7.3.2 Prüfbehörde für den Verwendungsnachweis ist das 
Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst.

7.3.3 Die Untergliederungen, an die staatliche Fördermit-
tel weiterbewilligt werden, haben gegenüber ihrem 
Verband einen Nachweis über die ordnungsgemäße 
Verwendung zu erbringen.

7.3.4 Antrags- und Bewilligungsunterlagen sowie Belege 
sind fünf Jahre aufzubewahren.

7.3.5 Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst und der Bayerische 
Oberste Rechnungshof (Art. 91 BayHO) sind berech-
tigt, die Verwendung der Mittel jederzeit zu prüfen.

7.3.6 Die Fördermittel sind zurückzuzahlen, soweit ein 
Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfah-
rensrecht  (Art. 43, 48, 49, 49a des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), (BayRS 
2010-1-I), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
22. Mai 2015 (GVBl. S. 154) geändert worden ist, 
oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam oder mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 
oder widerrufen wird.

8. Ausführungsbestimmungen

8.1 Die Verbände sind berechtigt, im Rahmen dieser 
Richtlinien verbandsspezifische Regelungen zu tref-
fen.

8.2 In begründeten Einzelfällen können nach vorheriger 
Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Aus-
nahmen zugelassen werden.

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 
2020 außer Kraft.

Dr. Peter Mü l le r  
Ministerialdirektor

5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben 
1Zuwendungsfähig sind die im Zusammenhang mit  
Nr. 2.1 anfallenden Ausgaben sowie Ausgaben, die 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der unter Nr. 2.2 genannten und in der  Anlage 
näher definierten Projekte anfallen. 2Ebenfalls zu-
wendungsfähig sind die dem Verband im Zusam-
menhang mit dem Vollzug der Richtlinien entste-
henden Verwaltungs- und Organisationsausgaben 
(allgemeiner Verwaltungsaufwand).

5.3 Höhe der Förderung

5.3.1 1Für den allgemeinen Verwaltungsaufwand nach 
Nr. 5.2 Satz 2 können die Verbände bis zu 10 v. H. 
der jährlichen Zuwendung einsetzen. 2Dabei wird 
vorausgesetzt, dass mindestens 50 v. H. der anfallen-
den Ausgaben als Eigenleistung erbracht werden.

5.3.2 1Die Zuwendung kann bis zu 50 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben betragen, darf die Höhe des 
tatsächlichen Finanzierungsbedarfes jedoch nicht 
überschreiten. 2Im Einzelnen können

– bei Bildungsmaßnahmen und Wettbewerben 
 (Anlage Nr. 10) bis zu 50 v. H. des tatsächlichen 
Finanzierungsbedarfes,

– bei Projekten zur geschichtlichen Aufarbeitung 
und zu Dokumentationszwecken (Anlage Nr. 1 
und 2) bis zu 50 v. H. der zuwendungsfähigen 
Ausgaben für die konzeptionelle Arbeit und bis 
zu 25 v. H. für die Drucklegung,

– bei Austauschmaßnahmen (Anlage Nr. 5) bis 
zu 15,-- € pro Tag und Person, höchstens jedoch  
150,-- € pro Person bzw. 2.500,-- € für die Gesamt-
maßnahme, 

als Zuwendung gewährt werden.

6. Verbot der Doppelförderung 

Eine gleichzeitige Förderung aus anderen staat-
lichen Förderansätzen (Mehrfachförderung) ist 
grundsätzlich ausgeschlossen.

7. Verfahren

7.1 Antrag
1Die Verbände legen dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst einen Gesamtantrag bis zum 31. Dezember 
des jeweiligen Vorjahres vor. 2Die Zustimmung 
zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wird allgemein 
erteilt. 3Die Verbände erhalten einen schriftlichen 
Bewilligungsbescheid.

7.2 Weiterbewilligung

7.2.1 1Die Weiterbewilligung im Sinne des VV Nr.12.5 
zu Art. 44 BayHO von Fördermitteln an Unterglie-
derungen erfolgt mit schriftlichem Bewilligungs-
schreiben aufgrund eines schriftlich beim jeweiligen 
Verband zu stellenden Antrags. 2Die Anträge sollen 
für Bildungsmaßnahmen und Projekte getrennt ein-
gereicht werden. 3Den Anträgen sind neben dem 
Formblatt mit der Bezeichnung der Maßnahme eine 
Aufstellung der geplanten Ausgaben und Einnah-
men beizufügen. 4Außerdem sind die Zielgruppe, 
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Anlage 

Projekte der Heimat- und Brauchpflege 

Anlage zu den Richtlinien für die Förderung von  
Verbänden der Heimat- und Brauchpflege 

 Geschichtliche Aufarbeitung in Form von Konzepterarbeitung und Erstellung von  1.

Gauchroniken, Festschriften, Brauchtumsbüchern, Fachbüchern, 

Fachzeitschriften, Musik- und Liederheften, Musik- und Singspielen, 

Theaterstücken usw. 

 Video-, Film- und CD-Aufnahmen zu Dokumentationszwecken (nicht für 2.

gewerbliche Zwecke) 

 Speziell brauchtumsbezogene Beiträge im Rahmen von Jugendveranstaltungen 3.

(Jugendtage) 

 Überörtlich bedeutende Bildungsveranstaltungen für Plattler, Volkstanz, 4.

Laienspiel, Volksmusik und Volkslied sowie mit spezifischen Inhalten der 

Gebirgsschützen 

 Austauschmaßnahmen mit ausländischen Vereinen/Organisationen der Heimat- 5.

und Brauchpflege mit brauch- und heimatpflegerischer Programmatik 

 Heimat- und Brauchausstellungen 6.

 Errichtung und Renovierung von Wegdenkmälern (Gedenksteine, Marterln, 7.

Wegkreuze, alte Grabsteine, Kapellen u. dgl.) und sonstige heimatpflegerische 

Maßnahmen, die dem Denkmalschutz und dem Landschaftsschutz dienen 

 Projekte und Informationsveranstaltungen, die der Erhaltung von alten 8.

Handwerksberufen dienen ( Schneider-, Näh- und Stickereiarbeiten, 

Instrumentenbau, Restauratoren, Glasbläser, Zimmerer u. dgl.)  

 Preise zur Würdigung herausragenden ehrenamtlichen Einsatzes in der Heimat- 9.

und Brauchpflege (keine Geldpreise) 

 Wettbewerbe in der Brauch- und Heimatpflege 10.

 Speziell beim Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien: Historische 11.

Armbrust-, Vorderlader-, Bundes- und Alpenregionsschießen 
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